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Editorial

Beschäftigungspolitik:
ein offensives Maßnahmenpaket ist notwendig

Von 2007, dem Jahr vor Ausbruch der gegenwärtigen Finanz- und
Wirtschaftskrise, bis 2011 erhöhte sich in Österreich zwar die Zahl der
unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse deutlich, aber die Zahl
der unselbstständig beschäftigten Personen mit einem Normalarbeits-
verhältnis ging zurück. Die Arbeitslosigkeit, gemessen anhand der Zahl
der beim AMS registrierten Arbeitslosen, übertraf 2011 den Stand von
2007 um rund ein Zehntel, und für 2012 und 2013 wird ein weiterer An-
stieg der nationalen Arbeitslosenquote prognostiziert, sodass der An-
teil der Arbeitslosen im kommenden Jahr über jenem in der stärksten
Nachkriegsrezession 2009 und auch über jenem im Jahr 2005, als der
bisherige Höchststand (7,3%) verzeichnet wurde, liegen dürfte.

I. Arbeitsmarktentwicklungen seit Ausbruch der Wirtschaftskrise

Zwischen 2007, dem letzten Vorkrisenjahr, und 2011 stieg die durch-
schnittliche Zahl der unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse
gemäß Statistik des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger um
95.900 bzw. 2,9%. Zu beachten ist, dass die obige Grundgesamtheit
(sog. „unselbstständig aktiv Beschäftigte“) KindergeldempfängerInnen,
Präsenz- und Zivildiener sowie geringfügig Beschäftigte (das sind sol-
che mit einem Monatseinkommen unter der Geringfügigkeitsgrenze,
2011 bspw. D 374) nicht einschließt.

2008, im Jahr des Ausbruchs der aktuellen Finanz- und Wirtschafts-
krise, erhöhte sich die Zahl der unselbstständig aktiv Beschäftigten
trotz des sich bereits verlangsamenden Wirtschaftswachstums (reales
BIP +1,4%) noch um 1,7%. Im folgenden Jahr, gekennzeichnet durch
die schwerste Rezession in der Zweiten Republik (BIP –3,8%), verrin-
gerte sich die unselbstständige Beschäftigung um 1,5%. Während der
konjunkturellen Erholung 2010/11 nahm die Zahl der unselbstständig
aktiv Beschäftigten mit einer gewissen Verzögerung gegenüber der
realen Wirtschaftsaktivität wieder deutlich zu: 2010 um 0,8% bzw.
25.500, 2011 sogar um 1,9% bzw. 63.300.

Diese Daten sagen freilich nichts über das Arbeitszeitvolumen und
die Beschäftigungsformen der zusätzlichen Beschäftigungsverhältnis-
se aus, also darüber, ob es sich um Vollzeit- oder Teilzeitarbeit bzw. um
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Normalarbeitsverhältnisse oder Formen atypischer Beschäftigung (Leih-
und Zeitarbeit, befristete Beschäftigungsverhältnisse, Freie Dienstver-
träge, Teilzeitarbeit inkl. geringfügige Beschäftigung) handelt.

Die Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung erfasst im Gegensatz zur
Beschäftigungsstatistik des Hauptverbands Beschäftigte (in ihrer
Haupttätigkeit) und nicht Beschäftigungsverhältnisse. Eine kürzlich
(Statistische Nachrichten 7/2012) von Statistik Austria veröffentlichte
Untersuchung zeigt, dass die Zahl der unselbstständig Beschäftigten
mit einem Normalarbeitsverhältnis, also einer unbefristeten Anstellung
auf Vollzeitbasis (36 oder mehr Arbeitsstunden pro Woche), bei der es
sich nicht um Leih- oder Zeitarbeit handelt, 2011, im zweiten Jahr der
konjunkturellen Erholung, noch unter jener des letzten Vorkrisenjahres
lag: 2007 arbeiteten 2.494.800 unselbstständig Beschäftigte in einem
Normalarbeitsverhältnis. Im Ausbruchsjahr der Krise erhöhte sich die-
se Zahl auf 2,53 Mio., um in den beiden folgenden Jahren auf 2,49 und
2,46 Mio. zu fallen. Erst 2011 nahm die Zahl der Personen mit Normal-
arbeitsverhältnis wieder zu, nämlich auf 2.477.400. Das waren aber
immer noch um 17.400 bzw. 0,7% weniger Beschäftigte in einem Nor-
malarbeitsverhältnis als vor Einsetzen der Krise. Eine deutliche Zunah-
me verzeichnete hingegen die Zahl der Teilzeitbeschäftigten mit einer
wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 12 Stunden und unter 36 Stun-
den. (Im Mikrozensus wird die geringfügige Beschäftigung näherungs-
weise erfasst über eine Wochenarbeitszeit zwischen 1 und 12 Stunden.)

Alles in allem erfolgte in den Jahren der Wirtschaftskrise bis 2011
eine gewisse Verschiebung in der Struktur der unselbstständigen Be-
schäftigung von Vollzeitarbeit zu Teilzeitarbeit und von Normalarbeits-
verhältnissen zu Formen atypischer Beschäftigung, genauer gesagt zu
Leiharbeit, befristeten Arbeitsverhältnissen, Teilzeitarbeit und geringfü-
giger Arbeit (als Teilmenge der Teilzeitarbeit), nicht aber zu Freien
Dienstverträgen (deren soziale Absicherung mit 1.1.2008 erheblich
ausgeweitet wurde).

Der Anteil der Arbeitslosen (Personen, die nicht erwerbstätig waren,
aber aktiv Arbeit suchten) an der Gesamtzahl der Erwerbspersonen
(Selbstständige, unselbstständig Erwerbstätige [d. h. solche, die zu-
mindest 1 Stunde pro Woche gegen Bezahlung arbeiten] plus Arbeits-
lose) hatte sich laut Eurostat 2007 auf 4,4% belaufen. Im folgenden
Jahr sank diese Arbeitslosenquote deutlich auf 3,8%, um in der Rezes-
sion 2009 auf 4,8% zu steigen. In der Phase der konjunkturellen Erho-
lung 2010/11 ging diese Arbeitslosenrate erneut zurück, und zwar auf
4,4% und 4,2%. Nach dieser bei EU-Vergleichen herangezogenen
Maßzahl, welche die Arbeitslosen in Beziehung zur Gesamtzahl der Er-
werbspersonen setzt, war die Arbeitslosenquote also 2011 um 0,2 Pro-
zentpunkte geringer als im letzten Vorkrisenjahr.
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Die nationale Arbeitslosenquote misst hingegen den Anteil der vom
Arbeitsmarktservice registrierten Arbeitslosen an der Gesamtzahl der
unselbstständigen Erwerbspersonen (unselbstständig Erwerbstätige
plus Arbeitslose). 2007 waren 222.200 Arbeitslose beim AMS vorge-
merkt gewesen, was einer Quote von 6,2% entsprochen hatte. Auf-
grund der Verzögerung von Arbeitsmarktentwicklungen gegenüber den
Produktionsveränderungen sank die Arbeitslosenzahl im Jahr des Kri-
senausbruchs noch leicht auf 212.300 (ALQ 5,9%). In der schweren
Rezession stieg die Arbeitslosigkeit trotz sozialpartnerschaftlich verein-
barter Kurzarbeit und beschäftigungspolitischer Maßnahmen der öf-
fentlichen Hände sprunghaft auf 260.300 Personen (ALQ 7,2%). Im
Zuge der konjunkturellen Erholung nahm zwar die Beschäftigung, wie
wir gesehen haben, deutlich zu, die registrierte Arbeitslosenzahl verrin-
gerte sich aber nur schwach, und zwar auf 250.800 bzw. 246.700 im
Jahresdurchschnitt 2010 bzw. 2011. Damit lag das Niveau der regis-
trierten Arbeitslosigkeit 2011 erheblich, nämlich um 24.500 Personen
bzw. 11%, über jenem von 2007 und entsprach fast jenem von 2005,
als die Arbeitslosigkeit mit 252.700 Personen einen Vorkrisen-Höchst-
stand erreicht hatte. Die nationale Arbeitslosenquote sank auf 6,9%
(2010) und 6,7% (2011), womit sie jene des letzten Vorkrisenjahres um
0,5 Prozentpunkte übertraf. Für 2012 und 2013 prognostizierte das
WIFO zuletzt (im September 2012) einen Anstieg der jahresdurch-
schnittlichen Arbeitslosenrate auf 7,0% und 7,4%. Damit dürfte der An-
teil der vorgemerkten Arbeitslosen an der Gesamtheit der unselbst-
ständigen Erwerbspersonen im kommenden Jahr über jenem im
Rezessionsjahr 2009 und auch über jenem im Jahre 2005 liegen, als
mit 7,3% der bisherige Höchststand gemessen wurde.

II. Aktuelle Entwicklungen und konjunkturelle Aussichten

Da die Arbeitsmarktdaten inzwischen bis einschließlich Oktober vor-
liegen, lässt sich das Jahr 2012 bereits recht gut abschätzen. Die Zahl
der unselbstständig aktiv Beschäftigten (über der Geringfügigkeits-
grenze) wird gegenüber dem Vorjahr um 1,5% bzw. 50.000 steigen. Bei
einem BIP-Wachstum von voraussichtlich lediglich 0,6% lässt sich eine
so hohe Beschäftigungszunahme nur durch einen anhaltenden Trend
von Vollzeit- zu Teilzeitbeschäftigungen erklären. Es wird auch disku-
tiert, dass der Prozess der Legalisierung von de facto bereits länger be-
stehenden Beschäftigungsverhältnissen nach dem Auslaufen der
Übergangsbestimmungen mit den 2004 der EU beigetretenen Ländern
langsamer verlaufen ist, als man ursprünglich angenommen hatte, und
somit auch 2012 noch andauert.

Die Beschäftigungszunahme reicht allerdings nicht aus, um alle Er-
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werbsinteressierten im Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Zahl der regis-
trierten Arbeitslosen wird voraussichtlich von durchschnittlich 246.700
im Jahre 2011 um 14.000 auf 260.700 2012 steigen. Hinzu kommen
2.500 zusätzliche Personen in Schulungsmaßnahmen. Die Arbeitslo-
senquote nach nationaler Berechnung dürfte, wie bereits erwähnt, um
0,3 Prozentpunkte auf 7% steigen.

In der zweiten Jahreshälfte 2012 ist das Beschäftigungswachstum
bereits deutlich geringer als zu Jahresbeginn. Und diese Tendenz dürf-
te sich im kommenden Jahr fortsetzen. Der Beschäftigungszuwachs für
2013 wird, trotz geringfügig höherem Wirtschaftswachstum (Prognose:
1%), auf lediglich 0,5% bzw. +18.000 unselbstständig aktiv Beschäftig-
te geschätzt. Durch den anhaltenden Zuwachs bei den Erwerbsperso-
nen wird die Zahl der registrierten Arbeitslosen voraussichtlich um
17.000 steigen, die Gesamtzahl der Arbeitslosen (Vorgemerkte plus
Personen in Schulungsmaßnahmen) sogar um etwa 20.000. Die natio-
nale Arbeitslosenquote dürfte, wie schon angeführt, auf 7,4% steigen.
Da die Konjunkturprognosen auch ein Abwärtsrisiko haben und die Zu-
wanderungsannahmen mit Unsicherheiten behaftet sind, könnte der
tatsächliche Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen nächstes Jahr durch-
aus auch höher ausfallen.

Trotz steigender Arbeitslosigkeit, die 2013 eine seit der unmittelbaren
Nachkriegszeit nicht mehr gehabte Höhe erreichen dürfte, sieht das
Bundesbudget für eben dieses Jahr keine zusätzlichen Mittel für kurz-
fristig wirksame beschäftigungspolitische Maßnahmen vor. Wofür zu-
sätzliche finanzielle Ressourcen im Staatshaushalt bereitgestellt wer-
den, sind sog. „Offensivmaßnahmen“, die freilich lediglich mittel- und
längerfristig positive Beschäftigungseffekte zeitigen könnten (und hof-
fentlich auch werden), nämlich Forschungsförderung (+25 Mio. D) und
die „Gründeroffensive des Bundes“ (+30 Mio. D), deren Zweck die Be-
reitstellung von Risikokapital für neu gegründete Unternehmen ist.

III. Ansatzpunkte für ein offensives Beschäftigungsprogramm

Die ungünstigen Aussichten für die Konjunktur und vor allem die hohe
und weiter steigende Zahl an Arbeitslosen erfordern aber ein offensi-
ves, auch kurzfristig wirksames Beschäftigungsprogramm. Angesichts
der Belastung des öffentlichen Haushalts durch die hohen Kosten der
Bankenrettung ist der Spielraum für expansive Maßnahmen allerdings
relativ gering. Deshalb müssen vor allem jene Maßnahmen forciert
werden, die in Relation zum eingesetzten Steuereuro besonders hohe
beschäftigungsschaffende bzw. -stabilisierende Effekte mit sich brin-
gen.
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Ausweitung öffentlicher Investitionen und sozialer Dienste

Eine Ausweitung öffentlicher Investitionen muss sich angesichts des
engen Budgetspielraums auf Bereiche mit rasch realisierbarer Doppel-
dividende beschränken: auf den sozialen Wohnbau und die Infrastruk-
tur für die Bereitstellung von essenziellen sozialen Dienstleistungen
wie Kinderbetreuung und Pflege alter Menschen.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist wegen des anhaltenden Bevölke-
rungswachstums sehr hoch. Demgegenüber werden derzeit zu wenige
geförderte Wohnungen gebaut. Der zunehmende Mangel an Woh-
nungsangebot kommt in steigenden Mieten zum Ausdruck. Die Aus-
weitung der Verfügbarkeit leistbaren Wohnraumes ist deshalb drin-
gend. Sie würde vor allem die Haushaltsbudgets junger, einkommens-
schwacher Haushalte entlasten. Ein höheres Wohnungsangebot stellt
zudem ein griffiges Instrument zur Verhinderung einer Preisblase auf
den Immobilienmärkten der Ballungsräume dar. Hinzu kommt, dass die
Finanzierung von Wohnbauinvestitionen derzeit angesichts des Tief-
standes der Zinssätze für langfristige Anleihen so günstig ist wie nie
zuvor. So kann jetzt günstig in bleibende Werte investiert werden.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass durch eine Wohnbauoffensive
direkt zusätzliche Beschäftigung entsteht.

Die Sanierung öffentlicher Gebäude in Bezug auf Energieeffizienz
und behindertengerechte Infrastruktur sollte mit Mitteln aus dem Klima-
und Energiefonds vorangetrieben werden.

Der Ausbau der sozialen Dienstleistungen vor allem in den Bereichen
Kindergärten und Pflege ist angesichts des hohen Bedarfs vordringlich.
Zudem ist die Ausweitung des Angebots an sozialen Dienstleistungen
das beste Instrument, die Chancen und Lebensumstände von Frauen
zu verbessern, vor allem weil sie ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt
erleichtert. Der Ausbau sozialer Dienstleistungen stellt aber auch ein
besonders effizientes Instrument der direkten Schaffung von Arbeits-
plätzen dar.

Zusätzliche Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, insbesondere gezielt
eingesetzte Trainings- und Qualifizierungsaktivitäten, sind sehr gut ge-
eignet, die durch einen temporären Konjunkturabschwung entstehen-
den Probleme auf dem Arbeitsmarkt abzufedern. Allerdings sollte sich
die Qualifizierungspolitik angesichts zunehmender struktureller Proble-
me stärker als in der Vergangenheit auch auf die Prävention für Men-
schen, die noch in Beschäftigung stehen, und auf höherwertige Qualifi-
zierungsmaßnahmen konzentrieren. Im Mittelpunkt sollte die Bekämp-
fung von Arbeitslosigkeit von neu auf dem Arbeitsmarkt auftretenden
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Personen stehen: Jugendausbildungs- und -beschäftigungsgarantien
bedürfen ausreichender finanzieller Dotierung. Ein weiterer Schwer-
punkt sollte auf Maßnahmen zugunsten von Personen mit geringem
Qualifikationsniveau und Personen mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen gelegt werden. Außerdem müssen gezielte Maßnahmen zur
Verhinderung krisenbedingten Personalabbaus gesetzt werden. In der
Rezession 2008/09 war zu beobachten, dass trotz Kurzarbeit auch gut
qualifizierte Fachkräfte arbeitslos wurden. In Hinkunft könnten in derar-
tigen Fällen die Betroffenen die Phase der Arbeitslosigkeit zu einer Ak-
tualisierung ihrer Qualifikation nützen. Sie benötigen hiefür ein Angebot
an hochwertigen Fachkursen.

Der zu erwartende deutliche Anstieg der Arbeitslosigkeit und die not-
wendige qualitative Aufwertung der Schulungsmaßnahmen erfordern
also die rechtzeitige Verwendung der vorhandenen Rücklagen und
eine deutliche Ausweitung des Budgets für aktive Arbeitsmarktpolitik.

Vor allem folgende Maßnahmen stellen besonders sinnvolle, rasch
einsetzbare, effiziente und effektive Maßnahmen der aktiven Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik dar, die helfen können, einen kon-
junkturbedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit zu vermeiden:
Ÿ das anlässlich der letzten Krise adaptierte Modell der Kurzarbeit

hat sich für temporäre Auftragsausfälle gut bewährt;
ŸWeiterentwicklung bzw. Nutzbarmachung der Kurzarbeit als

Anschubfinanzierung für Einstieg in branchenweise Arbeitszeitver-
kürzung;

Ÿ Bildungskarenzen, mit besonderem Augenmerk auf Personen aus
dem nicht geschützten Sektor mit fehlenden Bildungsabschlüssen
(Nachholen Hauptschulabschluss oder Lehrabschlüsse etc.), aber
auch FacharbeiterInnen in von der Krise betroffenen Betrieben zur
Aktualisierung der Qualifikation (eine Evaluierung hat gerade für
diese Gruppe sehr gute Wirkung nachgewiesen);

Ÿ ergänzend sollte eine Weiterbildungsförderung für Teilzeitbeschäf-
tigte mit Anspruch auf aliquotes Weiterbildungsgeld geschaffen
werden;

Ÿ Höherqualifizierungen von Beschäftigten und Arbeitsuchenden mit
dem Ziel, erworbene, aber nicht bescheinigte Kompetenzen zu zer-
tifizieren;

Ÿ gezielte Förderung von Berufsaus- und -umstiegen bei gesundheit-
lich belastenden Tätigkeiten als Präventionsmaßnahme;

Ÿ Anhebung des Pflichtschulalters auf 16 Jahre, v. a. um Jugendli-
chen mit fehlender Grundausbildung ein zusätzliches Bildungsan-
gebot zu machen.
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Stabilisierung der Erwartungen

Stabile Erwartungen der privaten Haushalte und aktive Beschäfti-
gungspolitik dämpfen das konjunkturell so gefährliche „Angstsparen“.
Deshalb müssen alle sachlich nicht gerechtfertigten Signale der Verun-
sicherung etwa in Bezug auf die Finanzierbarkeit der gesetzlichen Al-
tersvorsorge vermieden werden.

Zudem gilt es bei konjunkturell bedingt nachlassender Zugkraft des
Exports, die Expansion der Binnennachfrage zu gewährleisten. Vor
allem die stetige Ausweitung der realen Masseneinkommen sichert die
Stabilität der Konsumnachfrage. Dabei ist zudem der enge Zusammen-
hang zwischen Niveau und Verteilung der verfügbaren Einkommen ei-
nerseits und Konsumnachfrage andererseits zu berücksichtigen: Von
einem Zusatzeinkommen in der Höhe von 100 D gibt das untere Ein-
kommensdrittel sofort 80 D wieder aus, das obere Einkommensdrittel
nur 40 D. Eine Ausweitung der verfügbaren Einkommen im unteren Ein-
kommensbereich schafft in besonders hohem Ausmaß Konsumnach-
frage und damit Beschäftigung.

Kurswechsel in der europäischen Fiskalpolitik

Die Misserfolge der europäischen Politik bremsen auch die Konjunk-
tur in Österreich. Der Rückfall der Eurozone nach zwei Jahren matter
Erholung in eine Rezession ist auch ein Ergebnis einer falschen, weil
zu harten Konsolidierungspolitik, zu der die Krisenländer gezwungen
werden. Diese verstärkt dort den Abschwung, erhöht die Arbeitslosig-
keit und erzielt nicht die erwarteten Konsolidierungserfolge, da ein er-
heblicher Teil der Staatsausgabenkürzungen durch den konjunkturell
bedingten Rückgang der Steuereinnahmen kompensiert wird. In seiner
neuesten Prognose musste der Internationale Währungsfonds einge-
stehen, dass die Ausgabenmultiplikatoren in der Krise 0,9 bis 1,7 betra-
gen haben dürften, während man ursprünglich von einer Schätzung
von etwa 0,5 ausgegangen ist.

In Europa ist ein wirtschaftspolitischer Kurswechsel notwendig. Soll
die Konsolidierungspolitik erfolgreich sein, dann braucht sie einen län-
geren Zeithorizont und muss die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen berücksichtigen. Deshalb muss unmittelbar von zusätzli-
chen Austeritätsprogrammen in den Krisenländern abgesehen werden.
Spielräume zur steuerlichen Beteiligung von Vermögenden und der Fi-
nanzbranche sollten ausgeschöpft werden, um finanzielle Mittel für of-
fensive Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme zu gewinnen.
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Finanzierung des Beschäftigungsprogramms

Die EU-Verpflichtungen und die „Schuldenbremse“ bedeuten, dass
kein Spielraum für Einnahmensenkungen besteht und zusätzliche ex-
pansive Maßnahmen in Österreich (ebenso wie in den anderen EU-
Ländern) einer Gegenfinanzierung bedürfen. Die Ausweitung des so-
zialen Wohnbaus, des Angebots an Kinderbetreuung und Altenpflege
sowie der aktiven Arbeitsmarktpolitik haben positive gesamtwirtschaft-
liche Effekte, nicht zuletzt weil sie Beschäftigung schaffen, Arbeitslosig-
keit unmittelbar verringern und Hysteresiseffekte dämpfen. Sie finan-
zieren sich deshalb zu einem Teil selbst. Einnahmenseitige Maßnah-
men wie die Erhöhung der Grundsteuer, verbunden mit einer Zweck-
widmung des Aufkommens für den Ausbau sozialer Dienstleistungen
auf Gemeindeebene, und die Wiedereinführung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer sollen zur Finanzierung des offensiven Beschäfti-
gungsprogramms herangezogen werden.
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Bankenrestrukturierung und
-abwicklung

Thomas Zotter1

Im fünften Jahr der Krise ist eines der Kernprobleme im Bankensektor
noch immer nicht gelöst: Es gibt weder in der EU noch in Österreich ein ef-
fektives Recht, mit dem Kreditinstitute (KI), die in Schieflage geraten, so zu
restrukturieren oder abzuwickeln wären, dass davon weder die Finanz-
marktstabilität bedroht ist, noch die Steuerzahler über Gebühr belastet
werden.

Der vorliegende Artikel befasst sich mit diesem Problem, wobei in Kapi-
tel 1 die Problematik der impliziten Garantien dargestellt wird. Anschlie-
ßend (Kapitel 2) wird die aktuelle Risikosituation im österreichischen Fi-
nanzsektor analysiert.

Kapitel 3 fasst die bisherigen Erkenntnisse aus der Bankenrestrukturie-
ungsdebatte zusammen. Dabei wird das in Kraft befindlichen Bankenin-
solvenzrecht in der Schweiz (Kapitel 3.3), im Vereinigten Königreich (VK)
(Kapitel 3.4), und Deutschland (Kapitel 3.5) zusammen mit verwandten
Materien dargestellt und diskutiert.

Die Europäische Kommission (EK) hat im Sommer dieses Jahres Vor-
schläge dazu vorgelegt, die im Kapitel 3.6 dargestellt werden. In Öster-
reich gibt es bis zum Oktober 2012 noch immer keine Vorschläge für ein
modernes Bankenrestrukturierungsrecht, obwohl angesichts der Risiko-
situation Österreichs und seiner Banken (Kapitel 2) ein solches dringend
notwendig wäre.

Im Kapitel 4 werden Eckpunkte eines künftigen Bankenrestrukturie-
rungsrechts in Österreich vorgeschlagen. Diese Eckpunkte werden abge-
leitet aus den allgemeinen Überlegungen zu den Zielen von Insolvenzver-
fahren (Kapitel 3.1), den Besonderheiten bei Banken in Schieflage (Kapitel
3.2) und dem Vergleich der Regelungen in der Schweiz, im VK und in
Deutschland sowie den Vorschlägen der EK. Die Schlussbemerkungen im
Kapitel 5 werden ergänzt um einen kurzen Aufriss der Probleme der inter-
nationalen Koordination.
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1. Implizite Garantien wurden schlagend und bleiben bestehen

Auf rasantes Wachstum, blindes Vertrauen auf externe Ratings und
komplexe Risikomodelle, die auch vom Management der Banken selbst
nicht verstanden wurden,2 das Vertrauen auf immer liquide (Interbank-)
Märkte bei der Refinanzierung, hohe Abhängigkeit von Zwischenbankfi-
nanzierung, zu dünne Eigenkapitaldecken zur Steigerung der Eigenkapi-
talrendite folgte der Crash. Die Staaten waren in der Folge gezwungen, die
Banken zu retten, weil sie zu groß und zu vernetzt waren, als dass es sich
ein Staat leisten konnte, sie fallen zu lassen („too big to fail“). Eine Bank,
die too big to fail ist, widerspricht den Prinzipien einer Marktwirtschaft. Die
implizite Haftung durch die Steuerzahler stellt eine Subvention für die Insti-
tute, für die Eigentümer und die Gläubiger dar. Die Gewinne werden in
guten Zeiten privatisiert, die Verluste in der Krise sozialisiert. Bei der
Schätzung der OECD für den Wert dieser impliziten Garantien des Staa-
tes für die jeweiligen Kreditinstitute (KI) liegt Österreich (mit 6 Banken im
Sample) an der dritter Stelle von 18 untersuchten europäischen Ländern.
Das heißt, Österreichs KI profitieren nach Luxemburg und Belgien am
drittstärksten von der impliziten Garantie des Staates. Eine Garantie, die
ihrerseits allerdings die Bonität des Staates belasten kann, und im Krisen-
fall zu einer Abwärtsspirale für Staat und Banken führen kann.3

Der Konkurs von Lehman Brothers löste beinahe alle systemischen Risi-
ken aus, die ein Bankenkonkurs auslösen kann. Die in der Folge notwendi-
gen bail-outs (Rettungen durch Staaten) von Banken haben manche Staa-
ten an die Grenzen ihrer fiskalischen und politischen Belastbarkeit geführt,
und manche über die Grenzen ihrer fiskalischen Belastbarkeit hinaus.
Folgte eine weitere Großbank dem Schicksal von Lehman Brothers, so
würde ein bail-out wohl einen weiteren Staat über die Grenzen dessen
bringen, was fiskalisch und politisch verkraftbar ist.

Zwischen Oktober 2008 und Oktober 2011 hat die EK D 4,5 Bio. (37%
des EU-BIP) an staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für den Finanz-
sektor genehmigt. Davon wurden D 1,6 Bio. (13% des EU-BIP) 2008-2011
abgerufen. Garantien und Liquiditätsmaßnahmen machen D 1,2 Bio. (ca.
9,8% des EU-BIP) aus. Laut Eurostat belaufen sich die ausstehenden Ver-
bindlichkeiten (Kapitalmaßnahmen) bis Ende 2011 auf 603 Mrd. D (4,8%
des EU-BIP), wobei Irland und Deutschland den größten „Beitrag“ dazu
leisten. In Österreich machen die staatsschulderhöhende Teile der Ban-
kenpakete rund 3% des BIP aus.4 Die Verluste aus Beihilfemaßnahmen
beliefen sich gemäß Europäischer Kommission (2012a) bis Ende 2011
EU-weit auf 95 Mrd. D.

Nicht berücksichtigt sind hier die indirekten Folgen der vom Finanzsektor
ausgelösten Wirtschaftskrise, wie Wachstumsverluste und Arbeitslosig-
keit. Das Risiko, das in den Bankbilanzen steckte, ging auf die öffentlichen
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Haushalte über. Solche Belastungen budgetärer und gesamtwirtschaftli-
cher Natur durch den Finanzsektor sind nicht tragbar und führen die Haus-
halte an und zum Teil über die Grenzen der Belastbarkeit. Es überrascht
daher nicht, dass die umfangreichen Bankenrettungspakete und die euro-
päischen Krisenmaßnahmen (insbesondere „Economic Governance“ und
Fiskalpakt) nicht auf die Zustimmung der Bevölkerung treffen. Sie bauen
auch teilweise auf einer mangelhaften Rechtsgrundlage auf, um einer Än-
derung der europäischen Verträge vorzubeugen. Es bedarf daher insbe-
sondere im Finanzsektor umfassender und grundlegender Reformen, um
wieder zu einem soliden Bankensektor zu kommen, der ohne diese um-
fassenden (impliziten) Garantien durch den Staat auskommt.

Abbildung 1: Staatsschulden in Prozent des BIP im Euroraum
(17, feste Zusammensetzung)

Quelle: EZB.

Durch Basel III5 und die entsprechende Umsetzung in der EU (CRD IV
und CRR, Europäische Kommission [2012e, f]) sollen zwar einige wichtige
Schritte zur Krisenprävention gesetzt werden, wie etwa durch die Erhö-
hung der Verlusttragungsfähigkeit des Eigenkapitals, durch neue Liquidi-
tätsmanagementvorschriften oder Leverage-Begrenzungen. Diese Bemü-
hungen sind aber nur im Vergleich zum Status quo ein Fortschritt, denn die
KI verfügen durch die modellbasierte Risikogewichtung der Aktiva weiter-
hin über viel Spielraum bei der Ermittlung des erforderlichen Eigenkapi-
tals. Zudem wird mit dieser Regulierung auch nach der größten Krise seit
dem Zweiten Weltkrieg weiter von der Fiktion der Kontrollierbarkeit der
Risiken ausgegangen.
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Woran es nun in vielen Staaten und auf europäischer Ebene fehlt, sind
brauchbare Lösungen zur Restrukturierung oder Abwicklung einer Bank;
Lösungen, die nicht zu einer Bedrohung des Finanzsystems führen und
die eine Einbeziehung der Eigentümer und Gläubiger einer Bank im Kri-
senfall sicherstellen. Für eine Restrukturierung und eine Verringerung der
Ansteckungsgefahr ist die Trennung der Risiken von Geschäftsbanken
und Investmentbankenteil eine Voraussetzung; ebenso wie ein verpflich-
tender Sanierungsplan mit transparenteren und vereinfachten Konzern-
strukturen und einem Abwicklungsplan, der systemrelevante und nicht
systemrelevante Teile separat behandelt.

Nicht nur die EK war bis vor Kurzem säumig, entsprechende Legislativ-
vorschläge auszuarbeiten, auch viele Mitgliedsstaaten sind es. Anders als
in der Schweiz, im Vereinigten Königreich oder auch Deutschland hat es in
Österreich bis Oktober 2012 trotz mehrmaliger Forderungen6 und Ankün-
digungen keine Initiative gegeben, dieses Problem in Angriff zu nehmen.
Dabei müsste gerade auch Österreich aufgrund seiner spezifischen Situa-
tion ein massives Interesse daran haben, hier rasch zu einer Lösung zu
kommen, bei der die Risiken des Bankensektors nicht oder zu einem viel
geringerem Maße auf den Staat überwälzbar sind.

2. Zur Risikosituation Österreichs und seiner Kreditinstitute

Die konsolidierte Bilanzsumme österreichischer KI lag 2008 (2011) bei
378% (338%) des BIP und liegt damit im Vergleich zur Größe der Volks-
wirtschaft international sehr hoch. Damit ist Österreich der Too-big-to-fail-
Problematik in nicht unerheblichem Ausmaß ausgesetzt. So erreichen et-
wa US-Banken weniger als 100% des BIP, KI in Frankreich und Deutsch-
land etwa 300% des BIP. Übertroffen wird Österreich etwa von der
Schweiz und dem Vereinigten Königreich, wo die Bilanzsumme der KI bei
etwa 500% des BIP liegt.7 Besonders auffällig ist das rasante Wachstum
der konsolidierten Bilanzsumme österreichischer KI zwischen 2002 und
2008, als sich die Bilanzsumme (absolut) verdoppelt hat, was einer annua-
lisierten Wachstumsrate von rund 10% entspricht (siehe Abbildung 2).

Begleitet wurde das rasante Bilanzsummenwachstum von einem
sprunghaften Anstieg der Börsenkurse und der Marktkapitalisierung an
der Wiener Börse (getragen von der Osteuropafantasie und der Forcie-
rung kapitalgedeckter Altersvorsorgeprodukte). Durch Bewertungsgewin-
ne und Erwartungseffekte kann auch zusätzlich von Rückkoppelungsef-
fekten mit dem Bilanzsummenwachstum ausgegangen werden. Es kann
somit durchaus von einer Wiener Blase des ersten Jahrzehnts der 21.
Jahrhunderts gesprochen werden (siehe Anhang 3: Österreichs Börsen-
entwicklung).
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Abbildung 2: Konsolidierte Bilanzsumme der österreichischen
Kreditinstitute in Prozent des BIP8

Quellen: OeNB, Statistik Austria.

Das rasante Wachstum und das damit verbundenen Risiko der Außen-
stände österreichischer KI in Mittel-, Ost- und Südosteuropa zieht sich wie
ein roter Faden durch alle Ratings Österreichs und seiner KI9 und den Ein-
schätzungen internationaler Organisationen10 wie auch die Empfehlung
der EK an den Europäischen Rat (COM [2012] 321). Die Herabstufung der
Bonitätsbeurteilung Österreichs durch Standard and Poors,11 wo Öster-
reich zwar ein stabiles makroökonomisches und politisches Umfeld sowie
ein solider Budgetpfad attestiert wird, aber auf das Risiko des Engage-
ments österreichischer KI in Zentral-, Ost- und Südosteuropa hingewiesen
wird, ist ein Beispiel. Der seit Beginn der Finanzkrise stark gestiegene
Zinsabstand zu Deutschland, aber auch zu den Niederlanden ist ein weite-
res Beispiel.12 Auch in der Bestätigung des AAA-Ratings durch Fitch13

vom 9. November 2012 wird als größtes Risiko das hohe Exposure öster-
reichischer KI in der Region als höchstes Risiko erwähnt. Diese spezifisch
österreichische Konstellation hat seit dem Konkurs von Lehman Brothers
bis Juni 2012 (42 Monate) auf Basis der Risikoaufschläge gegenüber
Deutschland (mit einem bisherigen Höchststand von 181 Basispunkten im
November 2011) bzw. den Niederlanden zu höheren Finanzierungskosten
des Bundes im Ausmaß von 785 Mio. D im Vergleich zu Deutschland bzw.
335 Mio. D im Vergleich zu den Niederlanden geführt.14 Zwar ist die zen-
tral-, ost- und südosteuropäische (CESEE-)Region in sich heterogen und
daher differenziert zu sehen, doch lassen sich aggressives Kreditwachs-
tum15 (Kreditwachstum-BIP-Verhältnis, Verhältnis Kredite zu Einlagen),
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das besondere Risiko von Fremdwährungskrediten und eine hohe Rate
von notleidenden Krediten in einigen Ländern ebenso wenig leugnen wie
der eine oder andere Fall von „Überexpansion“ zu einem späten Zeitpunkt,
der zu überhöhten Preisen und in der Folge zu hohem Abschreibungsbe-
darf geführt hat und weiter führt. Das Geschäftsmodell in einer Region, die
nach wie vor im Allgemeinen Wachstumschancen aufgrund des Aufhol-
prozesses bietet, aber auch besondere Risiken birgt, sollte daher mit
erhöhten Eigenkapitalquoten und einer Deckung der Kredite durch Einla-
gen im jeweiligen Land und Institut abgesichert werden. Es bedarf also
eines nachhaltigeren Wachstumsmodells, worauf sowohl der Beirat für
Wirtschafts- und Sozialfragen (2009, S. 9) hingewiesen hat als auch
OeNB und FMA.16

Die Auslandsforderungen der österreichischen KI beliefen sich zum
Ende des zweiten Quartals 2012 auf 358,9 Mrd. D. Auf Mittel-, Ost- und
Südosteuropa entfielen davon 205,5 Mrd. D oder 57,2% der Auslandsfor-
derungen. Der Marktanteil österreichischer KI an den Auslandsforderun-
gen weltweit beläuft sich auf 1,8%, in Mittel-, Ost- und Südosteuropa auf
16,9%, im EU-Mittel- und Osteuropa auf 26,6%, in fünf Ländern der Regi-
on liegt er über 40%, in zwei über 50%.17

Gemessen an der Bonität der Staaten beziehen sich im 1. Quartal 2012
64,8% der Forderungen (127 Mrd. D) der österreichischen KI auf zentral-,
ost- und südosteuropäischen Staaten, die über Investitionswürdigkeit („in-
vestment grade“) verfügen oder an der Grenze liegen, 35,2% (69 Mrd. D)
beziehen sich hingegen auf Länder im „Ramsch“-Bereich. Kroatien mit
einem Volumen an Auslandsforderungen österreichischer KI im Ausmaß
von 22,8 Mrd. D ist auf der Grenze zwischen „investment grade“ und „junk“.
Kroatiens Risikokennzahl ist durch den von negativ auf stabil verbesserten
Ausblick durch Fitch vom 5.9.2012 von knapp über der Trennlinie auf die
trennende Zahl „10“ gewandert (siehe Abb. 3). Vor der Verbesserung der
Kroatien-Vorschau durch Fitch lag noch rund die Hälfte der Forderungen
in Ländern mit „Ramsch-Niveau“. Die Qualität der Auslandsforderungen in
den Staaten Rumänien, Kroatien und Ungarn (rund 71 Mrd. D oder 36,5%
der Auslandsforderungen österreichischer KI in der Region) stellen somit
die kritische Größe hinsichtlich Volumen und Risiko für die Qualität des
Portfolios österreichischer KI in der Region dar. Zwischen der Risikokenn-
zahl eines Staates und der Rate der notleidenden Kredite zeigt sich ein
ziemlich eindeutiger Zusammenhang.18

Die höchsten Auslandsforderungen in der Region haben österreichische
KI in der Tschechischen Republik (47,1 Mrd. D), in Rumänien (28,2 Mrd.
D), in der Slowakei (23,9 Mrd. D), in Kroatien (22,8 Mrd. D) und in Ungarn
(20,9 Mrd. D). Zur Verdeutlichung der Bedeutung dieser Risiken sind in Ab-
bildung 3 die Auslandsforderungen der heimischen KI in Mittel-, Ost und
Südosteuropa auf der Koordinate und das Risiko des jeweiligen Landes,
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gemessen am Risiko des Zentralstaats, auf der Abszisse aufgetragen. Die
Risikokennkennzahl von 1 (höchste Bonität) bis 24 (Ausfall) ergibt sich
aus der numerischen Übersetzung des Mittels aus den Ratings der drei
großen Agenturen, korrigiert um den Ausblick bzw. das Fehlen eines Ra-
tings durch eine Agentur.

Abbildung 3: Forderungen und Risiko in zentral-, ost- und
südosteuropäischen Ländern

Quelle: BIZ, S&P, Fitch, Moody’s, EZB, eigene Berechnungen; BIZ-Daten 2. Qartal 2012,
Ratings: letztes verfügbares bis 9.10.2012, Wechselkurs zum USD: Ultimo 2. Quartal
2012.
Anmerkung: Risiko, gemessen am Risiko des jeweiligen Staates, d. h. kein spezifisches
Sektorrisiko, kein einzelwirtschaftliches Risiko, kein Währungsrisiko.
Für Auslandsforderungen österreichischer Kreditinstitute in Russland, Weißrussland, Al-
banien und Moldawien wurden von der BIZ keine Daten ausgewiesen.

Die Eigenkapitalausstattung der heimischen KI weist eine Schiefe in der
Verteilung auf: Während der Medianwert der Kernkapitalquoten 13,5% be-
trägt, liegt der Mittelwert bei 10,3%. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf,
dass kleinere Institute, die weniger auf eine Rettung durch den Staat hof-
fen können, deutlich besser kapitalisiert sind als systemisch wichtige Insti-
tute. Die österreichischen Großbanken mit CESEE-Fokus weisen eine
Kernkapitalquote von durchschnittlich 10,2% auf und liegen damit deutlich
unter dem Durchschnitt von 11,4% der internationalen Vergleichsgruppe
der ebenfalls in CESEE tätigen Institute.19 Der Anteil notleidender Kredite
ist zudem der höchste und der am stärksten gestiegene in der Gruppe
Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande,
Portugal, Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich.20 Bereinigt um
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die faulen Kredite der Hypo Alpe Adria Group würde Österreich immer
noch den zweithöchsten Wert bei den notleidenden Krediten hinter Italien
einnehmen.

Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die systemrelevanten öster-
reichischen Finanzinstitute im Vertrauen auf die Ausfallshaftung durch
den Staat („moral hazard“) eine ungesunde Risikobereitschaft entwickelt
haben, der sich letztlich in einem deutlichen Risikoaufschlag österreichi-
scher Staatsanleihen gegenüber Deutschland und den Niederlanden nie-
derschlägt. Das Risiko für die Republik ließe sich daher vor allem auch
durch ein effektives Bankenrestrukturierungs- und abwicklungsrecht sen-
ken. Dieses müsste der Aufsicht geeignete Frühinterventionsmechanis-
men in die Hand geben, Aktionäre und Gläubiger stärker in die Pflicht neh-
men, eine stärkere Trennbarkeit des Geschäftsbankenbereichs von den
übrigen Geschäftsfeldern vorsehen und transparentere und einfachere
Konzernstrukturen (siehe unten) fördern. Anders als im Vereinigten König-
reich, in der Schweiz oder auch – weniger konsequent – in Deutschland,
gab es aber in Österreich trotz der Erfahrungen mit den Notverstaatlichun-
gen von Banken bisher keine entsprechende Initiative.

3. Baustelle Bankeninsolvenzrecht21

3.1 Ziele von Insolvenzverfahren

Allgemein kann wie bei jedem Restrukturierungs- oder Insolvenzrecht
von folgenden Zielen ausgegangen werden: Ex-ante-Effizienz, allokative
(oder Ex-post-)Effizienz und distributive Gerechtigkeit. Unter der Ex-ante-
Effizienz ist zu verstehen, dass optimale Anreize gesetzt werden, also
eine Externalisierung der Kosten von zu hohem Risiko verhindert wird.
Das Postulat der Ex-post-Effizienz ist erfüllt, wenn es gelingt, den Wert
des Unternehmens (des zu verteilenden Kuchens) möglichst groß zu hal-
ten. Die distributive Gerechtigkeit verlangt, dass die Rangfolge der An-
sprüche durch das Insolvenzverfahren erhalten bleibt.

Das Problem bei Insolvenzverfahren sind die oft auseinander liegenden
Interessen der Betroffenen, was zu einer Vermischung des Allokations-
problems und des Distributionsproblems führt: Gläubiger mit höherrangi-
gen Ansprüchen sind meist daran interessiert, das Unternehmen zu liqui-
dieren, um damit ihre Vermögensposition gegenüber niedriger gereihten
Ansprüchen zu verbessern; Gläubiger mit niedriger gereihten Ansprüchen
(Halter von nachrangigen Anleihen und Aktionäre, die die Verluste zuerst
zu tragen haben) sowie das Management wollen das Unternehmen meist
auf jeden Fall weiterführen, was das Risiko einer Verschleppung von Kon-
kursen in sich trägt („gambling for resurrection“). Aktionäre haben nicht
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mehr zu verlieren als ihre Unternehmensanteile, die Manager sind jeweils
an der Erhaltung des eigenen Arbeitsplatzes interessiert. Zudem hat das
Management während des Verfahrens aufgrund seines Informationsvor-
sprungs die Möglichkeit, Entscheidungen zu beeinflussen, und es kann
Unternehmensaktiva zu seinen Gunsten auflösen. Auch vor Gericht kom-
men diese unterschiedlich gelagerten Interessen in langwierigen, strate-
gisch geführten Verhandlungen mit Gutachten und Gegengutachten zum
Tragen.

Sinnvoll sind daher Ansätze, bei denen die Aktiv- und die Passivseite ge-
trennt behandelt werden können. Ein Vorschlag, dem auch viele der jetzi-
gen Vorschläge für ein Bankeninsolvenzrecht folgen, geht auf Bebchuk
(1988) zurück. Im Wesentlichen läuft sein Vorschlag darauf hinaus, zu-
nächst die Passivseite zu restrukturieren und den neuen Eigentümern die
Entscheidung über das weitere Schicksal des Unternehmens zu überlas-
sen. Das Allokationsproblem kann damit getrennt vom Distributionspro-
blem gelöst werden, wodurch die Anreize und Möglichkeiten strategischen
Handelns reduziert werden. Das Problem des gambling for resurrection
bleibt jedoch weiter bestehen und bedarf daher der besonderen Aufmerk-
samkeit bei allen Reformschritten (siehe Abschnitt 3.2).

In dem von Bebchuk (1988) vorgeschlagenen und von Hart et al. (1997)
weiter entwickelten alternativen Modell wird zunächst die Passivseite re-
strukturiert. In einem ersten Schritt werden die Verbindlichkeiten des Un-
ternehmens annulliert, und die Gläubiger werden zu neuen Eigentümern
und entscheiden über die weitere Verwendung der Vermögenswerte. Die
Schulden der höchstrangigen Gläubiger werden (pro rata) in Beteiligungs-
scheine umgewandelt, die übrigen Gläubigerklassen erhalten Optionen zu
einem Preis, der so hoch ist, dass die Ansprüche der höher gereihten
Gläubiger gerade befriedigt werden, falls alle Optionen eingelöst werden.
Je nachrangiger die Gläubigerklasse, desto höher daher der Preis (siehe
Anhang 4: Ansprüche der Gläubiger und Eigentümer).

Die – theoretischen – Vorteile eines solchen Verfahrens lägen darin,
dass kein Gläubiger ökonomisch schlechter gestellt ist, weil er die Mög-
lichkeit hat, über das Ziehen der Option den vorrangigen Gläubigern ihre
Beteiligungsscheine abzukaufen, deren Forderungen dadurch erfüllt wer-
den. Andernfalls werden sie Pro-rata-Eigentümer und erhalten genau den
Pro-rata-Teil, der ihnen zusteht. Damit entfiele der durch strategisches
Verhalten und Verteilungskonflikte geprägte Verhandlungsprozess, die
Unternehmensbewertungsfrage stellt sich nicht für den Verfahrensverant-
wortlichen, sondern nur für die Beteiligten, wenn sie entscheiden, ob sie
die Optionen ausüben sollten. Dadurch können nötige Entscheidungen
viel rascher erfolgen.

Die Entscheidung über das weitere Schicksal (Sanierung, Teilsanierung,
Liquidation) würde von den neuen Eigentümern getroffen, und die Rang-
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folge der Gläubiger bliebe erhalten. Das Ziel distributiver Gerechtigkeit
kann also als erfüllt angesehen werden. Da Verteilungskonflikte ab dem
Zeitpunkt der Einleitung des Prozesses nicht gleichzeitig mit dem Alloka-
tionsziel gelöst werden müssen, scheint es auch aus dieser Sicht konven-
tionellen Insolvenzverfahren überlegen. Bezüglich des Ziels der Ex-ante-
Effizienz ist es, wenn die Alternative das Auffangen durch den Staat ist,
ebenfalls überlegen, andernfalls zumindest nicht unterlegen, weil alle
Gläubigerklassen gemäß ihrer Rangfolge beteiligt wären. Im Fall von be-
günstigten Forderungen wie Löhnen und Gehältern, Sozialversicherungs-
schulden und, im Fall von Kreditinstituten, besicherten Einlagen könnte
der jeweils versichernde Rechtsträger (Einlagensicherungsverband, In-
solvenzentgeltsicherungsfond) in die Position der begünstigten Gläubiger
eintreten.

Das Modell unterliegt aber einigen nicht unwesentlichen Einschränkun-
gen: Zum einen kann das gambling for resurrection durch Aktionäre und
Management vor Einleitung des Verfahrens auch nicht unterbunden wer-
den, d. h. bis zur Einleitung des Verfahrens kann es ebenfalls zu Verlet-
zungen des Allokationsziels kommen. Zum anderen berücksichtigt es
mögliche Liquiditätsbeschränkungen der Gläubigerklassen niedrigeren
Ranges nicht. Vor allem im Fall von Unternehmen, die typischerweise mit
äußerst hohen Fremdfinanzierungshebel arbeiten, kann dies problema-
tisch sein, weil dann die Einleitung des Verfahrens schon die Entschei-
dung zur Liquidation präjudizieren würde. Im Falle eines KI käme hinzu,
dass, wenn es zur Liquidation anstünde, das Eigenkapital nicht mehr den
risikogewichteten Aktiva (RWA), sondern den wesentlich höheren unge-
wichteten Aktiva gegenüberzustellen wäre. Die „wahre“ Eigenkapitalquote
(leverage ratio) beträgt nur einen Bruchteil der regulatorischen Quote (Ei-
genkapitalquote nach Basel bzw. Kapitaladäquanzrichtlinien).

Es gilt also bei der Adaption des Modells dessen Vorzüge bei Restruktu-
rierung der Passivseite – Kürze und Nicht-Vermengung distributiver und
allokativer Entscheidungen – heranzuziehen und die Caveats zu berück-
sichtigen.

3.2 Besonderheiten bei Banken in Schieflage

Das allgemeine Insolvenzrecht ist vor allem vom Primat des Gläubiger-
schutzes geleitet, und es wird in den meisten Rechtssystemen bis zum
Untergang des Unternehmens die Idee der Unternehmensautonomie auf-
rechterhalten.22 Im Falle der Schieflagen von Banken greifen diese Ansät-
ze und andere Eigenschaften des allgemeinen Insolvenzrechts zu kurz,23

weil:

(1) das Unternehmen isoliert betrachtet wird und das für das Kreditwesen
sensible Gut Vertrauen nicht mit einbezogen wird;
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(2) Insolvenzverfahren im Allgemeinen nicht gut dafür gerüstet sind, die Si-
cherstellung der Bankfunktionen zu gewährleisten (Zahlungsverkehr und
Kreditvergabe wären bei einem normalen Insolvenzverfahren einzufrie-
ren);

(3) Gerichte und Insolvenzanwälte dem Gläubigerschutz verpflichtet sind
und nicht übergeordneten Zielen wie die der Finanzmarktstabilität, was
eine Bankenkrise verschärfen könnte;

(4) ein Ansturm nicht nur auf ein Institut erfolgen könnte, der den Zusam-
menbruch dieses Instituts beschleunigen würde, sondern ein allgemei-
ner Bankensturm ausgelöst werden könnte;

(5) zusätzliche Dominoeffekte auch durch den hohen Grad an Verflechtun-
gen ausgelöst werden könnten. So machen Zwischenbankverbindlich-
keiten in Österreich im Schnitt der letzten drei Jahre 28,6% der Aktiva
aus, wovon 18,2% auf inländische Zwischenbankverbindlichkeiten ent-
fielen;24

(6) das allgemeine Insolvenzverfahren und seine Protagonisten nicht gut da-
für ausgestattet sind, die für KI wichtigen Real-time-Entscheidungen zu
treffen;

(7) ein Insolvenzverfahren erst bei der tatsächlichen Insolvenz einsetzt. Vor-
beugende Maßnahmen und frühzeitiges Eingriffen sind aufgrund der Fir-
menautonomie, die bis zu diesem Zeitpunkt noch unterstellt wird, nicht
möglich, wodurch Probleme eskalieren könnten – nicht nur für das Insti-
tut, sondern für das gesamte Kreditwesen.

Der Konkurs eines KI ist also mit hohen gesamtwirtschaftlichen Kosten
und hoher Rechtsunsicherheit verbunden. Daher waren bei in Schieflage
geratenen Instituten Konkurse auch bisher eher die Ausnahme. Viel öfter
wurde der Weg einer freiwilligen Sanierung im Sektor, die Übernahme
eines Instituts, oft verbunden mit moralischen Appellen der Regierungen,
beschritten.

Als sich die Finanzkrise in Folge der Lehman-Pleite zu einer veritablen
systemischen Krise ausgeweitet hatte, war diese Vorgangsweise jedoch
nicht mehr möglich. Ohne die unmittelbare Hilfe des Staates in Form von
Haftungen, frischem Kapital und (Teil-)Verstaatlichungen waren Sanie-
rungen nicht mehr darstellbar. Es kam zu der im Eingangsabschnitt erwähn-
ten massiven Übertragung von Risiken aus dem Bankensektor an den
Staat.

Durch das Fehlen eines eigenen effektiven Bankeninsolvenzrechts wur-
den die Staaten erpressbar und hatten keine andere Alternative, als sich
ihrerseits zur Rettung der KI zu verschulden. Solche Stützungen entbin-
den jedoch die professionellen Gläubiger und z. T. auch Aktionäre sowie
das Management von ihrer Mitverantwortung. Es kommt so zu völlig ver-
kehrten Anreizen (die Ex-ante-Effizienz ist verletzt). Die Risiken gehen zu-
lasten der Steuerzahler, und die nachfolgend nötigen Konsolidierungs-
maßnahmen erfolgen in aller Regel zulasten der Sozialsysteme.
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Ein effektives Kriseninterventionsregime für KI muss also geeignet sein,
nicht nur die allgemeinen Ziele eines Insolvenzverfahrens zu erfüllen, was
durch die Restrukturierung der Passivseite entlang der Vorschläge von
Bebchuk (1988) und Hart et al. (1997) gelingen kann, es muss auch die
spezifischen Erfordernisse bei Bankinsolvenzen erfüllen. Dazu muss ein
solches Verfahren Instrumente beinhalten, die erstens früher ansetzen,
um das gambling for resurrection zu verhindern. Es bedarf einer Sank-
tionsstufenleiter, die je nach Schwere der Schieflage unterschiedlich weit-
gehende Eingriffsrechte der zuständigen Behörden vorsieht.25 Und es
muss zweitens auf beiden Seiten der Bilanz im Sinne der Stabilität des
Kreditwesens ansetzen können. Die Entscheidungen bei einer Bankenre-
strukturierung müssen drittens in „real time“ erfolgen können, im Extrem-
fall über Nacht. Letzteres hat zwei Dimensionen: Zum einen sind die recht-
lichen, institutionellen und personellen Voraussetzungen, diese
Entscheidungen auch zeitnah treffen zu können, herzustellen; zum ande-
ren ist der Zugang zu Informationen über das betroffene Institut und seine
Stellung im Kreditwesen und am Finanzmarkt sicherzustellen. Dieses
Wissen wird üblicherweise von den zuständigen Aufsichtsbehörden eher
zu erwarten sein als von Gerichten.

3.3 Bankinsolvenzrecht und die Too-big-to-fail-Problematik
in der Schweiz

Es ist wohl auch dem Umstand zuzuschreiben, dass die Too-big-to-fail-
Problematik in der Schweiz besonders ausgeprägt ist und der Schweizer
Finanzplatz eine besondere Stellung innehat, dass es auch auf politischer
Ebene schon früh ein Problembewusstsein und entsprechende frühe Re-
formschritte gab. Das grundlegende Postulat des Insolvenzverfahrens im
schweizerischen Bankengesetz (BankG) ist nach Bircher, Egli (2003) das
der Wertmaximierung unter Einhaltung der Gläubigerprioritäten. Eingriffe
in die Rechte der Aktionäre und Gläubiger sind vorgesehen (§ 31 BankG),
die getrennte Behandlung der Aktiv- und Passivseite möglich.

Durch die Reform wandert das Verfahren vom Gericht zur Aufsichtsbe-
hörde und folgt damit den in 3.2 besprochenen Punkten. Die Behörde er-
hält relativ weitgehende Kompetenzen auf beiden Seiten der Bilanz. Sie
trifft, anders als nach Bebchuk (1988), den Grundsatzentscheid Liquidati-
on oder Sanierung, die Entscheidung ist jedoch nicht gegen die Mehrheit
der betroffenen Gläubiger möglich.

Beim debt-for-equity-swap nach Schweizer Recht wird die Passivseite
dreigeteilt in: (1) geschützte Einlagen, die im vollem Umfang geschützt
bleiben, (2) Aktien und nachrangige Schuldtitel, die Verluste in erster Ins-
tanz zu tragen haben (in der Regel wird hier von einer Annullierung in vol-
lem Umfang auszugehen sein), sowie (3) Anleihen: Soweit sie als bedeckt
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erachtet werden können, bleiben sie erhalten. Die nominellen Forderun-
gen können jedoch in einem hair cut auf ein realistisches Niveau gestutzt
werden. Soweit die Forderungen als gefährdet erscheinen, werden sie in
Eigenmittel umgewandelt (zur Erfüllung der erforderlichen Eigenkapital-
quote). Ökonomisch ist dabei die Tiefe dieses Einschnitts relativ irrelevant:
Je tiefer der Schnitt bei den Forderungen, desto höher ist der Wert der Be-
teiligung. Bircher, Egli (2003) kritisieren bei der Behandlung der Altaktio-
näre, dass ihnen, anders als im Modell nach Bebchuk (1988), nicht Optio-
nen eingeräumt werden, wenn es sich nicht um eine Liquidation handelt.
Bei dieser Kritik bleibt jedoch neben der möglichen Liquiditätsbeschrän-
kung (siehe oben) die Frage offen, warum die Aktionäre nicht schon vorher
frisches Kapital zur Verfügung gestellt haben.

Die Neustrukturierung der Passivseite erlaubt der Behörde jedenfalls die
Rekapitalisierung über Nacht. Auf der Aktivseite hat die Aufsichtsbehörde
relativ weiten Spielraum (Sanierungsplan, Verkauf, Verkauf von Teilen,
Überlassen der Entscheidungen an die neuen Eigentümer). Dadurch wird
die Fortführung der systemisch wichtigen Bankfunktionen erleichtert. Das
Schweizer Bankenrecht hat also sehr früh die Vorschläge der Restruktu-
rierung der Passivseite vorgesehen. Es erlaubt explizit den Eingriff in Ei-
gentumsrechte unter Wahrung der Gläubigerprioritäten ebenso wie in die
Aktiva-Struktur, mit dem Ziel, die Stabilität des Kreditwesens insgesamt
nicht zu gefährden, und stellt damit das Ziel Stabilität des Kreditwesens
klar über jenes des Gläubigerschutzes und der Unternehmensautonomie.
Durch die explizite Verantwortung der Gläubiger ist auch von einer gestei-
gerten Ex-ante-Effizienz auszugehen, und der Staat sollte weniger er-
pressbar sein. Dass sich der Schweizer Staat letztlich bei der Schieflage
der UBS doch gezwungen sah, mit Haftungen einzuspringen, hat die Not-
wendigkeit weiterer effektiver Reformschritte gezeigt. Es galt dabei so-
wohl die Risikokosten sehr großer Institute besser zu internalisieren als
auch die Konkursfähigkeit durch die Erhöhung der Verlusttragungsfähig-
keit vor allem der sehr großen Institute weiter zu erhöhen.

Bei der Festlegung der notwendigen Eigenkapitalpuffer beschritt die
Schweiz den Weg, ziemlich deutlich über die Mindestkapitalanforderun-
gen von Basel III hinauszugehen.26 Während man sich bei den Basisanfor-
derungen an Basel III orientiert, werden die Erhaltungspuffer um ein Viel-
faches höher angesetzt, nämlich auf 8,5% (statt der in Basel III vorgesehe-
nen 2,5%). Von diesen Erhaltungspuffern können maximal 3% verpflich-
tende Wandelanleihen (contingent convertible bonds: „CoCo-Bonds“)
sein. Die Gesamtkapitalquote inklusive Pflichtwandelanleihen liegt somit
ohne Konjunkturpuffer bei 16,5%. Die Wandelanleihen werden gewandelt,
sobald eine bestimmte Eigenkapitalquote unterschritten wird. Darüber hin-
aus schreibt die Schweiz für systemrelevante Institute eine sogenannte
progressive Komponente in Form von zusätzlichen CoCo-Bonds vor. Die
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Crédit Suisse stieß bei der Begebung ihrer CoCo-Bonds auf rege Nachfra-
ge und konnte diese sowohl bei institutionellen Anlegern als auch beim
breiten Publikum erfolgreich platzieren.27

Mit den CoCo-Bonds hat die Schweiz nach den Erfahrungen mit der ge-
genwärtigen Finanzkrise gewissermaßen eine vorgelagerte, instrumentel-
le Gläubigerbeteiligung geschaffen. Mit dieser Maßnahme wird (1) über
automatische Auslöser für frisches Kapital gesorgt, (2) die Ex-ante-Effizi-
enz erfüllt, weil über die Internalisierung der Risikokosten die richtigen An-
reize geschaffen werden, und (3) werden der Aufsicht marktnahe Informa-
tionen über die Einschätzung des Risikos am Markt geliefert werden, die
sich in den Risikoaufschlägen der CoCo-Bonds zeigen. Und es wurde
damit (4) die Eintrittswahrscheinlichkeit von Schieflagen von Instituten
verringert. Diese Maßnahmen sind umso notwendiger, als sich die
Schweiz angesichts der Unsicherheiten für Finanzmarktstabilität und die
Volkswirtschaft im Falle einer Abwicklung der UBS gezwungen sah, die
UBS zu unterstützen, weil sie trotz bestehender Insolvenzmechanismen
als too big to fail angesehen wurde.

3.4 Bankeninsolvenzrecht und der Vorschlag des Ring-fencing
im Vereinigten Königreich

Wie in vielen Staaten, gab es auch im VK vor der Krise kein eigenes Ban-
keninsolvenzrecht. In der Krise stellte sich auch im VK heraus, dass das
allgemeine Insolvenzrecht aus den bereits unter „3.2 Besonderheiten bei
Banken in Schieflage“ erörterten Gründen für Finanzinstitute unzurei-
chend ist.

Die Reform im VK ging zunächst von klaren Zielsetzungen aus, von
denen die Schritte des Verfahrens begründet und abgeleitet wurden.
Diese Zielsetzungen waren: Erhaltung der finanziellen Stabilität, Schutz
des Vertrauens in den Bankensektor, Schutz der Einleger, Schutz der öf-
fentlichen Mittel und „Vermeidung des Eingriffs in Eigentumsrechte, die
den relevanten Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskon-
vention widersprechen“ (Banking Act 2009 Part 1, Art 4). Damit ist klar ge-
stellt, dass es zu Eingriffen in Eigentumsrechte kommen können muss,
diese aber sparsam gesetzt werden. Letztlich wird aber die Systemstabili-
tät über die Wahrung der Eigentumsrechte gestellt.

Das Insolvenzverfahren wird von der Aufsichtsbehörde initiiert und ob-
liegt ihr. Das Verfahren muss vor einer Insolvenz ansetzen (auch bei posi-
tivem Nettowert des KI), und zwar (1), wenn regulatorische Grenzwerte
(Eigenkapital, Liquidität, …) unterschritten werden, und es (2) nicht wahr-
scheinlich ist, dass die Bank aus eigener Kraft die Grenzwerte wieder er-
füllen kann.28 Damit folgt das britische Recht einer der zentralen Empfeh-
lungen von IWF und Weltbank (2009). Wo Aufsichtsbehörden keine
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Möglichkeit haben, in Eigentumsrechte der Aktionäre einzugreifen, stehen
Bankenrestrukturierungen vor weitaus größeren Problemen.29

Das Verfahren sieht folgende Instrumente der Aufsicht vor: den vollen
oder teilweisen Verkauf der scheiternden Bank an eine gesunde Bank zu
führen oder voranzutreiben (split-up); Übernahme der Kontrolle der gan-
zen Bank oder über Teilen davon durch eine „bridge bank“, temporäre Ver-
staatlichung; Abwicklung einer Bank und Sicherstellung einer raschen und
ordnungsgemäßen Bedienung der Einlegerforderungen durch die Einla-
gensicherung oder Transfer der garantierten Einlagen zu einem gesunden
KI. Die Entscheidung ist aber unter der Wahrung des Ziels der finanziellen
Stabilität zu treffen, d. h. in Krisenzeiten, in denen das Vertrauen in das Fi-
nanzsystem ohnehin angeschlagen ist, wird es eher weniger häufig zur
Abwicklung kommen als in Boomzeiten.

Der split-up und die teilweise Vermögensübertragung sieht die Möglich-
keit vor, betroffene Kreditinstitute in eine good bank und eine bad bank
zu trennen. Dabei dürfen besicherte Kredite nicht von den Sicherheiten
getrennt werden. Geschäfte mit Netting-Vereinbarungen dürfen nur als
Ganzes oder gar nicht transferiert werden. Ebenfalls vorgesehen ist die
Möglichkeit, nachrangige Gläubiger zu Gläubigern der bad bank zu ma-
chen. Da der Verkauf eines KI als Ganzes wahrscheinlich schwieriger
zu bewerkstelligen ist bzw. zu niedrigeren Preisen führt, ist dieser split-up
im Sinne der Steuerzahler die kostengünstigere Variante. Die Überbrü-
ckungsbank (bridge bank) braucht nicht die Aktien des ganzen Unterneh-
mens zu kaufen, sondern nur einen Teil der Aktiva. Sind öffentliche Mittel
nötig, ist das Schatzamt/Finanzministerium (Treasury) für die weitere
Vorgehensweise zuständig. Es kann die Bank aber bei der Bank of Eng-
land belassen.30

Während das Schweizer Bankeninsolvenzrecht stärker zwischen der
Behandlung der Passiv- und Aktivseite unterscheidet und den Fokus auf
die Passivseite (Rekapitalisierung im Regelfall durch Gläubiger, siehe
oben) lenkt, rücken im VK die Instrumente zur Restrukturierung der Aktiv-
seite ins Zentrum. Die Kompetenzen sind klar geregelt. Die Entscheidung
geht von der Aufsichtsbehörde aus, die ab diesem Moment zentrale Stelle
des Verfahrens mit weitreichenden Kompetenzen ist. Die Zielsetzungen
und Instrumentarien im Gesetz werden in einem code of practice präzi-
siert. Bei den Zielen steht die Stabilität des Finanzmarktes an oberster
Stelle, der Schutz der Einleger und der öffentlichen Mittel werden explizit
angeführt (im Gegensatz zu Deutschland, siehe unten). Die Gläubigerin-
teressen sollen gewahrt werden, sie sind aber nicht oberstes Postulat. Es
gilt also ein relativer Schutz der Gläubigerinteressen. Die Schweiz geht
hier weiter. Im VK wird diskutiert, professionelle Gläubiger stärker in die
Verantwortung zu nehmen.31 Dies sehen auch der Legislativvorschlag der
EK zur Strukturierung und Abwicklung von KI vor (siehe unten) und die ge-
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planten Maßnahmen im Weißbuch des Finanzministerium des VK zur
Bankenreform,32 wo „ringfencing“, bevorzugte Behandlung von Einlegern
und die Verlusttragungskapazität des Kapitals im Zentrum stehen.

Das ringfencing – eine Trennung der Risiken des Geschäftsbankenteils
von den übrigen Risiken der übrigen Geschäftsfelder – ist ein umfassen-
derer Ansatz als etwa die Volcker-Regel (siehe Federal Register 2011)
oder die Empfehlungen des Liikanen-Berichts (siehe unten), die den Ei-
genhandels von KI und den Handel mit und die Beteiligung an Hedgefonds
und Private Equity-Fonds beschränken. Das Einlagen- und Kreditgeschäft
mit Verbrauchern33 und KMU ist dabei den ringfenced Banken vorbehal-
ten. Geschäfte, die eine ringfenced Bank auf eigene Rechnung auf Wert-
papiermärkten und gegenüber Nicht-Banken Finanzintermediären (z. B.
Hedgefonds oder Wertpapierfirmen) ausüben darf, sind beschränkt, Ge-
schäfte außerhalb des EWR untersagt. Ausnahmen gibt es nur in engen
Grenzen zu Zwecken des Liquiditäts- und Risikomanagements und der
Refinanzierung.34

Bezüglich der Beziehungen im Konzern gilt der Grundsatz, dass ring-
fenced Einheiten andere Konzerneinheiten als Dritte zu behandeln haben
und von ihnen als Dritte zu behandeln sind. Kapital- und Liquiditätsbestim-
mungen sind vom Institut im ringfence auf Stand-alone-Basis zu erfüllen.
Die Refinanzierung innerhalb der Gruppe soll quantitativ beschränkt sein,
da im Falle von Engpässen in der Refinanzierung im Konzern die Gefahr
besteht, dass Refinanzierungen innerhalb des Konzerns „austrocknen“
oder Mittel abgezogen werden. Auch in der governance soll die Unabhän-
gigkeit des ringfenced Instituts sichergestellt werden35.

Mit diesen Vorschlägen geht die VK-Regierung, wie oben erwähnt, über
die Volcker-Regel hinaus und schafft damit quasi ein Trennbankensystem
innerhalb des Konzerns, wodurch die Vorteile des Universalbankensys-
tems erhalten bleiben, aber die für eine Volkswirtschaft so wichtige finan-
zielle Infrastruktur von den Risiken isoliert wird, die mit der Zunahme des
Investmentbanking und komplexer, globaler Finanzprodukte das Univer-
salbankensystem anfälliger für Schocks von außerhalb des Geschäfts-
bankenmodells machen. Bezüglich der Auswirkungen auf die Refinanzie-
rungskosten wird mit einer leichten Entlastung für ringfenced Banken
aufgrund des geringeren Risikos und einer Zunahme der Refinanzie-
rungskosten für die nicht ringfenced Banken gerechnet.36 Vor allem aber
kann das ringfencing auch einen Beitrag dazu leisten, das Paradoxon der
Diversifikation zu entschärfen: Je mehr Marktteilnehmer auf ähnliche Wei-
se versuchen, ihr Risiko durch Diversifikation zu verringern, desto stärker
wird die Korrelation der Vermögensklassen, und Schocks fressen sich
schneller durch das gesamte Finanzsystem – die Diversifikation als Risi-
kostrategie versagt. Wenn sich aber Marktteilnehmer – durch Regulierung
– in ihrer Strategie stärker unterscheiden, wird die Wahrscheinlichkeit und
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die Auswirkung systemischer Schocks verringert. Die Finanzmarktstabili-
tät steigt nicht nur durch höhere Anforderungen an die Verlusttragungska-
pazität der einzelnen Institute, sondern auch durch höhere Diversität.

Um die Wahrscheinlichkeit der Schieflage der einzelnen Institute und die
Belastung der Steuerzahler im Risikofall zu verringern, ist eine weitere An-
forderung die Erhöhung der Verlusttragungskapazität des Kapitals. Der
Vorschlag basiert auf Basel III bzw. den entsprechenden Umsetzungen in
der CRD IV und der CRR, geht aber darüber hinaus. Speziell für ring-
fenced KI und für global systemisch wichtige KI (global systemically im-
portant banks, G-SIB) mit Sitz im VK sollen höhere Eigenkapitalpuffer im
Ausmaß von 3 bzw 3,5% für mehr Stabilität sorgen.37 Zudem soll aber
auch Fremdkapital explizit zur Verlusttragung herangezogen werden müs-
sen (bail-in). Die Rate der vorzuhaltenden „Verlusttragungskapazität“
(PLAC – primary loss absorbing capacity) als Summe aus Eigenkapitalzu-
schlägen und verlusttragungsfähigem Fremdkapital soll für G-SIB und
ringfenced KI insgesamt 17% der RWA betragen. Die Zuschläge für ring-
fenced Banken und G-SIB sind nicht additiv, im Konzern kommt der je-
weils höhere Puffer zum Einsatz. Erhaltungs- und Konjunkturpuffer nach
Basel III sind additiv.

Damit reagiert das VK bezüglich der Anhebung des Kapitals, das Verlus-
te tragen können muss, ähnlich wie die Schweiz, bleibt aber in der Definiti-
on jenes Fremdkapitals offener, vermutlich in der Intention, Anreize zum
Risikobewusstsein gegenüber allen Gläubigern (außer den privilegieren-
den) zu setzen. Die Einführung von Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds,
s. o.), die durch ein besser kalkulierbareres Risikoprofil gute Signale lie-
fern können, sollte aber die Bail-in-Fähigkeit anderer Instrumente bei Be-
darfsfall nicht ausschließen. Es stünde aber mit Pflichtwandelanleihen ein
Kapitalinstrument zur Verfügung, das jedenfalls und vor allen anderen für
eine Rekapitalisierung heranzuziehen wäre.

Darüber hinaus umfasst der Vorschlag zur Bankenreform im VK noch
Ansätze zur Belebung des Wettbewerbs und Verbesserungen im Konsu-
mentenschutz und bezüglich Transparenz (etwa durch kostenlosen und
leichteren Wechsel der Bank).38 Letztere werden auch als Instrumente zur
Belebung des Wettbewerbs gesehen.

3.5 Bankeninsolvenzrecht in Deutschland

Das deutsche Insolvenzverfahren setzt weitgehend auf dem allgemei-
nen Insolvenzverfahren auf. Das Primat des Gläubigerschutzes bleibt im
deutschen Kreditwesengesetz (KWG) anders in der Schweiz und dem VK
weitgehend erhalten (siehe § 46 KWG). Erst bei einer Bestands- und Sys-
temgefährdung kann die Aufsicht eine Übertragungsanordnung (§ 48a
KWG) unter restriktiven Bedingungen aussprechen.
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Das Verfahren nach dem deutschen KWG ist mehrstufig. In der ersten
Stufe geht die Initiative für das Verfahren vom Institut aus und nicht von
der Aufsicht (§ 2 KWG). Das Institut schlägt der Aufsicht einen Sanie-
rungsplan und einen geeigneten Sanierungsberater vor. Diese leitet den
Plan und allfällige Kommentare an das Gericht weiter. Sie kann auch
einen anderen Sanierungsberater vorschlagen, wenn sie den vom Institut
vorgeschlagenen für ungeeignet hält. Das Gericht entscheidet. Der Sanie-
rungsberater untersteht dem Gericht.

Die unklare Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Institut, Aufsicht
und Gericht und das Fehlen von Anreizen für das Management, von sich
initiativ zu werden, sind im Lichte der Argumente zu den Besonderheiten
von Banken in Schieflage (siehe Kapital 3.2) nicht dazu angetan, die Hoff-
nung auf rechtzeitige, effektive Frühintervention zu stärken. So sollte die
Zuständigkeit wie in der Schweiz, im VK, aber auch im Vorschlag der EK
zur Behörde wandern. In einem frühen Stadium (vor der Auslösung von
triggers) kann die Initiative zwar noch vom Institut ausgehen können. Es
sollten aber Anreize für eine solche Initiative geschaffen werden, wie z. B.
bei der Frage der Stellung des Unternehmens bei der Auswahl des Sanie-
rungsbeauftragten und jener der Kompetenzen des Sanierungsbeauftrag-
ten in den weiteren Verfahrensschritten oder der Frage der Ablösung des
Managements durch die Behörde, wenn das Management nicht rechtzei-
tig die Initiative ergriffen hat.

In einer zweiten Stufe kann die Aufsicht, wenn die Vermögens-, Finanz-
oder Ertragsentwicklung des Instituts die Annahme rechtfertigt, dass die
Vorschriften hinsichtlich Kapitalausstattung und Liquidität verletzt werden,
Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenmittelausstattung und Liquidität
anordnen (§ 45 KWG) und einen Sonderbeauftragten bestellen (§ 45c
KWG). Die Zuständigkeiten bleiben aber anders als im VK unklar: Wäh-
rend im VK ab dem auslösenden Ereignis die Kontrolle auf die Aufsicht
übergeht, kennt das deutsche Gesetz Situationen, in denen das Manage-
ment die Geschäftsleitung unter der Kontrolle eines Sonderbeauftragen
und unter der Weisungsbefugnis der Behörde innehat, in denen der Son-
derbeauftragte Teil der Geschäftsleitung ist, sowie eine Situation, in der
der Sonderbeauftragte die Kontrolle über das Institut übernimmt. Zudem
kann durch den Fristenlauf wertvolle Zeit verstreichen, die bei der Rettung
eines KI eine entscheidende Rolle spielt.

Eine Übertragungsanordnung (§ 48a-s KWG), die in Teilen den Bestim-
mungen zur bridge bank ähnelt, darf erst erfolgen, wenn der Bestand ge-
fährdet und eine Systemgefährdung zu befürchten ist. Bevor diese Anord-
nung ergehen kann, ist dem Kreditinstitut wieder eine Frist für einen tragfä-
higen Plan zur Abwendung der Bestandsgefährdung (Wiederherstellungs-
plan) zu setzen. Die Übertragung kann als Ganzes oder partiell erfolgen,
und es kann auch an den Restrukturierungsfonds übertragen werden.
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Der Basler Ausschuss für Bankenregulierung hat bei den bail-outs in der
gegenwärtigen Krise stark kritisiert, dass Gläubigerpapiere und vor allem
solche Instrumente, die den regulatorischen Eigenmitteln zuzurechnen
sind, nicht in die Verantwortung gezogen wurden. Dadurch werden Anrei-
ze eliminiert, dafür Sorge zu tragen, dass Risiken im Kreditinstitut redu-
ziert werden. Der Basler Ausschuss hat deshalb einen automatischen hair
cut für nachrangige Verbindlickeiten vorgeschlagen, wenn das Institut auf
öffentliche Mittel zurückgreifen muss.

Es gibt in Deutschland teilweise verfassungsrechtliche Bedenken bei
der Verletzung der Privatautonomie und des Schutzes des Eigentums, so-
lange eine Bank nicht insolvent ist. Dazu ist allerdings festzuhalten, dass
auch das deutsche Bundesverfassungsgesetz hier nach Hellwig (2011,
S. 30f)39 nicht absolut ist. Auf Basis seiner verfassungsrechtlichen Verant-
wortung für die Finanzmarktstabilität hat der Gesetzgeber für deren effek-
tiven Schutz zu sorgen. Das Vorsorgeprinzip ist auch EU-rechtlich als all-
gemeines Prinzip des Unionsrechts anerkannt. Dieses legitimiert und
erfordert staatliches Handeln schon bei Vorliegen eines Risikos. Im Unter-
schied zur konkreten Wahrscheinlichkeit, wie sie im Bereich der Gefahren-
abwehr verlangt wird, genügt beim Risiko bereits die bloße Möglichkeit
eines Schadenseintritts. Das Vorsorgeprinzip impliziert eine Beweislast-
umkehr, die für den Gesetzgeber bei der Rechtsetzung Handlungslegiti-
mation und Gestaltungsauftrag ist.

Das politische Ziel der deutschen Regulierung, Steuerzahler – wie es
auch in den USA formuliert ist – „nie mehr“ mit Bankenrettungspaketen zu
belasten, ist populär und anstrebenswert. Die Gesetzgebung darauf auf-
zubauen, ist aber angesichts des Volumens des Fonds gegenüber dem
Mittelbedarf in systemischen Krisen ein Selbstbetrug. Es wäre also klüger
und ehrlicher, diese Eventualität ex ante zu regeln, wie dies in Großbritan-
nien der Fall ist.40

Die Mehrstufigkeit des Verfahrens im deutschen KWG zählt zu den Vor-
zügen des deutschen KWG. Das Fehlen übergeordneter Ziele, die nahe
Anlehnung an das allgemeine Insolvenzrecht (hohe Priorität des Gläubi-
gerschutzes und Zuständigkeit von Gerichten sowie lange Fristen und
Verfahren) und unklare Kompetenzverteilung in den ersten Stufen des
Verfahrens lassen jedoch Zweifel an der Effektivität aufkommen.

3.6 Der Vorschlag der Europäischen Kommission

Die EK hat im Juni 2012 einen umfangreichen Legislativvorschlag vorge-
legt (Europäische Kommission 2012b-d). In diesem Entwurf finden sich
viele der Elemente, die in der Literatur und in internationalen Gremien
(G20 2008-2011, FSB 2010 und 2011, BSBS 2010) diskutiert werden und
die sich z. T. auch in geltenden Gesetzen jener Länder, die schon legislati-
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ve Schritte zur Bankenrestrukturierung und -abwicklung gesetzt haben,
wiederfinden.

Die vorgeschlagenen Instrumente sind aufgeteilt in die Bereiche (i) „Vor-
bereitung und Prävention“, (ii) „Frühintervention“ sowie (iii) „Abwicklung“,
wobei die Behörden mit zunehmender Verschlechterung der Lage immer
stärker eingreifen können, (iv) Zusammenarbeit der Behörden und (v) Ab-
wicklungsfinanzierung.

Es handelt sich also um mehrstufige Verfahren, bei denen auch Präven-
tionsmaßnahmen vorgesehen sind, um einerseits die Wahrscheinlichkeit
der Schieflage von KI zu verringern und andererseits die Konkursfähigkeit
von KI zu erhöhen. Das Scheitern eines KI soll zu einer geringeren Bedro-
hung für die Finanzmarktstabilität und zu einer geringeren Belastung der
Steuerzahler werden.

(i)  Zur Vorbereitung und Prävention sollen Banken Sanierungspläne für
Maßnahmen bei einer Verschlechterung ihrer Finanzlage vorlegen, die
vorzusehen haben, wie ihre Lebensfähigkeit wiederherzustellen ist. Die
zuständigen Behörden haben darauf basierend Abwicklungspläne auszu-
arbeiten, in den die Optionen für das weitere Vorgehen bei nicht mehr le-
bensfähigen Banken in finanzieller Notlage darzustellen sind (z. B. Einzel-
heiten zur Anwendung der Abwicklungsinstrumente sowie Mittel und
Wege zur Erhaltung kritischer Funktionen). Sanierungs- und Abwicklungs-
pläne müssen sowohl auf Gruppenebene als auch auf Ebene der einzel-
nen zugehörigen Institute ausgearbeitet werden.

Stellt eine Behörde bei ihren entsprechenden Planungen Abwicklungs-
hindernisse fest, kann sie von einer Bank verlangen, ihre rechtlichen oder
operationellen Strukturen so zu ändern, dass eine Abwicklung mit den vor-
handenen Mitteln erfolgen kann und kritische Funktionen und Finanzstabi-
lität nicht gefährdet und die Steuerzahler von Kosten verschont werden.

Der Vorschlag ermöglicht auch Vereinbarungen über gruppeninterne
Unterstützung. Dabei ist anzumerken, dass wie im Ringfencing-Entwurf
des VK das stand alone innerhalb der Gruppe gewährleistet sein muss. Es
gilt Fälle zu vermeiden, in denen der Staat in die Lage kommt, ein Institut
retten zu müssen, weil dessen Scheitern andere Institute der Gruppe mit
sich ziehen würde und damit in der Einlagensicherung ein größerer Scha-
den angerichtet würde als die Rettung des in Schieflage befindlichen Insti-
tuts (wie dies z. B. in Österreich bei der Notverstaatlichung der ÖVAG der
Fall war).

(ii)  Durch Frühintervention seitens der Aufsicht wird sichergestellt, dass
finanzielle Schwierigkeiten schon im Keim abgewendet werden. Frühinter-
ventionsbefugnisse setzen ein, wenn ein Institut die regulatorischen Ei-
genkapitalanforderungen nicht erfüllt oder wahrscheinlich nicht erfüllen
wird.

Dann können die im Sanierungsplan enthaltenen Maßnahmen von der
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Behörde verlangt werden, eine Hauptversammlung zwecks Verabschie-
dung dringender Beschlüsse ist einzuberufen, und mit den Gläubigern
sind Umschuldungspläne auszuarbeiten. Außerdem sollen die Aufsichts-
behörden die Möglichkeit haben, vorübergehend einen Sonderverwalter
für eine Bank zu bestellen, wenn sich deren Finanzlage signifikant ver-
schlechtert und die vorgenannten Instrumente nicht ausreichen, um die Si-
tuation umzukehren.

Diese Maßnahmen erscheinen grundsätzlich sinnvoll, aber wenig kon-
kret: Bei der Auslösung der Frühintervention wäre, anstatt erst bei der Ver-
letzung (oder wahrscheinlichen Verletzung) der Eigenkapitalquoten, wo-
durch das KI bereits vom potenziellen Konzessionsentzug bedroht ist,
einzuschreiten, an eine Kombination aus harten und weichen Auslösefak-
toren zu denken. Etwa könnten die Unterschreitung des Erhaltungspuffers
oder einer Eigenkapitalschwelle, die über der gesetzlich vorgeschlagenen
liegt, die Verletzung von Liquiditätsvorschriften, ein hoher Anteil bzw. star-
ker Anstieg von notleidenden Krediten, ein hoher bzw. stark steigender
Abschreibungsbedarf bei Wertpapieren und Beteiligungen bereits Maß-
nahmen auslösen. Außerdem sollte mit dem Sanierungsplan auch ein
neuer Geschäftsplan (wie bei der Konzessionsvergabe) verpflichtend vor-
gelegt werden müssen.

Ein zusätzlicher Indikator für das Auslösen erster Schritte des Sanie-
rungsplans könnte dann zum Zug kommen, wenn das Bail-in-Instrument
bereits zum Teil so ausgestaltet würde wie in der Schweiz. Bei verpflich-
tenden Wandelanleihen (CoCo-Bonds) könnte auch ein hoher bzw. stei-
gender Renditeabstand zu den vor einem allgemeinen bail-in nicht konver-
tiblen Anleihen des Instituts als zusätzlicher Indikator für eine Frühinter-
vention verwendet werden. So könnte auch für mehr Marktdisziplin ge-
sorgt werden; ein Argument, das gerne von Vertretern des Finanzsektors
– vor allem auch gegenüber Staaten – verwendet wird.

(iii)  Eine Abwicklung bzw. Restrukturierung erfolgt, wenn durch Präven-
tion oder Frühintervention nicht verhindert werden kann, dass sich die
Lage derart verschlechtert, dass die Bank von einem Ausfall betroffen
oder bedroht ist. Wenn die Behörde feststellt, dass der Ausfall der Bank
nicht durch anderweitige Maßnahmen abgewendet werden kann und das
öffentliche Interesse (der Zugang zu unverzichtbaren Bankfunktionen, fi-
nanzielle Stabilität, Integrität der öffentlichen Finanzen usw.) gefährdet ist,
sollten die Behörden die Kontrolle über das Institut übernehmen und ent-
schlossen die Abwicklung einleiten.

Die Eingriffe in die Rechte von Anteilsinhabern und Gläubigern, die
diese Instrumente mit sich bringen, sind durch das übergeordnete Ziel ge-
rechtfertigt, die finanzielle Stabilität sowie Einleger und Steuerzahler zu
schützen und werden von Schutzbestimmungen gestützt, die verhindern,
dass die Abwicklungsinstrumente unrechtmäßig eingesetzt werden.
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Hier wäre anzumerken, dass die EK nur von Abwicklung spricht. Die Re-
strukturierung der Passivseite über Bail-in-Instrumente kann jedoch auch
ein Restrukturierungs- und/oder Rekapitalisierungsinstrument darstellen,
das den Betrieb erhalten soll.

Die wichtigsten Abwicklungsinstrumente sind

• Unternehmensveräußerung: die Behörden verkaufen die ausfallende
Bank ganz oder teilweise an eine andere Bank;

• Brückenbank: Die „guten“ Vermögenswerte oder wesentlichen Funktionen
der Bank werden ermittelt und gesondert auf eine neue Bank (Brücken-
bank) übertragen. Diese wird später an ein anderes Unternehmen veräu-
ßert. Die alte Bank mit den „schlechten“ Vermögenswerten bzw. nicht
wesentlichen Funktionen würde dann im Rahmen eines regulären Insol-
venzverfahrens liquidiert;

• das Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten, bei dem die
„schlechten“ Vermögenswerte der Bank auf eine eigens für die Vermö-
gensverwaltung errichtete Zweckgesellschaft übertragen werden. Mit die-
sem Instrument wird die Bilanz einer Bank bereinigt. Um zu verhindern,
dass dieses Instrument lediglich als eine staatliche Beihilfemaßnahme
verwendet wird, wird in dem Rahmen vorgeschrieben, dass es nur in Ver-
bindung mit einem anderen Instrument (Brückeninstitut, Unternehmens-
veräußerung oder Schuldenabschreibung) eingesetzt werden darf.
Dadurch wird sichergestellt, dass die Bank nicht nur Unterstützung erhält,
sondern gleichzeitig einer Restrukturierung unterzogen wird;

• das „Bail-in“-Instrument: Die Bank wird durch Löschung oder Verwässerung
von Anteilen rekapitalisiert, die Forderungen der Gläubiger werden reduziert
oder in Anteile umgewandelt. Ein Institut, für das sich kein Käufer des Privat-
sektors fände oder bei dem eine Aufgliederung voraussichtlich zu kompli-
ziert wäre, könnte daher weiterhin grundlegende Dienstleistungen erbrin-
gen, ohne dass eine Rettung mit öffentlichen Mitteln notwendig wäre.
Außerdem hätten die Behörden genug Zeit, es zu reorganisieren oder Teile
seiner Geschäftstätigkeit geordnet zu liquidieren. Daher wären die Banken
verpflichtet, in ihren Bilanzen einen Mindestbestand an Verbindlichkeiten zu
führen, auf die die „Bail-in“-Befugnisse angewandt werden könnten. Beim
Einsatz dieser Befugnisse würden die entsprechenden Verbindlichkeiten
in einer im Voraus festgelegten Reihenfolge gemäß der Rangordnung der
Forderungen abgeschrieben, damit das Institut wieder lebensfähig wird.

Hier wären deutlichere Akzente angebracht, um zu verhindern, dass es
vorschnell zu Lösungen kommt, bei denen Aktionäre, Gläubiger und Ma-
nagement aus der Verantwortung entlassen werden. Dies würde sowohl
der Ex-ante-Effizienz (moral hazard) als auch dem Primat der Minimierung
des Erfordernisses externer Mittel (sei es durch einen Fonds, sei es unter
Inanspruchnahme öffentlicher Mittel) dienen. Ein debt-for-equity-swap
und die Löschung bzw. Verwässerung der alten Aktien sind einem reinen
Schuldenschnitt vorzuziehen, da auf diese Weise frisches Kapital zur Ver-
fügung steht und eine neue Eigentümerstruktur erreicht wird. Kämen an-

692

Wirtschaft und Gesellschaft 38. Jahrgang (2012), Heft 4



dere Instrumente wie die Bereinigung der Bilanz durch Auslagerung in
eine bad bank vor einem bail-in zum Zug, hätten die Aktionäre und Gläubi-
ger bereits davon profitiert und würden dadurch begünstigt.

Anzumerken ist außerdem, dass – wie oben in den Kapiteln 3.1, 3.2 und
3.5 dargelegt – durch dieses Bail-in-Instrument Aktionäre und Gläubiger
ökonomisch nicht schlechter gestellt sind als bei einer regulären Insol-
venz, bei der sie anteilsmäßig und in einer festgelegten Reihenfolge be-
friedigt würden.

Im Kommissionsvorschlag sollen alle Verbindlichkeiten bail-in-fähig
sein, außer: Löhne und Gehälter, soweit es sich nicht um variable Gehalts-
bestandteile handelt, Steuern- und Sozialversicherungsabgaben, einla-
gengesicherte Einlagen, kurzfristige Verbindlichkeiten (unter einem Jahr),
besicherte Verbindlichkeiten, Netting-Vereinbarungen bei Derivativge-
schäften (auf Nettobasis). Der Vorschlag der EK sieht vor, dass sicherzu-
stellen ist, dass der Anteil der nicht besicherten Verbindlichkeiten eine
Grenzschwelle nicht unterschreitet. Vertragliche Ausnahmen von einer
Einbindung in Bail-in-Instrumente sind nichtig zu stellen.

Angesichts der im Kapital 3.3 erörterten Vorteile und Erfahrungen mit
der Platzierung der Instrumente in der Schweiz ist es schwer nachvollzieh-
bar, dass der EK-Vorschlag auf CoCo-Bonds verzichtet, die (1) für eine
automatische Rekapitalisierung sorgen könnten, (2) ex-ante effizient er-
scheinen, weil sie über die Internalisierung der Risikokosten für die richti-
gen Anreize sorgen, (3) der Aufsicht marktnahe Informationen über die
Einschätzung des Risikos am Markt über die Risikoaufschläge der CoCo-
Bonds liefern und (4) die Eintrittswahrscheinlichkeit von Schieflagen von
Instituten verringern. Pflichtwandelanleihen könnten damit einen entschei-
denden Beitrag vor allem für Institute bedeuten, die in der Schieflage
schwer an externe Eigenmittel kommen, aber grundsätzlich als gesund zu
bewerten sind. CoCo-Bonds sollten aber andere Bail-in-Instrumente kei-
nesfalls ausschließen, sondern sollten vorgelagerte Instrumente sein.

(iv)  Der Vorschlag der EK sah ursprünglich einen Rahmen für eine ver-
stärkte Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden in allen Pha-
sen der Vorbereitung, Sanierung und Abwicklung vor. Durch die Vorschlä-
ge zum „Einheitlichen Überwachungsmechanismus“ (SSM) mit der EZB
im Mittelpunkt ist dieser Vorschlag allerdings schon überholt, und das Ziel
einer einheitlichen Bankenaufsicht soll vorgezogen werden. Abgesehen
von institutionellen und rechtlichen Fragen bezüglich der Kompetenzen
und Entscheidungsfindung innerhalb der EZB und Fragen der Aufgaben-
teilung zwischen EBA und EZB bzw. der EZB und der nationalen Behör-
den ist beim geltenden Vorschlage zum SSM (Europäische Kommission
[2012g-i]) anzumerken, dass es problematisch erscheint, wenn im Binnen-
markt mit einer einheitlichen Aufsicht diese an den Grenzen der Wäh-
rungsunion endet. Vor allem im Lichte der Risiken österreichischer Ban-
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ken (siehe Kapitel 2), die hier aber keine Ausnahme bilden, erscheint eine
solche Konstellation problematisch.

(v)  Die EK schlägt eine Ex-ante-Finanzierung (z. B. wären Mittel für die
Gründung einer Brückenbank nötig) durch Abwicklungsfonds vor, gespeist
von Beiträgen durch Banken proportional zu deren Verbindlichkeiten und
Risikoprofilen. Die Fonds sollen ausreichende Kapazitäten aufbauen, um
in zehn Jahren 1% der gedeckten Einlagen zu erreichen. Sie werden aus-
schließlich zur Unterstützung einer geordneten Reorganisation und Ab-
wicklung in Anspruch genommen, aber niemals zur Rettung einer Bank.
Damit die Abwicklung grenzübergreifend tätiger Banken finanziert werden
kann, ist eine gegenseitige Unterstützung der nationalen Abwicklungs-
fonds vorgesehen.

Zusätzlich schlägt die EK die Heranziehung der 27 Einlagensicherungs-
systeme vor. Die Einlagensicherungssysteme stellen neben den Abwick-
lungsfonds finanzielle Mittel für den Schutz von Kleinanlegern bereit. Um
maximale Synergie zu erreichen, wird es den Mitgliedstaaten sogar ge-
stattet, das Einlagensicherungssystem und den Abwicklungsfonds zu ver-
schmelzen, solange vollständig garantiert ist, dass das Sicherungssystem
weiterhin in der Lage ist, die Einleger bei einem Ausfall zu entschädigen.

Die Fondslösung erscheint ökonomisch als allenfalls zweitbeste Lösung.
Durch einen Fonds wird das Anreizproblem (moral hazard) für Aktionäre,
professionelle Gläubiger und das Management nicht gelöst. Im Fall von
systemischen Krisen wäre ein Fonds ebenfalls überfordert. Die Versilbe-
rung von Aktiva in einem illiquiden Markt, wie wir ihn nach der Lehman-
Insolvenz erlebt haben, würde auch für einen Fonds zu Liquiditätsproble-
men führen und zumindest negative Preiseffekte auslösen. Vor allem aber
sind Bedenken hinsichtlich der Heranziehung der Einlagensicherungssys-
teme zur Vorfinanzierung von Abwicklungen angebracht: Zum einen ver-
folgen Einlagensicherungssysteme einen anderen Zweck, nämlich die
Verhinderung eines Sturms auf die Banken einerseits und die Aufrechter-
haltung der Zahlungsverkehrs- und Liquiditätsfunktionen andererseits.
Zum anderen sind vorgebrachte Argumente des Skalenertrags und damit
der Effizienzsteigerung insofern nicht stichhaltig, als ein Restrukturie-
rungsfonds über anderes Know-how verfügen muss als ein Fonds, der mit
der Auszahlung gesicherter Einlagen betraut ist.

Jedenfalls muss es zur Lösung des Moral-Hazard-Problems die klare
Bedingung geben, dass es keinen bail-out (egal ob aus Fonds oder öffent-
lichen Mitteln) vor einem bail-in geben darf.

Wie im VK ist auch auf europäischer Ebene klar, dass es mit einem
Bankeninsolvenzrecht nicht getan sein kann. Zusätzlich braucht es Struk-
turreformen, die die Auflösbarkeit komplexer Institute zum Ziel haben, die
Verquickung von Risiken aus dem Geschäftsbankenbereich und dem In-
vestmentbankenbereich beschränken und die „Too-big-to-fail“- bzw. „Too-
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interconnected-to-fail“-Problematik auflösen. Eines der Hauptprobleme
der Erpressbarkeit von Staaten liegt nicht nur in der zwangsweisen Mitret-
tung von Aktionären und Gläubigern, womit der für eine Marktwirtschaft
unabdingbare Zusammenhang zwischen Risiko und Ertrag aufgelöst zu
werden droht, sondern auch der Umstand, dass, um für die Volkswirt-
schaft essenzielle Funktionen eines KI zu retten, bisher auch jene Teile
eines KI mit zu retten waren, die keine solche Funktion erfüllen und die
schlimmstenfalls das KI in Schieflage gebracht haben.

Kommissar Barnier hat daher eine Arbeitsgruppe beauftragt, sich mit
solchen strukturellen Problemen des Bankensektors in der EU zu beschäf-
tigen. Diese Arbeitsgruppe unter Erkki Liikanen hat Anfang Oktober
201241 einen Bericht vorgelegt, der die strukturellen Schwächen und Risi-
ken des europäischen Bankensektors untersucht und sich in den Schluss-
folgerungen neben den Bail-in-Erfordernissen auch mit der Trennung der
Risiken des Geschäftsbankenbereichs und des Investmentbanking inner-
halb eines Konzerns beschäftigt.

Vergleicht man das ringfencing nach den Vorschlägen des VK Finanzmi-
nisteriums mit der Volcker-Regel und den Vorschlägen des Liikanen-
Berichts,42 so zielen zwar alle drei in dieselbe Richtung, nämlich die Isolie-
rung der Geschäftsbankenrisiken, die als finanzielle Infrastruktur essen-
ziell für Volkswirtschaften sind, von den Risiken des Investmentbankings.

Der Ansatz des ringfencing unterscheidet sich jedoch grundlegend von
den Vorschlägen der Volcker-Regel und des Liikanen-Berichts. Beim
ringfencing werden nicht jene Teile des Investmentbanking aus einer Uni-
versalbank herausgelöst, die gegenwärtig und aufgrund der Erfahrungen
der letzten Krise als besonders risikoreich erachtet werden, sondern das
Geschäftsbankenmodell wird herausgelöst. Alles, was nicht für das Ge-
schäftsbankenmodell notwendig ist (z. B. einzelne Instrumente zum Liqui-
ditäts- und Risikomanagement), bleibt außerhalb des besonders ge-
schützten Bereichs „ringfence“. Sowohl bei der Volcker-Regel als auch im
Liikanen-Bericht besteht die Gefahr, dass wir uns gegen die Risiken der
letzten Krise wappnen, eine anders gelagerte zukünftige Krise jedoch über
andere Kanäle wirksam wird.

In anderen Worten ist also das ringfencing den beiden anderen Ansät-
zen insofern überlegen, als es erstens ohne Annahmen über zukünftige
Krisenauslöser und Risikoherde auskommt, vor welchen Risiken das Ein-
lagen- und Kreditgeschäft also zu isolieren ist, und zweitens keine willkürli-
chen Grenzen zu ziehen braucht, wie viel Investmentbanking eine Univer-
salbank „verträgt“.43
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4. Eckpunkte für ein österreichisches
Bankenrestrukturierungs- und -abwicklungsrecht

Sowohl die Erfahrungen mit den Rettungsmaßnahmen von in Schieflage
geratenen Banken als auch der nach wie vor existierende Risikoaufschlag
auf österreichische Bundesanleihen gegenüber Deutschland und den Nie-
derlanden, die Risikoeinschätzung Österreichs durch internationale Orga-
nisationen und Ratingagenturen sowie die Analyse der Risikosituation von
Österreichs KI vor allem in den mittel-, ost- und südosteuropäischen Län-
dern zeigen die Dringlichkeit eines Restrukturierungs- und Abwicklungs-
gesetzes (RAGKI) für KI in Österreich. Vor allem das Fehlen von präventi-
ven Maßnahmen und das Fehlen von Frühinterventionsmöglichkeit haben
die Rettungsmaßnahmen zu einem sehr kostspieligen Unterfangen für
Österreichs Steuerzahler gemacht. Das Fehlen der Möglichkeit einer ra-
schen, geordneten Abwicklung, die die Auswirkungen auf den Finanzsek-
tor und die Volkswirtschaft gering und beherrschbar macht, bringt den
Staat in eine Situation der Erpressbarkeit.

Ein RAGKI sollte zu allererst von klaren Zielsetzungen ausgehen, und es
sollte die Anreize zur Risikointernalisierung berücksichtigen. Sobald Ei-
gentümer und Gläubiger von einer impliziten Haftung des Staates ausge-
hen können, werden Preise und Zinsen verzerrt, und es wird moralische
Versuchung begünstigt. So notwendig die Schritte (damit sei noch nichts
darüber gesagt, ob es auch die richtigen Schritte waren) zur Rettung öster-
reichischer KI auch waren, sie haben die Annahme der impliziten Haftung
bestätigt und damit die moralische Versuchung verstärkt. Die Ziele eines
RAGKI, bestehend aus Prävention, Frühintervention, Restrukturierungs-
und Abwicklungsverfahren durch eine Aufsichtsbehörde, sind aufgrund
der systemischen Natur des Kreditwesens notwendigerweise anders gela-
gert als im allgemeinen Insolvenzrecht, da das Allgemeininteresse der
systemischen Finanzmarktstabilität und der Schutz der öffentlichen Mittel
dem Gläubigerschutzinteresse vorgeht.

Eine klare Regelung der Zuständigkeiten ist in jeder der Sanierungspha-
sen wichtig, auch wenn die Zuständigkeiten je nach Stufe der Verfahren
wandern können. Aufgrund des Informationsvorsprungs, der erforderli-
chen Kürze der Entscheidungen und der zu berücksichtigenden System-
relevanz ist ein Bankenrestrukturierungsverfahren bei der Aufsichtsbehör-
de und nicht bei einem Gericht anzusiedeln. Die Zuständigkeit für Präven-
tion und Frühintervention sollte bei der FMA angesiedelt werden, da diese
einen wesentlichen Informationsvorsprung gegenüber den Gerichten hat.
Die Entscheidungen sollten in enger Absprache mit der OeNB erfolgen.
Gerichte sind nicht der Finanzmarktstabilität verpflichtet, sondern dem
Gläubigerschutz. Dies kann im Widerspruch zu den Zielen der Finanz-
marktstabilität (Einfrieren der Aktiva) und dem Ziel der Wertmaximierung
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stehen (Wert eines lebenden Unternehmens ist üblicherweise höher als
bei Liquidation). Gerichtliche Entscheidungen sind zudem oftmals nicht in
jener Geschwindigkeit zu erwarten, wie es der Schutz des Vertrauens in
den Kreditsektor erfordert. Es ist zu überlegen, ob man mit diesen Behör-
den das Auslangen findet oder ob eine zusätzliche Abwicklungsbehörde
installiert werden sollte. In Anbetracht der Tatsache, dass mittelfristig die
Etablierung einer europäischen Behörde für große, systemrelevante und
grenzüberschreitend tätige KI erfolgen wird, ist es eher sinnvoll, bestehen-
den Behörden die neuen Kompetenzen zu geben und sie entsprechend
auszustatten, als neue zu errichten.

4.1 Ziele

Als Ziele eines RAGKI erscheinen im Lichte der Diskussion in Kapitel 3
(i) der Schutz der Finanzmarktstabilität, (ii) der Schutz des Vertrauens in
das Kreditwesen, (iii) der Schutz der Einlagen, (iv) die Wertmaximierung,
(v) der Schutz der öffentlichen Mittel und (vi) die Wahrung der Rangfolge
bei den Gläubigern und Eigentümern als sinnvoll. Damit sind das Ziel der
Ex-post-Effizienz und der distributiven Effizienz von Insolvenzverfahren
und die übergeordneten Ziele der Systemstabilität und der Schutz der
Steuerzahler vor weiteren, ungebührlichen Belastungen durch Bankenret-
tungen erfasst. Alle Bestimmungen werden auch darauf hin zu untersu-
chen sein, ob sie die richtigen Anreize setzen (Ex-ante-Effizienz).

4.2 Prävention

Die von der EK vorgeschlagenen Maßnahmen erscheinen für diese
Phase sinnvoll, aber ergänzungsbedürftig, und in diesem Sinne bleibt ein
Handlungsauftrag.

Sanierungspläne sollen von den Instituten zu erstellen und der Behörde
vorzulegen sein. Die Behörde sollte die Sanierungspläne insbesondere
auf Abwicklungshindernisse und potenzielle Ansteckungsrisiken im Kon-
zern prüfen und soll vom Institut verlangen können, solche Abwicklungs-
hindernisse zu beseitigen.

Vor allem bei KI in Schieflage in Österreich hat sich gezeigt, dass neben
den fehlenden Möglichkeiten der Frühintervention (siehe unten) erhebli-
che Restrukturierungs- und Abwicklungshindernisse dazu geführt haben,
dass sich der Staat letztlich gezwungen sah, mittels kostspieligen Notver-
staatlichungen größeren Schaden vom Rest des österreichischen Kredit-
wesens und letztlich der Volkswirtschaft fernzuhalten. Damit befand und
befindet sich der österreichische Staat mangels eines effektiven RAGKI in
einer Situation der Erpressbarkeit, die ein Staat eigentlich nicht hinneh-
men darf, wenn er nicht Grundwerte der Demokratie und der Finanzierbar-
keit des Gemeinwesens riskieren will.
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Es ist daher ein Gebot der Stunde, aus den eigenen Erfahrungen, den
Erfahrungen und Legislativmaßnahmen anderer Staaten und der EU
sowie den Erkenntnissen aus der Literatur die Lehren zu ziehen und so-
wohl Restrukturierungs- und Abwicklungshindernisse zu beseitigen als
auch die Verlusttragungskapazität in KI zu erhöhen.

4.2.1 Isolierung der Risiken

Der Legislativvorschlag der Kommission spricht nur allgemein von zu
beseitigenden Restrukturierungs- und Abwicklungshindernissen, ist also
als ein Auftrag zu sehen, diese zu definieren.

Hier bieten der Likkanen-Bericht und die Volcker-Regel des Dodd-
Frank-Act (siehe Kapitel 3.6), vor allem aber auch das Weißbuch des Fi-
nanzministeriums des VK (siehe Kapitel 3.4) Ansatzpunkte. Die Trennung
des Risikos des Geschäftsbankenteils von den restlichen Risiken in der
KI-Gruppe wird als wesentlich angesehen. Allerdings verfolgen die Emp-
fehlungen des Liikanen-Berichts und der Volcker-Regel einen grundle-
gend anderen Ansatz als das Ringfencing-Modell im VK: Während Erstere
Risiken innerhalb eines KI bzw. einer KI-Gruppe definieren, die vom Ge-
schäftsbankenbereich zu trennen sind, wählt das Ringfencing-Modell den
Ansatz, den Geschäftsbankenteil von allen übrigen Risiken zu isolieren.
Damit kommt es mit weniger Annahmen über mögliche Bedrohungen
eines KI aus und ist daher Ansätzen überlegen, die ihre Schlüsse nur aus
der Analyse der gegenwärtigen Krise ziehen und damit Instrumente entwi-
ckeln, die zur Bekämpfung der letzten Krise geeignet gewesen wären. Zu-
sätzlich ergibt sich daraus das Problem relativ willkürlich gezogener
Grenzwerte.

Es spricht also vieles dafür, den Geschäftsbankenbereich vom Rest des
KI bzw. der KI-Gruppe zu isolieren. Außerhalb des isolierten Kernbereichs
sollten aber auch Geschäfte und Beteiligungen liegen, die nicht im EU-
Raum liegen, weil nicht gewährleistet ist, dass sich Kreditinstitute außer-
halb des EU-Raums einem gleichwertigen Restrukturierungs- und Ab-
wicklungsrecht unterliegen.

Das Spar- und Kreditgeschäft mit Verbrauchern und KMU sollte dabei
nur dem isolierten Spar- und Einlagen-KI gestattet sein, und letztere soll-
ten außer in eng zu fassenden Grenzen Geschäfte mit Wertpapieren und
Derivativen sowie Geschäfte außerhalb des EWR auf eigene Rechnung
nicht gestattet sein. Der Vertrieb von anderen Produkten und Dienstleis-
tung kann durch Vermittlung im Konzern erfolgen.

Es ist zu gewährleisten, dass Kapital- und Liquiditätsbestimmungen so-
wohl von den rechtlich getrennten Teilen auch als stand alone darstellbar
sind, um im Krisenfall die Teile getrennt behandelt zu können. Auch hin-
sichtlich der operativen Unabhängigkeit ist sicherzustellen, dass die logis-
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tische Infrastruktur (Zahlungsverkehr, IKT) von jedem Teil unabhängig
vom anderen im Konzern zu bewerkstelligen ist.

Bezüglich der Beziehungen im Konzern soll der Grundsatz gelten, dass
die Einheiten im Konzern einander wie Dritte zu behandeln haben – vor
allem auch hinsichtlich der im Konzern zur Anwendung kommenden Prei-
se, Zinsen und Entgelte, die marktkonform zu sein haben. Für die Refinan-
zierung muss es quantitative Grenzen geben, da die Abhängigkeit bei der
Refinanzierung im Konzern im Krisenfall die einzelnen Einheiten über Li-
quiditätsengpässe in Schwierigkeiten bringen kann, was ein erhebliches
Abwicklungshindernis darstellt.

Neben der rechtlichen, wirtschaftlichen und operativen ist auch bei der
Corporate Governance auf ausreichende Unabhängigkeit (quantitative
Beschränkung von Doppelbesetzungen im Konzern) zu achten. Jede Ein-
heit sollte über eigene, unabhängige Ausschüsse im Aufsichtsrat oder ent-
sprechenden Kontrollgremium verfügen (insbesondere für Entlohnung
und Risiko).

Die stärkere Anlehnung an das Ringfencing-Modell erscheint sinnvoll,
weil sowohl der Liikanen-Bericht als auch die Volcker-Regel auf Annah-
men über mögliche Ansteckungsrisiken beruhen, die vor allem auf den Er-
fahrungen der letzten Krise basieren. Es ist nicht auszuschließen, dass
zukünftige Krisen andere Ursachen haben werden oder andere Verläufe
nehmen. Wir sollten dann nicht versuchen, mit Instrumenten, die auf die
letzte Krise gepasst hätten, auf die nächste Krise zu reagieren.

Damit ist der Ansatz, jene Teile zu isolieren, die als essenziell für die fi-
nanzielle Infrastruktur (im Wesentlichen Zahlungsverkehr, Spar- und die
Kreditversorgung) gelten bzw. nicht kurzfristig substituierbar sind, vorzu-
ziehen, um eine erhöhte Schockresistenz zu erreichen.

Eine höhere Schockresistenz stellt aber nicht nur für die Volkswirtschaft
einen Beitrag zu nachhaltigerem Wachstum dar. Die höhere Sicherheit ist
auch als Wettbewerbsvorteil für die Branche zu sehen, und es ist zu erwar-
ten, dass isolierte Geschäftsbanken mit geringeren Refinanzierungskos-
ten zu rechnen haben.44

Zusätzlich kann bei höherer Diversität der Marktteilnehmer von einer hö-
heren Systemstabilität ausgegangen werden, da unterschiedliche Akteure
auch andere Diversifikationsmuster aufweisen werden, wodurch das Pa-
radoxon der Diversifikation vermieden wird. (Indem alle ihr Risiko durch
[ähnlich gelagerte] Diversifikation ihr Risiko zu minimieren suchen, steigt
die Korrelation der Vermögensklasse, was das Systemrisiko erhöht.)

4.2.2 Verlusttragungskapizität und bail-in

Das Schweizer Bankrecht (siehe Kapitel 3.3) kennt schon seit Längerem
jene Möglichkeiten des bail-in (debt-for-equity-swap auf Initiative der Be-
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hörde), die sich nun auch im EK-Vorschlag finden. Das bail-in ist hinsicht-
lich der Ex-ante-Effizienz das wichtigste Element eines RAGKI und damit
eine notwendige Bedingung zur Risikointernalisierung. Es erfüllt auch das
Ziel des Schutzes öffentlicher Mittel, weil durch die Bedingung bail-in vor
bail-out auch der Bedarf an externen Mittel für eine Restrukturierung oder
Abwicklung durch die Einbeziehung von Eigentümern und Gläubigern ge-
senkt wird. In Summe ist zu erwarten, dass sowohl Wahrscheinlichkeit als
auch Höhe eines Schadenfalls damit verringert werden.

Die Erfahrungen der Schweiz bei der Schieflage der UBS zeigen aber
deutlich, dass es keine hinreichende Bedingung ist, denn auch die
Schweiz entschied sich trotz der rechtlichen Möglichkeit des bail-in in An-
betracht der für das Schweizer Kreditwesen und die Schweizer Volkswirt-
schaft unabsehbaren Folgen einer solchen Maßnahme für eine Stützung
der UBS. Als Konsequenz wurden in der Schweiz die Zuschläge für syste-
misch wichtige Banken empfindlich angehoben und ein neues Kapitalin-
strument, verpflichtende Wandelanleihen (CoCo-Bonds), eingeführt, um
die Verlusttragungskapazität zu erhöhen.

Die jetzige Definition der bail-in-fähigen Verbindlichkeiten stehen einem
solchen Instrument nicht entgegen. CoCo-Bonds stellen ein vorgelagertes
Instrument dar mit dem Vorteil eines besser spezifizierten Risikoprofils,
wodurch Unsicherheit reduziert wird. Bei Bedarf steht dann „automatisch“
frisches Kapital zur Verfügung. Zusätzlich liefert das Instrument über den
Preis marktnahe Informationen für die Aufsicht und könnte damit ins Indi-
katorenbündel für Auslöser von Maßnahmen mit aufgenommen werden.

Die Erhöhung der Verlusttragungskapazität nehmen auch im Liikanen-
Bericht und im Weißbuch des Finanzministeriums des VK eine prominente
Rolle ein. So sollte es sowohl für ringfenced KI als auch für systemisch
wichtige Finanzinstitute Kapitalzuschläge und Mindestraten an Verbind-
lichkeiten geben, die zur Verlusttragung und/oder zum Wandel in Eigenka-
pital heranzuziehen sind. Bezüglich der Höhe könnte sich der Gesetzge-
ber an der Schweiz und dem VK orientieren. Solche Zuschläge ließen sich
über jene für systemische Risiken, die Basel III vorsieht, implementieren.

Zuschläge zum Eigenkapital sollten in Abhängigkeit von Größe (syste-
mischer Relevanz für Österreich) und danach gestaltet sein, ob es sich um
ein (im Konzern) isoliertes KI des Spar- und Einlagengeschäfts oder um
übrige KI (im Konzern) handelt. Die zusätzlichen Puffer können sich aus
Eigenkapitalanteilen, bail-in-fähigen unbesicherten Verbindlichkeiten (kei-
ne Cross-default-Klausel) und CoCo-Bonds zusammensetzen.

4.3 Frühintervention

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die rechtlichen Mög-
lichkeiten der Aufsicht zum Gegensteuern bei Schieflagen von KI in Öster-
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reich nicht ausreichen, weil die Aufsicht vor der Verletzung von Vorschrif-
ten (auch wenn diese absehbar ist) keine Handhabe hat, stabilisierend
einzugreifen. Das oft beobachtete „gambling for resurrection“ von Seiten
des Managements, aber auch der Eigentümer verschlimmert die Situation
meist noch. Bei Schieflage gibt es wenig Anreize für das Management, ein
Restrukturierungsverfahren anzustreben. Auch die Eigentümer haben in
dieser Situation nicht mehr viel zu verlieren, denn ihre Verluste sind mit
dem aktuellen Wert des Unternehmens begrenzt. Einfacher formuliert:
Mehr als die Bank können sie nicht verlieren. Daher sind sowohl im Sinne
der Ex-ante-Effizienz, aber auch im Sinne der übrigen Gläubiger Frühin-
terventionsmechanismen in einer Stufenleiter von Sanktionen vorzusehen.

• Bei drohender Unterschreitung der Grenzwerte sollte das Institut ver-
pflichtet werden, von sich aus eine Meldung an die zuständige Aufsicht vor-
zunehmen und einen Restrukturierungsplan vorzulegen. Die Kriterien für
eine drohende Unterschreitung sind so anzusetzen, dass noch genügend
Zeit besteht, um Restrukturierungsmaßnahmen einzuleiten. Sie könnten in
Anlehnung an das Unternehmensreorganisationsgesetz gebildet werden.
Der von der Aufsicht bestellte Sanierungsbeauftragte hat die Aufgabe, die
Plausibilität des Plans zu beurteilen und die Umsetzung zu verfolgen. Die
Kompetenzen der Geschäftsführung werden nicht weiter beschränkt. Aber
es sollte mit dem Sanierungsplan – wie bei der Konzessionsvergabe – auch
ein neuer tragfähiger Geschäftsplan verpflichtend vorgelegt werden müs-
sen.

Bei der Auslösung der ersten Stufe der Frühintervention sollte ein Indikato-
renbündel zum Einsatz kommen: etwa das Unterschreiten von Grenzwerten
des kombinierten Eigenkapitalpuffers (bzw. der Verlusttragungskapazität)
oder einer Eigenkapitalschwelle, die über der gesetzlich vorgeschlagenen
Mindestanforderung liegt; drohende Verletzung von Liquiditätsvorschriften;
hoher Anteil bzw. starker Anstieg von notleidenden Krediten; hoher bzw. stark
steigender Abschreibungsbedarf bei Wertpapieren und Beteiligungen; Sin-
ken der leverage ratio; Anstieg der Risikoaufschläge bei CoCo-Bonds.

• Unterlässt das Institut diesen Schritt oder werden die Grenzwerte vorüber-
gehend unterschritten, erfolgen die Einsetzung eines Sanierungsbeauftrag-
ten durch die Aufsicht und die Erstellung eines Restrukturierungsplans. Der
Sanierungsbeauftragte ist nun allerdings mit weitreichenden Kompetenzen,
z. B. auch hinsichtlich der Unterlassung besonders risikogeneigter Ge-
schäftspraktiken, ausgestattet (analog zum Sanierungsverfahren ohne Ei-
genverwaltung). Der Sanierungsbeauftragte kann der Geschäftsleitung Wei-
sungen erteilen und erstellt einen Sanierungsplan sowie einen neuen,
tragfähigen Geschäftsplan, wie er bei Konzessionserteilung vorgesehen ist.
Ist die Restrukturierung eines Kreditinstituts in einem mehrstufigen Verbund
mit Mitteln aus dem Verbund möglich, kann dieser Weg gewählt werden.
Im Rahmen eines Sanierungsplans neu aufgenommene Mittel könnten, wie
in Deutschland, in bestimmtem Umfang höherrangig gestellt werden, um
den Zugang zu Liquidität zu erleichtern.
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4.4 Einleitung des Restrukturierungs- oder Abwicklungsverfahrens

Erscheint eine Sanierung nach oben dargestelltem Muster aussichtslos
– also bei gegebener Wahrscheinlichkeit, dass das Institut die Grenzwerte
nicht aus eigener Kraft wiedererreichen kann –, trifft die FMA in Absprache
mit der OeNB und dem BMF die Grundsatzentscheidung über Restruktu-
rierung oder Abwicklung und kann die Geschäftsleitung abberufen und
eine neue Geschäftsleitung einsetzen.

In einem ersten Schritt erstellt die Behörde einen Plan zur Restrukturie-
rung der Passivseite: Die gesicherten Einlagen und andere privilegierte
Forderungen erhalten eine geschützte Stellung und werden aus der Re-
strukturierung ausgegliedert. Alle Eigenkapitalanteile werden in einem Ka-
pitalschnitt zur Verlusttragung herangezogen. Die CoCo-Bonds werden
zur Rekapitalisierung herangezogen. Reicht dieser Schritt nicht aus,
kommt es zum bail-in durch einen hair cut oder vorzugsweise einen debt-
for-equity-swap zur Rekapitalisierung (siehe Kapitel 3.3 und 3.6): Die
Gläubiger der Bank45 werden in dem Maß zu neuen Eigentümern der
Bank, der nötig ist, um die regulatorischen Eigenkapitalvorschriften wieder
zu erfüllen. Der Rest der Nominalforderungen bleibt, unter Umständen
verbunden mit einem hair cut, der die Restrukturierung und die Erreichung
einer tragfähigen Kapitalstruktur erleichtern soll, erhalten.

Für die aktivseitigen Maßnahmen der Restrukturierung stehen die im
EK-Vorschlage vorgesehenen Instrumente zur Verfügung (möglicher split-
up, ganzer oder teilweiser Verkauf, Übernahme der Kontrolle der ganzen
Bank oder Teilen davon durch eine „Brückenbank“). Erwirbt die Brücken-
bank nicht die ganze Bank (split-up), so bleiben die Altaktionäre Eigentü-
mer jenes Teils der Bank, der nach der Übertragung von Aktiven und Pas-
siven und einer entsprechenden Abgeltung für die Übertragung übrig
bleibt. Die bad bank soll also in der Hand der Alteigentümer bleiben. Die
Behörde kann auch Teile an Dritte übertragen. Die Restrukturierung der
Aktivseite wird umso leichter zu bewerkstelligen sein, je weniger Abwick-
lungshindernisse bestehen. Die Isolierung der Risiken des Spar- und Ein-
lagengeschäfts von den übrigen Aktivitäten ist also nicht nur für eine Erhö-
hung des Schutzes gegenüber Finanzmarkt- und globalen Risiken von
entscheidender Bedeutung, sondern vor allem auch für den Restrukturie-
rungs- und Abwicklungsfall.

Reichen diese Maßnahmen nicht aus, ist die Abwicklung einer Bank und
Sicherstellung einer raschen und ordnungsgemäßen Bedienung der Ein-
lagen durch die Einlagensicherung oder Verkauf der garantierten Einlagen
an ein gesundes Kreditinstitut einzuleiten.
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4.5 Finanzierung

Zu den Fondslösungen gilt das in Kapitel 3.6 Gesagte: Sie sind unter
Moral-Hazard-Gesichtspunkten ein zweitbeste Lösung und können nur
dem Schutz öffentlicher Mittel dienen, nicht aber der Entlassung von Ei-
gentümern und Gläubigern aus der Verantwortung. Ein bail-out darf es nur
unter der Bedingung eines vorherigen bail-in geben.

Vor allem aber sind, wie oben erwähnt Bedenken hinsichtlich der Heran-
ziehung der Einlagensicherungssysteme zur Vorfinanzierung von Abwick-
lungen angebracht: Einlagensicherungssysteme verfolgen einen anderen
Zweck, nämlich die Verhinderung eines Sturms auf die Banken und die
Aufrechterhaltung der Zahlungsverkehrs- und Liquiditätsfunktionen. Zum
anderen sind vorgebrachte Argumente des Skalenertrags und damit der
Effizienzsteigerung insofern wenig stichhaltig, als ein Restrukturierungs-
fonds über anderes Know-how verfügen muss als ein Fonds, der mit der
Auszahlung gesicherter Einlagen betraut ist. Darüber hinaus widerspricht
die Heranziehung der Mittel des Einlagensicherungssystems den offenge-
legten Risikopräferenzen von Sparern, und Sparer sind nicht in der Positi-
on, ein Kreditinstitut so zu analysieren und zu prüfen, wie dies bei Eigentü-
mern und professionellen Gläubigern erwartet werden muss.46

Der deutsche, durch Abgaben gespeiste Restrukturierungsfonds, hätte
2011 etwa 100 Mrd. Haftungen vergeben und 20 Mrd. an Rekapitalisie-
rungsmaßnahmen vornehmen können. Das liegt bezüglich der Rekapitali-
sierung etwa 30 Mrd. unter dem, was die SoFFin in der jetzigen Krise zur
Verfügung gestellt hat, und 170 Mrd. unter dem, was sie an Haftungen ver-
geben hat.47

Zieht man als möglichen Zielwert in Österreich lediglich jenen Wert
heran, der als Rahmen im Finanzmarktstabilitätsgesetz für Rekapitalisie-
rungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt wurde, würde es, selbst wenn in
Österreich die jetzige Bankenabgabe vollständig in einen Restrukturie-
rungsfonds flösse, dreißig Jahre dauern, bis der Zielwert erreicht ist – vor-
ausgesetzt, wir können eine Bankenkrise in den nächsten dreißig Jahren
ausschließen. Eine Verwendung der Bankenabgabe für einen Restruktu-
rierungsfonds muss aber zumindest so lange ausgeschlossen sein, wie
die bisherigen und laufenden Bankenrettungspakete den öffentlichen
Haushalt und die Staatsschuld noch belasten.

4.6 Publizität

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass in einem größeren Fall
auch öffentliche Mittel notwendig sind oder in einem Konkursfall öffentli-
che Mittel aus der Einlagensicherung erforderlich werden (die ebenfalls
eine implizite Subvention darstellt), und für die Behörde grundsätzliche
Rechenschaftspflicht zu bestehen hat, sollten Prüfberichte einem Unter-
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ausschuss des Parlaments vorzulegen sein, der der Geheimhaltungs-
pflicht unterliegt. Nach einer einjährigen Sperrfrist sollten die Berichte der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Damit ist eine Ex-post-Kontrolle möglich, Prüfberichte erhalten mehr Re-
levanz und mögliche Risiken werden besser analysierbar.

Bisher haben weder das Parlament als Vertretung der Steuerzahler
noch die Wissenschaft die Möglichkeit, bei der Einschätzung von Risiken
auf solche höchst relevante Dokumente zuzugreifen.

5. Schlussbemerkungen

Unter internationalen Gesichtspunkten ist zu beachten, dass unter dem
in der EU geltenden Heimatlandprinzip jene Banken erfasst sind, deren
Zentrale sich im jeweiligen Land befindet, und deren ausländische Zweig-
niederlassungen, nicht aber deren Tochterbanken in Drittstaaten. Diese
fallen unter das jeweilige Sitzlandregime, was die einheitliche Behandlung
im Konzern unmöglich macht und zu konfligierenden Rechtslagen führt.
Erhebliche Abwicklungshindernisse sind dort zu erwarten, wo kein ver-
gleichbares Recht zur Anwendung kommt. Mit dem Legislativvorschlag
der EK, entlang dessen Linien sich die oben diskutierten Maßnahmen be-
wegen, ist davon auszugehen, dass innerhalb der EU Rechtssicherheit
und vergleichbares Recht herrscht. Risiken, die außerhalb dieses Rechts-
rahmens liegen, sollten auf jeden Fall isoliert werden. Vor allem dort, wo
kein vergleichbarer Rechtsrahmen für die Restrukturierung und Abwick-
lung von KI gilt und daher systemische Stabilitätsüberlegungen nicht im
Recht berücksichtigt sind, werden die Probleme verschärft. Wo es keine
Regelung für die Verlustbeteiligung gibt, sind Konflikte und kostspielige
und risikoreiche Verzögerungen zumindest nicht auszuschließen.

Wo es kein Sitzlandprinzip gibt, wie in den USA, könnte die Zweckbin-
dung für Töchter in diesem Land zu weiteren Problemen im Konzern füh-
ren. Auch beim Sitzlandprinzip sind Probleme zu erwarten, wenn ausländi-
sche Einlagen aus Drittstaaten von diesen diskriminiert werden (wie im
Falle Islands geschehen).

Konkursklauseln als auslösendes Ereignis bei Anleihen und Derivativ-
kontrakten (Cross-default-Klauseln, Netting-Vereinbarungen) müssten für
den Fall einer Restrukturierung und Weiterführung als nicht anwendbar er-
klärt werden, da sie die Restrukturierung gefährden. Für neu zu begeben-
de Instrumente sollten solche Klauseln ausgeschlossen werden (zumin-
dest für den Teil, der als Mindestanteil für das bail-in zu halten ist).

Die Probleme von grenzüberschreitenden Restrukturierungen bleiben
auch im fünften Jahr nach dem Fall Lehman Brothers ungelöst, obwohl es
eines der zentralen Probleme im internationalen Kreditwesen darstellt. Es
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bedarf rascher, neben der raschen Umsetzung der EK-Vorschläge auch
entschlossener Schritte hin zur Bankenunion mit einem einheitlichen Auf-
sichtssystem, in dem solche Konflikte leichter zu lösen sind. Ein einheitli-
ches Aufsichtssystem sollte aber nicht vor Währungsgrenzen haltmachen.
Gerade Österreich ist angesichts des Risikoprofils der Forderungen au-
ßerhalb der Eurozone besonders von dieser Problematik betroffen.

Diese Probleme können und dürfen aber nicht bedeuten, auf die Opti-
mierung nationaler Regeln (vor allem hinsichtlich Prävention und Frühin-
tervention) zu verzichten, weil die Konsequenzen des ungelösten Pro-
blems von Bankenrestrukturierungen und -abwicklungen die nationalen
öffentliche Haushalte an und über die Grenzen der Belastbarkeit führen
können und geführt haben. Ohne eine rasche Einführung eines effektiven
Bankeninsolvenzrechts gefährden wir sehenden Auges die Legitimität un-
seres demokratischen Systems und die Grundlagen unseres Wohlfahrts-
staates, wie wir sie kennen.
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Anhang 1: Mehrbelastung in der Finanzierung des Bundes in der
Finanz- und Wirtschaftskrise durch den Renditeabstand zu
Deutschland und den Niederlanden48

Nachstehende Tabelle zeigt die geschätzte Mehrbelastung der Finanzierung
Österreichs im Vergleich zu Deutschland und den Niederlanden bis Juni 2012 an-
hand der Bruttoemissionen des Zentralstaates (Euro und Fremdwährungen) im
jeweiligen Monat und der Sekundärmarktrendite(-abstände) (siehe Abbildung A1)
im jeweiligen Monat, 45 Monate (33/4 Jahre) vor (Jänner 2005-September 2008)
und 45 Monate (Oktober 2008-Juni 2012) nach dem Konkurs von Lehman Brot-
hers.

Die Sekundärmarktrendite wird als Annäherungswert herangezogen, weil so-
wohl die Emissionsrendite als auch die Sekundärmarktrendite (SMR) nach Rest-
laufzeit in den einzelnen Staaten durch die Laufzeitenstruktur unterschiedlich und
daher nur eingeschränkt vergleichbar sind. Es wird also angenommen, dass die
Aufschläge über die Laufzeitstruktur und in verschiedenen Währungen konstant
sind.49 Anders ausgedrückt zeigen die Werte, wie hoch die Kosten der Finanzie-
rung bei gleicher Laufzeit sind.

Die Summe der Mehrkosten setzt sich aus den Emissionen im jeweiligen Monat
zum jeweiligen Renditeabstand zusammen; die in der Tabelle dargestellten
Durchschnittswerte für die Zinsdifferenz haben also nur demonstrativen Charak-
ter. Durch den Vergleich des gleichen Zeitrahmens vor und nach der Lehman-
Pleite sind strukturelle Effekte (z. B. Liquidität des Marktes, Investorenstruktur)
grosso modo neutralisiert, sodass die verbleibende Differenz fast ausschließlich
den Risikoaufschlag darstellt.

Daraus ergibt sich vom Oktober 2008 bis Juni 2012 eine Mehrbelastung gegen-
über Deutschland von 785 Mio. D und gegenüber den Niederlanden eine Mehrbe-
lastung von rund 335 Mio. D.

Tabelle A1: Mehrbelastung des Bundes aufgrund der Risiko-
aufschläge
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2005/01-2008/09 139.005,0 3,92 0,06 0,01 62,6 10,0

2008/10-2012/06 138.814,0 3,39 0,62 0,26 848,0 344,7

Differenz –191,0 –0,54 0,56 0,26 785,4 334,7

Quelle: OeNB, EZB, eigene Berechnungen.
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Abbildung A1: Renditeabstand Österreich – Deutschland und
Niederlande – Deutschland

Quelle: OeNB.

Anhang 2: Länderrisikokennzahl und Rate der notleidenden Kredite

Abbildung A2: Länderrisikokennzahl und Rate der notleidenden
Kredite

Quellen: OeNB (2010, 2011, 2012b); Fitch; Moody’s; S&P.
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Anhang 3: Österreichs Börsenentwicklung

Abbildung A3a: Österreich: Börsenkapitalisierung in Prozent des
BIP

Quellen: Wiener Börse; Statistik Austria.

Abbildung A3b: Entwicklung des ATX und Dow Jones Euro Stoxx

Quellen: Wiener Börse; Dow Jones.
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Anhang 4: Ansprüche der Gläubiger und Eigentümer im Bebchuk-
Modell

Das Vermögen V wird in n Teile geteilt, die vorrangigen Anleihegläubiger erhal-
ten n Anteilsscheine, nachrangige Anleihen erhalten n Optionsscheine zu einem
Preis p, der gerade bei Einlösung aller Bezugsrechte groß genug ist (P = p*n), die
Ansprüche der vorrangigen Anleihegläubiger zu befriedigen, Aktionäre zu einem
Preis π/n, der gerade groß genug ist, alle Klassen davor zu befriedigen.

V ≤ P P ≤ V≤ π V > π

Vorrangige Anleihen V P P

Nachrangige Anleihen 0 V–P π–P

Aktionäre 0 0 V–π

V V V

Darstellung nach Bebchuk (1988).

Anmerkungen
1 Für wertvolle Anregungen und Diskussionen möchte ich mich insbesondere bei Helmut

Elsinger, Susanne Wixforth und Josef Zuckerstätter bedanken.
2 Vgl. Osborne, Cable (2012) 3.
3 Vgl. Schich, Lindh (2012) S. 9ff, auch für die Darstellung der Rückkoppelungseffekt zwi-

schen Banken und Staat bei impliziten Garantien, 3ff.
4 Quelle: BMF.
5 Siehe Basel Committee on Banking Supervision (BSBS) 2010.
6 Solche gab es nicht nur auf innenpolitischer Ebene, auch der IMF (2012) hat Österreich

zu solchen Schritten gemahnt.
7 Vgl. Osborne, Cable (2012), 10 und Bolla, Grünbichler (2011) 875 für die Größenver-

hältnisse einzelner Institute.
8 Anmerkung: Der Rückgang der Bilanzsumme von 2001 auf 2002 ist fusionsbedingt.
9 Vgl. Fitch (2012a) zur Beurteilung der Bonität der Republik Österreich, und die diesbe-

zügliche Beurteilung des Risikos in Mittel-, Ost- und Südosteuropa bzw. Moody’s Inves-
tors Service (2012) zur Herabstufung österreichischer KI mit detaillierten Darstellungen
der Risiken. Zuletzt wurde auch im Handelsblatt (2012). 27 auf das Missverhältnis der
Eigenkapitalausstattung und der spezifischen Risiken der österreichischen KI hingewie-
sen.

10 Z. B. IMF (2012).
11 Vgl. Standard and Poors (2012).
12 Vgl. z. B. Schich, Lind (2012) 9ff zum Zusammenhang zwischen den impliziten Garan-

tien des Staates für den Kreditsektor und der Bonität des Kreditsektors bzw. den Rück-
koppelungseffekten auf die Bonität des Staates. Ähnlich auch Osborne, Cable (2012)
8ff.

13 Fitch (2012b).
14 Zu den Schätzungen der Mehrkosten der Finanzierungen für die Republik Österreich,

siehe Anhang 1.
15 http://www.youtube.com/watch?v=OjXl61uKq8c.
16 Siehe OeNB (2012a).
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17 Quelle: BIZ.
18 Die Regressionsgleichung aus der Rate der notleidenden Kredite laut den Finanzmarkt-

stabilitätsberichten der OeNB bezogen auf Risikokennzahl des Staates ergibt für die
ausgewiesenen Staaten einen Koeffizienten von 3,1 bei einem R2 von 0,62. Siehe auch
Abbildung A2 in Anhang 2: Länderrisikokennzahl und Rate der notleidenden Kredite.

19 Siehe OeNB (2011) 55f.
20 Siehe Moody’s Investors Service (2012).
21 Ein Insolvenzverfahren umfasst eine Vielzahl von möglichen Ausgängen (Sanierung,

Teilsanierung, Verkauf, Teilverkauf). Ein Konkurs ist nur ein möglicher Ausgang von vie-
len. Da es sich aber meist um Solvenzprobleme handelt wird im Folgenden der Aus-
druck Insolvenzrecht verwendet.

22 Vgl. Hellwig (2011).
23 Vgl. Brierley (2009).
24 Quelle: OeNB.
25 Vgl. Goodhart (2012).
26 Siehe Bolla, Grünbichler (2011) 874ff.
27 Siehe Bolla, Grünbichler (2011) 877.
28 Auch in anderen Ländern existieren solche gesetzlich definierten auslösende Ereig-

nisse (Trigger), vielfach ergänzt um qualitative Auslöser (US, Can), wie die Verletzung
von Vorschriften, unsichere und nicht solide Geschäftspraktiken, kritische Managem-
entfehler (unabhängig von einer Unterkapitalisierung); in einigen Ländern existieren sol-
che qualitative Auslöser ohne quantitative Auslöser.

29 Siehe Brierly (2009).
30 Siehe Brierly (2009).
31 Siehe Elsinger,Summer (2010).
32 Osborne, Cable (2012).
33 Außer high net worth individuals.
34 Vgl. Osborne, Cable (2012) 18ff.
35 Mindestens die Hälfte des Boards darf in den letzten drei Jahren keine materielle

geschäftliche Beziehung mit dem Institut oder anderen Teilen des Konzerns gehabt
haben, höchstens ein Drittel darf eine Funktion im Konzern ausüben). Ein ring-fenced
Institut sollte auch über eigene Nominierungs-, Remuneration- Risikoausschüsse verfü-
gen (Osborne, Cable [2012] 25ff).

36 Siehe impact assessment in Osborne, Cable (2012).
37 Kleine Banken bis 25 Mrd. Pfund an Einlagen sollen vom Ring-fence-Puffer ausgenom-

men werden können, die großen haben die 3% voll zu erfüllen, und für die dazwischen
Institute soll der Puffer entsprechend zwischen 0 und 3 skaliert werden. Die Implemen-
tierung ist europarechtlich durch über die in CRD IV/CRR vorgesehenen Zuschläge für
systemische Risiken abgedeckt (Osborne, Cable [2012] 36).

38 Vgl. Osborne, Cable (2012) 51f.
39 Für Hellwig vergleichbar mit dem Recht der Feuerwehr, in ein brennendes Haus einzu-

dringen, also in Eigentumsrechte einzugreifen, um das Übergreifen des Feuers auf
andere Häuser zu vermeiden.

40 Vgl. Hellwig (2011) 24f.
41 Liikanen (2012).
42 Vgl. Liikanen (2012) 99ff.
43 Zu den Grenzen siehe Liikanen (2012) 101.
44 Siehe auch Osborne, Cable (2012) impact assessment.
45 Auszuklammern sind gesicherte Einlagen, fixe Gehälter, Steuer- und Sozialversiche-

rungsabgaben, besicherte Kredite und (gedeckte) Netting-Vereinbarungen im Derivativ-
bereich.
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46 Darüber hinaus ist in Österreich auch eine Reform der Einlagensicherung in Richtung
eines einheitlichen, nationalen Systems mit teilweiser Vorfinanzierung dringend ange-
zeigt, weil die Erfahrungen gezeigt haben, dass die ausschließlich ex-post finanzierten
Sicherungssystem der Sektoren zu schnell überfordert sind, und dadurch der Staat
ebenfalls erpressbar ist.

47 Siehe Hellwig (2011) 25.
48 Deutschland wird als europäisches Benchmark-Land herangezogen. Die Niederlande

bieten sich als kleine, offene Volkswirtschaft mit sozialpartnerschaftlicher Realverfas-
sung, einem ebenfalls vergleichsweise großen Finanzsektor und einer ähnlichen „Hart-
währungsgeschichte“ wie Österreich an, was auch die verschwindend kleine Zinsdiffe-
renz vor dem Konkurs von Lehman Brothers zeigt.

49 Genau genommen müsste jede einzelne Emission mit ihrem am nächsten liegenden
Laufzeit- und – falls es sich um eine Fremdwährungsemission handelt – Währungspen-
dant im jeweiligen Referenzland verglichen werden, und daraus die Summe gebildet
werden. Wenn die Laufzeitenstruktur über die Zeit nicht stark schwankt oder in dieselbe
Richtung abweicht, ist die Summe der Monatswerte eine gute Annäherung.
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Zusammenfassung

Im fünften Jahr der Krise ist eines der Kernprobleme im Bankensektor noch immer nicht
gelöst: Es gibt weder in der EU noch in Österreich ein effektives Recht, mit dem Kreditinsti-
tute (KI), die in Schieflage geraten, so zu restrukturieren oder abzuwickeln wären, dass
davon weder die Finanzmarktstabilität bedroht ist noch die Steuerzahler über Gebühr
belastet werden. Durch das Fehlen eines effektiven Restrukturierungs- und Abwicklungs-
gesetzt für Kreditinstitute bleiben implizite Garantien auch nach den enormen Bankenret-
tungspaketen weiter bestehen, was angesichts weiter bestehender Risiken im Finanzwe-
sen nicht nur die Bonität der Kreditinstitute selbst, sondern auch die Bonität der Staaten
belastet kann und auch tatsächlich belastet. Diese Situation ist auch in Österreich deutlich
ausgeprägt.

Neben wichtigen Maßnahmen zur Prävention und zur Frühintervention durch die befass-
ten Behörden bedarf es vor allem auch hinsichtlich der Beseitigung verzerrter Preise und
Anreize (moral hazard) durch implizite und auch schlagend gewordene Garantien des
Staates für Kreditinstitute einer Beteiligung von Eigentümern und Gläubigern (bail-in vor
bail-out). Dies folgt nicht nur den Forderungen der Literatur und internationaler Gremien.
Auch jene Staaten, die bereits spezielles Recht für die Restrukturierung und Kreditinstitu-
ten geschaffen haben (z. B. Schweiz und Vereinigtes Königreich) zielen mit ihren Refor-
men auf die Verringerung der moralischen Versuchung. Die Vorschläge der Europäischen
Kommission nehmen diese Forderungen und Erfahrungen auf. Sie sind in ihrer gegenwär-
tigen Form aber eher als Rahmen und Handlungsauftrag zu sehen, dem vor allem auch
Österreich angesichts seiner Erfahrungen und Belastungen durch die Bankenhilfspakete
dringend nachkommen sollte.
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Die Verteilung von Vermögen.
Eine Analyse der Länder USA, Italien, Spanien,

Deutschland und Schweden

Manuel Melzer

1. Einleitung*

Die Datenlage zur Vermögensverteilung ist deutlich schlechter als jene
zur Verteilung der Arbeitseinkommen. Die Zeitreihen sind kürzer, das In-
formationsspektrum ist kleiner, und die Quellenlage ist schlechter. Beste-
hende vergleichende Studien1 legen jedoch nahe, dass Vermögen deut-
lich ungleicher verteilt sind als Einkommen.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die vorhandenen Daten zu Ver-
mögen in den USA, Italien, Spanien, Deutschland und Schweden. Beson-
deres Augenmerk wird auf die Veränderungen der Vermögensverteilung
im Laufe der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise gelegt.

Informationen zur Vermögensverteilung sind aus wirtschaftspolitischer
Sicht aus mehreren Gründen zentral. Zunächst hat die Verteilungssituation
Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität eines Landes, einerseits über
die Anzahl von überschuldeten Haushalten, andererseits durch die riskan-
teren Anlageformen vermögender Haushalte. Gesellschaftspolitisch sind
Informationen zur (Un-)Gleichheit in der Bevölkerung relevant, um etwa
Fragen des sozialen Zusammenhalts und der Chancengleichheit zu be-
handeln. Mikrodaten zur Vermögensverteilung ermöglichen es zudem, die
Auswirkungen unterschiedlicher politischer Maßnahmen zu untersuchen.

Informationen auf Mikroebene über die Verteilung von Vermögen sind
daher aus wissenschaftlicher und politischer Perspektive unumgänglich.
Für die Länder der Eurozone koordiniert und validiert die Europäische
Zentralbank eine breite Erhebung zur Einkommens- und Vermögenssitua-
tion auf Haushaltsebene. Dieser „Household Finance and Consumption
Survey“ (HFCS) wird 2013 publiziert und es erstmals ermöglichen, für
viele Länder empirisch fundierte Aussagen über die Verteilung von Ver-
mögen zu machen und Vergleiche anzustellen.

In den USA, Italien, Spanien und Deutschland sind Erhebungen zu Ver-
mögen, Einkommen und Konsum als Zeitreihen verfügbar. Daher sind sie
logischer Ausgangspunkt für einen internationalen Vergleich von Vermö-
gen. Schweden hingegen arbeitet mit umfangreichen administrativen Da-
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ten zur Vermögensverteilung. Obwohl ein direkter Vergleich problema-
tisch ist, wie im nächsten Abschnitt dargelegt wird, sind die Ergebnisse in
ihren Tendenzen dennoch vergleichbar.

Im ersten Teil dieser Arbeit wird Vermögen definiert und danach auf die
Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der Erhebung von Vermögens-
daten eingegangen. Den Hauptteil stellt die Aufbereitung der Daten zu den
genannten Ländern dar. Den Abschluss macht ein Ländervergleich.

2. Die Definition von Vermögen

Für Vermögen von Privatpersonen oder privaten Haushalten2 besteht
bis dato keine einheitliche Definition. Anders als beim Einkommen, bei
dem die Canberra-Gruppe für Klarheit gesorgt hat, können sich Vermö-
genserhebungen in ihren Vermögensdefinitionen unterscheiden. Den-
noch hat sich ein Grundkonsens etabliert, der auf Pragmatismus in Bezug
auf die Möglichkeiten bei der Befragung von privaten Haushalten beruht.

Das Bruttovermögen eines Haushalts ist der Gesamtwert seiner Sach-
güter (selbst genutzter und sonstiger Immobilienbesitz, Privatunterneh-
men, langlebige Gebrauchsgüter, Schmuck und andere Wertgegenstän-
de) und Finanzanlagen (Transaktions- und Sparkonten, Bargeld,
Privatversicherungen, Staatsanleihen, Aktien und Anleihen etc.). Zieht
man davon sämtliche Schulden des Haushalts (Hypotheken und andere
Schulden) ab, erhält man das Nettovermögen.3

Bei den in diesem Artikel untersuchten Ländern bestehen jedoch Unter-
schiede in der Definition von Vermögen. Die Einbeziehung von Kraftfahr-
zeugen erfolgt etwa in den Erhebungen der USA und Italien, nicht aber in
den Umfragen in Spanien und Deutschland.4 Das hat jedoch starke Aus-
wirkungen auf die Darstellung der Vermögensverteilung, „da ein Pkw oft
die einzige substanzielle Vermögensposition vieler Haushalte ist“.5 Eine
Berücksichtigung führt daher zu einer gleicheren Verteilung. Bargeld wird
lediglich in den USA berücksichtigt, spielt als Vermögenskomponente al-
lerdings eine untergeordnete Rolle.6 Ein Sonderfall ist die Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe in Deutschland, neben dem Sozioökonomi-
schen Panel die wichtigste Erhebung in diesem Land, die Vermögen von
Privatunternehmen nicht erfasst und damit eine jener Komponenten, die
vor allem bei vermögenden Haushalten anzutreffen ist.7

Einige wichtige Vermögenskomponenten finden aus Bewertungsgrün-
den keinen Eingang in die Vermögensdefinition. Hierbei handelt es sich
insbesondere um soziale Dienstleistungen, wie etwa eine gesetzliche
Pensionsversicherung über ein Umlagesystem8 oder sozialen Wohnbau.
Diese Dienstleistungen können in Nationen mit einem stark ausgebauten
Sozialsystem bedeutende Ausmaße annehmen. Eine Bewertung dieser
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Vermögensarten zu Gegenwartswerten ließe jedoch großen Spielraum –
speziell im Rahmen von Haushaltssurveys. Ebenfalls nicht erfasst werden
Rechte auf zukünftige Geldflüsse, wie etwa Patentrechte. Im weitesten
Sinn könnten auch Humankapital und soziales Kapital – etwa die Zugehö-
rigkeit zu sozialen Netzwerken – in die Vermögensdefinition einbezogen
werden. Hier ist die monetäre Bewertung jedoch besonders problema-
tisch.9

3. Zu den Erhebungsmethoden

Befragungen zur Vermögenssituation von Haushalten sind mit der übli-
chen Problematik von Erhebungen behaftet, wie Fragebogen-Design und
Umsetzungsschwierigkeiten. Zudem ist es auf Grund der hohen Konzen-
tration von Vermögen besonders schwierig, eine repräsentative Stichpro-
be zu erlangen. Schließlich müssen Vermögenssurveys das gesellschaft-
liche Tabu der Offenlegung privater Finanzen durchbrechen.

Eines der Hauptprobleme ist der sogenannte „Mittelschicht-Bias“,10 der
sich daraus ergibt, dass bei Umfragen zu Vermögen die unteren und obe-
ren Ränder der Verteilung schlecht erfasst werden. Für den unteren Rand
ist dies auf die Fokussierung auf Haushalte zurückzuführen, wodurch Per-
sonen, die in Einrichtungen oder Anstalten11 leben oder wohnungslos
sind, aus der Erhebung ausgeschlossen werden. Für den oberen Rand
liegt die Untererfassung daran, dass die Wahrscheinlichkeit, sehr vermö-
gende Haushalte mit der Stichprobe zu erfassen, auf Grund der starken
Vermögenskonzentration geringer ist als bei anderen Gruppen. Zudem
kommt es von Seiten vermögender Haushalte häufiger zu Teilnahmever-
weigerungen. Die Folge dieser Untererfassung an den Rändern ist eine
Unterschätzung der Vermögensungleichheit.12

In der Gestaltung von Erhebungen wird dieser Problematik auf zwei
Arten begegnet. Einerseits kann durch eine entsprechende Gewichtung
der befragten Haushalte nach ihrer demografischen und geografischen
Verteilung aus den erhobenen Daten ein repräsentativeres Bild gezeich-
net werden. Allerdings liefert diese Methode keine Informationen über
Haushalte, deren Vermögen über dem höchsten erfassten Haushaltsver-
mögen liegt.13 Aus diesem Grund ist die ergänzende Strategie des „Over-
sampling“, also der Übererfassung von vermögenden Haushalten, immer
bedeutender geworden. Aus anonymisierten administrativen Daten wird
eine zusätzliche Stichprobe von Haushalten mit hohem Vermögen oder
Einkommen14 gezogen. Von den hier untersuchten Ländern kann in Spa-
nien dabei auf Informationen aus der Vermögensbesteuerung zurückge-
griffen werden, andere Länder nutzen Daten aus der Einkommensbe-
steuerung.15

Ein weiteres Problem sind Antwortverweigerungen zu einzelnen Fragen.
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Um die vorhandenen Informationen aus dieser Beobachtung im Datensatz
zu behalten, werden über Schätzverfahren plausible Werte für die unbe-
antworteten Fragen imputiert. Trotz technischer Ausgereiftheit dieser Me-
thode sind die Schätzergebnisse mit unvermeidlicher Unsicherheit behaf-
tet. Durch sorgfältige Dokumentation und Datenbehandlung kann diese
Unsicherheit jedoch zumindest quantifiziert werden. Bei intrinsischer Unsi-
cherheit der Daten, etwa durch bewusste oder unbewusste Falschanga-
ben der Befragten zu einzelnen Vermögenskomponenten, ist dies aller-
dings schlechter zu handhaben. Die Schwierigkeit, den Wert von Immobi-
lien, Betrieben, Wertgegenständen oder Finanzportfolios zu aktuellen Ver-
kehrswerten zu schätzen, sowie das bewusste Verschweigen von Finanz-
anlagen führen zu nicht quantifizierbaren Verzerrungen.16

Neben Erhebungsdaten gibt es administrative Daten zum privaten Ver-
mögen, insbesondere aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
(VGR). Diese Daten beinhalten jedoch nur Gesamtvermögensbestände
und keine Informationen über die Verteilung.17 Zudem sind auch diese In-
formationen mit Problemen behaftet.

Eine genaue Abgrenzung des Vermögens privater Haushalte ist in der
VGR meist nicht möglich, da dieses nur in Kombination mit dem Vermögen
von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck18 angegeben wird. Zu-
mindest beim Sachvermögen ist keine Trennung dieser beiden Bereiche
möglich.

Ein weiteres Problem ist der Mangel an direkten Informationssyste-
men,19 weswegen die Qualität der Primärstatistiken, auf die sich viele der
Daten beziehen, entscheidend ist. Dabei wird auch in der VGR der Markt-
wert vieler Vermögenskomponenten – etwa von Immobilien – geschätzt
und unterliegt daher Unsicherheiten.

Schließlich ist ein direkter Vergleich von Vermögenskonzepten in der
VGR und von Surveys nicht möglich, da einige Definitions- und Abgren-
zungsunterschiede bestehen. Die Vermögen von Privatunternehmen
etwa fallen bei Surveys dem Sachkapital von Haushalten zu, während die
VGR die unterschiedlichen Vermögenskomponenten der Privatunterneh-
men (Sach- und Geldvermögen) der jeweiligen Kategorie zurechnet.20

Dennoch stellen die Ergebnisse der VGR einen wichtigen Vergleichs-
maßstab für Erhebungsdaten dar.

Der Vergleich von Vermögensdaten ist daher mit größter Vorsicht zu be-
trachten. Insbesondere bei Vergleichen von Ergebnissen unterschiedli-
cher Erhebungen können Unterschiede durch organisatorische Aspekte
wie Erhebungsart und Erhebungszeitpunkt bedingt sein. Dazu kommen
die oben beschriebenen erhebungstechnischen Unterschiede in den Ver-
mögenskonzeptionen, im Deckungsgrad und der Schätzgenauigkeit – vor
allem an den Rändern. Schließlich können sowohl nationale als auch in-
ternationale Unterschiede in der Vermögensverteilung in ungleichen Um-
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ständen bei der Verfügbarkeit von Dienstleistungen des Wohlfahrtsstaa-
tes, wie etwa eines umlagebesicherten Pensionssystems und des
sozialen Wohnbaus, begründet sein.21 Mit den vorhandenen Daten ist es
nahezu unmöglich, für diese Unterschiede quantitativ zu kontrollieren,
auch wenn sie für einen Vergleich der „reinen“ Verteilungsunterschiede
konstant gehalten werden müssten.

Dennoch ist es möglich, generelle Tendenzen bei der Verteilung von
Vermögen zu untersuchen und international zu vergleichen. Auf Grund der
genannten Unterschiede sollte sich die Betrachtung jedoch nicht auf eine
rein quantitative Analyse verkürzen. Die nächsten Abschnitte legen den
Grundstein für so einen Vergleich durch Länderstudien der USA, und von
Italien, Spanien, Deutschland und Schweden.

4. Privatvermögen in den USA

Daten zu Vermögensbestand und -verteilung in den USA liefert haupt-
sächlich die US-amerikanische Zentralbank FED mit ihrem seit den
1980er-Jahren durchgeführten „Survey of Consumer Finances“ (SCF). Er
umfasst vor allem Fragen zu Einkommen, Konsum, Schulden und Vermö-
gen. Seit 1989 findet die Umfrage alle drei Jahre statt und ist eine wichtige
Informationsquelle für vielfältige politische Entscheidungen geworden.22

Administrative Daten sind hingegen Mangelware. Kopczuk und Saez
(2004) etwa schätzen die Vermögensanteile des reichsten Prozents an-
hand von Erbschaftssteuerdaten von 1916 bis 2000. Informationen zum
Vermögen von Privathaushalten auf Grundlage der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung gibt es hingegen nicht.

Die letzte reguläre Erhebung des SCF fand im Jahre 2010 statt, umfang-
reiche Ergebnisse sind erst von der Erhebung aus 2007 vorhanden. 2009
wurde ein großer Teil jener Haushalte, die 2007 an der Umfrage teilge-
nommen haben, erneut befragt. Dank dieser einmaligen Panelerhebung
konnten erste Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die US-amerika-
nische Bevölkerung erfasst und analysiert werden.23

In Ermangelung von VGR-Daten zum gesamten Nettovermögen US-
amerikanischer Haushalte können die Hochrechnungen aus dem SCF als
Näherungswert verwendet werden. Hierbei ist jedoch neben den üblichen
Problemen von Vermögenserhebungen zu berücksichtigen, dass im SCF
Haushalte aus der Forbes-Liste der 400 reichsten Personen explizit nicht
erfasst werden.24 Das Gesamtvermögen wird also unterschätzt. Anderer-
seits gelingt es der FED, vermögende Haushalte gut zu erfassen, da sie in
der Stichprobe gezielt überrepräsentiert sind (Oversampling). Hochge-
rechnete Werte unterliegen in jedem Fall einer großen Bandbreite, da von
einer Stichprobe auf die Gesamtbevölkerung geschlossen wird.
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Ausgewiesen wird das gesamte Haushaltsnettovermögen für 2007 mit
64,6 Bio. US-$.25 Damit wäre es etwa 4,6-mal so groß wie das Bruttoin-
landsprodukt der USA des gleichen Jahres, das bei knapp 14 Bio. lag. Seit
1989 ist das geschätzte Nettovermögen real um etwa 127,5% angewach-
sen, das BIP lediglich um 68%. Das durchschnittliche Wachstum lag beim
Vermögen daher bei 4,7% pro Jahr, beim BIP lediglich bei 2,9%.

2007 lag das durchschnittliche Nettovermögen der US-Haushalte laut
SCF bei 556.300 US-$.26 Das Medianvermögen27 lag hingegen bei ledig-
lich 120.300 US-$. Die große Differenz zwischen Durchschnitt und Median
ist ein erster Indikator für eine starke Ungleichverteilung der Vermögen.

Seit 1989 sind die Haushaltsvermögen stark angestiegen. So konnte
das Durchschnittsvermögen Zuwächse von 82,3% verzeichnen (3,4%
jährlich), das Medianvermögen wuchs um 59,3% (2,6% jährlich).28 Begon-
nen hat der starke Anstieg ab 1998 und kam vor allem dem reichsten Vier-
tel der US-Bevölkerung zugute. Die unterschiedlichen Wachstumsraten
weisen auf eine deutliche Zunahme der Ungleichheit in der Vermögens-
verteilung seit Ende der 1980er-Jahre hin.

2007 verfügte das vermögendste Prozent der US-Haushalte über 33,8%
des Gesamtvermögens (1989: 30,1%), die reichsten 10% verfügten über
71,5% (1989: 67,2%) und die untere Hälfte über 2,5% (1989: 3%)29 (siehe
Abb. 1). Die Zuwächse bei den vermögendsten Gruppen gingen vor allem
auf Kosten des 6.-9. Vermögens-Dezils. Die starke Vermögenskonzentra-
tion zeigt sich auch in anderen Verteilungszahlen. So verfügte jener Haus-
halt an der Grenze zu den vermögensreichsten 25% über das 26,4-fache
Nettovermögen jenes Haushalts, der an der Grenze zu den vermögens-
ärmsten 25% lag. Den Tiefststand erreichte dieses Verhältnis im Jahre
1995 mit einem Wert von 16,1. Der Gini-Koeffizient für Haushaltsvermö-
gen stieg von 0,7808 im Jahre 1992 auf 0,812 im Jahre 2007.

Abbildung 1: Entwicklung der Vermögensanteile ausgewählter
Perzentilsgruppen, USA

Quelle: Kennickell (2011) 12.
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Ein Vergleich dieser Zahlen mit den administrativen Daten von Kopczuk
und Saez (2004) zeigt starke Abweichungen. Sie weisen für das reichste
Prozent Vermögensanteile von 21-22% für die 1990er-Jahre aus,30 laut
SCF sind es jedoch durchschnittlich 32,9%. Dies ist besonders beachtlich
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der SCF Haushalte erfasst, die
Erbschaftssteuerdaten hingegen Individuen. Ein wichtiger Grund für die
Divergenz ist mit Sicherheit das umfangreichere Vermögenskonzept des
SCF. Weitere Gründe für die niedrigeren Anteile des reichsten Prozents
laut administrativen Daten könnte eine hohe Steuerflucht bei Erbschaften
sein und Unterschiede zwischen der Verteilung von vererbtem Vermögen
und jener des gesamten Vermögens.

Erste Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Nettohaushaltsvermö-
gen werden durch die Ergebnisse der Panelerhebung für die Jahre 2007
und 2009 deutlich. Der zu erwartende Vermögensrückgang fiel tatsächlich
drastisch aus. Das durchschnittliche Haushaltsnettovermögen sank um
19,3% von 595.40031 auf 481.500 US-$.32 Beim Mediannettovermögen fiel
der Rückgang mit 23,4% noch deutlicher aus. Es sank von 125.400 auf
96.000 US-$. In der Verteilung des Nettohaushaltsvermögens zeichnen
sich die vermögensärmeren 50% als klare Verlierer ab. Ihr Anteil sank von
2,5% auf 1,5%. Das reichste Prozent blieb konstant bei 33,3%. Erste Er-
gebnisse aus der Erhebung des Jahres 2010 weisen eine noch deutliche-
re Ungleichverteilung aus. Das wohlhabendste Prozent der US-Haushalte
verfügte demnach über 34,5% des Gesamtnettovermögens, die reichsten
10% über 74,5% und die vermögensärmeren 50% über lediglich 1,1%.

Laut Kennickell (2011) kam es zwischen 2007 und 2009 zwar gesamt
gesehen zu einem klaren Vermögensrückgang, jedoch gab es in allen
Vermögensschichten Verlierer und Gewinner unter den betreffenden
Haushalten. 62,5% der Haushalte verzeichneten im Verlauf der Finanzkri-
se Vermögensverluste, im Median betrugen sie 41,7%.33 Die Vermögens-
zuwächse der Haushalte mit positiver Vermögensentwicklung (36,8%) be-
trugen im Median 32,8%. Die größten Vermögensverluste waren bei
Aktien, Anteilen an Investmentfonds, Fahrzeugen, Immobilien und Unter-
nehmensbeteiligungen zu verzeichnen. Zuwächse gab es lediglich bei An-
leihen.

Vergleicht man die Vermögensverteilung nach Vermögensarten, hatten
die reichsten 10% der US-Haushalte 2007 vor allem bei Anleihen mit
97,9%, bei Aktien mit 90% und bei Privatunternehmen mit 93,8% sehr
hohe Anteile.34 Die Gruppe der nächstreichsten 40% (50. bis 90. Perzentil)
verfügte über große Teile der Sparanleihen mit 54,8% und der Eigenhei-
me mit 48,3%. Überproportional partizipierten die vermögensärmsten
50% bei Fahrzeugen mit 29,3%. Diese Gruppe hatte mit 27,9% auch sehr
hohe Anteile an den Schulden. Diese Verteilungssituation hat sich im
Laufe der Finanzmarktkrise zwar in vielen Bereichen geringfügig geän-
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dert, große Abweichungen waren aber in keiner Vermögenssparte zu ver-
zeichnen.

Insgesamt ergibt sich für die USA das Bild einer sehr ungleichen Vertei-
lung der privaten Vermögen. Durch die Krise hat sich diese Situation wider
Erwarten noch verschärft, wenngleich es in allen Schichten VerliererInnen
und GewinnerInnen gab.

5. Privatvermögen in Italien

Die Datenlage zu Vermögen und Vermögensverteilung in Italien ist sehr
umfangreich. Administrative Makrodaten zum Vermögensbestand liefert
die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Schon seit 1965 wird der „Sur-
vey of Household Income and Wealth“ (SHIW) durchgeführt, der Informa-
tionen zur finanziellen Situation der Haushalte abfragt. Daten zu Vermö-
gen, Einkommen, Schulden und Konsum werden seit 1984 alle zwei Jahre
erhoben.35

Laut VGR-Daten lag das durchschnittliche Vermögen pro Kopf 2010 bei
142.500 D.36 Das gesamte Nettovermögen betrug 8.640 Mrd. D,37 also
etwa das 5,7-fache des Bruttoinlandsprodukts (1.550 Mrd. D für das Jahr
2010). 1965 lag dieses Verhältnis noch bei 2,5. Inflationsbereinigt ist das
Nettovermögen zwischen 1995 und 2010 um etwa 44% gewachsen
(durchschnittlich um 2,5% pro Jahr), wohingegen das BIP lediglich einen
Anstieg von 14% verzeichnen konnte (0,9% jährlich). Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass das Nettovermögen seit 2007 als Folge der Finanzmarkt-
krise real um 3,2% abgenommen hat. Vor diesem Hintergrund ist das lang-
fristige Wachstum der Nettovermögen noch beachtlicher.

Das Nettovermögen italienischer Haushalte hat sich 2010 laut VGR zu
62,2% aus Sachvermögen und zu 37,8% aus Finanzvermögen zusam-
mengesetzt.38 Im Jahr 2000 lag der Anteil der Finanzanlagen in Folge des
Aktienbooms noch bei 47,1%. Innerhalb des Sachvermögens machten
Wohnimmobilien (eigen- und nicht eigengenutzt) 2010 mit fast 84% den
Löwenanteil aus, während beim Finanzvermögen Anleihen und Aktien mit
43,2% und Bargeld und Einlagen mit 30% die wichtigsten Posten darstell-
ten. Die Verschuldung italienischer Haushalte war relativ gering. 2010 lag
sie bei 887 Mrd. D oder 9,3% des Bruttovermögens. Das Wachstum der
Schulden ist mit plus 143% seit 1995 (6,1% jährlich) jedoch beträchtlich.
Die Schulden der Haushalte setzten sich vor allem aus Hypotheken
(41%), Privatkrediten (20%) und Konsumkrediten (13,6%) zusammen.

Informationen zur Vermögensverteilung innerhalb der Haushalte liefern
die Befragungsdaten des SHIW. Sie weisen das Nettovermögen des Me-
dianhaushaltes für 2010 mit 163.900 D aus,39 das Durchschnittsvermögen
wird hingegen nicht angeführt. Seit 1991 ist das Mediannettovermögen

Wirtschaft und Gesellschaft 38. Jahrgang (2012), Heft 4

722



real um 56% gewachsen (2,4% jährlich), vor allem aufgrund der Preisan-
stiege im Immobiliensektor. Auch nach Beginn der Finanzmarktkrise stieg
es weiter an und nahm zwischen 2006 und 2010 real um 3,7% zu.

2006 verfügten die vermögendsten 10% der Haushalte über 44,6% des
gesamten Nettovermögens. 2010 lag dieser Anteil bei 45,9%, er konnte
demnach in der Krise weiter ausgebaut werden. Die weniger wohlhaben-
den 50% der Bevölkerung teilten sich 2010 9,5% des Haushaltsvermö-
gens. Das reichste Prozent besaß im Jahr 2000 14% des Gesamtvermö-
gens, die reichsten 10% 45,7%. Durch Imputationen mit Hilfe von
administrativen Makrodaten zur Korrektur der Untererfassung von einzel-
nen Vermögenskomponenten errechneten Brandolini et al. (2004) Werte
von 17,2% und 48,5% für diese beiden Gruppen.

Die Zunahme der Vermögensungleichheit im letzten Jahrzehnt zeigt
sich auch in der Entwicklung des Vermögens-Gini-Koeffizienten. Dieser
lag im Jahr 2000 bei 0,601, stieg im Jahr 2006 auf 0,616 und während der
Krise weiter auf 0,624 im Jahr 2010. Innerhalb der Vermögensarten ist die
Ungleichverteilung bei Finanzvermögen am höchsten. 2006 lag der Gini-
Koeffizient hierfür bei 0,769 im Vergleich zu einem Wert von 0,615 für
Sachvermögen.

Die Verteilung nach Vermögensarten laut den Befragungsdaten des
SHIW weicht stark von jener der VGR ab. Für das Jahr 2000 wird der An-
teil von Sachvermögen mit 85,6% angegeben, lediglich 14,4% entfallen
auf Finanzvermögen. Trotz der unterschiedlichen Abgrenzung der beiden
Vermögensarten deutet dies auf eine deutliche Untererfassung von Fi-
nanzvermögen in den Befragungsdaten hin.

Brandolini et al. (2004) ermöglichen für das Jahr 2000 einen Blick auf die
Verteilung nach Vermögensarten innerhalb ausgewählter Perzentile.40

Die Hauptkomponenten der Privatvermögen der ärmsten 20% der Haus-
halte waren vor allem langlebige Gebrauchsgüter mit 40,6% ihres gesam-
ten Nettovermögens und Gelder auf Transaktions- und Sparkonten mit
27,5%. Für die mittleren Vermögensdezile (20-80%) waren vor allem Ei-
genheime mit durchschnittlich 53,1% zentraler Vermögensbestandteil.
Dominant bei den reichsten 20% waren Eigenheime mit 39,4% und weite-
re Immobilien mit 25,7%. Nur bei den reichsten 5% der Haushalte waren
Aktien und Anleihen mit 21,2% von Bedeutung (im Vergleich zu 1,8-7% für
die unteren 80%). Die Höhe der Schulden im Vergleich zum Bruttovermö-
gen war bei den ärmsten 20% mit 6% am höchsten und nahm dann für die
höheren Vermögensdezile kontinuierlich ab. Die reichsten 20% hatten nur
Schulden in Höhe von 1,2% des Bruttovermögens.

Die gute Datenlage für Italien erlaubt eine Analyse der Vermögensvertei-
lung nach soziodemografischen Gruppenmerkmalen41 (siehe Tabelle 1
und Abb. 2). Für eine Ordnung nach Altersgruppen zeigt sich das übliche
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Tabelle 1: Median-Nettovermögen für ausgewählte Gruppen in
Italien

Gruppe 2006** 2010

Gesamt 158.100 163.900

Männlich 172.400 181.000

Weiblich 121.700 125.500

Unter 35* 68.400 41.400

35-44* 118.900 121.000

45-54* 164.800 180.500

55-64* 212.200 232.500

Über 65 142.500 170.500

Keine Bildung 50.600 52.000

Volksschule 121.400 129.700

Unterstufe 134.800 136.500

Oberstufe 219.500 206.100

Universität 321.000 314.800

ArbeiterIn 74.500 39.500

BüroangestellteR 181.400 188.800

ManagerIn 322.500 305.000

UnternehmerIn 323.200 395.000

SelbständigeR 253.000 289.000

PensionistIn 162.100 175.100

** Die Altersgruppen sind für 2006: unter 31, 31-40, 41-50, 51-65, über 65.
** Zu Preisen von 2010 (VPI).
Quellen: Faiella et al. (2008) 68; Biancotti et al. (2012) 67.

Bild der Vermögensentwicklung über den Lebenszyklus. So lag das Medi-
anvermögen der unter 35-Jährigen 2010 bei 41.400 D, stieg für ältere
Haushalte stetig an, bis es in der Gruppe der 55- bis 64-Jährigen mit
232.500 D seinen Höhepunkt erreichte.42 Ältere Haushalte hatten niedri-
gere Vermögensbestände. Ein Vergleich mit Vorkrisenzahlen aus 2006 ist
nicht möglich, da zu diesem Zeitpunkt von der Banca D’Italia andere
Altersgruppen angewandt wurden. Auffallend ist jedoch, dass die unter
35-Jährigen 2010 über ein deutlich geringeres Medianvermögen verfüg-
ten als die unter 31-Jährigen 2006. Jüngere Bevölkerungsgruppen haben
demnach möglicherweise durch die Auswirkungen der Finanzmarktkrise
an Vermögensanteilen verloren.43

Zwischen dem Bildungsgrad und der Höhe des Medianvermögens gibt
es eine starke Korrelation. Für Haushalte, deren Haupteinkommensbezie-
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herIn über keine Ausbildung verfügt, lag es 2010 bei 52.000 D, für Matur-
antInnen schon bei 206.000 D und für UniversitätsabsolventInnen bei
knapp 315.000 D. Ein Vergleich mit den Befragungsdaten des Jahres 2006
liefert überraschende Ergebnisse. Zwar gab es beim Medianvermögen in
keiner Gruppe große Veränderungen, tendenziell haben jedoch Haushalte
mit höheren Bildungsabschlüssen im Verlauf der Krise an Vermögen ver-
loren, wohingegen Haushalte mit niedrigeren Abschlüssen ihre Position
leicht verbessern konnten.

Eine Unterteilung nach Berufsgruppen weist Medianvermögen von
39.500 D für ArbeiterInnen, von knapp 189.000 D für Büroangestellte, von
289.000 für Selbständige und von 305.000 für ManagerInnen aus. Deutli-
che Krisengewinner sind Haushalte von UnternehmerInnen und Selbstän-
digen. Ihre Medianvermögen nahmen zwischen 2006 und 2010 um 22,2
bzw. 14,2% zu. Die deutlichsten Verluste haben ArbeiterInnenhaushalte
zu verzeichnen. Ihr Medianvermögen nahm um 47% ab. Hier deutet sich
ein Widerspruch zwischen der Entwicklung der Vermögen nach Bildungs-
stand und Berufsgruppen an. Da es sich um unterschiedliche Stichproben
handelt, ist keine eindeutige Interpretation möglich.

Abbildung 2: Median-Nettovermögen nach Gruppen in Italien 2006
und 2010

* Die Altersgruppen sind für 2006: unter 31, 31-40, 41-50, 51-65, über 65.
** Zu Preisen von 2010 (VPI).
Quellen: Faiella et al. (2008) 68; Biancotti et al. (2012) 67.

Italiens private Haushalte verfügen über ein im internationalen Vergleich
hohes Gesamtnettovermögen. Dies ist vermutlich zu einem guten Teil auf
die Tradition zurückzuführen, Eigenheime in Privatbesitz zu halten und
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nicht zu mieten. Dennoch ist auch in Italien das Vermögen sehr ungleich
verteilt. Diese Ungleichverteilung hat im Laufe der Finanzmarktkrise noch
zugenommen. Vor allem Haushalte, deren HaupteinkommensbezieherIn-
nen älter waren oder als Selbständige und/oder Unternehmer tätig waren,
konnten ihre Vermögensanteile ausbauen.

6. Privatvermögen in Spanien

Daten zur Vermögensverteilung in Spanien kommen vor allem aus den
Erhebungen der Spanischen Zentralbank von Haushaltsdaten zu Kon-
sum, Einkommen, Vermögen und Schulden, die seit 2002 durchgeführt
werden und 2005 und 2008 wiederholt wurden. Somit sind Vergleiche zu
Vorkrisenzeiten möglich. Die „Enquesta Financiera de las Familias“ (EFF
– Erhebung zu Haushaltsfinanzen) gilt als wichtige Grundlage für den eu-
ropäischen HFCS.44 Aggregierte administrative Vermögensdaten aus der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind hingegen nicht vorhanden.
Allerdings bietet die Untersuchung von Alvaredo und Saez (2009), die mit
Vermögenssteuerdaten und der VGR arbeiten, auf individueller Ebene
Vergleichsmöglichkeiten.

Das Netto-Medianvermögen der Haushalte lag 2008 bei 178.300 D, das
Durchschnittsvermögen bei 285.500 D.45 Das Medianvermögen ist damit
seit 2002 real um knapp 58% gestiegen, jedoch zwischen 2005 und 2008
um 6% gefallen. Das Durchschnittsvermögen ist seit 2002 um 57% gestie-
gen, wobei der Anstieg zwischen 2005 und 2008 nur etwas über 3% lag.
Das Verhältnis von Durchschnittsvermögen zu Medianvermögen lag 2005
bei 1,45, sowohl 2002 als auch 2008 jedoch bei 1,6. Diese Zahlen deuten
auf einen Abbau der Vermögensungleichheit im Rahmen des starken Wirt-
schaftswachstums Spaniens Anfang der 2000er-Jahre hin, der durch die
ersten negativen Auswirkungen der globalen Finanzmarktkrise auf spani-
sche Haushalte wieder zunichte gemacht wurde.

Auf individueller Ebene zeigen Alvaredo und Saez (2009) anhand der
VGR einen massiven Anstieg des durchschnittlichen individuellen Netto-
vermögens von 220% zwischen 1982 und 2005 auf (5,2% jährlich).46 Am
Ende dieses Zeitraums lag es bei etwa 160.000 D. Wichtigster Faktor für
dieses Wachstum war der massive Anstieg der Immobilienpreise seit
Ende der 1990er-Jahre. So stieg das durchschnittliche individuelle Immo-
bilienvermögen von knapp 50.000 D 1997 auf etwa 120.000 D 2005 an. Die
Effekte der Immobilienblase sind hier klar zu erkennen.

2008 lag das durchschnittliche Nettovermögen der vermögensärmsten
25% der Haushalte laut Banco de España (2010) bei 15.200 D, die nächst-
reichste Haushaltsgruppe (26-50%) hatte durchschnittlich 123.100 D zur
Verfügung, die Perzentile von 51% bis 75% besaßen durchschnittlich
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237.600 D und jene von 76% bis 90% 427.800 D.47 Die reichsten 10% hat-
ten ein durchschnittliches Nettovermögen von 1.272.700 D. Vergleicht man
diese Werte mit jenen von 2005 zeigt sich, dass vor allem vermögensär-
mere Haushalte stärker von der Krise getroffen wurden als reichere. Wäh-
rend das durchschnittliche Nettovermögen der „ärmsten“ 25% zwischen
2005 und 2008 um über 15% gefallen ist, konnten die reichsten 25% einen
Zuwachs des Durchschnittsvermögens von über 8% verzeichnen. Dieser
Anstieg wurde zu einem großen Teil von den reichsten 10% getragen,
deren durchschnittliches Vermögen um über 11% angestiegen ist.

2008 hielten die vermögendsten 10% über 44,6% des gesamten Netto-
vermögens, 2005 lag ihr Anteil noch bei 41,5%. Die vermögensärmeren
50% verfügten 2008 über 12,1% des Nettovermögens, 2005 waren es
noch 13,2%. Dies deutet ebenfalls darauf hin, dass die Vermögensvertei-
lung in der Finanzmarktkrise noch ungleicher wurde.

Einen weiteren Anhaltspunkt zur ungleichen Vermögensverteilung lie-
fern die Daten von Alvaredo und Saez (2009). Demnach verfügte das ver-
mögendste Prozent der spanischen Bevölkerung 1982 über 19% des ge-
samten Nettovermögens.48 Dieser Anteil fiel auf etwa 16% zu Beginn der
1990er-Jahre und stieg bis 2005 wieder auf 20%. Getragen wurde dieser
Anstieg vor allem von Zuwächsen beim Finanzvermögen. Ohne Immobi-
lienpreisboom wäre der Vermögensanteil des reichsten Prozents zudem
2005 noch weit stärker gewachsen.

Ein Blick auf die Vermögenszusammensetzung zeigt, dass Sachvermö-
gen mit 89,1% 2008 den Hauptanteil des Gesamtvermögens ausmachte.49

Eigenheime stellten dabei für große Teile der spanischen Bevölkerung die
zentrale Vermögensart dar (siehe Abb. 3). Für die unteren 75% der Ver-
mögensverteilung machten sie 2008 durchschnittlich 78% des Gesamt-
vermögens aus, für die Gesamtbevölkerung immerhin noch 54,7%. Bei
den reichsten 10% stellte das Eigenheim nur noch ein knappes Drittel des
Gesamtvermögens dar. Hier rücken Zweit- und Drittimmobilien (35,3%),
Privatunternehmen (18%) und Finanzvermögen (13,9%) in den Vorder-
grund. Finanzvermögen machte für die unteren 75% der Vermögensver-
teilung mit durchschnittlich 7,4% nur einen geringen Teil des Gesamtver-
mögens aus. Die Vermögenszusammensetzung veränderte sich seit 2005
nur geringfügig.

Die Verschuldung lag 2008 bei 10,3% des Bruttovermögens und ist
damit seit 2005 um 10,8% gestiegen.50 Besonders deutlich zu spüren war
das bei den vermögensärmeren 50% der Haushalte, deren Verschuldung
von 26,2% auf 32,5% anstieg. Im Gegensatz dazu konnte das reichste
Dezil seine Schulden anteilsmäßig von 4,4% auf 3,9% senken. Während
bei ärmeren Bevölkerungsschichten in Folge des Krisenausbruchs die
Verschuldung angestiegen ist, konnten die Vermögendsten ihre Schulden
reduzieren.
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Abbildung 3: Vermögensverteilung nach Vermögensarten und
Perzentilen in Spanien

Quelle: Banco de España (2010) 38f, 44f.

Deutliche Unterschiede zeigen sich beim Vergleich der Medianvermö-
gen nach Vermögensarten und Vermögensperzentilen. Bei den Eigenhei-
men lag der Wert des Medianvermögens der ärmsten 25% 2008 bei
71.700 D, beim 3. Quartil bei 200.900 D und bei den reichsten 10% bei
395.100 D.51 Für Nebenimmobilien lag das Medianvermögen der ersten
drei Quartile unter 100.000 D, für das reichste Zehntel hingegen bei
366.300 D. Bei Privatunternehmen hatten die unteren 90% Medianvermö-
gen von unter 75.000 D, wohingegen das reichste Dezil auf einen Wert von
267.500 D kam.

Im Vergleich zu 2005 nahmen 2008 die Medianvermögen der ärmsten
25% und der reichsten 10% bei Eigenheimen zu, die Mittelschicht zählte
zu den Verlierern. Während die Medianvermögen der unteren Einkom-
mensperzentile bei Privatunternehmen stagnierten oder zurückgingen,
stieg es real beim reichsten Zehntel um 29,8% an. Die Krise scheint in die-
sen Bereichen auf die sehr Vermögenden keinen negativen Einfluss ge-
habt zu haben.

In der Vermögensverteilung nach Altersgruppen liegt der Vermögenshö-
hepunkt bei den 55- bis 64-Jährigen52 (siehe Abb. 4). Sie hatten 2008
durchschnittliche Nettovermögen in Höhe von 432.000 D und Medianein-
kommen von 271.700 D. Bei den unter 35-Jährigen lagen diese Werte bei
137.600 D bzw. 74.400 D. Im Vergleich zu 2002 konnten zwar alle Alters-

Wirtschaft und Gesellschaft 38. Jahrgang (2012), Heft 4

728



gruppen ihre durchschnittlichen Nettovermögen deutlich ausbauen, zwi-
schen 2005 und 2008 gelang dies jedoch nur noch den über 64-Jährigen.
Alle anderen Gruppen verbuchten in der Krise Vermögensrückgänge von
bis zu 7,7%.

In Betrachtung des Berufsstatus hatten Selbständige 2008 mit 638.000 D
ein wesentlich höheres durchschnittliches Nettovermögen als Unselbstän-
dige mit 222.100 D oder PensionistInnen mit 330.800 D (siehe Abb. 4). An-
hand des Verhältnisses des durchschnittlichen Nettovermögens zum Me-
dianvermögen zeigt sich, dass die Gruppe der Unselbständigen
wesentlich weniger divergent war als die der Selbständigen. Bei Ersteren
lag das Verhältnis bei 1,37, bei Letzteren bei 2,07. Seit 2005 hat sich das
durchschnittliche Nettovermögen aller Beschäftigten leicht verringert,
PensionistInnen konnten jedoch eine deutliche Steigerung verzeichnen.

Der Blick auf das Bildungsniveau liefert keine Überraschungen (siehe
Abb. 4). Das durchschnittliche Nettovermögen war bei jener Gruppe ohne
Matura mit 204.700 D am geringsten, ihr Medianvermögen lag bei 148.000
D. Für die Gruppe der MaturantInnen lagen diese beiden Werte bei
299.600 bzw. 194.300 D, für die Gruppe der UniversitätsabsolventInnen
bei 554.600 bzw. 298.600 D. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau von 2005
nahm das durchschnittliche Nettovermögen der AkademikerInnen bis
2008 um 14% zu, wohingegen die Gruppe ohne Matura Abstriche von 1%
verzeichnen musste.

Abbildung 4: Medianvermögen nach soziodemografischen
Merkmalen

Quelle: Banco de España (2010) 37.
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Die Erhebungen zur Vermögensverteilung in Spanien ermöglichen
einen Blick auf erste Auswirkungen der Krise. Obwohl die aktuellsten
Daten aus dem Jahr 2008 gerade erst den Beginn der Finanzmarktkrise
erfassen, spiegeln sie dennoch eine Verschärfung der Ungleichverteilung
von Vermögen wieder. Zudem sind schon die ersten Auswirkungen der
geplatzten Immobilienblase zu erkennen. Beide Effekte führten dazu,
dass die vermögendsten 10% ihre Anteile auf Kosten der restlichen Bevöl-
kerung ausbauen konnten.

7. Privatvermögen in Deutschland

Zur Analyse der Bestände und Verteilung des Vermögens privater Haus-
halte in Deutschland gibt es drei zentrale Informationsquellen. Neben der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die administrative Makrodaten
liefert, sind die Ergebnisse des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) und
der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) relevant. Die SOEP
ist eine Langzeitstudie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) zusammen mit Infratest Sozialforschung alle fünf Jahre durchführt.
In Haushaltsbefragungen werden die individuellen Vermögensbestände
sämtlicher Haushaltsmitglieder ab 17 Jahren erhoben.53 Die EVS wird
vom Statistischen Bundesamt alle fünf Jahre durchgeführt. Bei ihren Er-
gebnissen zur Vermögensverteilung muss berücksichtigt werden, dass
die Erhebung 2003 nur Personen mit einem monatlich verfügbaren Ein-
kommen von bis zu 18.000 D erfasste. Zudem wird das Vermögen von Pri-
vatunternehmen nicht erhoben. Die Vermögensungleichheit wird dadurch
aller Wahrscheinlichkeit nach unterschätzt.54

Für das Jahr 2007 ergibt sich aus der VGR ein Nettovermögen deut-
scher Haushalte von 7.242 Mrd. D.55 Damit war es etwa 3 Mal so groß wie
das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, das bei 2.430 Mrd. D lag. Makro-
ökonomische Daten zur Analyse der Auswirkungen der Finanzmarktkrise
auf die Vermögen privater Haushalte sind aufgrund der langen Vorlaufzei-
ten bei der Erstellung von Statistiken in Europa nur spärlich vorhanden.
Erste Berechnungen deuten aber darauf hin, dass die Krise nur zu gerin-
gen Veränderungen der Vermögensbestände geführt hat. Laut privaten
Schätzungen der Allianz-Versicherung ist das Geldvermögen zwischen
Ende 2007 und Ende 2008 um 2,5% zurückgegangen.56 Den Daten der
EZB (2012) folgend lag das Geldvermögen Ende 2011 real noch ein Pro-
zent unter dem Vorkrisenniveau. Das Statistische Bundesamt (2010) weist
zudem ein Wachstum des Vermögens an Wohnbauten von real 2,8% zwi-
schen Ende 2007 und Ende 2009 aus. Die Entwicklung des Gesamtver-
mögens gibt aber keine Aufschlüsse über Umschichtungen der Vermö-
gensportfolios oder über eine mögliche Umverteilung der Vermögen.
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Die aggregierten Daten der SOEP-Erhebung von 2007 ermöglichen den
Vergleich der aggregierten administrativen Daten der VGR mit Befra-
gungsdaten. 2007 lag das gesamte Bruttovermögen deutscher Haushalte
laut SOEP bei rund 8 Bio. D.57 Die Verbindlichkeiten der privaten Haushal-
te betrugen gut 1,4 Bio. D und bestanden vor allem aus Konsumenten- und
Hypothekarkrediten. Das Nettovermögen lag somit im Jahr 2007 bei 6,6
Bio. D und stieg seit 2002 real um gut 7% oder 1,4% jährlich an. Im Ver-
gleich zu den Daten der VGR (7,2 Bio. D Nettovermögen) sind die Befra-
gungsdaten des SOEP zumindest nicht unplausibel. Die Differenz ergibt
sich einerseits aus Abgrenzungs- und Definitionsunterschieden zwischen
den beiden Ermittlungsarten, andererseits aus der Untererfassung von
Geldvermögen durch das SOEP.

Durch die Ergänzung der SOEP-Daten mit Angaben der Liste der reich-
sten Deutschen des „manager magazins“ haben Bach et al. (2010) Vertei-
lungszahlen geschätzt, die darauf abzielen, besonders hohe Vermögen
besser einzubeziehen. Das Nettovermögen erhöht sich durch das Verfah-
ren auf 7,2 Bio. D für das Jahr 2007.58 Der Zuwachs erfolgt fast ausschließ-
lich auf der Ebene der Vermögen der Privatunternehmen.

Ein Vergleich der Ergebnisse des SOEP mit jenen der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS) zeigen, dass Letztere das gesamte Netto-
vermögen deutscher Haushalte stark unterschätzt. 2003 kommt diese auf
4,5 Bio. D, wohingegen das SOEP für 2002 ein Netto-Gesamtvermögen
von 5,4 Bio. D errechnet.59

Laut der EVS lag das durchschnittliche Nettovermögen eines deutschen
Haushalts 2003 bei 133.400 D60 und stieg damit real seit 1993 um 4,3%.
Regional zeigen sich große Unterschiede. So lag das durchschnittliche
Haushaltsnettovermögen in den neuen Bundesländern bei lediglich
59.600 D, während es in den alten Bundesländern 148.800 D betrug. Dabei
darf jedoch nicht vergessen werden, dass in Ostdeutschland privates Ver-
mögen erst seit der Wiedervereinigung „unter den Bedingungen der sozia-
len Marktwirtschaft“61 gebildet werden kann. So war das Wachstum des
Haushaltsvermögens zwischen 1993 und 2003 in den neuen Bundeslän-
dern mit real +33,5% auch wesentlich höher als jenes des Westens, das
bei 0,4% lag.

Laut SOEP-Daten lag das durchschnittliche individuelle Nettovermögen
von Personen ab 17 Jahren 2007 mit 88.000 D real etwa 1,4% höher als
2002.62 Der Median lag jedoch bei lediglich 15.300 D. Regional betrachtet
machte das durchschnittliche Nettovermögen im Westen 101.200 D und
im Osten 30.700 D aus, der Median lag bei 20.100 D beziehungsweise
6.900 D. Hierbei zeichnen sich zur EVS divergierende Trends ab, denn
nach diesen Befragungsdaten sank das durchschnittliche Nettovermögen
im Osten seit 2002 real um 16,7% während es im Westen real um 2,9%
angestiegen ist.
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Auf Individualebene verfügte das vermögendste Zehntel der Bevölke-
rung 2007 über 60% des gesamten Nettovermögens, die obersten 5%
über 46% und das oberste Prozent über 23%. Im Vergleich zu 2002 waren
bis auf die reichsten 10% alle Vermögensdezile von einer stagnierenden
oder fallenden Tendenz ihrer Anteile gekennzeichnet. So verloren die un-
tersten 70% der Bevölkerung rund 1,5% ihres Anteils und lagen 2007 bei
unter 9% des gesamten Nettovermögens. Etwa 27% der Erwachsenen
verfügten über kein Vermögen oder waren verschuldet.

Die Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe auf Haushalts-
ebene zeigen eine etwas unterschiedliche Verteilung.63 2003 verfügten
die reichsten 10% der deutschen Haushalte über 46,8% des Nettovermö-
gens, die vermögensärmeren 50% hingegen lediglich über 2,8%. Die Ver-
gleichswerte von 1993 lagen bei 43,6% und 4,5%. Wie Stein (2006) zu-
sammenfassend feststellt, ergibt sich insgesamt „das Bild einer
steigenden Disparität der Vermögensverteilung in Deutschland, wobei ins-
besondere die reichsten Haushalte ihre Vermögenswerte stark ausbauen
konnten“.64

Diese Tendenzen werden auch vom Vermögens-Gini-Koeffizient bestä-
tigt. Dieser stieg auf individueller Ebene von 0,777 im Jahre 2002 auf
0,799 im Jahre 2007.65 Die Vermögensverteilung in den neuen Bundes-
ländern war mit einem Gini-Koeffizient von 0,813 ungleicher als in den
alten (0,785). Auch das alternative Verteilungsmaß der Relation des 90.
zum 50. Perzentil deutet auf eine starke Ungleichheit in der deutschen
Vermögensverteilung hin. 2007 lag dieser Wert bei 14,5, das heißt die Per-
son an der Grenze zum reichsten Dezil hatte das 14,5-fache Vermögen
des Medians. 2002 lag dieser Wert bei 13,9. Der deutliche Unterschied ist
darauf zurückzuführen, dass der Medianwert lediglich um knapp 2% ange-
stiegen ist, jener des 90. Perzentils aber um rund 10%.

Durch die Ergänzung der SOEP-Daten mit den Informationen des „ma-
nager magazins“ zu hohen Vermögen erhöht sich die Verteilungsungleich-
heit bei Vermögen. Der Anteil des reichsten Zehntels der Bevölkerung am
gesamten Nettovermögen für das Jahr 2007 steigt dadurch von 60,1% auf
66,6%.66 Der Vermögens-Gini-Koeffizient steigt von 0,773 auf 0,81.67

Die Betrachtung der Anteile bestimmter Vermögensarten laut SOEP
zeigt folgendes Bild: 2007 machten selbstgenutzte Immobilien 48,9% des
gesamten Bruttovermögens aus, der gesamte Immobilienbesitz sogar
67,2%.68 Geldvermögen kam auf einen Anteil von 11,7%, private Versi-
cherungen auf 11,1% und Betriebsvermögen auf 9%. Die Schulden lagen
in Höhe von 17,5% des Bruttovermögens.

Eine Aufschlüsselung der Verteilung innerhalb einzelner Vermögensar-
ten nach Vermögensdezilen weist für das reichste Zehntel bei sonstigem
Immobilienvermögen (82,5%), bei Einzelunternehmen (89,7%), bei Betei-
ligungen (96,1%) und bei Sachvermögen (75,5%)69 besonders hohe An-
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teile aus. Größere Anteile hatten die vermögensärmeren 80% der Bevöl-
kerung bei eigengenutzten Immobilien (29,2%), bei Bausparguthaben
(52,2%) und bei Versicherungsguthaben (41%).

Vergleicht man die Vermögensverteilung nach Altersgruppen, zeigt sich
das typische Muster für die unterschiedlichen Kohorten. In der Altersgrup-
pe bis 25 Jahre war das durchschnittliche Nettovermögen im Jahre 2007
mit 7.000 D sehr gering.70 Danach stieg es mit jeder Kohorte an, um in der
Gruppe von 56 bis 65 Jahren den Höhepunkt bei durchschnittlich 145.000
D zu erreichen. In der nächsten Altersgruppe sank das Vermögen auf
Grund des Eintritts in den Ruhestand – jedoch nur geringfügig – auf
120.000 D. Im Vergleich zu 2002 waren die Nettovermögenszuwächse bei
den Gruppen der 56- bis 65-Jährigen und den über 75-Jährigen am höch-
sten. Ostdeutschland wies für die ältere Bevölkerung eine weit unterdurch-
schnittliche Vermögensausstattung auf (bei den über 65-Jährigen lediglich
40% des Gesamtdurchschnitts im Gegensatz zu 160% in Westdeutsch-
land). Dies erklärt sich einerseits aus den fehlenden Akkumulationsmög-
lichkeiten, deutet aber auch auf einen Anstieg der Altersarmut in Ost-
deutschland hin. Die mittleren Altersgruppen (36 bis 65 Jahre) in Ost-
deutschland verzeichneten zudem zwischen 2002 und 2007 einen deutli-
chen Vermögensrückgang zwischen 10 und 17%.

Auch ein Blick auf die durchschnittlichen Nettovermögen nach Berufs-
gruppen zeigt das zu erwartende Bild (siehe Tabelle 2). Un- oder ange-
lernte ArbeiterInnen und Angestellte verfügten 2007 mit 34.400 D über die
niedrigsten durchschnittlichen Nettovermögen. Qualifiziertes Fachperso-
nal (Vorarbeiter, Meister etc.) verfügte über ein durchschnittliches Netto-
vermögen von 71.500 D. Angestellte mit Führungsaufgaben hatten
118.900 D und Beamte in höheren Positionen 140.300 DDurchschnittsnet-
tovermögen. Die vermögendste Gruppe unter den Erwerbstätigen waren
die Selbständigen. Selbständige ohne MitarbeiterInnen hatten 2007 ein
durchschnittliches Nettovermögen von 177.200 D, Selbständige mit bis zu
9 MitarbeiterInnen von 345.600 D und Selbständige mit 10 oder mehr Mit-
arbeiterInnen von 1,11 Mio. D.

Deutschland weist in der Verteilung des Vermögens eine deutliche Un-
gleichheit aus. Verstärkt wird diese durch deutliche strukturelle Unter-
schiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern. Prägend für
die Ungleichheit scheint die Verteilung des Immobilienvermögens zu sein,
hier besteht eine klare Differenzierung zwischen MieterInnen und Immobi-
lienbesitzerInnen. Die Finanzmarktkrise hatte nach ersten Einschätzun-
gen kaum negative Auswirkungen auf die Vermögensbestände deutscher
Haushalte.
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8. Privatvermögen in Schweden

Die zentrale Datenquelle für Vermögensfragen ist die „Wealth Statistic“
von Statistics Sweden. Die Institution berechnet jährlich den Vermögens-
stand der schwedischen Bevölkerung und die Vermögensverteilung. Auf
Individualebene werden dafür administrative Daten herangezogen. Zur
Berechnung des Immobilienvermögens werden Daten der nationalen
Steuerbehörde herangezogen, die an Marktpreise angepasst werden.
Geldvermögensdaten stammen aus den Angaben von Banken, Kreditin-
stituten, Versicherungen, der Börse und anderen Finanzinstitutionen.
Geldvermögen, das nicht bei diesen Instituten gelagert wird – etwa im
Ausland – wird daher per definitionem nicht erfasst. Sachvermögensgüter
wie Boote, Schmuck, Kunstgegenstände und ähnliches werden nicht er-
fasst. Auch das Vermögen aus Privatunternehmen wird nicht erfasst. Auf
Haushaltsebene werden die Erhebungen der telefonischen Umfrage zu
Haushaltsfinanzen (HEK) genutzt und an die Ergebnisse der individuellen
Vermögensstatistik angepasst. Das HEK greift jedoch bei Nichtrespon-
denten auf administrative Daten zurück. Dadurch kommt es zu einer Ver-
zerrung der Ergebnisse auf Haushaltsebene, da für viele Individuen der
Haushaltsstatus unklar ist. So werden zum Beispiel unverheiratete kinder-
lose Paare generell als separate Einpersonenhaushalte erfasst.71

Eine eigene Zeitreihe erstellen Roine und Waldenström (2007). Sie er-
mitteln die Vermögensverteilung auf Haushaltsebene mit Hilfe von Grund-
und Vermögenssteuerdaten für den Zeitraum 1873 bis 2006. Diese Daten
werden für die nähere Vergangenheit mit Schätzungen zu Auslandsver-
mögen und mit journalistischen Schätzungen zu den Vermögen der Su-
perreichen ergänzt.

Das gesamte Nettovermögen schwedischer Privatpersonen lag nach
den Berechnungen von Statistics Sweden 2007 bei etwa 5.520 Mrd. Kro-
nen72 (ca. 596,7 Mrd. D73). Es war damit etwa 1,8-mal so groß74 wie das
schwedische Bruttoinlandsprodukt von 3.126 Mrd. Kronen. Seit dem Jahr
2000 ist das Nettovermögen real um 50,2%75 oder 6% jährlich gewachsen,
das BIP konnte Zuwächse von 23,1% oder 3% jährlich verzeichnen. Das
durchschnittliche Nettovermögen lag 2007 bei 601.000 Kronen (ca.
65.000 D) pro Person. Die aktuellsten Daten zum Medianvermögen stam-
men aus dem Jahr 2004: Zu diesem Zeitpunkt lag es bei lediglich 28.000
Kronen (ca. 3.100 D) auf individueller Ebene, im Vergleich zu einem durch-
schnittlichen Nettovermögen von 392.000 Kronen (ca. 43.000 D). Für die
Haushaltsebene errechnet Statistics Sweden für dieses Jahr Werte von
212.000 Kronen (ca. 23.200 D) beziehungsweise 796.000 Kronen (ca.
87.200 D).

2007 verfügte das reichste Zehntel der Bevölkerung auf Individualebene
über 67% des gesamten Nettovermögens. Die reichsten 5% verfügten im-
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merhin noch über 49% und das Top-Prozent über 24%. Diese Werte sind
seit dem Jahr 2000 relativ konstant geblieben. Auf Haushaltsebene er-
rechnet Statistics Sweden einen Anteil des reichsten Zehntels von 60% für
das Jahr 2004. Der Gini-Koeffizient des Nettovermögens auf Individuale-
bene lag 2007 bei 0,896. Dies zeigt eine massive Ungleichverteilung des
Vermögens auf. 1978 lag der Gini-Koeffizient noch bei 0,78. Auf Haus-
haltsebene lag der Gini-Koeffizient 2004 bei 0,854.

Nach den Grund- und Vermögenssteuerdaten von Roine und Walden-
ström (2007) lag der Anteil des reichsten Prozents am gesamten Nettover-
mögen auf individueller Ebene mit etwa 19% 200676 unter den Ergebnis-
sen von Statistics Sweden. Nach Anpassung mit den Schätzungen zu
Auslandsvermögen und Vermögen der Superreichen steigt dieser Wert je-
doch deutlich auf etwa 30% für die Jahre 2000-2006. Trotz der methodi-
schen Problematik dieser Herangehensweise weist dies auf eine deutliche
Untererfassung von Vermögensungleichheit bei administrativen Daten
hin.

Die zentrale Vermögensart auf individueller Ebene war 2007 laut Statis-
tics Sweden Immobilienvermögen mit einem Anteil von 72% am Gesamt-
bruttovermögen, wobei Eigenheime mit 40% den Löwenanteilanteil aus-
machten77 (siehe Tabelle 3). Beim Finanzvermögen waren vor allem
Bankguthaben zentral, die 11% des gesamten Bruttovermögens aus-
machten. Die Gesamtschulden lagen in der Höhe von 28% des Gesamt-
bruttovermögens, wobei nur 56% aller Personen Schulden hatten. Das
reichste Zehntel der Bevölkerung hatte dabei Anteile von 58% am Sach-
vermögen und von 71% am Finanzvermögen. Diese Werte sind fast ident
mit jenen aus dem Jahr 2000. Besonders konzentriert war das Vermögen
bei Zweitimmobilien und bei riskanteren Finanzanlagen wie etwa Fonds
oder Aktien. Die Vermögensverteilung folgt daher in Schweden dem Mus-
ter der anderen Länder.

Die Vermögensverteilung kann auch für bestimmte soziodemografische
Gruppenmerkmale analysiert werden. Da es sich um Individualdaten han-
delt, ist hier auch ein Vergleich zwischen den Geschlechtern möglich.
Frauen hatten 2007 mit 43% einen wesentlich geringeren Anteil am ge-
samten Nettovermögen als Männer.78 Innerhalb der Gruppe der Frauen
war die Ungleichverteilung der Vermögen geringer als bei Männern. Der
Anteil des reichsten Zehntels am Gesamtvermögen lag bei Frauen bei
60%, bei Männern bei 72%. Dementsprechend lag der Vermögens-Gini-
Koeffizient mit 0,885 unter jenem der Männer (0,902).

Der typischen Altersstruktur der Vermögensbestände folgend, steigt das
durchschnittliche Nettovermögen mit zunehmendem Alter beständig an
und war bei 65- bis 74-Jährigen im Jahre 2007 mit etwa 1.340.000 Kronen
(ca. 145.000 D) am höchsten79. Das Sachvermögen hatte schon bei den
30- bis 49-Jährigen mit dieser Vermögenskomponente mit 1.297.000 Kro-

Wirtschaft und Gesellschaft 38. Jahrgang (2012), Heft 4

736



nen (ca. 140.200 D) ein hohes Ausmaß, dem stehen jedoch auch die al-
tersgruppenmäßig höchsten Schulden von 542.000 Kronen (ca. 58.600 D)
gegenüber. Finanzvermögen wird erst ab einem Alter von 50 Jahren ein
wichtiger Vermögensposten.

Tabelle 3: Vermögensverteilung nach Vermögensarten in
Schweden 2007
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Immobilien 596,7 72% 44% 65.000 149.300 98.300 44%

Eigenheim 331,7 40% 29% 36.100 125.900 95.900 45%

vermietet 115,2 14% 12% 12.500 102.000 72.900 52%

saisonal genutzt 54,1 7% 7% 5.900 82.300 52.000 48%

landwirtschaftlich 66,4 8% 4% 7.200 170.800 65.900 28%

kommerziell 23,3 3% 0% 2.600 666.300 136.500 32%

weitere (Land etc.) 6,1 1% 2% 600 42.800 16.300 32%

Finanzvermögen 233,8 28% 77% 25.500 33.000 7.700 42%

Bankguthaben 90,2 11% 60% 9.800 16.400 5.500 44%

Spareinlagen 15,2 2% 16% 1.600 10.200 3.100 54%

Investmentfonds 44,2 5% 43% 4.900 11.200 3.000 47%

Aktien 56,3 7% 20% 6.200 30.700 2.500 31%

Anleihen 14,2 2% 10% 1.500 15.000 5.400 46%

Versicherungen 13,8 2% 10% 1.500 14.800 5.600 48%

Bruttovermögen (BV) 830,5 100% 81% 90.500 111.000 45.800 43%

Schulden 233,8 56% 25.500 45.700 25.200 44%

Nettovermögen 596,7 89% 65.000 73.000 13.100 43%

Sämtliche Angaben in Euro (Wechselkurs: 0,1081).
Abkürzungen: BV: Bruttovermögen; PVA: Personen mit Vermögensart.
Quelle: Statistics Sweden (2012a).

Klevmarken (2003) analysiert Vermögensunterschiede nach Bildungsni-
veau und Berufsgruppen mit den Daten von Statistics Sweden für die
Jahre 1997 und 1999.80 Er zeigt, dass das Vermögen mit steigendem Bil-
dungsstand deutlich zunimmt.81 So verfügten UniversitätsabgängerInnen
durchschnittlich über ein etwa viermal so hohes Nettovermögen wie Per-
sonen ohne Bildungsabschluss. Bei den Berufsgruppen hielten vor allem
Selbstständige und BäuerInnen ein überdurchschnittliches Vermögen.
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Die Entwicklung der Vermögensverteilung in den letzten Jahren und
Jahrzehnten zeigt, dass in Schweden einerseits das Gesamtvermögen
seit den 1980er-Jahren von einem niedrigen Niveau stark angestiegen ist
und dabei andererseits die Ungleichverteilung deutlich zugenommen hat.
Auslöser waren unter anderem Unsicherheiten in Bezug auf die langfristi-
ge Lebensfähigkeit des Pensionssystems, die viele SchwedInnen veran-
lassten, sich Privatvermögen anzusparen.82 Seit der Pensionsreform des
Jahres 2000 müssen zudem 2,5% des Einkommens in privaten Pensions-
fonds angelegt werden.83

Die Vermögensungleichheit in Schweden ist vergleichbar mit jenen in
den anderen hier untersuchten Ländern. Ein Unterschied besteht aller-
dings in der Höhe der Vermögensbestände, die in Schweden verhältnis-
mäßig gering sind. Dies ist jedoch zum Teil eine Folge einer recht engen
Vermögensdefinition, die wichtige Vermögenskomponenten nicht erfasst.
Es fehlen vor allem Daten zu Vermögensarten, die vermehrt bei reicheren
Personen und Haushalten zu vermuten wären. Daher dürfte die Ungleich-
verteilung noch stärker sein, als bereits ausgewiesen. Die Auswirkungen
der Finanzmarktkrise auf die Vermögensverteilung kann aus Ermange-
lung aktuellerer Daten nicht analysiert werden.

9. Ländervergleich

Ein vorbehaltsloser Vergleich der Vermögensverteilung auf Länderebe-
ne ist aufgrund der Unterschiede der Surveys der untersuchten Länder in
der Vermögensdefinition, im Erhebungszeitpunkt und im Deckungsgrad
nicht möglich. Grundlegende länderspezifische Unterschiede, etwa im So-
zialsystem (z. B. beim Pensionssystem und beim sozialen Wohnbau), füh-
ren zu unterschiedlichen Ergebnissen im Vermögensaufbau. Zudem gibt
es keine theoriegeleitete Auswahl der Darstellungsformen der Vermö-
gensverteilung. Das ist umso problematischer, als viele Vermögensvertei-
lungszahlen nicht robust gegenüber – auch kleinen – Veränderungen in
der Verteilung sind.

Der „Survey of Consumer Finances“ (SCF) der US-amerikanischen Zen-
tralbank FED ist die ausgereifteste Erhebung zu Haushaltsvermögen. Sie
hat im internationalen Vergleich wohl die höchste Stichprobenrepräsenta-
tivität. Allerdings gibt es zu den USA keine Vergleichsdaten aus der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR). Italien verfügt über die umfang-
reichsten Daten zu Haushaltsvermögen. Der „Survey of Household
Income and Wealth“ (SHIW) hat eine lange Tradition und auch Zahlen aus
der VGR werden regelmäßig veröffentlicht. In Spanien wird seit 2002 mit
der „Enquesta Financiera de las Familias“ (EFF) ein hochprofessioneller
Survey durchgeführt. Vergleichszahlen aus der VGR gibt es jedoch keine.
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Für Deutschland und Schweden beziehen sich die meisten Daten auf In-
dividuen und nicht auf Haushalte. In Deutschland erhebt das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung die Langzeitstudie des Sozio-ökono-
mischen Panels (SOEP) und gibt Vergleichszahlen aus der VGR an. Zu-
dem sind für Schweden keine Surveyergebnisse vorhanden. Die adminis-
trativen Daten der „Wealth Statistic“ von Statistics Sweden haben zwar
eine breite Abdeckung, jedoch bei einer eingeschränkten Vermögensdefi-
nition.

Tabelle 4: Gesamtvermögen, Schulden und BIP im Ländervergleich

USA Spanien Italien Deutschland Schweden

Gesamt-
nettovermögen

64.600 Mrd.
US-$ (2007,

SCF)

8.640 Mrd. D
(2010, VGR)

7.242 Mrd. D
(2007, VGR)
6.600 Mrd. D
(2007, SOEP)

596,7 Mrd. D
(2007, Stat

Swe)

Gesamt-
schulden

887 Mrd. D
(2010, VGR)

1.530 Mrd. D
(2007, VGR)

1.400 Mrd. D
(2007, SOEP)

BIP
13.960 Mrd.
US-$ (2007)

1.088 Mrd. D
(2008)

1.550 Mrd. D
(2010)

2.430 Mrd. D
(2007)

337,9 Mrd. D
(2007)

Bevölkerung
301,7 Mio.

(2007)
45,6 Mio.

(2008)
60,5 Mio.

(2010)
82,3 Mio.

(2007)
9,1 Mio.
(2007)

NV/BIP 4,6 5,7 3,0 1,8

Schulden/BV 9,3%
17,4% (VGR),
17,5% (SOEP)

Abkürzungen: NV = Nettovermögen; BV = Bruttovermögen, BIP = Bruttoinlandsprodukt,
VGR = Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

Trotz der vorhandenen Erhebungsunterschiede und teils mangelnder
Daten werden hier in der Folge – unter den gegebenen Vorbehalten –
einige grundlegende Tendenzen der untersuchten Länder verglichen.

Das private Gesamtvermögen hat wegen der Finanzmarktkrise abge-
nommen (USA) oder zumindest stagniert (Italien). Dennoch ist das Aus-
maß des Vermögens auch weiterhin sehr beachtlich. Das Gesamtnetto-
vermögen macht meist ein Vielfaches des nationalen Bruttoinlandspro-
duktes aus. Es zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den
untersuchten Ländern. Italien hat mit einem Privatvermögen in Höhe des
5,7-fachen des BIP den höchsten Vermögensstand (siehe Tab. 4). In
Schweden liegt dieses Verhältnis bei lediglich 1:1,8. Allerdings sind diese
Zahlen mit höchster Vorsicht zu interpretieren. In Schweden etwa ist das
Gesamtvermögen von Privatpersonen aller Wahrscheinlichkeit deutlich
unterschätzt, da wichtige Vermögenskomponenten nicht erfasst werden.
Zudem sind, wie oben ausgeführt, in Schweden das öffentliche Pensions-
system und der öffentliche Wohnbau stärker ausgebaut als etwa in Italien.
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In Italien ist der Anteil an Eigenheimen im Privateigentum sehr hoch. Vor-
sicht ist auch bei den Daten der USA angebracht: Hier fußt das Verhältnis
auf einer Hochrechnung der Erhebungsdaten, die einer großen Schwan-
kungsbreite unterliegt.

Diesen Datenproblemen zum Trotz kann eine generelle Tendenz zu hö-
herem Wachstum von Privatvermögen im Vergleich zur Gesamtwirtschaft
auf Basis der unabhängigen Beobachtungen konstatiert werden.

Tabelle 5: Ausgewählte Verteilungsindikatoren zu Nettovermögen
im Ländervergleich

USA (SCF) Spanien (EFF) Italien (SHIW)
Deutschland

(SOEP)
Schweden

(Statistics Sw.)

Haushalte Individuen

Durchschnitt/
Median

4,6 (2007) 1,6 (2008) 5,6 (2007) 13,9 (2004)

p75/p25 26,4 (2007)

Gini 0,812 (2007)
0,616 (2006),
0,624 (2010),

0,799 (2007) 0,896 (2007)

Anteil Top 1%
33,8% (2007),
34,5% (2010),

14%, (17,2%
angepasst)

(2000)
23% (2007) 24% (2007)

Anteil Top 5% 46% (2007) 49% (2007)

Anteil Top 10%
71,5% (2007),
74,5% (2010),

41,5% (2005),
44,6% (2008),

44,6% (2006),
45,9% (2010),

60% (2007) 67% (2007)

Anteil untere 50%
2,5% (2007),
1,1% (2010),

13,2% (2005),
12,1% (2008),

9,5% (2010),

Wie Tabelle 5 zeigt, untermauern die unterschiedlichen Verteilungs-
maße in allen Ländern eine sehr ungleiche Verteilung von privatem Ver-
mögen, etwa im Vergleich zu den Einkommen. Besonders hoch ist sie
nach diesen Daten in den USA, in Schweden und in Deutschland. Aller-
dings ist hierbei zu beachten, dass sich die Daten von Deutschland und
Schweden auf Individuen beziehen, wodurch die Ungleichverteilung hö-
here Ausmaße annimmt. Des Weiteren ist die Qualität der Daten in den
Ländern unterschiedlich. In den USA gelingt es zum Beispiel verhältnis-
mäßig gut, vermögende Haushalte zu erreichen, wodurch die Ungleichheit
bei der Vermögensverteilung besser abgebildet wird. Es scheint jedoch
gesichert, dass in allen Ländern die Ungleichheit durch eine bessere Er-
fassung von Vermögen, insbesondere der extrem hohen, noch zunehmen
würde. Die Zahlen in Tabelle 5 stellen somit eine Untergrenze für die
Ungleichheit der Vermögensverteilung dar.

Wo vorhanden, zeigen die Daten zudem, dass die Verteilung von Ver-
mögen im Laufe der Finanzmarktkrise noch ungleicher geworden ist. Der
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Anteil der vermögendsten 10% ist in den USA, in Spanien und in Italien ge-
stiegen, während die unteren 50% verloren haben.

Weiters lässt sich aus der Diskussion der Daten in den vorangegange-
nen Abschnitten konstatieren, dass in den untersuchten Ländern die Ver-
mögensverteilung nach Vermögensarten sehr ähnlich ist. Insgesamt ist
das Sachvermögen bedeutender als das Finanzvermögen, Eigenheime
sind dabei eine zentrale Komponente. Allerdings wirkt sich die Untererfas-
sung der vermögensreichsten Haushalte aller Wahrscheinlichkeit nach
auch auf die Vermögenszusammensetzung aus. Somit ist zu vermuten,
dass die Ausmaße des Finanzvermögens meist deutlich unterschätzt wer-
den.

In den vermögensärmeren Gruppen spielen zumeist langlebige Ge-
brauchsgüter (etwa Autos) und Geld auf (Sicht-)Konten eine zentralere
Rolle. Für die wohlhabenderen Gruppen ist das Eigenheim die klar wich-
tigste Vermögensart. Erst bei den vermögendsten 10% sind Vermögens-
arten wie Privatunternehmen, Nebenimmobilien, Aktien und Anleihen do-
minant. In dieser Vermögensgruppe ist zwar die Risikostreuung
wesentlich höher, allerdings auch der Anteil risikoreicherer Vermögensar-
ten.

Die Zuordnung nach soziodemografischen Merkmalen ist für Haushalte,
die aus mehreren Personen bestehen, nur bedingt aussagekräftig. Den-
noch scheinen sich die Muster hier in den untersuchten Ländern zu wie-
derholen. Nach Altersgruppen wird der Höchststand an Vermögen meist in
den Jahren vor der Pensionierung erreicht. Zwischen Bildungsabschluss
und Vermögensstand besteht eine stark positive Korrelation. Allerdings
besteht hier ein Endogenitätsproblem, da sowohl Bildung als auch Vermö-
gen „vererbt“ werden. Eine Unterteilung nach Berufsgruppen zeigt für Ar-
beiterInnen und Angestellte ein deutlich geringeres Vermögen als für
Selbständige, UnternehmerInnen und Personen in Führungsebenen.
Auch hier müsste für unterschiedliche Determinanten kontrolliert werden,
um kausale Aussagen treffen zu können.

Zusammenfassend kann auf Basis der aktuellen Daten festgestellt wer-
den, dass die Ungleichheit der Vermögensverteilung in den untersuchten
Ländern, ausgehend von einem hohen Niveau, im Verlauf der Finanz-
marktkrise zugenommen hat. Allerdings sind die vorliegenden Daten bei
Weitem nicht ausreichend, um ein sowohl umfassendes als auch detail-
liertes Bild der Vermögensverteilung in Europa und Nordamerika zu erstel-
len. Viele wissenschaftlich wie politisch relevante Fragen, etwa zum Zu-
sammenhang zwischen Finanzmarktkrise und Vermögensverteilung,
können daher nur unzureichend beantwortet werden. Insbesondere im
Ländervergleich sind noch viele Lücken offen. Diese könnten mit den für
2013 angekündigten Zahlen des Household Finance and Consumption
Survey (HFCS) zumindest teilweise geschlossen werden. Dennoch steckt
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die Vermögensforschung noch in den Kinderschuhen und sollte mit ver-
besserter Datenlage in Zukunft wesentlich mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Anmerkungen

* Ich danke Christa Schlager, Ursula Till-Tentschert, Sepp Zuckerstätter, Markus Marter-
bauer, Pirmin Fessler und ganz besonders Miriam Rehm für wertvolle Kommentare und
Anregungen.

1 Z. B. Bonesmo (2012).
2 Eine Erfassung der individuellen Vermögensbestände aller Mitglieder eines Haushaltes

hätte den Vorteil, die Verteilungssituation innerhalb eines Haushaltes analysieren zu
können. Das Sozioökonomische Panel (SOEP) in Deutschland wählt diesen Weg. Die
meisten Befragungen zu Privatvermögen orientieren sich jedoch an der Einheit des
Haushaltes. Dies hat neben pragmatischen Gründen – etwa finanzielle und zeitliche
Ersparnisse bei der Erhebung – auch konzeptionelle Gründe: Eine klare Zuordnung von
Vermögen für die einzelnen Haushaltsmitglieder ist nicht immer möglich. Zudem spielen
neben der Zuordnung auch die tatsächlichen Verfügungs- und Zugangsmöglichkeiten
eine Rolle (vgl. Fessler et al. (2010) 45f). Alle weiteren Angaben dieses Absatzes aus
Fessler et al. (2010) 53.

3 Banco de España (2010) 41, 44f; Biancotti et al. (2004) 16; Frick, Grabka (2009b) 56f;
Kennickell (2009) 6f.

4 Bach et al. (2010) 45; Banco de España (2010) 41; Brandolini et al. (2004) 13f; Kenni-
ckell (2009) 7.

5 Fessler et al. (2010) 43.
6 Banco de España (2010) 44f; Biancotti et al. (2004) 16; Frick, Grabka (2009b) 56f; Ken-

nickell (2009) 6f.
7 Bach et al. (2010) 32.
8 Frick, Grabka (2009b) 58. Private Pensionsversicherungen zählen jedoch in den meis-

ten Fällen zum Haushaltsvermögen.
9 Fessler et al. (2010) 43; Frick, Grabka (2009b) 58; Kennickell (2009) 7ff.

10 Andreasch et al. (2010) 256; Stein (2006) 6.
11 Wie z. B. Alters- und Pflegeheime, Studentenheimen, Spitäler, Internate, Klöster, Ge-

fängnisse, Kasernen etc.
12 Andreasch et al. (2010) 256; Fessler et al. (2010) 44ff; Stein (2006) 6.
13 Fessler et al. (2010) 46.
14 Es gibt meist eine starke Korrelation zwischen hohen Einkommen und hohen Vermö-

gen.
15 Bover (2011) 7; Frick, Grabka (2009b) 58; Kennickell (2009) 3.
16 Bach et al. (2010) 33, 45; Brandolini et al. (2004) 18; Fessler et al. (2010) 43, 46; Frick,

Grabka (2009b) 59; Kennickell (2009) 3.
17 Fessler et al. (2010) 40.
18 Diese umfassen etwa Vereine, Verbände, Parteien, Kirchen, etc. Vgl. Bach et al. (2010)

42.
19 Sämtliche Angaben dieses Absatzes aus Alivernini (2011) 18f; Bach et al. (2010) 41ff.
20 Bach et al. (2010) 42.
21 Vgl. Fessler et al. (2010) 52.
22 Vgl. EZB (2009) 18f.
23 Vgl. Bricker et al. (2011); Kennickell (2009); Kennickell (2011).
24 Vgl. Kennickell (2009) 3.
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25 Alle Angaben dieses Absatzes aus Kennickell (2009) 63, 69; eigene Berechnungen.
26 Alle Angaben dieses Absatzes aus Kennickell (2009) 12.
27 Zur Berechnung des Medians werden alle Werte der Größe nach aufsteigend geordnet.

Nun wird die Anzahl der Beobachtungen (hier also Haushalte) in zwei gleich große Hälf-
ten unterteilt. Jener Wert der die beiden Hälften teilt, ist der Median.

28 Kennickell (2009) 33, eigene Berechnungen. Der Anstieg der durchschnittlichen Haus-
haltsnettovermögen ist geringer als jener des Gesamtvermögens, da die Anzahl der
Haushalte im Beobachtungszeitraum zugenommen hat.

29 Alle Angaben dieses Absatzes aus Kennickell (2009) 33ff, Kennickell (2011) 12.
30 Kopczuk, Saez (2004) 8.
31 Die Zahlen unterscheiden sich von jenen für die gesamte Erhebung von 2007, da nicht

alle Haushalte an der Befragung 2009 teilgenommen haben.
32 Alle Angaben dieses Absatzes aus Bricker et al. (2011) 7, Kennickell (2011) 12.
33 Alle Angaben dieses Absatzes aus Bricker et al. (2011) 11ff; Kennickell (2011) 8.
34 Alle Angaben dieses Absatzes aus Kennickell (2011) 17.
35 Vgl. Brandolini et al. (2004); EZB (2009) 23ff.
36 Alle Angaben dieses Absatzes aus Alivernini (2011) 5, 24; Brandolini et al. (2004) 10.
37 Das Nettovermögen definiert sich hier als Summe aller Sachvermögen (Behausung,

Land etc.) und Finanzvermögen (Einlagen, Wertpapiere etc.) abzüglich Schulden von
privaten Haushalten (alle produktiven und/oder konsumierenden Haushalte). Vermögen
von nicht profitorientierten Organisationen sind nicht enthalten. Vgl. Alivernini (2011) 5.

38 Alle Angaben dieses Absatzes aus Alivernini (2011) 8-11, 24.
39 Alle Angaben dieses und der folgenden vier Absätze für 2010 aus Biancotti et al. (2012)

16-18, 67; für 2006 aus Faiella et al. (2008) 19, 68 und für 2000 aus Brandolini et al.
(2012) 25, 31.

40 Angeführt sind die von den Autoren angepassten Daten. Die Werte wurden (mit Aus-
nahme der Schulden) auf das Nettovermögen umgerechnet.

41 Die Gruppenzugehörigkeit richtet sich nach der/dem HaupteinkommensbezieherIn des
Haushaltes. Dies führt zu interpretativen Problemen, da der ganze Haushalt mit den
Eigenschaften der/des Befragten gleichgesetzt wird. Zudem ist ein Vergleich der beiden
Jahresdaten mit einigen Unschärfen verbunden, da es sich um zwei unabhängige
Befragungen und keine Paneldaten handelt. Ungenauigkeiten können etwa entstehen,
wenn eine der angeführten Gruppen untererfasst wird und/oder starke Ausreißer inklu-
diert.

42 Sämtliche Angaben zu den demografischen Merkmalen aus Biancotti et al. (2012) 67;
Faiella et al. (2008) 68.

43 Auch eine Veränderung der Haushaltsstruktur kann darauf einen wichtigen Einfluss
gehabt haben.

44 Vgl. EZB (2009) 21f.
45 Sämtliche Daten in diesem Absatz aus Banco de España (2010) 37.
46 Sämtliche Daten in diesem Absatz aus Alvaredo, Saez (2009) 1156.
47 Sämtliche Daten in diesem und dem nächsten Absatz aus Banco de España (2010) 37,

eigene Berechnungen.
48 Sämtliche Daten in diesem Absatz aus Alvaredo, Saez (2009) 1157.
49 Sämtliche Daten in diesem Absatz aus Banco de España (2010) 39, 45, eigene Berech-

nungen.
50 Alle Daten in diesem Absatz aus Banco de España (2010) 52f, eigene Berechnungen.
51 Alle weitere Daten zum Unterkapitel Spanien aus Banco de España (2010) 37-41.
52 Die Angaben beziehen sich auf die/den HaupteinkommensbezieherIn des Haushaltes.
53 Frick, Grabka (2009b) 56.
54 Bach et al. (2010) 32; Frick, Grabka (2009a) 580f; Stein (2006) 6.
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55 Bach et al. (2010) 41.
56 Frick, Grabka (2009b) 56.
57 Alle Daten dieses Absatzes aus Bach et al. (2010) 40ff; Frick, Grabka (2009b) 57.
58 Vgl. Bach et al. (2010) 51.
59 Frick, Grabka (2007) 667; Stein (2006) 8.
60 Alle Daten aus diesem Absatz aus Stein (2006) 8.
61 BMAS (2005) 33.
62 Alle Daten dieses und des nächsten Absatzes aus Frick, Grabka (2009b) 57-59; Ameco

(2012) (VPI); eigene Berechnungen.
63 Auf Haushaltsebene fließen auch Vermögen von Kindern und PartnerInnen ein,

wodurch die Vermögenskonzentration weniger stark ausgeprägt ist. Alle Daten dieses
Absatzes aus Stein (2006) 16.

64 Stein (2006) 17.
65 Sämtliche Zahlen in diesem Absatz aus Frick, Grabka (2009b) 57.
66 Alle Daten dieses Absatzes aus Bach et al. (2010) 52.
67 Obwohl sowohl Bach et al. (2010) und Frick, Grabka (2009b) mit den Daten des SOEP

2007 arbeiten, unterscheiden sich ihre Ergebnisse in manchen Punkten – wie hier beim
Gini-Koeffizienten – geringfügig.

68 Alle Angaben dieses Absatzes aus Frick, Grabka (2009b) 60, eigenen Berechnungen.
69 Alle Angaben dieses Absatzes aus Bach et al. (2010) 37.
70 Sämtliche Zahlen in diesem und dem folgenden Absatz aus Frick, Grabka (2009b) 61-

63.
71 Vgl. Flood (2004) 2f; Klevmarken (2003) 4; Öberg, Wikström (2008) 1-6; Statistics Swe-

den (2012a).
72 Alle Daten dieses Absatzes für 2007 aus Statistics Sweden (2012a) und für 2004 aus

Statistics Sweden (2006) 51.
73 Als Wechselkurs für sämtliche Angaben zum Jahr 2007 wurde der jahresdurchschnittli-

che Wechselkurs laut www.oanda.com von 0,1081 herangezogen. Für 2004 lag der
Wert bei 0,1096.

74 Dieser geringe Unterschied ist vermutlich auch auf eine starke Untererfassung von Pri-
vatvermögen zurückzuführen.

75 Flood (2004) 4; Ameco (2012) (VPI); eigene Berechnungen.
76 Alle Angaben dieses Absatzes aus Roine, Waldenström (2007) 31f.
77 Alle Angaben dieses Absatzes aus Flood (2004) 4; Statistics Sweden (2012a); Statistics

Sweden (2012b).
78 Alle Angaben dieses Absatzes aus Statistics Sweden (2012a).
79 Sämtliche Angaben dieses Absatzes aus Statistics Sweden (2012c). Die Daten bezie-

hen sich lediglich auf jene Personen, die tatsächlich über die jeweilige Vermögensart
(oder Schulden) verfügen.

80 Alle Angaben dieses Absatzes aus Klevmarken (2003) 16.
81 Hier soll keine Kausalität unterstellt werden. Ob hohe Bildung zu hohem Vermögen oder

hohes Vermögen zu hoher Bildung führt ist Interpretationssache. Die Korrelation ist
jedoch klar gegeben.

82 Klevmarken (2003) 8.
83 Sunden (2000) 9.
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Zusammenfassung

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die vorhandenen Daten zu Vermögen von priva-
ten Haushalten und Privatpersonen in den USA, Italien, Spanien, Deutschland und Schwe-
den und legt dabei besonderes Augenmerk auf die Entwicklungen der Vermögensvertei-
lung im Laufe der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007. Ein Vergleich zwischen den
Ländern ist auf Grund der unterschiedlichen Erhebungsmethoden und Abweichungen der
Vermögensdefinitionen nur unter Vorbehalten möglich. Dennoch sind klare Tendenzen zu
erkennen. Erstens, das Vermögen ist in allen Ländern sowohl deutlich höher als auch stär-
ker gewachsen als das Bruttoinlandsprodukt. Zweitens ist die Verteilung des Vermögens
sehr ungleich. Drittens hat diese Ungleichheit im Verlauf der Finanz- und Wirtschaftskrise
tendenziell zugenommen. Viertens, Sachvermögen ist bedeutender als Finanzvermögen,
allerdings wird letzteres vermutlich generell untererfasst. Fünftens nimmt Vermögen mit
Alter und Bildungsgrad zu, Selbständige sind vermögender als Angestellte und ArbeiterIn-
nen. Für tiefergehende Untersuchungen und validere Vergleiche muss die Datenlage in
Zukunft jedoch deutlich verbessert werden. Einen ersten Schritt in diese Richtung stellt die
einheitliche Vermögenserhebung der Länder der Eurozone, der „Household Finance and
Consumption Survey“ (HFCS), dar, dessen Daten 2013 veröffentlicht werden.
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Ohne Perspektive – Jugendliche
auf segmentierten Arbeitsmärkten

in der EU1

Johannes Schweighofer

„Eine Arbeit für’s ganze Leben ist langweilig. Es ist schön,  zu wechseln und
sich neuen Herausforderungen zu stellen.“ Mario Monti, italienischer Minister-
präsident, in einer Fernsehshow mit einem Appell an italienische Jugendliche,

nicht auf einen fixen Arbeitsplatz zu hoffen (Februar 2012).2

1. Einleitung

Die Diskussionen zur Situation von Jugendlichen auf den europäischen
Arbeitsmärkten sind an Zynismus manchmal nicht zu überbieten: hier die
Beschäftigten im Haupterwerbsalter und in der Gruppe der über Fünfzig-
jährigen, die frühen PensionistInnen und die aktiv Alternden mit fixen Ar-
beitsplätzen, nicht selten guten Einkommen, schon ein wenig erklomme-
nen Karriereleitern, häufig ausreichenden Pensionen; dort die Gruppe der
Jugendlichen – früher hätte man sie eingegrenzt auf ein Alter zwischen 15
und 25 Jahren, doch das Prekariat dauert heutzutage bis zu einem Alter
von 30 oder 35 Jahren, wenn es denn überhaupt endet. Schlecht bezahlte
Arbeitsplätze, z. T. weit unter Kollektivvertrag, von einem Praktikum und
Voluntariat zum nächsten, unregelmäßige Einkommen mit keiner Aussicht
auf einen fixen Job, überlange Arbeitszeiten und unbezahlte Überstunden,
kein Urlaubsanspruch, kein bezahlter Krankenstand, nicht selten Selbst-
ausbeutung. Von den Konditionen, unter denen die gegenwärtig 60- bis
80-Jährigen in den letzten Jahrzehnten in Pension gegangen sind, können
die Jugendlichen von heute nur träumen (und diese Aussage gilt unabhän-
gig von der steigenden Lebenserwartung!).

Gegen die Forderung der Gesellschaft an die Neulinge auf den Arbeits-
märkten, ein gewisses Maß an Flexibilität zu zeigen, vorübergehend mit
niedrigeren Einstiegslöhnen das Auslangen zu finden, auch mal „die
Drecksarbeit“ zu machen, sich hinten anzustellen, ist an und für sich nichts
einzuwenden. Aber diese Periode muss zeitlich begrenzt sein, Flexibilität
und Genügsamkeit müssen auch einmal ein Ende haben, der Aufstieg
muss in Reichweite bleiben! Früher gab es das unausgesprochene gesell-
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schaftliche Versprechen: Wenn du fleißig bist, dich anstrengst und brav
lernst, dann steht einer Karriere, einem ausreichenden Einkommen, viel-
leicht sogar Macht und Einfluss, nichts im Wege! Doch dieses Verspre-
chen wird immer seltener eingelöst. Die selbstverständliche Aussicht auf
ein Arbeitsleben, das frei ist von Ausbeutung, Ungerechtigkeit und Armut,
gibt es in der bisherigen Form nicht mehr für die Jugendlichen von heute.

2. Erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko mit langfristigen Folgen

Wird die Arbeitslosigkeit als Indikator herangezogen,3 so zeigt sich, dass
Jugendliche einem wesentlich höheren Risiko ausgesetzt sind als Er-
wachsene (siehe Abbildung 1): Im langen Zeitraum 1987-2011 lag die Ar-
beitslosenquote der 15- bis 19-Jährigen im Durchschnitt auf einem 2,6-
mal höheren Niveau als in der Altersgruppe der 25- bis 65-Jährigen. Bei
den 20- bis 24-Jährigen bestand das 2,2-fache Arbeitslosigkeitsrisiko. Die-
ser Abstand zeigt zudem eine zeitlich ansteigende Tendenz: in der Krise
2009 hat er sich im Vergleich zu 1993 sogar noch leicht vergrößert. Dabei
gab und gibt es erhebliche Länderunterschiede (siehe Abbildung 2): In
Deutschland etwa war 2011 die Quote der Jugendlichen (15- bis 24-Jäh-
rige) nur um 1,5-mal höher als jene der über 25-Jährigen, in Österreich um
2,4-mal; in Rumänien, Luxemburg, Italien und Schweden hingegen lag der
entsprechende Wert jedoch zwischen 4,0 und 4,3! Wenn man also von der
naheliegenden Überlegung ausgeht, dass nicht die absolute Höhe der Ar-
beitslosenquote der Jugendlichen die relevante Größe ist, sondern das re-
lative Verhältnis zur Haupterwerbsgruppe, dann sind die letztgenannten
Länder jene, in denen die Jugendarbeitslosigkeit besonders erklärungsbe-
dürftig ist. Auffallend bei dieser Betrachtung sind insbesondere die Länder
Finnland, Großbritannien, Luxemburg und, ja, Schweden. Auch die Positi-
on Österreichs erscheint in diesem Lichte weniger vorteilhaft! Um die Lage
der Jugendlichen in absoluten Zahlen auszudrücken und die Extremfälle
anzusprechen: In Spanien und Griechenland lagen im Sommer 2012 die
nationalen, saisonbereinigten Arbeitslosenquoten der Jugendlichen bei
52,7% bzw. 55,6%, in einzelnen spanischen Provinzen erreichten sie
Werte von über 60%. Die Arbeitslosigkeit übersteigt zudem die hier ange-
führten Durchschnittswerte im Falle von multiplen Problemlagen deutlich,
wie etwa bei Jugendlichen, die die Schule abgebrochen haben, die keine
weiterführende Schulausbildung nachweisen können oder die einen Mi-
grationshintergrund aufweisen.

Arbeitslosigkeit hat bekanntlich zwei Komponenten: die Dauer und die
Betroffenheit bzw. den Zugang. Die Arbeitslosenquoten von Jugendlichen
sind in der EU deshalb so hoch, weil sie mit einem Arbeitskräfteumschlag4

von über 50% der Gesamtbeschäftigung in einem Jahr (2008) konfrontiert
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Abbildung 1: Arbeitslosenquoten in der EU nach Alter

Quelle: Eurostat.

Abbildung 2: Verhältnis der Arbeitslosigkeit nach Alter
(15-24 : 25-64 Jahre) 2011

Quelle: Eurostat.

sind, die Altersgruppe der 30- bis 54-Jährigen jedoch nur mit ca. 15%. Ihre
durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer liegt demgegenüber bei ca. 4 Mo-
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naten, bei den 30- bis 54-Jährigen jedoch bei ca. 16 Monaten.5 Der Betrof-
fenheitseffekt dominiert also den Dauereffekt bei den Jugendlichen auf
eine Art und Weise, die zu der erwähnten, sehr viel höheren Arbeitslosen-
quote im Vergleich zu den Erwachsenen führt.

In Tabelle 1 wird der Sachverhalt nochmals anhand von österreichi-
schen Daten illustriert. Hervorgehoben werden soll ein Vergleich der Al-
tersgruppe der 20- bis 24-Jährigen mit den 40- bis 44-Jährigen: Die Ar-
beitslosenquote der Jugendlichen ist deshalb so hoch, weil der Zugang in
die Arbeitslosigkeit (bezogen auf das Potenzial der unselbstständig Be-
schäftigten) über zweimal so hoch ist als bei der Haupterwerbsgruppe, ein
Unterschied, der die niedrigere Arbeitslosigkeitsdauer der Jugendlichen
überkompensiert.

Tabelle 1: Nationale Arbeitslosenquoten, Dauern und Zugänge in
Österreich 2011
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bis 19 Jahre 4,97 54.815 56 456.769 175.438 31,24

20-24 Jahre 9,04 162.665 68 535.926 315.994 51,48

25-29 Jahre 7,83 140.601 82 557.394 400.072 35,14

30-34 Jahre 7,48 117.674 94 576.320 399.521 29,45

35-39 Jahre 6,70 110.288 98 546.828 422.332 26,11

40-44 Jahre 6,14 118.306 101 602.856 500.576 23,63

45-49 Jahre 6,05 114.710 103 698.900 507.833 22,59

50-54 Jahre 6,56 93.143 110 693.677 407.718 22,84

55-59 Jahre 7,97 56.860 125 589.787 237.752 23,92

60-64 Jahre 10,52 11.101 166 480.230 45.568 24,36

Quelle: AMS

Jugendliche sind darüber hinaus deutlich stärker von konjunkturellen
Abschwüngen betroffen als die Altersgruppe der über 25-Jährigen, weil
sie häufiger in befristeten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten (die bei
schwacher Nachfrage nicht verlängert werden) und darüber hinaus auch
noch in zyklisch sensitiven Sektoren. Wie in der Abbildung 3 zu sehen ist,
mussten Jugendliche in der Finanz-und Wirtschaftskrise 2008/2009 einen
überproportionalen Anteil am Anstieg der Arbeitslosigkeit tragen. In Irland,
Griechenland und Spanien etwa erhöhten sich ihre Arbeitslosenquoten im
Zeitraum 3. Q. 2007 bis 3. Q. 2011 um das 2,5- bis 3-fache.
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Wie bei Scarpetta et al. (2010) und DG EMPL (2010) gezeigt wird, gilt
diese höhere „zyklische Sensitivität“ – eine 1%ige Abweichung des
Wachstums vom Potenzial führt bei der Altersgruppe 25+ zu einem An-
stieg der Arbeitslosenquote um 0,65 Prozentpunkten, bei den Jugendli-
chen hingegen um 1,4 Punkte – auch für den längeren Zeitraum 1996-
2007 bzw. 1980-2006.

Abbildung 3: Veränderungen der Arbeitslosenquoten nach Alter in
der EU in der Krise 2007-2009

Quelle: Eurostat.

Schließlich kann nicht deutlich genug darauf hingewiesen werden, dass
Arbeitslosigkeit in jungen Jahren der Erwerbstätigkeit lange andauernde
negative Wirkungen auf Arbeitslosigkeit, Einkommen, Beschäftigungs-
chancen und Lebenszufriedenheit für die Betroffenen zur Folge hat:6
Jugendarbeitslosigkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit von Arbeitslosigkeit
in der Zukunft und/oder reduziert zukünftige Einkommen, vor allem durch
einen Verlust an Humankapital (fehlende Arbeitserfahrungen, Verlust an
Kenntnissen und Fertigkeiten) und/oder durch sogenannte „signaling
effects“, d. h. Arbeitgeber interpretieren Arbeitslosigkeitsepisoden als Zei-
chen niedrigerer Produktivität. Diese „scarring effects“7 werden größer mit
länger werdenden Arbeitslosigkeitsdauern und wenn die Betroffenen über
eine niedrige Ausgangsqualifikation verfügen. Es existiert eine Vielzahl
von Studien für verschiedene Länder (GB, USA, F, E etc.), die empirische
Wirkungen der folgenden Art ausweisen: In Großbritannien etwa führen
drei zusätzliche Monate in Arbeitslosigkeit vor einem Alter von 23 Jahren
zu zwei weiteren Monaten in Arbeitslosigkeit oder Inaktivität zwischen 28
und 33 Jahren. Größer noch sind die Effekte auf das zukünftige Einkom-
men: Sechs Monate Arbeitslosigkeit mit einem Alter von 22 Jahren redu-
zieren die Löhne um 8% im darauffolgenden Jahr, aber immer noch um
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2-3% im Alter von 30-31 Jahren. Dauert die Arbeitslosigkeit ein Jahr im Al-
ter von 22, dann kommt es zu Einkommensverlusten von 13-21% zwanzig
Jahre danach. Es ist offensichtlich, dass die kumulierten Langzeitfolgen
von Jugendarbeitslosigkeit, etwa unter Berücksichtigung von niedrigeren
Pensionen, wahrscheinlich noch deutlich größer sind als die in der Litera-
tur bisher ermittelten Effekte.

3. Instabile Beschäftigung, erschwerte Übergänge:
Sackgassen anstelle von Sprungbrettern

„Jüngere Personen (15-29 Jahre) haben am häufigsten ein atypisches
Beschäftigungsverhältnis, gefolgt von älteren Personen (55-65 Jahre).“8

Jugendliche finden sich also in einem weit überproportionalen Ausmaß in
atypischen und prekären Beschäftigungsformen, was solange prinzipiell
unproblematisch ist, solange diese Beschäftigungsverhältnisse als
Sprungbrett in stabilere und besser entlohnte Arbeitsplätze dienen. Sie
dürfen nicht zum Dauerzustand, zur Sackgasse werden!

Nachfolgend werden einige offizielle Daten zur Beschäftigungslage der
Jugendlichen dargestellt, die jedoch das Ausmaß der prekären Beschäfti-
gungsformen insofern deutlich unterschätzen, als naturgemäß der gesam-
te Graubereich an Werkverträgen, nicht bezahlten Praktika und illegalen
Beschäftigungsformen unberücksichtigt bleibt.

Wie in Schulze-Buschkoff/Protsch (2007, S. 5) ersichtlich wird, sind Aus-
maß und Zusammensetzung des Anteils an atypisch Beschäftigten9 (alle
Altersgruppen) in den Ländern der EU sehr unterschiedlich, in den Nieder-
landen machen etwa Teilzeit und geringfügige Beschäftigung einen er-
heblichen Anteil aus, in Polen die Solo-Selbstständigen.10 Jugendliche
sind dabei überproportional vertreten, so die Autorinnen. Das Bild der gro-
ßen Heterogenität zwischen den Ländern wird auch durch eine neuere Ar-
beit11 bestätigt.

Die Teilzeitquote in der EU lag 2010 bei den 15- bis 24-Jährigen bei
29%, seit 1990 hat sie sich um 16,6 Prozentpunkte erhöht (was einem An-
stieg um das 2,3-fache entspricht), bei den 25- bis 64-Jährigen lag sie bei
17,5%. In den letzten beiden Jahrzehnten erhöhte sie sich um vergleichs-
weise bescheidene 4,3 Punkte. Selbstständige Beschäftigung ist für Ju-
gendliche de facto irrelevant (weniger als 1 Mio. bei einer Gesamtbeschäf-
tigung von über 200 Mio.), zudem ist sie in absoluten Zahlen seit 1990
rückläufig, im Gegensatz zur Haupterwerbsgruppe.

Für Österreich liegen detaillierte Ergebnisse zu den geringfügig beschäf-
tigten Jugendlichen12 vor: Insgesamt hat die Zahl der geringfügig Beschäf-
tigten von 162.200 (1998) um 77,6% auf 286.200 (2011) zugenommen; in
der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen betrug der Anstieg jedoch
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184,8%, in der nächsten Altersgruppe 137,2%; nur die 60- bis 64-Jährigen
verzeichnen einen ähnlich hohen Anstieg. Geringfügige Beschäftigung ist
damit ein Phänomen an den Rändern der Altersverteilung. Ein ähnliches
Bild zeigt sich bei der Arbeitskräfteüberlassung in Österreich: Auf die Al-
tersgruppe der 20-Jährigen entfallen ca. 34,5% aller überlassenen Ar-
beitskräfte, obwohl diese Gruppe nur ca. 21% der unselbstständig Be-
schäftigten ausmacht (siehe Tabelle 2). Der Befund eines an den Rändern
der Altersverteilung konzentrierten Auftretens aller Formen von atypischer
Beschäftigung wird auch durch eine neuere Analyse der Daten der Ar-
beitskräfteerhebung bestätigt:13 Abgesehen von der Altersgruppe der 15-
bis 19-Jährigen, bei der die Lehre als Beschäftigungsform dominiert, kom-
men Leiharbeit, befristete und geringfügige Beschäftigung und freie
Dienstverträge überproportional häufig vor (ähnlich wie bei der Altersgrup-
pe 60+).

Tabelle 2: Befristete Arbeitskräfteüberlassung nach Alter in
Österreich14

Alter 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011
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bis 19 Jahre 1.264 1.252 1.438 1.643 1.923 1.726 2.041 61,47 1,16

20-24 Jahre 5.355 5.938 8.473 10.427 11.184 11.600 13.250 147,40 4,19

25-29 Jahre 4.649 4.905 6.666 8.802 9.934 11.151 12.487 168,60 3,12

30-34 Jahre 4.380 4.589 5.712 6.789 7.178 8.172 9.468 116,20 2,37

35-39 Jahre 3.855 4.253 5.565 6.747 6.963 7.706 8.084 109,7 1,91

40-44 Jahre 2.983 3.470 4.858 6.189 6.738 8.945 9.417 215,7 1,88

45-49 Jahre 2.204 2.481 3.499 4.758 5.744 8.688 9.380 325,6 1,85

50-54 Jahre 1.495 1.871 2.382 3.099 3.725 5.855 6.890 360,9 1,69

55-59 Jahre 460 754 1.155 1.597 1.990 2.492 3.043 561,5 1,28

60-64 Jahre 55 80 138 210 400 422 520 845,5 1,14

Gesamt 26.700 29.593 39.886 50.261 55.779 66.757 74.580 179,3 2,19

Quelle: BMASK, Elis.

In den europäischen Diskussionen zu den segmentierten Arbeitsplätzen
von Jugendlichen spielen die befristeten Beschäftigungsverhältnisse eine
besondere Rolle, weil diese Beschäftigungsform in einzelnen Ländern –
namentlich Spanien, Polen und Portugal (siehe Tabelle 3) – sehr häufig
vorkommt und, das ist ein wichtiger Unterschied etwa zu Österreich, das
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Arbeitsrecht wesentlich weniger Schutz für befristet Beschäftigte bietet als
für unbefristete. Diese Asymmetrie ist in vielen Ländern durch die Refor-
men der letzten Jahre entstanden, die zu mehr Flexibilität der Randbeleg-
schaften geführt haben.15 Es wird häufig von „insider-outsider“-Problemen
bzw. dualen Arbeitsmärkten gesprochen.16 Im Endeffekt hat dies zu einer
Situation geführt, in der befristete Arbeitsverträge nicht mehr zur Überprü-
fung dienen, ob das Arbeitsverhältnis sowohl für ArbeitgeberIn als auch für
ArbeitnehmerIn zufriedenstellend ist, sondern dazu, dass diese Beschäfti-
gungsform eine einfache Möglichkeit zur permanenten Reduktion der
Arbeitskosten bietet. Dies ist von besonderer Relevanz bei Ländern ohne
duale Ausbildung – wie in Spanien, Polen, Portugal, Slowenien und
Schweden, weil damit Jugendliche betroffen sind, für die diese befristeten
Beschäftigungsform zur dauerhaften Falle werden. Diese Beschäftigungs-
formen stellen eben keinen Eintritt, sondern eine Sackgasse dar. Scar-
petta et al. (2010, S. 18) zeigen etwa, dass die Wahrscheinlichkeit, einen
unbefristeten Arbeitsvertrag zu erhalten, wenn man im Vorjahr einen
befristeten hatte, in Frankreich, Griechenland, Finnland und Spanien nur
zwischen 20-30% lag (2005); in Italien, Irland und Belgien lag diese Wahr-
scheinlichkeit hingegen um 50%. Und die Situation hat sich, etwa im Ver-
gleich zu den 1990er-Jahren, deutlich verschlechtert: Während beispiels-
weise in den Niederlanden vor einem Jahrzehnt ca. 50% der Personen mit
befristeten Verträgen den Sprung in ein unbefristetes Verhältnis schafften,
fiel diese Transitrate in der Periode 2003-2007 auf 24%, um in der Krise
2009-2010 weiter auf 18% (16% für junge Männer) abzufallen.17 „How-
ever, in some countries a considerable proportion of working young are
still in temporary jobs five years after leaving school, suggesting that they
become trapped“, geben sogar die Beamten der EU-Kommission im
„Employment in Europe 2010-Report“ leicht zerknirscht zu Protokoll.18

Besonders betroffen sind offensichtlich SchulabbrecherInnen: 40% von
ihnen sind in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Polen, Portugal,
Slowenien und Schweden auch nach fünf Jahren nach Schulaustritt noch
immer in befristeten Beschäftigungsverhältnissen.

Nicht unwesentlich bei der Beurteilung der Situation von Jugendlichen
auf den europäischen Arbeitsmärkten ist zudem die Frage nach ihrer Um-
schlagsdynamik:19 Die Jugendlichen sind insbesondere in Finnland, Dä-
nemark, Spanien, Frankreich und Polen mit einem weit höheren Arbeits-
kräfteumschlag – er beträgt etwa das 4-fache – konfrontiert als die
Haupterwerbsgruppe und die Älteren. Das Altersprofil ist besonders aus-
geprägt bei den Arbeitsaufnahmen. Naturgemäß hängt das mit dem Such-
verhalten von jungen Menschen am Beginn ihrer Karriere zusammen.
Aber nicht alle Beendigungen von Dienstverhältnissen sind freiwillig, bei
einem erheblichen Teil, v. a. bei niedrig qualifizierten Personen, handelt es
sich um unfreiwillige Mobilität.
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Tabelle 3: Anteile von befristeten Arbeitsverhältnissen in der EU
nach Alter (in % der Beschäftigung) 2010

Land 15-19 Jahre 20-24 Jahre 25-39 Jahre 40-64 Jahre 15-64 Jahre

EU 52,6 35,0 12,9 6,0 11,7

Belgien 60,0 24,9 8,1 3,1 7,0

Tschechien 40,8 18,7 6,2 5,4 6,7

Dänemark 18,3 22,8 9,1 3,3 7,7

Deutschland 78,5 47,6 13,5 4,8 13,1

Irland 48,2 24,7 7,0 4,3 7,8

Griechenland 26,5 22,5 10,6 4,8 8,1

Spanien 69,0 52,2 25,6 12,5 20,8

Frankreich 81,4 47,5 13,2 6,7 13,3

Italien 55,2 38,2 11,5 5,4 9,7

Luxemburg 66,7 28,3 7,1 3,0 6,5

Ungarn 43,5 22,6 9,3 6,0 8,5

Niederlande 52,0 40,0 15,8 6,7 15,6

Österreich 73,2 15,1 6,2 2,5 8,2

Polen 65,3 55,1 23,1 13,2 21,2

Portugal 57,5 52,1 24,5 9,5 18,8

Slowenien 56,2 59,0 16,6 5,3 14,5

Slowakei 39,1 13,5 4,1 3,9 4,7

Finnland 50,2 37,7 16,1 6,9 13,4

Schweden 74,6 48,3 14,2 5,5 13,8

Großbritannien 16,5 11,3 4,9 3,4 5,1

Quelle: Eurostat.

Bell/Blanchflower (2009, Table 13) bieten in diesem Zusammenhang
eine interessante Interpretation, warum für Jugendliche die Übergänge-
von Einstiegsanstellungen, die häufig niedrig entlohnt sind, zu besser be-
zahlten Arbeitsplätzen schwieriger geworden sind: Sie zeigen für Großbri-
tannien 2002-2008 anhand der sektoralen Beschäftigungsveränderungen
und der Beschäftigung von Jugendlichen nach Einkommensdezilen, dass
die Rückgänge an Arbeitsplätzen, die um den Median entlohnt werden,
dazu führen, dass die Jugendlichen von den schlechten Arbeitsplätzen
schwieriger zu den besseren wechseln können, weil die „Brücke“ fehlt.

Eine andere Form, die Umschlagsdynamik auf den Arbeitsmärkten zu
messen, setzt an der Dauer der unselbstständigen Beschäftigungsverhält-
nisse an (siehe Tabelle 4). Es zeigt sich bei einem Vergleich der Jahre
2000 mit 2011, dass insgesamt die Beschäftigungsdauern mit 5,6% leicht
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Tabelle 4: Dauer von unselbstständigen
Beschäftigungsverhältnissen in Österreich (in Tagen, %)

Alter

Frauen Männer Gesamt

2000 2011
∆2011-
2000%

2000 2011
∆2011-
2000%

2000 2011
∆2011-
2000%

15 bis <20 107,4 84,1 –21,7 111,8 102,7 –8,1 109,7 93,6 –14,6

20 bis <25 271,6 218,1 –19,7 205,7 189,3 –7,9 234,5 202,6 –13,6

25 bis <30 499,9 449,0 –10,2 368,7 342,9 –7,0 425,6 391,3 –8,1

30 bis <35 563,6 593,5 5,3 481,1 477,6 –0,7 516,0 529,2 2,6

35 bis <40 589,3 622,3 5,6 546,0 572,9 4,9 564,3 595,1 5,5

40 bis <45 633,0 687,3 8,6 590,5 639,6 8,3 608,5 660,9 8,6

45 bis <50 758,3 785,5 3,6 665,0 719,0 8,1 703,9 749,0 6,4

50 bis <55 1423,6 979,1 –31,2 1127,9 876,0 –22,3 1252,3 921,6 –26,4

55 bis <60 2899,7 3078,6 6,2 2696,1 1841,1 –31,7 2768,2 2452,1 –11,4

60 bis <65 2381,6 2972,3 24,8 3847,6 4125,0 7,2 3420,2 3732,4 9,1

Gesamt 568,7 629,4 10,7 572,2 580,4 1,4 570,7 602,7 5,6

Quelle: AMS-DWH.

Abbildung 4: Zusammenhang von Wachstum und Beschäftigung
(gesamte, befristete und verliehene Beschäftigung)

Quelle: AMS, Eurostat.

zugenommen haben, sich diese aber v. a. bei der Altersgruppe der 15- bis
24-Jährigen deutlich reduziert haben – und dies von einem ohnehin niedri-
gen Niveau, d. h. von ohnehin kurzen Beschäftigungsdauern. Der Rück-
gang bei den 50- bis 60-Jährigen muss relativiert werden, weil diese
Gruppe Beschäftigungsdauern von 7 oder 8 Jahren hat, im Gegensatz
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zu den Jugendlichen mit durchschnittlichen Dauern deutlich unter einem
Jahr.

Abschließend zu diesem Kapitel noch eine Bemerkung zum Zusammen-
hang von Wachstum und atypischer Beschäftigung als „Konjunkturpuffer“.
Wie in anderen Ländern auch20 kommt den befristet Beschäftigten und
den überlassenen Arbeitskräften in Österreich die Funktion eines Anpas-
sungsmechanismus zum Ausgleich der konjunkturellen Schwankungen
zu (siehe Abbildung 4). Da aber Jugendliche in diesen beiden Beschäfti-
gungsformen überrepräsentiert sind, ist klar, dass es primär die Jugendli-
chen sind, die im Auf- und insbesondere im Abschwung die Anpassungs-
last zu tragen haben.

4. Ein schwieriger gewordener Übergang Schule – Arbeit21

Wird die Frage gestellt, wie hoch die Beschäftigungsquoten von Jugend-
lichen ein, fünf und zehn Jahre nach der Erstausbildung sind, so zeigen
sich im ersten Jahr in den EU-Ländern Werte von ca. 50% in Griechenland
und Italien bis 85% in den Niederlanden (Österreich liegt bei etwa 80%).22

Zehn Jahre, nachdem die Erstausbildung verlassen wurde, konvergieren
die Werte um 70-80%, allerdings mit erheblichen Unterschieden zwischen
den Geschlechtern, die in nicht wenigen Ländern 40 Prozentpunkte zu-
gunsten der Männer ausmachen. Zudem bestehen erhebliche Unterschie-
de in den Beschäftigungsquoten zwischen hoch und unqualifizierten Ju-
gendlichen, Unterschiede die etwa besonders groß in Österreich sind: Im
ersten Jahr nach Schulabgang haben die Unqualifizierten eine Beschäfti-
gungsquote von etwa 25%, die hoch Qualifizierten von ca. 90%.

Wie lange dauert es durchschnittlich, bis die SchulabgängerInnen ihren
ersten Arbeitsplatz finden? Je nachdem, welches Maß verwendet wird,23

zwischen 0,4 Jahren in Deutschland und ca. 3 Jahren in Italien und Grie-
chenland; in Österreich liegt der Wert bei 2,3 Jahren. Wird die Frage nach
dem ersten unbefristeten Dienstverhältnis gestellt, dann erhöhen sich die
Werte der drei oben genannten Länder auf 4 Jahre (Österreich ca. 2,8
Jahre).24

Wie bereits erwähnt, erweist sich der Übergang von der Schule in den
Beruf für unqualifizierte Personen (nur Pflichtschulabschluss) als beson-
ders schwierig. Wie in OECD (2010, Tabelle 3.5 und 3.6, S. 61f) gezeigt
wird, sind Jugendliche im OECD-Durchschnitt in den ersten fünf Jahren,
nachdem sie die Schule verlassen haben, 3,7 Jahre in Beschäftigung, die
unqualifizierten allerdings nur 2,7 Jahre; in Österreich ist der Abstand mit
4:2 Jahren besonders groß. Wird als Kriterium ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis herangezogen, so liegt der Durchschnitt bei 2,7 Jahren, Unqua-
lifizierte kommen nur auf 1,6 Jahre im 5-Jahres-Zeitraum.
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Der Übergang von Personen, die frühzeitig von der Schule abgehen
(maximal Pflichtschule) und an keiner weiterführenden Aus- oder Weiter-
bildung teilnehmen (im EU-Jargon „early-school-leavers“ genannt), ge-
staltet sich besonders schwierig: Im EU-Durchschnitt umfasst diese Grup-
pe 14,1% der Population der 18- bis 24-Jährigen, wobei die Spannweite
von 4,8% in Tschechien und der Slowakei reicht bis 28,5% in Spanien und
Portugal und 36,9% in Malta (8,3% in Österreich). Eine wichtige und viel
diskutierte Kenngröße in diesem Zusammenhang ist der Anteil der Ju-
gendlichen an der entsprechenden Bevölkerungsgruppe, der nicht in Be-
schäftigung, Aus- oder Weiterbildung ist („Not in education, employment
or training“, NEET), weil die frühen Schul- und Ausbildungsabgänger über-
repräsentiert sind in dieser Gruppe der NEET.25

2010 gab es in der EU27 7,5 Mio. Jugendliche im Alter zwischen 15 und
24 Jahren, die weder in Arbeit, noch in Aus-und Weiterbildung waren; das
entspricht einem Anteil von 12,8% der entsprechenden Population der 15-
bis 24-Jährigen;26 2 Mio. entfielen dabei auf die jüngere Altersgruppe der
15- bis 19-Jährigen (ein Anteil von 7%), 5,5 Mio. auf die 20- bis 24-
Jährigen (ein Anteil von 18%). Diese Anteile der NEET an der Population
der 15- bis 24-Jährigen schwanken in der EU von 4,4% in den Niederlan-
den bis 19,1% in Italien und 21,8% in Bulgarien. Österreich weist einen
Wert von 7,1% (das entspricht in absoluten Zahlen 70.250 Personen) auf.

Abbildung 5: NEET 20-24 Jahre, Zusammensetzung 2010
(Arbeitslose; Inaktive – suchend; Inaktive – nicht suchend)

Quelle: Eurostat.

Wirklich dramatisch ist die Lage der Jugendlichen im Alter von 20 bis 24
Jahren (siehe Abb. 5) vor allem in Spanien, Lettland, Italien, Irland und
Bulgarien.27 Wie in Abbildung 5 auch zu sehen ist, befindet sich der Groß-
teil der Jugendlichen entweder in offener Arbeitslosigkeit oder in Inaktivi-
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tät, aber arbeitsuchend; nur ein kleinerer Teil hat sich völlig zurückgezo-
gen. In Österreich trifft dies von 46.500 Personen auf 10.600 zu (2010).

Was kann zur Persistenz bzw. Dynamik der Gruppe der NEET gesagt
werden? „Many NEET spells are short, but a considerable number of youth
accumulated multiple years of non-employment, in large part because
multiple NEET spells are so common.“28 In Österreich etwa sind in der
Gruppe der 15- bis 29-Jährigen fünf Jahre nach dem Ende der Erstausbil-
dung 45% mindestens einmal im Status NEET, etwa 10% jedoch sind dau-
erhaft NEET im Fünf-Jahres-Zeitraum. In Italien und Griechenland ist die
Lage noch weit dramatischer, dort sind 65% mindestens einmal, aber 25%
dauerhaft in NEET. Und bezogen auf die niedrig Qualifizierten – 42,7%
von ihnen haben im selben Zeitraum zwei oder mehrere Perioden NEET,
bei den Frauen sind es sogar 52,5%.29

Bacher und Tamesberger (2011) weisen darüber hinaus darauf hin,
dass in der Gruppe der 16- bis 24-Jährigen bei den MigrantInnen der ers-
ten Generation 18,8% NEET sind, bei der zweiten Generation immerhin
noch 11,7% (gegenüber ÖsterreicherInnen ohne Migrationshintergrund,
bei denen der Wert 8,5% beträgt).30 In der EU insgesamt liegt bei Perso-
nen mit Migrationshintergrund die Wahrscheinlichkeit, sich im NEET-
Status zu befinden, um 70% höher als bei jenen ohne Migrationshinter-
grund.31

European Foundation (2012) unternimmt den Versuch, die institutionel-
len Faktoren mittels Quer- und Längsschnittdaten (Länderquerschnitt und
über die Zeit) zu schätzen, mit folgendem Ergebnis: Das Ausgabenniveau
in der aktiven Arbeitsmarktpolitik und der Umfang des Lehrsystems haben
einen robusten positiven Effekt auf die NEET-Quoten (sie reduzieren
diese). Positiv wirken sich auch Wachstumspolitik, über die Zunahme der
Beschäftigung, und koordinierte Lohnverhandlungen aus.

5. Einkommen – die Abstände vergrößern sich!

Bell und Blanchflower (2009, S. 32) stellen die interessante Frage: „Are
youths pricing themselves out of jobs?“ Sie kommen zu dem Ergebnis,
dass mit Ausnahme der 1970er-Jahre (in dieser Periode stiegen die relati-
ven Löhne der Jugendlichen stärker als jene der Erwachsenen und Älte-
ren) die letzten Jahrzehnte gekennzeichnet waren von einem relativen
Rückgang der Löhne der Jugendlichen. Für den Zeitraum 1997-2008 zei-
gen sie (siehe Tabelle 5), dass in Großbritannien das Verhältnis der Löhne
der 18- bis 21-Jährigen zu den 40- bis 49-Jährigen von 48,6% auf 45,8%
zurückging. OECD (2008, S. 70) vergleicht die Entwicklung 1996-2006 für
einige Länder. Im OECD-Durchschnitt ging für die Altersgruppe der 15- bis
24-Jährigen die Relation zu den Erwachseneneinkommen von 64% auf
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62% zurück. Diese Tendenz gilt für die meisten der untersuchten Länder,
von wenigen Ausnahmen (Irland und Kanada) einmal abgesehen. Von
einem „Aus-dem-Markt-Preisen“ kann also nicht gesprochen werden, das
Gegenteil trifft zu!

Tabelle 5: Entwicklung der relativen Einkommen der Jugendlichen
im Vergleich zu den Erwachsenen im OECD-Raum

AUS DK FI DE IE JP PL CH US OECD

Einkommen
Jugendliche
(15-24 J.) zu
Erwachsene

(25-64 J.)

1996 0,68 0,71 0,69 0,62 0,59 0,60 0,70 0,59 0,60 0,64

2006 0,66 0,64 0,68 0,61 0,63 0,58 0,62 0,58 0,55 0,62

∆(1996-
2006)%

–2,94 –9,86 –1,45 –1,61 6,78 –3,33 –11,43 –1,69 –8,33 –3,13

UK

Einkommen
Jugendliche
(18-21 J.) zu
Erwachsene

(40-49 J.)

1997 0,49

2008 0,46

∆(1997-
2008)%

–6,12

Quelle: Bell, Blanchflower (2009) 33; OECD (2008) 70f.

Wie haben sich nun die Löhne und Gehälter der Jugendlichen im Ver-
gleich zu den Erwachsenen/Älteren in Österreich im Zeitraum 1996-2010
entwickelt? Die Frage soll anhand der Verteilung der beitragspflichtigen
Arbeitseinkommen nach Altersgruppen des Hauptverbandes der österrei-
chischen Sozialversicherungsträger beantwortet werden.32 Wie in Tabelle
6 zu sehen ist, verlor die Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen gegenüber
allen anderen Altersgruppen, mit nur einer Ausnahme, nämlich den 55- bis
59-Jährigen. Die Relationen verschlechterten sich z. T. deutlich, gegen-
über der ältesten Gruppe sogar um 21,35%! Bei der etwas älteren Gruppe
der Jugendlichen (20-24) verschlechterten sich ebenfalls die Einkommen
gegenüber den meisten anderen Altersgruppen, mit zwei Ausnahmen
(nämlich den Personen von 50 bis 59). Damit ist die Entwicklung des relati-
ven Einkommensverlustes der Jugendlichen gegenüber den Erwachse-
nen/Älteren vergleichbar mit anderen OECD-Ländern, allerdings er-
scheint das Zurückbleiben der Einkommen der Jüngeren noch besorg-
niserregender als anderswo! Insbesondere, wenn die unten und oben
„abgeschnittene“ Verteilung berücksichtigt wird.

Zu diesem Befund sollten noch zwei Aspekte ergänzt werden: (1) Die
Verteilung der Einkommen innerhalb der Altersgruppen, gemessen am
Verhältnis der Dezilgrenzen D9/D1, wurde im Zeitraum 1996-2010 in allen
Gruppen (mit der Ausnahme der 60+, hier hat sich die Ungleichverteilung
reduziert) ungleicher; das D9/D1-Verhältnis verschlechterte sich zwischen

Wirtschaft und Gesellschaft 38. Jahrgang (2012), Heft 4

762



14,25% und 0,23%. Bei der Gruppe der 20- bis 24-Jährigen wurden jedoch
die Einkommen sogar um 26,7% ungleicher! (2) Die Erwerbsintegration,
gemessen anhand der Versicherungstage in einem Jahr, hat sich in den
meisten Gruppen leicht reduziert (Beispiel 40- bis 44-Jährige von 323 auf
321 Versicherungstage), bei den Jugendlichen jedoch deutlich: Die Grup-
pe der 20- bis 24-Jährigen war 1996 im Durchschnitt 260 Tage versichert
beschäftigt, 14 Jahre später 240 Tage (-7,7%); bei der jüngeren Gruppe
gab es eine Reduktion von 114 auf 80 Tage (-29,9%).33

Tabelle 6: Entwicklung der relativen Einkommen der Jugendlichen
zu anderen Altersgruppen in Österreich

15-19/
25-29

15-19/
30-34

15-19/
35-39

15-19/
40-44

15-19/
45-49

15-19/
50-54

15-19/
55-59

15-19/
60-64

1996 0,61 0,58 0,57 0,56 0,55 0,51 0,46 0,60

2010 0,56 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47

∆(1996- 2010)% –8,76 –10,99 –9,35 –10,13 –9,20 –4,13 4,39 –21,35

20-24/
25-29

20-24/
30-34

20-24/
35-39

20-24/
40-44

20-24/
45-49

20-24/
50-54

20-24/
55-59

20-24/
60-64

1996 0,85 0,81 0,79 0,79 0,76 0,71 0,64 0,83

2010 0,83 0,76 0,76 0,75 0,74 0,72 0,71 0,70

∆(1996- 2010)% –3,08 –5,45 –3,70 –4,53 –3,54 1,84 10,89 –16,45

Lesebeispiel: 1996 verdiente die Altersgruppe der 15-19-Jährigen 61% der 25-29-Jährigen; 2010
waren es nur noch 56%, was einem Rückgang der Relation von 8,76% entspricht.

Quelle: HV.

6. Schlussfolgerungen

Mehr noch als in der Vergangenheit brauchen die Jugendlichen von
heute die Unterstützung der Politik und der Gesellschaft beim schwieriger
gewordenen Übergang von der Schule ins Erwerbsleben. Dies gilt in be-
sonderem Maße für junge Menschen aus bildungsfernen Schichten und
mit Migrationshintergrund, vor allem dann, wenn sie die Schule frühzeitig
abbrechen oder nur mit einem Pflichtschulabschluss beenden. Dabei
muss die Intervention präventiv und damit früh, sehr früh einsetzen: Im
Alter von drei Jahren müssen Kinder aus bildungsfernen Schichten und
mit Migrationshintergrund v. a. dann spezifisch gefördert werden, wenn
Defizite (Sprachkenntnisse, Lernbereitschaft etc.) sich erstmals abzeich-
nen. Dazu braucht es geschultes Kindergartenpersonal und ein anderes
Verständnis von der zentralen Aufgabenstellung des Kindergartens. Die-
ser ist nicht Aufbewahrungsstätte, sondern er hat einen expliziten Bil-
dungsauftrag zu erfüllen: Den Kindern sollte spielerisch die Lust auf die
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Entdeckung der Welt vermittelt werden. Jeder investierte Euro wirft eine
maximale gesellschaftliche und individuelle Rendite ab. Und in der Schule
sollte das Motto heißen: Niemand wird zurückgelassen! Dazu braucht es
bessere LehrerInnen, mit einer besseren Einstellung zur ihrem Beruf, eine
bessere Bezahlung und eine verbesserte gesellschaftliche Reputation.
Und einen besseren Einsatz der vorhandenen Mittel, vielleicht auch mehr
Mittel.

Abschließend soll noch auf einen konkreten Vorschlag eingegangen
werden, der in der EU (nicht in Österreich) ausführlich diskutiert wird: Es
handelt sich um einen Vorschlag, der auf eine Beseitigung der Dualität im
Arbeitsrecht (in Bezug auf „befristet – unbefristet“) abzielt und unter dem
Titel „Single Open Contract“ firmiert. Für Österreich ist dieser neue ar-
beitsvertragliche Kontrakt deshalb nicht von sonderlicher Relevanz, weil
die Unterschiede zwischen Jugendlichen, die etwa eine Lehre absolvieren
und daher befristet beschäftigt sind, in Bezug auf ihre arbeitsrechtliche Si-
tuation, nicht gravierend sind zu den Erwachsenen und Älteren. Und wenn
die Jugendlichen ein normales, unbefristetes Arbeitsverhältnis haben,
dann wird überhaupt nicht nach dem physischen Alter differenziert. Hinzu
kommt, dass Lehrverhältnisse zwar befristet sind, aber für viele Gesellen
die reale Chance auf eine Daueranstellung intakt ist. Darüber hinaus ist zu
beachten, dass in Österreich Kündigungen aus ökonomischen Gründen
vergleichsweise (etwa zu Frankreich und Spanien) einfach für das Unter-
nehmen möglich sind. Dies sind markante Unterschiede zu Spanien, Po-
len, Portugal, Slowenien, Italien, aber auch Frankreich und Schweden.
Worum geht es bei dem Vorschlag konkret?34 Es soll für alle Neueinstel-
lungen (nicht für bestehende Arbeitsverhältnisse!) nur noch eine Art eines
unbefristeten Arbeitsvertrages geben, bei dem die Abfertigungsansprüche
kontinuierlich mit der Beschäftigungsdauer ansteigen. Im Gegenzug sol-
len befristete Verträge abgeschafft werden (von wenigen Ausnahmen,
etwa im Falle eines Ersatzes für Ausfälle durch Elternschaft oder Krank-
heit, abgesehen). Damit soll eine ausreichend lange Einstiegsphase ge-
währleistet werden, gleichzeitig mit einem kontinuierlich ansteigenden
arbeitsrechtlichen Schutzniveau. Ein Variante35 dieses „Single Open Con-
tract“ beginnt im ersten Beschäftigungsjahr mit 12 Tagen Einkommen als
Abfertigungsanspruch im Falle der Kündigung durch den Arbeitgeber, mit
einem kontinuierlichen Anstieg auf 36 Tage Einkommen im 13. Beschäfti-
gungsjahr (der Anspruch zu diesem Zeitpunkt beträgt 36 × 13 = 468 Tage
Einkommen) und gleichbleibendem Anspruch in Tagen bis zum 20. Jahr
der Beschäftigung (der Anspruch steigt also auf maximal 36 × 20 = 720
Tage das Anfangseinkommen). Der Vorschlag zielt darauf ab, das der Ab-
fertigungsanspruch nie das 1,5-fache des aktuellen Jahreseinkommens
(angenommen wird, dieses steige jährlich mit 3%) übersteigt. Das wäre,
verglichen mit der alten österreichischen Abfertigungsregelung, ein deut-
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lich höherer Anspruch (dieser war bekanntlich mit 365 Tagen Einkommen
nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit beschränkt). Und natürlich auch
gegenüber der „Abfertigung neu“, die mit Ausnahme der Personen, die
unter drei Jahre Beschäftigungsdauer aufweisen (etwa Saisonarbeitskräf-
te), für alle Personen niedriger Ansprüche gegenüber der Regelung bis
2002 ergibt, insbesondere, weil die tatsächliche Performance der Abferti-
gungskassen mit ca. 3% weit hinter der angenommen (von 6%) zurück-
blieb. Hinzu kommt, dass sich die Hoffnungen auf die mobilitätsfördern-
den Wirkungen der „Abfertigung neu“ am Arbeitsmarkt ebenfalls nicht ein-
stellten.

Abbildung 6: Vergleich von Abfertigung alt, Abfertigung neu und
Single Open Contract

Quelle: eigene Berechnungen.

Für die Länder mit stark segmentierten Arbeitsmärkten zwischen Ju-
gendlichen (d. h. häufig befristet Beschäftigten) und Erwachsenen/Älteren
wäre dieser neue Vertragsform sicherlich eine Möglichkeit, die Benachtei-
ligung der Jugendlichen zu beseitigen, zumal ja in bestehende Verträge
nicht eingegriffen werden soll.

Anmerkungen
1 Bei dem Beitrag handelt es sich um eine erweiterte und aktualisierte Fassung von

„Jugendliche auf segmentierten Arbeitsmärkten in der EU: erhöhter Anpassungsdruck,
gebrochene Versprechen“, in: Verteilungspolitik – Wo bleibt die Verteilungsgerechtig-
keit, Band 2, AK Wien, März 2012.

2 Weitere Beispiele für den besonders sensiblen öffentlichen Umgang mit der Lage der
Jugendlichen wären: „… Wir suchen eine/n Praktikant/in im Produktmarketing Neuwa-
gen. Sie arbeiten an der Planung, Umsetzung und Kontrolle des Marketingmixes von
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Produkten der Marke …, definieren die Produkt- und kaufmännische Strategie und sind
verantwortlich für das regelmäßige Budgetreporting … wenden wir uns an Damen und
Herren mit abgeschlossenem Wirtschafts- bzw. Technikstudium (Uni oder FH) … idea-
lerweise bereits Berufserfahrung in der Automobilbranche … sehr gute Englisch- sowie
Französischkenntnisse … Für diese Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von
D 1.350,– brutto pro Monat auf Basis einer Vollbeschäftigung.“ – „Schöne neue Arbeits-
welt. Bald wird die Regalbetreuerin einen Bachelor in Betriebswirtschaft vorweisen müs-
sen“, Elfriede Hammerl in einem Profil-Kommentar, in dem sie u. a. obige Stellenan-
zeige zitiert, 13. Februar 2011.
„Die derzeitige Besoldung entspreche nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen
an eine amtsangemessene Alimentierung. Sie sei evident unzureichend. Die festen
Grundgehaltssätze genügten nicht, um dem Professor nach seinem Dienstrang, nach
der mit seinem Amt verbundenen Verantwortung und nach der Bedeutung des Berufs-
beamtentums für die Allgemeinheit einen angemessenen Lebensunterhalt zu ermögli-
chen.“ – „Bundesverfassungsgericht Karlsruhe fordert mehr Geld für Professoren“, da
die Besoldung von Professoren in Hessen gegen die im Grundgesetz zugesicherte
„amtsangemessenen Alimentierung“ von Beamten verstoße, FAZ, 14. Februar 2012
(Hinweis: da die Regelung erst seit 2005 in Kraft ist, betrifft sie v. a. junge ProfessorIn-
nen).
„Tobias rackerte bis zu 60 Stunden in der Woche – manchmal sechs Tage in der Redak-
tion, manchmal sieben, immer abrufbereit. Die Zeitung überwies dem jungen Akademi-
ker am Ende 800 D brutto pro Monat. Ein Stundenlohn von etwa 3,70 D. Tobias sagt:
Emotional war das schwierig, weil ich so wenig verdient habe und nicht wusste, ob ich im
nächsten Monat auf der Straße stehe. Tobias war freier Journalist.“ – „Die freien Skla-
ven“, Falter 7/12, 14. Februar 2012.
„Das Hotel Mama ist im Mittelmeerraum besonders beliebt. Der Hedge-Fonds-Manager
Boaz Weinstein sieht darin einen Zusammenhang mit der Schuldenkrise.“ – „Die Euro-
Zone und der Muttersöhnchen-Index“, Financial Times Deutschland, 19. Februar 2012.

3 Arbeitslosen (ALQ)- und Beschäftigungsquoten (BQ) eignen sich nur bedingt zur
Beschreibung der Arbeitsmarktlage von Jugendlichen, weil diese nicht unwesentlich
von der Entscheidung zur Teilnahme am Bildungssystem und von Zuordnungsfragen
(Lehrlinge werden etwa als Beschäftigte gezählt) abhängen. Daher sollte ergänzend zu
den genannten Quoten auch der Anteil der so genannten NEET-Jugendlichen (siehe
Kapitel 4.4) in die Betrachtung mit einbezogen werden. Werden ALQ, BQ und NEET
gemeinsam betrachte, dann führen die Niederlande, Österreich und Dänemark die
„Best-performing countries“ an, Italien, Spanien und Griechenland bilden (2011) die
Schlusslichter.

4 Dieser Umschlag ist definiert als die Summe der Beendigungen und Aufnahmen von
Beschäftigungsverhältnissen in einem bestimmten Zeitraum, meist ein Jahr.

5 Siehe DG EMPL (2010) 119.
6 Siehe etwa Bell/Blanchflower (2009) 19, Boeri (2011) 11f, DG EMPL (2010) 132; Scar-

petta et al. (2010) 17, OECD (2010) 32 und die darin zitierte Literatur.
7 Im Englischen wird von „Narben“ gesprochen, ein recht treffendes Bild.
8 Die Aussage bezieht sich auf den Zeitraum 1997-2005 für die Länder Deutschland,

Großbritannien, die Niederlande, Dänemark, Italien und Polen.
9 Atypisch wird definiert als befristet beschäftigt, geringfügig beschäftigt (weniger als 15

Wochenstunden), Solo-Selbstständige und Teilzeitbeschäftigte.
10 In dem Working Paper findet sich leider keine Detailanalyse zu den Jugendlichen.
11 Schmeißer et al. (2012).
12 Siehe Riesenfelder et al. (2011) 43. Geringfügige Beschäftigung wird in Österreich mit

einer Einkommensgrenze definiert, sie lag 2011 bei D 374,02.
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13 Siehe Knittler/Stadler (2012).
14 Es handelt sich um den ÖNACE-Viertsteller 7820.
15 Siehe DG EMPL (2010) 122, dokumentiert an der Veränderung des „Employment Pro-

tection Legislation“-Indikator, der eine Vielzahl von Faktoren bei der Beendigung von
Arbeitsverhältnissen berücksichtigt und diese zu einem Indikator zusammenfasst; siehe
Venn (2009).

16 Siehe etwa DG EMPL (2010), Bentolila et al. (2011) oder das EU „Thematic Review
Seminar on The reduction of labour market segmentation: adressing the needs of young
people“, 27. Juni 2011, Brussels; http://www.mutual-learning- emplment.net/index.php?
mact=Trscontent,cntnt01,detail,0&cntnt01parent=15&cntnt01template=menu_langua-
ges&cntnt01 orderby=order_by%20ASC&cntnt01item_id=52&cntnt01returnid=58.

17 Siehe Wilthagen (2011) 11.
18 DG EMPL (2010) 128.
19 Siehe DG EMPL (2009) 59, 68 und OECD (2009) 148.
20 Siehe DG EMPL (2010) 146ff.
21 Das Thema wird etwa behandelt in: OECD (2008), OECD (2010), DG EMPL (2010)

129ff.
22 Siehe OECD (2008), Table 1.4 und 1.5, S. 39. Die Werte beziehen sich auf die Jahre

2004-2006 für die Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen. Erstausbildung bedeutet natur-
gemäß für Unqualifizierte einen anderen Abschluss als für hoch Qualifizierte.

23 Individualisiert oder Kohorten-basiert, siehe OECD (2008), Table 1.1., S. 46; die einzel-
nen Maße weichen z. T. erheblich voneinander ab.

24 Für Deutschland kann die große Diskrepanz in hohem Ausmaß durch die duale Ausbil-
dung erklärt werden.

25 Siehe beispielsweise OECD (2008) 58ff und DG EMPL (2010) 130ff.
26 2011 kam es im EU27-Durchschnitt zu einem leichten Anstieg auf 13,0%; nur in Grie-

chenland (+2,5 Prozentpunkte) und Zypern (2,7 Prozentpunkte) war der Anstieg mar-
kant; siehe European Foundation (2012).

27 Relativierend ist jedoch anzumerken, dass bei der Altersgruppe 20+ frühe Elternschaft
als wesentlicher Faktor für den NEET hinzukommt (bis zu 50% von allen NEET).

28 OECD (2008) 60.
29 Siehe OECD (2008), Figure 1.10 und Table 1.6, S. 61.
30 Weiterführende Analysen zur Arbeitsmarktlage von Jugendlichen in Österreich finden

sich u. a. in: Statistik Austria (2010), Gregoritsch et al. (2009, 2011) und Niederber-
ger/Lentner (2010).

31 European Foundation (2012) 2.
32 Erfasst werden in den HV-Daten alle Bezüge (inkl. Sonderzahlungen) von Arbeitern und

Angestellten bis zur Höchstbeitragsgrundlage (2010 D 4.110). Daraus ergibt sich durch
Berücksichtigung der Sonderzahlungen ein Grenzbetrag D 4.795. Die ausgewiesenen
Dezil-Verteilungen sind damit unten bei der Geringfügigkeitsgrenze (2010 D 366,33)
und oben beim Grenzbetrag abgeschnitten, womit sie die Unterschiede zwischen den
Altersgruppen, aber auch innerhalb (dies gilt natürlich v. a. für die Älteren mit den hohen
Einkommen), unterschätzen. Durch das beitragspflichtiges Jahreseinkommen und die
Versicherungstage (sie zeigen das Ausmaß der Erwerbsintegration in einem Jahr)
kommt man zum ausgewiesenen Monatseinkommen.

33 Von diesem überproportionalen Rückgang an Erwerbstagen ist sicherlich ein erhebli-
cher Teil auf eine stärkere Teilnahme an Ausbildungen verantwortlich.

34 Siehe etwa Andrés et al. (2009), Bentolila et al. (2010, 2011).
35 Siehe DG EMPL (2011) 7.

38. Jahrgang (2012), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft

767



Literatur

Andrés, X.; et al., A proposal to restart the Spanish labour market, in: El País (26.4.2009);
http://www.crisis09.es/PDF/restart-the-labor-market.pdf.

Bacher, J.; Tamesberger, D., Junge Menschen ohne (Berufs-)Ausbildung, Ausmaß und
Problemskizze anhand unterschiedlicher Sozialindikatoren, in: WISO 4 (2011).

Bell, D.; Blanchflower, D., What should be done about rising unemployment in the UK?
(2009); http://www.dartmouth.edu/~blnchflr/papers/speech379paper.pdf.

Boeri, T., Reducing Youth Unemployment and Dualism, Thematic Review; (= Beitrag zum
Seminar „The reduction of labour market segmentation: addressing the needs of young
people“, Brüssel, 27.6.2011).

Bentolila, S.; Boeri, T.; Cahuc, P., Ending the scourge of dual labour markets in Europe
(12.7.2010); http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5289.

Bentolila, S.; Dolado, J.; Jimeno, J., Reforming an Insider-Outsider Labour Market: The
Spanish Experience (= IZA DP No 6186, Bonn 2011).

DG EMPL, Labour flows, transitions and unemployment duration, in: Employment in
Europe 2009, Kap. 2 (Brüssel 2009).

DG EMPL, Youth and segmentation in EU labour markets, in: Employment in Europe 2010,
Kap. 3 (Brüssel 2010).

DG EMPL, Enhancing labour market functioning, combating segmentation: a proposal for a
„single“ open-ended contract (= Commission note, EMCO/16/050411/EN, Brüssel
2011).

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, NEETs
Young People not in employment, education or training: Characteristics, costs and
policy responses in Europe (Dublin 2012).

Gregoritsch, P.; Gude, St.; Timar, P.; Wagner-Pinter, M., Nach der Pflichtschule. Die Bil-
dungs-/Ausbildungswege von Jugendlichen einzelner Geburtsjahrgänge (= Studie im
Auftrag des AMS, Wien 2011).

Gregoritsch, P.; et al., Jugendliche mit akutem Qualifikationsbedarf 2008-2018 (= Studie im
Auftrag des AMS, Wien 2009).

Hofer, H.; Schuh, U.; Walch, D., Effects of the Austrian Severance Pay Reform, in: Holz-
mann, R.; Vodopivec, M. (Hrsg.), Reforming Severance Pay: An International Perspec-
tive (World Bank, Washington D. C. 2011).

Knittler, K.; Stadler, B., Atypische Beschäftigung während der Krise nach soziodemogra-
phischen Merkmalen, in: Statistische Nachrichten 7 (2012).

Langhoff, Th.; Krietsch, I.; Starke, Ch., Der Erwerbseinstieg junger Erwachsener: unsicher,
ungleich, ungesund, in: WSI Mitteilungen 7 (2010) 343-349.

Niederberger, K.; Lentner, M., Bildungsferne Jugendliche (= IBE-Studie im Auftrag der AK-
OÖ, Linz 2010).

OECD, Off to a good start? Youth labour market transitions in OECD Labour Markets, in:
OECD Employment Outlook 2008, Kap. 1 (Paris 2008).

OECD, How do Industry, Firm and Worker Characteristics Shape Job and Worker Flow?,
in: Employment Outlook 2009, Kap. 2 (Paris 2009).

OECD, Off for a good start? Jobs for Youth (Paris 2010).
Riesenfelder, A.; Schelepa, S.; Wetzel, P., Geringfügige Beschäftigung in Österreich (=

Sozialpolitische Studienreihe, Band 9, BMASK, Wien 2011).
Scarpetta, St.; Sonnet, A.; Manfredi, Th., Rising Youth Unemployment During The Crisis:

How to Prevent Negative Long-Term Consequences on a Generation? (= OECD Social,
Employment and Migration Working Papers, No 106, Paris 2010).

Schmeißer, C.; et al., Atypische Beschäftigung in Europa 1996-2009 (= WZB Discussion
Paper 2012-1, Berlin 2012).

Wirtschaft und Gesellschaft 38. Jahrgang (2012), Heft 4

768



Schulze Buschkoff, K.; Protsch, P., Die soziale Sicherung von (a)typisch Beschäftigten im
europäischen Vergleich (= WZB Discussion Paper 2007-105, Berlin 2007).

Statistik Austria, Eintritt junger Menschen in den Arbeitsmarkt, Modul der Arbeitskräfteer-
hebung 2009 (Wien 2010).

Venn, D., Legislation, collective bargaining and enforcement: Updating the OECD employ-
ment protection indicators (= OECD Social, Employment and Migration Working Papers
89, Paris 2009).

Wilthagen, T., One Step Beyond? Securing Young Peoples Transition in the Labour Mar-
ket, Thematic Review (= Beitrag zum Seminar „The reduction of labour market segmen-
tation: addressing the needs of young people“, Brüssel 27.6.2011).

Zusammenfassung

Spätestens seit dem Beginn der Krise 2008 wurde deutlich, dass sich die Lage der
Jugendlichen auf den europäischen Arbeitsmärkten dramatisch verschlechtert hat. Es
beginnt mit einer falschen Wahrnehmung – viele Kommentatoren fordern die Jugendlichen
auf, flexibel auf die Herausforderungen, etwa des Berufseinstieges, zu reagieren, in
Unkenntnis der Faktenlage. Jugendliche sind weit stärker von Arbeitslosigkeit betroffen,
insbesondere in der Krise. Dabei unterscheiden sich die Quoten zwischen Jugendlichen
und Älteren erheblich – allerdings abweichend vom bekannten Muster. Die instabilen und
prekären Beschäftigungsverhältnisse am Beginn ihrer Karrieren zeichnen sich durch
erschwerte Übergänge in Normalarbeitsverhältnisse aus. Besondere Bedeutung kommt
dabei den Personen zu, die weder in Beschäftigung, Ausbildung oder Training (NEET)
sind, weil ihre Karrieren besonders problematisch verlaufen. Hinzu kommen die größer
werdenden Einkommensunterschiede nach Altersgruppen – ein zusätzlicher negativer
Anreiz zur Beschäftigungsaufnahme. In manchen europäischen Ländern mit stark segre-
gierten Arbeitsmärkten wäre eine Reform des Arbeitsrechtes (der Abfertigungsansprüche)
hilfreich.
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Die Wachstumskontroverse
vor vierzig Jahren und heute1

Günther Chaloupek, Georg Feigl

1. Einleitung

Noch bevor die Weltwirtschaftskrise in Europa absehbar war, beauftragte
der ehemalige französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy eine hoch-
rangige Expertenkommission rund um die Wirtschaftswissenschafter Sti-
glitz, Sen und Fitoussi, Vorschläge für relevante Indikatoren gesellschaftli-
chen Fortschritts zu entwickeln. Es sei immer offensichtlicher, dass Zufrie-
denheit und Lebensqualität der Bürger bzw. ökonomischer und sozialer
Fortschritt nicht mehr mit dem Wirtschaftswachstum gleichzusetzen sind.2
Damit kam wieder weltweit eine Debatte in Gang, die – nach der Ausarbei-
tung internationaler Grundsätze für das heutige System volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnungen mit dem Leitindikator Bruttoinlands-, -sozial- oder
-nationalprodukt – mit der sogenannten Wachstumskontroverse in der ers-
ten Hälfte der 70er-Jahre schon einmal eine Intensivphase erreicht hatte.

In diesem Beitrag wollen wir diese historischen Wurzeln herausarbeiten.
Wir wollen damit nicht nur die damalige Debatte in Erinnerung rufen und
für die heutige Auseinandersetzung fruchtbar machen, sondern auch zwei
persönliche Perspektiven zusammenführen: Zum einen jene des Ökono-
men, der vier Jahrzehnte später auf eine der ersten großen ökonomischen
Debatten zurückblickt, an denen er selbst beteiligt war.3 Zum anderen jene
eines noch am Beginn seiner Karriere stehenden Ökonomen, der aus der
aktuellen Debatte Hoffnung auf eine stärkere Orientierung an gesell-
schaftlich relevanten Fragestellungen sowie eine Beschränkung des BIP-
Indikators als ein Mittel zum Zweck statt Selbstzweck schöpft.

Leitende These dieses Artikels ist die Charakterisierung der Wachs-
tumskontroverse als Überbegriff für zumindest zwei Themenbereiche. Der
erste fokussiert auf die ökologischen Folgen des Wirtschaftens. Im Mittel-
punkt steht dabei, dass Produktion von Gütern und Dienstleistungen auch
unerwünschte Nebenwirkungen auf die natürliche Umwelt hat, in weiterer
Folge die Frage, wann materielles Wachstum an seine natürlichen Gren-
zen in Form von Verbrauch nichtregenerativer Rohstoffe stößt oder unwi-
derrufliche schwere Umweltschäden mit Beeinträchtigungen für Mensch
und Wirtschaft hervorruft.
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Im zweiten Themenbereich geht es um Wohlfahrt, gesellschaftlichen
Fortschritt, Wohlbefinden oder kollektive Lebensqualität. Eng daran ge-
knüpft sind die Fragen, wie dies zu messen ist bzw. welche statistischen
Kennzahlen als Wohlfahrtsindikatoren geeignet sind und was zu tun ist,
um diese zu verbessern.

In diesem Beitrag untersuchen wir zunächst, wie die ökologische Frage
vor vierzig Jahren diskutiert wurde und welche theoretischen Ansätze
bereits zuvor in der Ökonomie zu finden waren. Der zweite Abschnitt
zeichnet die Vorläufer der heutigen Wohlfahrtsindikatoren-Debatte nach.
Danach widmen wir uns den Fragen, was nach dem Abflauen der Wachs-
tumskontroverse Mitte der 70er-Jahre geblieben ist, warum sich die gro-
ßen Erwartungen von vor vierzig Jahren nicht erfüllten und welche Paralle-
len die heutige Debatte aufweist. Abschließend formulieren wir vorläufige
zusammenfassende Thesen.

2. Ökologie und Ökonomie

2.1 Die Entstehung der Umweltökonomie

Die Ökologie als Wissenschaft von den Wechselwirkungen zwischen
Lebewesen und dem sie umgebenden Teil der Welt etablierte sich im 19.
Jahrhundert als Teildisziplin der Biologie. Ähnlich wie in der Ökonomie ist
in der Ökologie das Konzept des „Gleichgewichts“ von zentraler Bedeu-
tung. Jedes Lebewesen entfaltet sich in einem mehr oder weniger komple-
xen Ökosystem, das sich dann beständig reproduzieren kann, wenn es
sich in einem Zustand des Gleichgewichts befindet. Dass die industrielle
Zivilisation die Ökosysteme beeinflusst, hat eine Abnahme der Fähigkeit
zur Selbstregulierung und damit eine größere Instabilität der Systeme zur
Folge. Auf die Auswirkungen dieser zunehmenden Störungen des Gleich-
gewichts hat die Biologie schon sehr früh hingewiesen. Vereinzelte Um-
weltkatastrophen wie jene in London 1873, im Maastal 1930, in Manches-
ter 1931 und in London 1952 machten deutlich, dass die Störung des
ökologischen Gleichgewichts auch andere, für den Menschen gefährliche-
re Auswirkungen haben kann als das Aussterben bestimmter Tierarten
und Veränderungen im Bereich der Mikroorganismen.

Vereinzelt haben sich auch Ökonomen schon lange vor dem Durchbruch
des Ökologieproblems ins allgemeine Bewusstsein in den 70er-Jahren mit
dem Zusammenhang zwischen Wirtschaft und biologisch-physikalischer
Umwelt beschäftigt, allerdings fernab vom Hauptstrom der theoretischen
und empirischen Forschungstätigkeit im Bereich dieser Disziplin. Beiträge
zur ökonomischen Seite der Umweltproblematik fanden lange Zeit, wenn
überhaupt, nur eine sehr geringe Resonanz.
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Der Wirtschaftskreislauf als eines der grundlegenden Denkkonzepte der
Nationalökonomie bildet ein geschlossenes System, im Rahmen dessen
die über „Ressourcen“ verfügenden Haushalte diese den Unternehmun-
gen im Austausch gegen Konsumgüter und Verfügungsrechte an Produk-
tionsmitteln zur Benutzung überlassen. Auf die Frage, wie und an welcher
Stelle in diesem System die Umwelt berücksichtigt ist, gibt es eine einfa-
che Antwort: „Sie wird völlig vernachlässigt.“4

Die Wirtschaft produziert „Güter“ – also erwünschte Dinge, und sie tut
dies dann in optimaler Weise, wenn jeder Produzent und Konsument für
sich seinen Eigennutzen verfolgt. Dass nicht nur Güter, sondern als Ne-
benprodukte auch Abfälle, nicht nur „goods“, sondern auch „bads“, er-
zeugt werden, war gewissermaßen eine Trivialität, die keine weitere Auf-
merksamkeit erforderte.

Der erste, der das Problem in der schulmäßigen Nationalökonomie ex-
plizit stellte und mit ihren Methoden behandelte, war Arthur C. Pigou. In
seinen „Economics of Welfare“ (erstmals erschienen 1920) untersuchte
Pigou systematisch die Ursachen für Differenzen zwischen den margina-
len privaten und dem marginalen volkswirtschaftlichen „net product“ und
nannte das Auftreten von Umweltschäden als einen jener Fälle, in denen
das private Nettoprodukt größer ist als das soziale Nettoprodukt.5 Pigou
fasste sogar theoretisch eine monetäre Bewertung der sozialen Verluste
ins Auge, die vom Sozialprodukt in Abzug zu bringen seien. Er unternahm
jedoch keinen Versuch, die Bedeutung der sozialen Verluste in der Reali-
tät abzuschätzen.

Die erste Studie dieser Art ist das Buch „The Social Costs of Private En-
terprise“ von K. William Kapp, erschienen 1950 in den USA. Kapp war der
erste Nationalökonom, der systematisch den Zusammenhang zwischen
Wirtschaft und natürlicher Umwelt untersuchte. Anhand von Literatur aus
verschiedenen Bereichen der Naturwissenschaften bemühte er sich auf-
zuzeigen, dass die volkswirtschaftlichen Kosten durch Luftverunreinigung,
durch Gewässerverschmutzung, durch Plünderung und Vernichtung der
Flora und durch Bodenerosion und Abholzung bedeutende Ausmaße er-
reicht hätte und ihre zumindest implizierte Vernachlässigung durch die
staatlichen Autoritäten nicht nur nicht zu rechtfertigen, sondern langfristig
höchst gefährlich sei. Ein längerer Abschnitt ist dem Problem der vorzeiti-
gen Erschöpfung von Energiequellen gewidmet.

Edgar Salin nannte in seiner Einleitung zur 1958 erschienenen deut-
schen Ausgabe von Kapps Buch dieses „ein Paradebeispiel dafür …, wie
die Wissenschaft ganz allgemein ein Problem erst dann in den Mittelpunkt
rückt, wenn die theoretische und die praktische Bedeutung evident sind“.6
Tatsächlich war jedoch dieses Urteil etwas vorschnell. Kapp blieb lange
Zeit in seiner Wissenschaft ein bestenfalls von Kennern geachteter Au-
ßenseiter.
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2.2 Umweltökonomie

Nahezu bis zum Ende der 60er-Jahre beschäftigte sich die Nationalöko-
nomie kaum mit den von Kapp behandelten Themen. Den Anstoß zu einer
erneuerten Umweltdiskussion in der Nationalökonomie gab Ezra J. Mis-
hans 1968 erschienenes Buch „The Costs of Economic Growth“. In den
Kategorien der allgemeinen Gleichgewichtstheorie argumentierend, kriti-
siert Mishan die pauschale Geringschätzung der externen Effekte durch
die Ökonomen:

„All professional economists are, of course, aware of the role played by ex-
ternal diseconomies in the system, though, alas, all too many of them tend to
look at such effects merely as one of the chief obstacles to facile theorizing –
as the sort of possibility that detracts from the optimal properties of the popu-
lar theoretical construct, a perfectly competitive economy – rather than as an
existing social menace.“.7

Im Zentrum von Mishans fundamentaler Kritik steht bereits das Wirt-
schaftswachstum als Leitbild der gesellschaftlichen Entwicklung. In dieser
Hinsicht geht Mishan über Pigou und Kapps Kritik hinaus. Negative exter-
ne Effekte, die eine Divergenz zwischen privatwirtschaftlichem und volks-
wirtschaftlichem Ertrag zur Folge haben, wurden von ihnen als Hindernis
für die gesellschaftlich optimale Allokation der Ressourcen gesehen,
wobei Kapp in seiner daraus abgeleiteten Kritik am Wirtschaftssystem viel
weiter ging als Pigou. „Fortschrittsskepsis“ im Sinne von Mishans Wachs-
tumspolemik findet sich bei Kapp und erst recht bei Pigou höchstens in im-
plizierter Form, da zu der Zeit, als sie schrieben, „das Wirtschaftswachs-
tum“ als zentrale wirtschafts- und gesellschaftspolitische Konzeption noch
nicht existierte.

Die umweltökonomische Literatur der frühen 70er-Jahre zeigte die viel-
fältigen Aspekte der Problematik auf. Eine adäquate Behandlung negati-
ver externer Effekte könne nicht in deren absoluter Vermeidung bestehen.

„What the economist regards as rational to seek is not total or maximum cle-
ansing of the environment – prohibitions tend to be prohibitively expensive –
but an optimum arising out of a careful matching of the ‚bads‘ that we overco-
me, and the ‚goods‘ that we forego in the process.“.8

Für jede dabei zur Anwendung kommende Methode ist es von zentraler
Bedeutung „to throw light on environmental benefits and costs that impor-
tant real external effects are involved with no counterpart money flow“.9
Die Problemlage wird darüber hinaus durch unterschiedliche Zeitperspek-
tiven verkompliziert, „when the benefits are short run and calculable while
costs are long run and incalculable“.10

Als Konsequenz ergab sich die Aufgabe, die negativen Effekte in die in-
dividuellen Kalküle von Unternehmungen und Konsumenten eingehen zu
lassen, sowie auch im gesamtwirtschaftlichen Rechnungswesen adäquat
zu berücksichtigen. So weit wie möglich sollte das Verursacherprinzip zur
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Anwendung kommen, d. h. die Kosten der Vermeidung negativer Externa-
litäten im Preis der betreffenden Güter enthalten sein. Dabei sollten auch
die Vermeidungskosten minimiert werden, d. h. Investitionskosten und an-
dere Aktivitäten zur Vermeidung von Umweltverschmutzung sollten priori-
tär in jenen Unternehmungen vorgenommen werden, wo der größte Ver-
meidungseffekt erzielt werden konnte. Dieser Optimierung dient die
Versteigerung von Verschmutzungsrechten als marktwirtschaftliches In-
strument der Umweltpolitik, die allerdings nicht leicht mit dem Alltagsver-
ständnis breiter Bevölkerungsschichten vereinbar waren und sind. Auch
sind solche marktwirtschaftlichen Instrumente der Umweltpolitik aufgrund
ihres hohen Informationsbedarfs oft administrativ zu aufwändig oder/und
zu unsicher. Stattdessen muss mit behördlichen Auflagen gearbeitet wer-
den, die das zulässige Ausmaß der Verschmutzung festlegen, das meist
schrittweise herabgesetzt wurde. Ein prominentes Beispiel in Österreich
dafür ist die Papierindustrie, der durch Auflagen eine schrittweise Redukti-
on des Verschmutzungsgrades ihrer Abwässer vorgeschrieben wurde.
Die Zielerreichung wurde durch staatliche Zuschüsse erleichtert.

Die Umweltökonomie etablierte sich als Spezialfach der ökonomischen
Wissenschaft,11 ihre analytischen Werkzeuge wurden zur Grundlage der
Umweltpolitik, mit der am Beginn der 70er-Jahre ein neuer Bereich der
Wirtschaftspolitik entstand.12

2.3 „Die Grenzen des Wachstums“ – Wirtschaft ohne Wachstum

2.3.1 Der Ansatz der systems dynamics und die Reaktion
der Ökonomen

Die „Umwelt“ als Gesamtheit aller für den Menschen relevanten Ökosys-
teme erhält in den Weltmodellen eine hervorragende Stelle zugewiesen:
Sie ist es nämlich, welche die letztlich unübersteigbare Barriere – die
Grenzen des Wachstums – bildet, an die die expandierende Industriezivili-
sation nach Auffassung von Forrester, Meadows u. a. eben im Begriff ist
anzustoßen. Das Weltmodell der vom Club of Rome beauftragten Studie
„Die Grenzen des Wachstums“13 untersuchte die Entwicklung des Ge-
samtsystems unter der Annahme eines fortgesetzten exponentiellen
Wachstums der von fünf Hauptvariablen (Industrieproduktion, Bevölke-
rung, Verbrauch an Rohstoffen, Nahrungsmittelproduktion, Umwelt =
menschlicher Lebensraum) im globalen Kontext bis zum Jahr 2100. Im
Standardlauf des Weltmodells, d. h. auch bei Wirksamwerden von Rück-
koppelungsschleifen, war die Schlussfolgerung der Autoren: „Das Grund-
verhalten des Weltsystems ist das exponentielle Wachstum von Bevölke-
rungszahl und Kapital bis hin zum Zusammenbuch“,14 der irgendwann in
der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts eintritt.15 Einen vergleichsweise

775

38. Jahrgang (2012), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft



geringen Stellenwert in der Argumentation für die Grenzen des Wachs-
tums hatte die Klimaerwärmung durch den CO2-Ausstoß. Es war der Öko-
nom Robert L. Heilbroner, der in seiner Schrift „An Inquiry into the Human
Prospect“ in diesem Umweltfaktor die ultimative Wachstumsgrenze sah.16

Als Voraussetzung für eine Stabilisierung des Systems bei einem „an-
sehnlichen Lebensstandard“ nennt der Bericht an den Club of Rome
neben einem Stopp des Bevölkerungswachstums und einer radikalen Re-
duktion der Umweltverschmutzung ein Konstanthalten der Industriepro-
duktion schon nach der Wende zum 21. Jahrhundert.17

Die grundlegende Kritik der Ökonomen am Ansatz der systems dyna-
mics richtete sich gegen die dieser Methode inhärente Dominanz von me-
chanischen Interdependenzen materiell-stofflicher Größen, während die
Reaktionsfähigkeit des Wirtschaftssystems auf Knappheiten systematisch
unterschätzt werde. Der „grundlegende Fehler der Modelle von Forrester
und Meadows“ bestehe darin, dass sie der Auswirkung von Knappheit auf
Preise und Verbrauch zu wenig Aufmerksamkeit zollten.18 Stark kritisiert
wurde das zu hohe Aggregationsniveau des Modells in regionaler, sekto-
raler und sozialer Hinsicht. Diesem Einwand versuchte der Bericht Global
2000, eine vom US-Präsidenten Carter in Auftrag gegebene Folgestudie,
durch stärkere Differenzierungen Rechnung zu tragen.

2.3.2 „Nullwachstum“ und seine Konsequenzen

In der ökonomischen Theorie ist der Gedanke, dass sich das Wachstum
von Industrieproduktion und Nationalprodukt nicht ad infinitum fortsetzten
wird oder kann, nicht neu. „Nullwachstum“ – wie der neue Begriff lautete –
ist prima facie nur ein anderer Ausdruck für den „stationary state“, der
schon für John Stuart Mill und Keynes das Endstadium der langfristigen
Entwicklung der Industriezivilisation bildete, sobald diese ihren Sätti-
gungspunkt erreichen würde. Im Kontrast zu dieser Vorstellung ist jedoch
das „Nullwachstum“ in dem Sinn, wie es seit Anfang der 70er-Jahre des
vorigen Jahrhunderts von einzelnen Wissenschaftlern und politischen
Gruppierungen immer wieder gefordert wird, keineswegs der spontan ein-
tretende Ausdruck der wirtschaftlichen Sättigung, sondern bedeutet aktive
Durchbrechung der wirtschaftlichen Expansionstendenz durch Einführung
von Beschränkungen, sei es durch prohibitive Umweltauflagen für die Pro-
duktion, durch immer höhere Kosten zur Vermeidung von Umweltschäden
oder durch die nicht näher spezifizierten Maßnahmen zur Erfüllung der
Bedingungen, die in der Studie „Die Grenzen des Wachstums“ als Erfor-
dernisse für eine Stabilisierung auf dem erreichten hohen Niveau genannt
werden.

In der Literatur der frühen 70er-Jahre wurden die Möglichkeiten einer
Wachstumsbremsung überwiegend pessimistisch beurteilt. Mit dem Auf-
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hören bzw. mit einem deutlichen Rückgang des Wirtschaftswachstums
würden sich vor allem die Verteilungskonflikte verschärfen. „In the pro-
gressive state, conflicts can be resolved fairly easily by progress itself. The
poor can get richer without the rich getting poorer.“19 Konkreter Myrdal:

„[I]n national communities with a competitive market economy, every single
group is bent upon, and organized for continual pressure for getting their in-
comes and their levels of living raised, with little or no visible intention of
changing the direction of their consumption demands.“.20

In dieser Literatur findet sich – allerdings nur selten – auch die Ansicht,
dass Nullwachstum dazu beitragen kann, die soziale Ungleichheit zu redu-
zieren. Ein fortgesetztes Wirtschaftswachstum „entails so much environ-
mental loss in the form of ever greater consumption of ever scarcer resour-
ces on part of those in the most favored economic positions“. Die Reichen
hätten bei geringerem Wachstum weniger Möglichkeiten, den ärmeren
Bevölkerungsschichten Ressourcen zu entziehen. Mit dem Wachstum
sinkt auch die Kapitalbildung, daher „greater equality of wealth has a result
of fewer opportunities for rapid advance in position or income as a conse-
quence of stock market or real exchange speculation, or of association
with a rapidly growing industry or production process“.21 Die gegenteilige
These formulierte Boulding:

„[I]f the rich are to get richer, they can do so only by increasing their exploitati-
on of the poor, and since the rich may be most powerful, they may have
strong incentives to do this. Thus, the banished specter of exploitation, which
progress made obsolete, is reintroduced into the world … A Hobbesian
nightmare of retrogression in the war of all against all.“.22

Angesichts der politisch und sozial wenig erfreulichen Verteilungsaspek-
te des Nullwachstums suchten pragmatisch orientierte Ökonomen wie
Walter Heller, der Wirtschaftsberater der demokratischen US-Präsidenten
Kennedy und Johnson, den Ausweg darin, das Wirtschaftswachstum
künftig für die Anforderungen der Umwelt zu adaptieren. „Much if not most
of the environmental damage associated with growth is a function of the
way we grow – of the nature of our technology and the forms of producti-
on.“ Wachstum sei auch in Zukunft unentbehrlich, denn „change, innovat-
ion and risk thrive in an atmosphere of growth. It fosters social mobility that
no stationary state can provide.“

„To provide social and financial lubrication for this painful process as well as
to repair the ravages of past neglect of the environment requires the resour-
ces, revenues and rising incomes that growth can put at our disposal.“.23

Im ersten Jahrgang (1975) von „Wirtschaft und Gesellschaft“ wurde,
ausgelöst durch einen Artikel von Herbert Ostleitner mit dem Titel „Wachs-
tum und gesellschaftliche Stabilität“, eine intensive Diskussion über Mög-
lichkeit und Konsequenzen eines Nullwachstums geführt, die vom Vertei-
lungsaspekt dominiert wurde. Wenn Ostleitner argumentiert hatte, dass
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„kein Staat im Kapitalismus ein Nullwachstum des ökonomischen Sys-
tems politisch durchsetzen [könnte]“24, so ging es im Beitrag Egon Matz-
ners um die modifizierte Fragestellung, „die bei Wachstumsreduzierung
und Investitionseinschränkung gegebenen Möglichkeiten für eine kom-
pensatorische Intervention des öffentlichen Sektors“ aufzuzeigen.25 Die
Konsequenzen für die Beschäftigung wurden in dieser Debatte nur am
Rande erwähnt – in Österreich herrschte 1974 und auch in der Rezession
1975 immer noch Vollbeschäftigung. Das wirtschaftspolitische Denken
blieb noch für einige Jahre von der Vollbeschäftigung der Prosperitätsperi-
ode geprägt. Erst mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit in der zweiten Hälf-
te der 70er-Jahre kam es hier zu einem Umdenken.

3. Die Kritik an der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
(VGR)

Den ersten Versuch, die Wirtschaftsleistung und damit den materiellen
Wohlstand einer Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu messen, unternahm
der englische Merkantilist William Petty mit seiner „Political Arithmetick“
bereits am Ende des 17. Jahrhunderts. Aber erst nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde es allgemeine Praxis, diese Wirtschaftsleistung in Form des
„Bruttonationalprodukts“ (BNP) und später „Bruttoinlandsprodukts“ (BIP)
laufend zu messen und deren Zuwachs zu bestimmen bzw. die Wachs-
tumsraten der einzelnen Länder miteinander zu vergleichen.

Dabei nahm das BNP im der wirtschafts- und sozialpolitischen Zielsys-
tem nicht von vornherein eine zentrale Stellung ein, noch war eine solche
von den Schöpfern dieses Konzepts intendiert gewesen. Diesen war be-
wusst, dass die im BNP erfassten Güter und Dienstleistungen im Wesent-
lichen eine Aggregation ihrer Marktwerte darstellt, die nach den Erkennt-
nissen der welfare economics nicht ohne Weiteres als soziales Optimum
interpretiert werden konnte, da ja die Einkommensverteilung für die ge-
samtgesellschaftliche Wohlfahrt keineswegs vernachlässigt werden darf.
Zudem wird das menschliche Wohlbefinden nicht nur durch Marktproduk-
tion erhöht, sondern auch durch unbezahlte Arbeit bzw. Nichtmarktpro-
duktion sowie von einer Reihe anderer Faktoren.26

All das spricht dafür, dass ein Wachstum des BNP nicht automatisch zu
gesellschaftlichem Fortschritt führe, sondern mehrere Themenfelder ins
Blickfeld zu nehmen sind.

Wie die Aufwendungen zur Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen
sich in der VGR niederschlagen, sowie der Umstand, dass Umweltver-
schlechterungen zu Mehrausgaben führen können, welche das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) erhöhen, waren – neben den sozialen Aspekten –
Gründe für die in den 70er-Jahren intensiv geführte Diskussion der Eig-
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nung des BIP als Wohlstandsindikator. „Defensive expenditures by indu-
stry are already appropriately treated … since they never appear in real
GDP“.27 Bei entsprechender Verbuchungskonvention trifft dies auch auf
Aufwendungen der privaten Haushalte zu. Anders verhält es sich bei den
Entsorgungsausgaben der privaten Haushalte, die dem privaten Konsum
und damit dem End- und nicht dem Intermediärverbrauch zugerechnet
werden, und auch bei Ausgaben des öffentlichen Sektors, wenn diese öf-
fentliche Investitionen oder öffentlicher Konsum sind, z. B. zur Gewässer-
sanierung oder bestimmte Entsorgungsausgaben. Präziser ausgedrückt
geht es um die Wachstumsraten solcher Vermeidungsausgaben einer-
seits und des BIP andererseits.28

Im Fall der Vermeidungsausgaben hat man wenigstens die tatsächli-
chen Kosten als Bewertungsansatz, der für eine Adaption des BIP heran-
gezogen werden kann. Schwieriger ist der Fall derjenigen Umweltbeein-
trächtigungen, die nicht oder nur teilweise vermieden werden. Einem
Wohlfahrtsgewinn durch höhere Realeinkommen steht ein Wohlfahrtsver-
lust durch schlechtere Umweltqualität gegenüber.

„When growing wealth results in a rising flow of undesired byproducts which
deteriorate environmental assets and benefit flows at any fixed level of qual-
ity. …, [If] the cost of maintaining quality is assumed to rise constantly, at
some point the benefits of permitting a bit more deterioration must out-
weigh the costs, and an optimally ordered society would move in that direc-
tion.“.29

Für diese Abwägung gibt es jedoch auf Seiten der Umweltqualität keinen
objektiven Bewertungsmaßstab. Daran scheitert auch der Versuch einer
Adaption des BIP für solche Effekte.

Ein weiteres Argument für die Problematisierung des BIP als Wohlfahrts-
indikator ergibt sich aus dem Paradoxon, dass Dysfunktionen im BIP als
positive Veränderungen registriert werden: „If you are stuck in an traffic
jam on the ground or in the air, GNP goes up: more fuel is consumed, all
costs rise, etc.“.30 Es gab also Gründe unterschiedlicher Art für die Vermu-
tung, dass das nach den Konventionen der VGR gemessene Wachstum
des BIP das Ausmaß der Steigerung der Wohlfahrt überzeichnete.

Die Verteidiger der VGR argumentierten, dass das BIP (oder BNP) ur-
sprünglich nicht als Wohlfahrtsindikator gemeint war. Gesamtindikatoren,
welche stärker auf wohlfahrtökonomische Kriterien bezogen waren, hätten
sich zunehmend als unpraktikabel und/oder wenig relevant erwiesen, mit
der Folge: „the account came de facto to be largely a reflection of econo-
mic ‚activity‘, regardless of the purposes to which the activity was direc-
ted.“.31 Dass die Konzeption des BIP immer mit normativen Wohlfahrtsim-
plikationen verbunden war, zeigen Formen der Kritik, die vor der in den
70er-Jahren voll einsetzenden Diskussion sporadisch auftauchten. Etwa
in dem Einwand Gunnar Myrdals, dass das Aufaddieren produktiver Leis-
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tungen zum Sozialprodukt streng genommen ein einheitliches Subjekt
voraussetze;32 oder in der Kritik des Soziologen Hans Albert, dass das So-
zialprodukt positiv auch alle diejenigen Leistungen enthält, die sich in ihrer
Wirkung gegenseitig aufheben.33

Eine radikale Konsequenz aus den Unzulänglichkeiten des BIP als
Wohlstandsinidikator zog Gunnar Myrdal, indem er postulierte:

„The concept of GNP and the whole structure of theoretical approaches built
up with the GNP as a central axis, will have to be dethroned. And the process
of price formation will, by policy interventions, have to be even further re-
moved from being eventually concerned with aggregated individual prefer-
ences represented by supply and demand.“.34

Myrdal wies jedoch selbst gleich auf die Schwierigkeiten hin, die einem
Abgehen vom Wachstumsdenken in VGR-Kategorien entgegenstanden:

„We should not hide from ourselves, however, that what I have called the
psychology and ideology of unrestrained economic growth has meanwhile
retained its hold over peoples’ minds as powerfully as ever.“.35

Andere, weniger radikale Kritiker schlugen vor, das Nationalprodukt
durch adaptierte ökonomische Indikatoren zu ersetzten, wie z. B. das von
Nordhaus und Tobin entwickelte „Measure of Economic Welfare“.36

3.1 Das „Measure of Economic Welfare“ (MEW) von Nordhaus
und Tobin37

Die Ausgangsüberlegung ist an die Prämisse geknüpft, dass das eigent-
liche Ziel wirtschaftlicher Aktivität Konsum und nicht Produktion ist. Das
Bruttonationalprodukt sei deshalb wenig als Hauptindikator geeignet, da
es als Maß der Produktion den Konsum nur am Rande abbilde. Als Resul-
tat solle die Volkseinkommensrechnung angepasst werden, in dem ein
Measure of Economic Welfare errechnet wird.

Folgende drei Hauptoperationen sind demnach am BNP durchzuführen:

• Neuklassifizierung des Endnachfragesektors im BNP: Private und
öffentliche Ausgaben in BNP müssen daraufhin untersucht werden,
ob sie intermediäre oder Endnachfrage befriedigen; einige als End-
nachfrage klassifizierte Ausgaben werden der Zwischennachfrage
zugezählt. Der Endsektor besteht nur aus Konsum und Nettoinvesti-
tionen (besonders wichtig bei öffentlichen Ausgaben).
– Kapitalverzehrung (capital consumption): Dient der Produktion, ist

daher Zwischenoutput. Aus diesem Grund ist das Nettonationalpro-
dukt (NNP) ein besserer Wohlfahrtsindikator als das BNP. Auch im
NNP werden jedoch alle dauerhaften Konsumgüter zur Endnachfra-
ge gezählt, obwohl sie entweder dem Ersatz oder der Akkumulation
dienen; dauerhafte Konsumgüter sollen daher wie Kapitalgüter be-
handelt werden.
Weiters werden Erziehungs- und Gesundheitsausgaben (öffentli-
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che und private) als Investitionen betrachtet, die der Erhaltung der
Arbeitskraft usw. dienen.

– Wachstumserfordernisse: Das Wohlfahrtsziel ist der Pro-Kopf-
Konsum; dieser kann bei wachsender Bevölkerung nicht ohne Net-
toinvestitionen aufrechterhalten werden. Der Kapitalstock muss
gleich schnell wie die Bevölkerung und die Beschäftigten wachsen:
Dieses capital-widening ist ein Kostenfaktor (wie der Kapitalver-
zehr), bringt also keinen direkten Nutzen und geht nicht in das MEW
ein. (Laut Berechnungen beträgt dieses Wachstumserfordernis für
die USA ca. 16% des BNP im Jahr 1965.)

– Instrumentale Ausgaben: Sind solche Konsum- und öffentlichen
Ausgaben, die keinen direkten Nutzen stiften, sondern nur der Auf-
rechterhaltung eines bestehenden Zustandes dienen, z. B. Kosten
der Reise zur Arbeit, Polizei, Landesverteidigung usw. Alle diese
„regrettable necessities“ werden als intermediär gezählt; Schwierig-
keiten bei Definition und Abgrenzung treten hier allerdings zwangs-
läufig. Im Ergebnis wären diese regrettable necessities zwischen
1929 und 1965 von 8% des BNP auf 16% gestiegen.

• Imputationen (Zurechnungen) für Kapitaldienste, Freizeit und unbe-
zahlte Arbeit bzw. Leistungen, die außerhalb des Marktes erbracht
werden. Nicht nur vom Eigentümer bewohnte Hauser und Wohnun-
gen, auch dauerhafte Konsumgüter und öffentliche Investitionen pro-
duzieren Nutzen und direkten Konsum ohne Markttransaktion, daher
müssen sie in das MEW eingehen.

• Unannehmlichkeiten (disamenities) der Urbanisierung: Viele der
(negativen) Externalitäten des Wirtschaftswachstums hängen mit der
Urbanisierung und Ballung (congestion) zusammen, sind jedoch nicht
im BNP enthalten. Beispiel: Wenn man einen Teil der höheren Ein-
kommen in den Städten (gegenüber dem Lande und kleineren Sied-
lungseinheiten) als Kompensation für die dort bestehenden Unan-
nehmlichkeiten (Lärm, Verkehr, Gestank usw) ansieht, darf der
Einkommenszuwachs von Menschen, die in größere Ballungsräume
ziehen, nicht voll dem NNP zugerechnet werden, da der Nutzenzu-
wachs geringer als der Einkommenszuwachs ist.

Nordhaus und Tobin berechneten, dass in den USA von 1929 bis 1965
das Pro-Kopf-NNP um 87,5% zugenommen hat (durchschnittliche Jahres-
rate = 1,7%), während das Pro-Kopf-MEW im gleichen Zeitraum nur um
41,8% (Jahresrate = 1,1%) stieg.

3.2 Alternative Wirtschafts-, Sozial- und Umweltindikatoren

Der zweite Strang der Projekte, das BIP als hauptsächlichen wirtschaftli-
chen Fokuspunkt zu überwinden, versuchte dieses nicht durch einen
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neuen Indikator zu ersetzen, sondern ein Set an relevanten Indikatoren
zur Messung von gesellschaftlich oder für das subjektive Wohlbefinden38

wichtige Aspekte zu etablieren. Innerhalb dieses Sets könnte dann das
BIP oder eine daraus abgeleitete Größe seine Rolle erfüllen. Nur wenn
deren Messung ähnliche Aufmerksamkeit wie dem BIP selbst gewidmet
wird, würden diese Indikatoren auch in Politik, Wissenschaft und Öffent-
lichkeit ernst genommen werden.

Kritischere Positionen weisen allerdings darauf hin, dass wohlfahrtsrele-
vante Entscheidungen das Ergebnis unterschiedlicher Interessen und
Machtverhältnisse sind. Mehr und bessere Information kann zwar eine
Verbesserung bringen, allerdings ist dies nicht garantiert, wenn bestimmte
Änderungen nicht an mangelnder Information, sondern an zu geringer In-
teressenübereinstimmung gescheitert sind. Ostleitner schlussfolgerte,
dass in kapitalistischen Gesellschaften die „Ablösung durch ‚Sozialindika-
toren‘ unwahrscheinlich ist, geht doch das BNP-Wachstum – in gewissen
Grenzen – mit der privaten Kapitalakkumulation parallel, der zentralen
Systemvariable des Kapitalismus“39. In Bezug auf den Wachstumszwang
einer dynamischen Wirtschaft wäre daher anknüpfend an Polanyi die
Frage zu stellen, wie das verselbständigte Wirtschaftssystem wieder in die
Gesellschaft eingebettet40 bzw. wie seine Sachzwanglogik im Spannungs-
feld mit gesellschaftlichen Zielen durch demokratisch legitimierte politi-
sche Eingriffe begrenzt werden kann. Und darüber hinaus, wie gewähr-
leistet werden kann, dass die Gesellschaft die Ökosysteme bewahrt, in die
sie letztlich selbst eingebettet ist.

In der neueren Ökonomie kann das magische Vier-, Fünf- oder Vieleck
der Wirtschaftspolitik als ein frühes Beispiel einer solchen Idee der gesell-
schaftlichen Wohlfahrtsmaximierung bzw. ökonomischen Nachhaltigkeit
durch Indikatoren angesehen werden.41 Nicht nur Wachstum, sondern
auch ein hoher Beschäftigungsstand, eine gerechte Einkommensvertei-
lung, ein stabiles Preisniveau, ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht
sowie in der Erweiterung nachhaltige Staatsfinanzen, umfassende ökono-
mische Gleichstellung zwischen den Geschlechtern oder eine intakte Um-
welt sollten gewährleisten, dass auftretende Zielkonflikte nicht einseitig
gelöst werden. Bis heute finden sich derlei mehrdimensionale Wohlfahrts-
betrachtungen sowohl in Gesetzen als auch in der gesellschaftlichen
Wahrnehmung wieder.

3.2.1 Wohlfahrtsindikatoren im Rahmen der Vereinten Nationen

Auf internationaler Ebene ging die Arbeit an der Verbesserung der statis-
tischen Wohlfahrtserfassung vor allem von den Vereinigten Nationen aus.
Sie reichen bis in den Zweiten Weltkrieg zurück, also in jene Zeit, in der
das BIP selbst als Indikator weltweit noch nicht etabliert war. Gesucht
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wurde nach Indikatoren, die das in Bretton Woods vereinbarte politische
Ziel des „economic progress everywhere“ zur Prävention von Krieg und
Vernichtung messbar machen konnten.42 Ausgehend von bereits etablier-
ten Systemen nationaler Gesamtrechnungen in den USA und Großbritan-
nien mit dem BIP bzw. BSP/BNP als zentrale Größen wurde in den Folge-
jahren an einem international vereinheitlichten System gearbeitet. Noch
bevor der 1953 beschlossene Endbericht „A System of National Accounts
and Supporting Tables“ vorlag, wurde auf Basis einer im Sommer 1952
verabschiedeten Resolution im Wirtschafts- und Sozialrat der UNO eine
internationale ExpertInnengruppe beauftragt, „the most satisfactory me-
thods of defining and measuring standards of living and changes therein in
the various countries“.43 zu erarbeiten. 1954 erschien schließlich dieser
Bericht unter dem Titel „International definition and measurement of stan-
dards and levels of living“.

Als Lösung wurde ein Set von Indikatoren aus 15 Teilbereichen vorge-
schlagen, mit dem Anstieg und Niveaus von Lebensstandards innerhalb
und zwischen Ländern erfasst werden sollten. Der inhaltliche Fokus auf –
insbesondere aus globaler Perspektive – weitgehend noch nicht gedeckte
Grundbedürfnisse (z. B. Wasserversorgung, Haushaltsgröße, sanitäre
Einrichtungen, Nahrungsmittelversorgung, Alphabetisierung) ist dabei evi-
dent. Bereits damals wurde im Bericht die bis heute heftig diskutierte Teil-
frage entschieden, ob ein Set von neuen Indikatoren oder eine Korrektur
des BIP die zu bevorzugende methodische Lösung ist: „… levels of living
must be approached in terms of a series of components (health, nutrition,
education, etc.) and their statistical indicators, rather than in terms of any
unitary monetary index, such as per capita national income“.44

Die Implementierung der Indikatoren der sozialen Wohlfahrt verlief in
den Folgejahren schleppend. Zudem scheinen technische Umsetzungs-
probleme, Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den verschiedenen
beteiligten UN-Teilorganisationen, fehlender Nachdruck des Wirtschafts-
und Sozialrats sowie ein gewisser Unwille in der Kommission selbst
nicht förderlich gewesen zu sein.45 Das BIP bzw. das BSP erlebte hinge-
gen parallel zum Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit einen Bedeu-
tungsgewinn und wurde durch die große Revision des Systems der VGR
1968 auch methodisch wesentlich weiterentwickelt. Die optimistische
Interpretation dieser Entwicklung ging angesichts knapper statistischer
Ressourcen von einer sequenziellen Abfolge aus: Aufbau der Wirtschafts-
statistik in den 1950ern und 60ern, danach folge der Aufbau der Sozial-
statistik.46 Punkt 8 der Resolution der statistischen Kommission der
UNO, die 1968 in Bezug auf die SNA-Reform verfasst wurde, würde diese
Interpretation unterstützen, da damals die Ausarbeitung weiterer „propo-
sals for a coherent, preferably integrated system of demographic, manpo-
wer and other social statistics which is correlated with the national ac-
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counts and balances“ mit Unterstützung von ExpertInnen beschlossen
wurde.47

1970 legte Richard Stone einen Bericht vor, in dem die Einführung eines
neuen statistischen Systems basierend auf den Teilsystemen „demogra-
phic accounts“, „economic accounts on social services and production“
sowie „distribution accounts on income, consumption, wealth and social
benefits“ vorgeschlagen wurde.48 Die statistische Kommission nahm die-
sen prinzipiell wohlwollend auf und betonte die Dringlichkeit angesichts
des wachsenden Drucks, Statistiken hinsichtlich der sozialen Anliegen der
Bevölkerung bereitzustellen. Gemeinsam mit den nationalen Statistikinsti-
tuten sollte an einer raschen Umsetzung gearbeitet werden.

In Folge ging der Prozess allerdings nur schleppend voran. Abseits
eines neuen Projekttitels – System demografischer und sozialer Statisti-
ken – war zwei Jahre später die Konkretisierung noch nicht viel weiter fort-
geschritten. Auch der 1975 präsentierte umfassende technische Bericht49

war von einem umsetzbaren System noch weit entfernt, sodass sich eine
Implementierung weiter verzögerte.

3.2.2 Wohlfahrtsindikatoren im Rahmen der OECD

Parallel zu den Aktivitäten der UNO begannen Anfang der 1970er-Jahre
auch andere Organisationen mit dem Aufbau einer Wohlfahrts- und So-
zialstatistik. Hervorzuheben ist insbesondere die ebenfalls ab 1970 aus-
gearbeitete „List of Social Concerns“ der OECD, die 1973 vorgelegt
wurde. Ausgangspunkt war die Ministerratstagung „Wirtschaftliches
Wachstum – Quantitative und qualitative Zielsetzungen für die siebziger
Jahre“ bzw. die für diesen Personenkreis eher untypische Ableitung, dass
„Wachstum keinem Selbstzweck dient, sondern ein Instrument zur Schaf-
fung besserer Lebensbedingungen darstellt“50. Um die öffentliche Wahr-
nehmung sowie die Regierungstätigkeit stärker auf die Verbesserung der
Lebensbedingungen zu fokussieren, sollten Sozialindikatoren ausgear-
beitet werden, die diesem Ziel entsprechen. Daraus abgeleitet ergab sich
ein methodologisch gänzlich anderer Zugang als in der UNO. Nicht die in-
duktive, möglichst systematische Erfassung aller relevanten Bereiche
sollte die Basis bilden, sondern die explizit politische Festlegung der als
relevant erachteten bzw. messbaren Teilaspekte gegenwärtiger gesell-
schaftlicher Anliegen. Der Rest sollte von Fachleuten – unter der Neben-
bedingung der Überschaubarkeit und der Messung von outcomes anstelle
der Inputs bzw. der „Mittel zum Zweck“ – deduziert werden.

Schließlich einigten sich die VertreterInnen der OECD-Mitgliedstaaten
auf acht Teilbereiche: Gesundheit, individuelle Entwicklung durch Bildung,
Erwerbstätigkeit und deren Qualität, Zeitverwendung bzw. Freizeit, Verfü-
gungsmöglichkeiten über Güter und Dienstleistungen, Umwelt, persönli-

784

Wirtschaft und Gesellschaft 38. Jahrgang (2012), Heft 4



che Sicherheit und Rechtsprechung sowie gesellschaftliche Teilhabe. Da-
raus wurden 21 Grundanliegen abgeleitet, die sich in weitere Teilaspekte
untergliedern können. Beispielsweise werden die materiellen Verfügungs-
möglichkeiten unterteilt in persönliches Einkommen und Vermögen (mit
den Subindikatoren Niveau und Verteilung von Einkommen und Vermö-
gen), materielle Deprivation, qualitative Konsumaspekte und Schutz vor
ökonomischen Schäden (z. B. Arbeitslosigkeit). Erst im nächsten Schritt
wurden passende Indikatoren gesucht. Dieser entscheidende Schritt er-
folgte allerdings nicht einheitlich im OECD-Rahmen, sondern oblag im
Wesentlichen den nationalen Regierungen bzw. Statistikinstituten. Des-
halb dauerte es relativ lange, bis erste Ergebnisse vorlagen.

3.2.3 Sonstige Wohlfahrtsindikatoren

Neben diesen beiden Hauptprojekten lässt sich in den 70er-Jahren eine
Vielzahl weiterer Indikatorenprojekte finden. Die meisten beschränken
sich allerdings auf thematische Teilaspekte (z. B. Gesundheit, Umwelt)
oder einen speziellen Fokus in personeller (z. B. Kinder, Frauen) oder geo-
grafischer Hinsicht (Entwicklungsländer, einzelne Nationen). Zu nennen
sind hier bspw. die damaligen Arbeiten von der ILO, der WHO, der FAO,
der UNESCO, der CEPAL oder des Europarats. Darüber hinaus gab es
breiter rezipierte Vorschläge einzelner WissenschafterInnen, wie bei-
spielsweise das durch wiederholte Befragung zu gewinnende Ziel- und In-
dikatorensystem nach Kolle, die auf Grundbedürfnissen aus der Psycholo-
gie bzw. Soziologie aufbauenden Systeme von Galtung bzw. Allardt oder
das umfassende System einer gesellschaftlichen Gesamtrechnung nach
Gross.51

In Österreich verlief die Debatte eher verhalten. Sowohl das damalige
Statistikamt als auch die Sozialpartner zeigten sich eher skeptisch und be-
tonten unter Hinweis auf erschwerende nationale Besonderheiten und
dem daraus erwachsenden, potenziell beträchtlichen Mehraufwand, auf
fehlende theoretische Fundierung und noch nicht erfüllte statistische An-
forderungen vor allem die Probleme. Man agierte weitgehend passiv und
setzte internationale Einigungen um, statt aktiv die Debatte voranzutrei-
ben.

4. Parallelen 1970er-Jahre und heute

In diesem Abschnitt wird einerseits beleuchtet, wie die Wachstumskritik
in der Folge verlief, und andererseits welche Gründe ihren Verlauf be-
stimmten. Die Darstellung bleibt zwangsläufig kursorisch, nicht zuletzt da
die Literatur erstaunlich dünn geblieben ist.
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4.1 Wachstum und Nachhaltigkeit

In den Wirtschaftswissenschaften fand der Umweltaspekt gewisse Be-
achtung. In dem Maße, wie es in Folge der Lucas-Kritik zu einer „Anti-
Keynesianischen Revolution“52 mit einer zwanghaften Mikrofundierung
sowie einer Ablehnung aktiver Wirtschaftspolitik kam, reduzierte sich der
Umweltaspekt auf ein Problem der korrekten Schätzung der einzupreisen-
den externen negativen Effekte. Damit ging der theoretische Rahmen ver-
loren, in dem ein allgemeiner prinzipieller Widerspruch zwischen Wirt-
schaftswachstum und Umwelt überhaupt erst entstehen könnte. Umwelt-
probleme wurden so zu einem Nebenschauplatz, der sich weitgehend von
selbst regeln würde, wenn Eigentums- bzw. Verfügungsrechte für alle klar
definiert und durchgesetzt und durch konsequente Liberalisierung Markt-
mechanismen freigesetzt werden könnten.

Auch die spätestens mit dem zweiten Ölpreisschock abweichende real-
wirtschaftliche Dynamik änderte das ökonomische und gesellschaftliche
Themenspektrum nachhaltig. In den USA sowie in Westeuropa ging die
Ära der weitgehenden Vollbeschäftigung zu Ende, begleitet von wach-
senden staatlichen Defiziten. Bis 1982 blieben die Wachstumsraten deut-
lich hinter jenen aus dem „goldenen Zeitalter“ zurück. Nicht zu starkes,
sondern zu geringes Wachstums wurde zunehmend als Problem gese-
hen. Die umgekehrte Interpretation, wonach die beiden Ölpreisschocks
und die wirtschaftliche Schwäche selbst die Grenzen des Wachstums ein-
geläutet hätten, wurde spätestens mit der längeren Phase passabler Zu-
wächse von mindestens 2,5% pro Jahr von 1984 bis 1990 (EU-15) wider-
legt.

Punkto Vereinbarkeit von Umwelt und Wirtschaft trugen aber auch die
Wachstumskontroverse selbst und die stärker werdende Umweltbewe-
gung bei. Durch gestiegenes Bewusstsein wurde in den USA und Europa
mit einer umfassenderen Umweltweltpolitik begonnen, die relativ rasch zu
sichtbaren Erfolgen bei der Reduktion von Umweltschadstoffen führte. So
konnten negative Szenarien – wie beispielsweise das noch Anfang der
1980er-Jahre für Mitteleuropa zur Jahrtausendwende prognostizierte
Waldsterben – rechtzeitig verhindert werden.53

Neuen Schwung in die Debatte brachte die Brundtland-Kommission
1987 sowie noch stärker die darauf aufbauende UNO-Konferenz über Um-
welt und Entwicklung, kurz Rio-Konferenz, im Jahr 1992. Sie gelten als der
Startpunkt einer breiten Debatte über nachhaltige Entwicklung mit dem
Fokus globale Klimaerwärmung bzw. dem steigenden CO2-Austoß. Die
Rio-Konferenz war mit einer erstmalig breiten Beteiligung von NROs
zudem Ausdruck der vollzogenen Institutionalisierung der Umweltbewe-
gung.54 Sie garantierte in Folge, dass Nachhaltigkeit und Klimawandel
langfristig auf der globalen Agenda blieben und ein gewisser ökologischer
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Dauerdruck insbesondere zur Beschränkung der CO2-Emissionen der
Wirtschaft etabliert wurde.

4.2 BIP bleibt vorerst wichtigster Indikatior für Fortschritt

Es ist evident, dass sich die damaligen Vorschläge für eine bessere
Messung der Wohlfahrt nicht durchsetzen konnten. Das Bruttoinlandspro-
dukt konnte seine dominante Stellung als der Wirtschaftsindikator
schlechthin sogar noch ausbauen. Selbst kleinen Prognoseänderungen
wird heute große Aufmerksamkeit geschenkt, und sein Wachstum gilt in
der breiten Öffentlichkeit weiterhin als Gradmesser für gesellschaftlichen
bzw. politischen Erfolg. Umgekehrt führen die alternativen Ansätze zur Be-
rechnung eines Wirtschaftsindikators wie das MEW ein Schattendasein in
Nischen der Wirtschaftswissenschaft. Studien zu seiner Entwicklung wer-
den zwar veröffentlicht, ihre Relevanz in Politik und Medien tendiert jedoch
gegen null. Daran konnten auch Weiterentwicklungen des MEW von John
Cobb, der zunächst mit Herman Daly 1989 einen darauf aufbauenden
„Index of Sustainable Economic Welfare“ entwickelte, der wiederum 1995
zum „Genuine Progress Indicator“ führte, nichts ändern. Beide sollten wie
bereits das MEW das BIP ersetzen „since the GDP measures only the
quantity of market activity without accounting for the social and ecological
costs involved“, wie es in einer Unterstützungerklärung heißt, die auch von
Protagonisten der Wachstumskontroverse aus den 70er-Jahren wie z. B.
Robert Heilbroner unterzeichnet wurde.55 Wie unrealistisch die Erwar-
tungshaltung trotz des Misserfolges der zwanzig Jahre zuvor war, zeigt die
Aufforderung im nächsten Satz: „Policy-makers, economists, the media,
and international agencies should cease using the GDP as a measure of
progress and publicly acknowledge its shortcomings.“.56

Zusätzlich zu den BIP-Korrekturen des MEW gehen nun das Ausmaß
der Einkommensungleichheit sowie die Kosten der Arbeitslosigkeit, der
Kriminalität bzw. der ökologische Fußabdruck und weitere Größen negativ
ein.

Im Ergebnis zeigen die Berechnungen des ISEW oder des GPI für ge-
wöhnlich, dass das Wohlstandsniveau seit etwa Mitte der 70er-Jahre weit-
gehend stagniert oder leicht sinkt. Im Vergleich zum BIP ergibt sich somit
eine bis Anfang der 60er-Jahre ähnliche Entwicklung, danach ein schwä-
cherer Anstieg und in den letzten Jahrzehnten schließlich eine weitgehen-
de Entkoppelung.57 Auch für die neueren Adaptionen des MEW bleibt die
prinzipielle Kritik – wie sie beispielsweise in Österreich in der Beiratsstudie
1976 zum Ausdruck kam – aufrecht.58 Ungelöst ist vor allem das Problem
der Niveaudefinition bzw. der mangelnden theoretischen Fundierung für
die Gewichtung – und damit Bewertung – der einzelnen Komponenten.
Weitere Schwierigkeiten sind das unregelmäßige Erscheinen der Daten,
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die mitunter unerwartet großen kurzfristigen Schwankungen in den Zeitrei-
hen und die mangelnde Standardisierung, die Vergleiche zwischen den
Ländern erschweren. Dadurch sind die Ergebnisse nicht leicht zu interpre-
tieren bzw. lässt sich die böse Unterstellung nicht verwerfen, dass die
Konstruktion des Indikators das grobe Ergebnis, wonach langfristig das
Wohlstandsniveau mittlerweile stagniere und damit die Grenzen des
Wachstums erreicht seien, bereits präjudiziert.

Die umfassenderen Indikatorensets, die im Rahmen der UNO sowie der
OECD noch in den 70er-Jahren angestrebt wurden, blieben ebenfalls weit
hinter ihren großen Plänen zurück. In reduzierter Form wurden sie zwar
tatsächlich umgesetzt, allerdings mit wesentlichen Datenlücken und zeitli-
chen Verzögerungen. Hauptproblem blieb die insgesamt verschwindend
geringe Relevanz. Nicht einmal auf internationaler Ebene gab es Leitindi-
katoren, die in den 70er- oder 80er-Jahren politikrelevant geworden wä-
ren. Das mag auch an den unterschiedlichen Entwicklungsständen gele-
gen haben, die zu sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen führten. Während in den meisten Ländern
eher Indikatoren zur Messung der Befriedung von Grundbedürfnissen re-
levant gewesen wären, spielten diese für die OECD-Staaten fast keine
Rolle mehr. So konzentrierten sich die weiteren Arbeiten im Rahmen der
UNO auf die Grundbedürfnisse (basic needs), während in der OECD
Wohlstands- und Sozialindikatoren im Mittelpunkt standen.

Als das relevanteste Folgeprojekt vor der Jahrtausendwende entstand
1990 der „Human Development Index“ (HDI), der immerhin in groben Län-
dervergleichen in Lexika oder Schullehrbüchern einen ähnlichen Stellen-
wert erreichte wie das BIP. Für die innerstaatliche Debatte oder Zeitver-
gleiche konnte er sich jedoch nicht etablieren. Die Entwicklung des HDI ist
eng mit dem Namen Amartya Sen verbunden und wurde erstmals im da-
mals ebenfalls neuen „Human Development Report“ unter der Leitung von
Mahbub ul Haq vom „United Nations Development Programme“ (UNDP)
veröffentlicht.59 In der Begründung für den Index waren damals bereits die
Konturen des erst später von Sen ausformulierten „capability approach“
erkennbar. Im Mittelpunkt gesellschaftlicher Entwicklung sollte die Aus-
weitung der individuellen Wahlmöglichkeiten und Verwirklichungschancen
stehen. Zurückgehend auf Aristoteles wird davor gewarnt, „societies me-
rely by such things as income and wealth that are sought not for themsel-
ves but desired as means to other objectives“.60 zu beurteilen. Der Index
beruht auf drei Teilbereichen, die als wichtige Elemente der persönlichen
Verwirklichungsmöglichkeiten gesehen werden: materielle Chancen, Bil-
dung und Lebenserwartung. Als Teilindikatoren für die ersten beiden Be-
reiche wurden der Logarithmus des kaufkraftbereinigten Pro-Kopf-BIP als
Maß für „the conversation of income into the fulfilment of human needs“.61

und die Alphabetisierungsrate als Maßstab für Bildung ausgewählt. (Letz-
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tere wurde allerdings sehr rasch durch andere Bildungsindikatoren er-tere wurde allerdings sehr rasch durch andere Bildungsindikatoren er-
setzt.)

Der Erfolg des HDI dürfte darin bestanden haben, dass er sich auf weni-
ge wichtige und breit verfügbare Indikatoren beschränkte, die eine Art
„kleinsten gemeinsamen Nenner“ aus Sozialindikatoren- und Grundbe-
dürfnisse-Ansatz bildeten, sozialphilosophisch gut begründet waren und
eine anschlussfähige Wachstumskritik implizierten, ohne Wirtschafts-
wachstum an sich aufzugeben. Kritisiert wurde der HDI für seinen fehlen-
den Bezug zu ökologischen Faktoren sowie die Ausklammerung der inner-
staatlichen Verteilung von Bildung, Einkommen und Lebenserwartung.
Zumindest auf den Verteilungsaspekt wurde aber bereits damals im Text
hingewiesen und in der neuesten Überarbeitung auch direkt in der Index-
berechnung berücksichtigt.

Nach dem HDI sind vor allem drei Indikatoreninitiativen hervorzuheben:
erstens der 2001 erstmalig erschienene „Society at a Glance“-Bericht der
OECD, der ohne grundsätzliche Neuerungen an den Arbeiten in den 70er-
Jahren zu den Sozialindikatoren anknüpft. Neu war lediglich die verstärkte
Berücksichtigung von institutionellen Aspekten (bspw. Wahlen, Korrupti-
on, gesellschaftliche Mitwirkungsmöglichkeit) und subjektive Zufrieden-
heit. Der Vorteil lag vor allem in der Zusammenfassung und Erläuterung in
Form eines Berichtes sowie der leichten Vergleichbarkeit über die Zeit und
zwischen den Staaten mittels Ampelsystem. Problematisch blieb vor allem
die Verzögerung (bei manchen Indikatoren bis zu vier Jahre und nach wie
vor eingeschränkter Vergleichbarkeit).

Zweitens die Entwicklung von Indikatoren, die die ökologische Entwick-
lung bzw. Nachhaltigkeit ökonomischer und gesellschaftlicher Entwick-
lung erfassen und so ein Gegengewicht zum BIP bilden sollen. Der Be-
kannteste ist der 1994 entwickelte ökologische Fußabdruck, der die zur
dauerhaften Aufrechterhaltung des Lebensstandards notwendige Fläche
in Relation zur vorhandenen Fläche setzt. Demnach hat die Menschheit
etwa 1970 die Nachhaltigkeitsgrenzen überschritten und bräuchte derzeit
1,5 Erdplaneten, um den Lebensstandard aufrechterhalten zu können.62

Auf diesen Indikator aufbauend wurde als ökosensibles Pendant zum HDI
der „Happy Planet Index“ entwickelt, der neben dem Fußabdruck die Le-
benserwartung sowie einen Wert für Lebenszufriedenheit aggregiert.

Drittens die „Millennium Development Goals“, die auf dem Grundbedürf-
nisse-Ansatz der UNO aufbauen und ein Set von politikrelevanten Indika-
toren in acht Teilbereichen samt der zu erreichenden Zielwerte umfassen.
Im Gegensatz zu den 70er-Jahren geht es hierbei jedoch in erster Linie
um die Definition und Quantifizierung politischer Ziele. Die Messung von
Wohlfahrt und gesellschaftlichem Fortschritt ist lediglich implizit enthal-
ten.

Als Zwischenfazit lässt sich festhalten, dass die Alternativen zum BIP
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auch unmittelbar nach der Wachstumskontroverse in den 70er-Jahren
nicht in Schwung gekommen sind. Andrew Sharpe, Direktor des kanadi-
schen „Centre for the Study of Living Standards“, führt das vor allem auf
„tighter government finances; a more conservative ideology adopted by a
number of governments; and a perceived lack of usefulness of social indi-
cators in policy making“.63 zurück. Und weiters: „This latter factor in turn
may have been due to the overly simplistic view of how knowledge influen-
ces policy that had been put forward by the social indicators movement.“.64

Ein Bericht im Rahmen der UN-Statistikkommission nennt zwar ebenfalls
fehlende Ressourcen und geringen gesellschaftlichen Nutzen für den ent-
täuschenden Fortschritt bei der Indikatorenentwicklung. Allerdings wird
dieses Ergebnis auf gesellschaftliche Strukturen bzw. implizite Entschei-
dungen zurückgeführt:

„Society expends resources on the collection of official statistics because of
the perceived need by the society for the data in public policy decision-
making. Most of the central discussions, in market economies at least, have
been economic ones. In many cases social discussions have taken a back
seat to economic ones.“.65

Damit scheint die von Ostleitner bereits 1975 geäußerte Skepsis bestä-
tigt (vgl. Abschnitt 3.2).

Darüber hinaus wurde auf die allgemeine Kritik an den Wohlfahrtsindi-
zes noch keine ausreichende Antwort gefunden. So sprechen die zwangs-
läufig stärker auftretenden Probleme der subjektiven Auswahl und Ge-
wichtung sowie die in der Praxis zu beobachtende hohe Korrelation mit
dem BIP nach wie vor nicht unbedingt dafür, neue Leitindikatoren in der öf-
fentlichen Debatte zu lancieren. Folglich wird es aber auch schwierig, zu-
mindest ein ähnliches Ausmaß an Ressourcen mobilisieren zu können,
wie sie für die Entwicklung und die laufende Erfassung des BIP zur Verfü-
gung stehen, das notwendig wäre, um eine vergleichbare Qualität, Zeitnä-
he und Zuverlässigkeit der Daten erreichen zu können.

4.3 Neuere Initiativen für nachhaltigen gesellschaftlichen Fortschritt

Spätestens mit der Einberufung der hochkarätig besetzten Stiglitz-Sen-
Fitoussi-Kommission66 (SSFK) im Auftrag des damaligen französischen
Präsidenten Anfang 2008 erlebte die Debatte über Wachstum, Lebens-
qualität und Nachhaltigkeit eine Renaissance. Ein direkter Anlass lässt
sich jedoch nicht ausmachen. Die SSFK selbst hält diesbezüglich fest,
dass die Gründe in „increasing concerns [which] have been raised since a
long time about the adequacy of current measures of economic perfor-
mance, in particular those based on GDP figures“ bzw. „broader concerns
about the relevance of these figures as measures of societal well-being“
lägen.67 Auch wenn der Zeitpunkt für die Fertigstellung des Endberichts
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daher ein Zufall sein mag, so half die Koinzidenz mit dem Höhepunkt der
schwersten Wirtschaftskrise seit Etablierung ihrer internationalen Mes-
sung ungemein für seine Popularisierung.

Dies dürfte eine weitere Parallele zu den 70er-Jahren sein, wo erstens
die bereits Jahre zuvor fixierten Pläne zur Ausweitung der Wohlfahrtsindi-
katoren mit Umweltproblemen, Ölpreisschock, gesellschaftlichen Umwäl-
zungen und der Diskussion über eine Neue Weltwirtschaftsordnung zu-
sammenfielen, und zweitens eine Intervention auf hochrangiger
politischer Ebene – die OECD-Konferenz 1970 – den konkreten Anschub
gab. Aktuell wurden die Pläne zur Ausweitung der Wohlfahrtsindikatoren
vor der SSFK am ersten Weltforum über Schlüsselindikatoren der OECD
in Palermo 2004 entwickelt. Diese Initiative hatte allerdings – aufgrund des
unterschiedlichen Hintergrunds der ProponentInnen verständlicherweise
– einen etwas anderen Ausgangspunkt als die SSFK: Nicht die Unzufrie-
denheit mit dem BIP („marked distance between standard measures …
and widespread perceptions“)68 stand im Vordergrund, sondern die Kritik
an der Qualität der politischen Entscheidungen, die durch die Behebung
von Informationsproblemen im Sinne der verstärkt aufkommenden post-
demokratischen69 Public Choice-Modelle verbessert werden sollten.
„When governments set a new budget … decisions are often based on
some sort of statistical information, which we turn into knowledge and use
to inform our choices“, so die Begründung des damaligen Chefstatistikers
der OECD, Enrico Giovannini (der aber auch selbst Mitglied in der SSFK
war).70 Noch deutlicher der damalige EZB-Präsident Trichet, der im Sinne
eines postdemokratischen Allgemeinwohls anstelle der tatsächlichen Be-
teiligung von Bevölkerung und Interessengruppen postulierte: „good deci-
sions also depend on good judgment“.71

Weitere Weltforen folgten 2007 in Istanbul, 2009 in Busan und 2012 in
Delhi. Sie kulminierten einerseits im „Global Project ‚Measuring the Pro-
gress of Societies‘“ mit der Internet-Seite wikiprogress.org und anderer-
seits in der neuen OECD-„Better Life Initiative“, die 2011 erstmalig den
webbasierten und individuell gewichtbaren „Better Life Index“ herausgab.
Inhaltlich deckt sich dieser hinsichtlich den groben Bereichen weitgehend
mit den jahrzehntealten Vorgängern der OECD, weist aber gerade dort
neue Lücken auf, die bereits in der klassischen Ökonomie sowie in der
SSFK eine zentrale Rolle spielen: Verteilung, Konsum und Freizeit.

Sowohl dem OECD- als auch dem SSFK-Ansatz gemeinsam ist der Ver-
such, einen Index oder ein Indikatorenset zu erarbeiten, das die relevan-
testen ökonomischen, sozialen und ökologischen Informationen erfasst
und dabei öffentlich kommunizierbar bleiben soll. Dieser integrale Zugang
ist in der Tat ein Novum gegenüber der Debatte in den 70er-Jahren.

Die Leistung der SSFK selbst besteht in der Generierung von Aufmerk-
samkeit und Momentum, in der Synthese von Wirtschafts-, Umwelt- und
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Sozialaspekten sowie in der kohärenten Ausarbeitung, die in der gut be-
gründeten Empfehlung für die Erstellung der Indikatoren in den drei Säu-
len „materieller Wohlstand, Lebensqualität und Nachhaltigkeit“ inklusive
Subkategorien zum Ausdruck kommt. Kritisch betrachtet könnte man aber
auch festhalten, dass sich die Ableitungen letztendlich nur wenig von den
zuletzt herausgegebenen „Society at a Glance“-Berichten der OECD un-
terscheiden. Inhaltlich hat sich allerdings die Betonung verändert: So hebt
der Abschlussbericht der SSFK in der materiellen Dimension Vermögen
sowie die Verteilung von Einkommen, Konsum und Vermögen hervor bzw.
soziale Beziehungen, politische Mitsprache und Steuerung im Bereich des
Wohlbefindens.72

Anknüpfend an den Arbeiten der SSFK entwickelten sich in Europa eine
Reihe weiterer Initiativen. Noch vor dem Endbericht der SSFK veröffent-
lichte die EU-Kommission eine Mitteilung „Beyond GDP“, die den Start-
schuss zur „Sponsorship Group Measuring, Progress, Well-being and
Sustainable Development“ im Rahmen des Europäischen Statistischen
Systems gab, die Ende 2011 bereits ihren Endbericht inklusive einem Ak-
tionsplan über die weiteren Schritte vorlegte.73

Der deutsche Sachverständigenrat und „Conseil d’Analyse économi-
que“ wurden gemeinsam von der deutschen und der französischen Regie-
rung beauftragt, eine Art Umsetzungsvorschlag zum SSFK-Bericht zu er-
arbeiten, die Ende 2010 einen Endbericht vorlegten, der vor allem zwei
Neuerungen brachte. Erstens bildete er die Grundlage für die groß ange-
legte Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ im
Deutschen Bundestag, die „Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und ge-
sellschaftlichen Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“ finden sollte.
Damit wurde auch die Wachstumskontroverse im engeren Sinne erstmalig
strukturiert auf eine parteiübergreifende politische Ebene gehoben.74

Zweitens wurde darin erstmalig ein direkter Konnex zur aktuellen Wirt-
schaftspolitik in Zusammenhang mit der Krise über den Umweg der Nach-
haltigkeit hergestellt. Letztere wird nun nicht mehr nur in Hinblick auf öko-
logische Fragen angewandt, sondern bildet einen Zirkelbezug zu der
wirtschaftlichen Entwicklung selbst. Mehr als die Hälfte der vorgeschlage-
nen Nachhaltigkeitsindikatoren bezieht sich nun auf ökonomische Größen
wie den konjunkturbereinigten Finanzierungssaldo, die fiskalische Nach-
haltigkeitslücke oder relativ neue Konstruktionen wie die „reale Aktien-
preislücke“75. Diese Indikatoren waren ein Vorbote für neue, das BIP
stärker ergänzende Wirtschaftsindikatoren im Rahmen der restriktiver
ausgerichteten „Economic Governance“, die als Anti-Krisenstrategie auf
europäischer Ebene vor allem im sogenannten „Scoreboard“ mündeten.76

Damit könnten die Initiativen zur Überwindung des BIP als einzigen zen-
tralen Wirtschafts- bzw. Fortschrittsindikator durch die Hintertür gefährdet
werden, denn einerseits werden statistische Ressourcen für diesen neuen
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Prozess gebunden, und andererseits werden ergänzende Indikatoren mit
Fokus auf das BIP selbst definiert, wodurch dessen Position insgesamt
sogar noch gestärkt wird.

Die Wachstumskontroverse im engeren Sinne gliedert sich heute nach
wie vor grob in drei Lager77: ein erstes, das hohes Wachstum weiter an-
strebt, wobei dieses zumindest möglichst „grün“ und/oder „smart“ sein soll.
Diese Position wird auf internationaler Ebene vor allem von OECD und
EU-Kommission angetrieben. Zweitens Ansätze einer starken Wachs-
tumskritik, die mit Schlagwörtern wie „Decroissance“, „Nullwachstum“
oder „Steady-State-Economy“ operieren und sich vor allem im Bereich der
postmateriellen NRO-Szene in wohlhabenden Ländern verorten lässt.
Und drittens eine Position der schwachen Wachstumskritik, die auf die
Qualität des Wachstums fokussiert. Nicht mehr oder weniger quantitatives
Wachstum wäre entscheidend, sondern jenes Ergebnis der Wirtschafts-
leistung, das ein möglichst „gutes Leben“ ermöglicht. Diese letzte Position
lässt sich nicht genau verorten und ist in der wirtschaftspolitischen Orien-
tierung einiger lateinamerikanischer Staaten ebenso zu finden wie der
deutschen Gewerkschaft IG-Metall.

5. Resümee

Die neu entflammte Debatte über Wirtschaftswachstum als gesellschaft-
liches Ziel bzw. der Notwendigkeit alternativer Wohlstandsmessung weist
mehr Parallelitäten denn Unterschiede zu ähnlichen Kontroversen zu Be-
ginn der 1970er-Jahre auf. Insbesondere die Frage nach den Grenzen des
Wachstums ist abermals ein wichtiger Teilbereich. Angesichts dieser Ähn-
lichkeiten bei rückblickend gleichzeitig äußerst bescheidenen Ergebnis-
sen ist Fortschrittspessimismus hinsichtlich der Wachstumskontroverse
selbst angebracht. Noch erscheint es unklar, ob sie heute mehr sein kann
„als [eine] Endlosschleife“.78 Das gilt insbesondere für die Frage, ob mehr
oder weniger Wachstum bzw. Nullwachstum oder sogar eine gezielte Wirt-
schaftsschrumpfung angestrebt werden sollte. Gemeinsame Schwierig-
keit dieser Positionen ist die Perspektive eines gesellschaftlichen Planers,
der jenseits von Wirtschaftssubjekten und deren komplexen Interaktionen
eine bestimmte BIP-Veränderung realisieren könnte. Zweitens werden die
Zusammensetzung der Wirtschaftsleistung und die Bedingungen ihres
Zustandekommens vernachlässigt, obwohl diese unter ökologischen und
sozialen Gesichtspunkten wahrscheinlich wichtiger sind als die Verände-
rung ihrer monetär bewerteten Jahressummen. Tendenziell wird die Kon-
troverse über den „Sollwert“ der Veränderungsrate des BIP heute weniger
scharf geführt als in den 70er-Jahren, da heute vielmehr im Mittelpunkt
steht, was gesellschaftlichen Fortschritt bzw. ein gutes/besseres Leben
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für alle ausmacht und in der Folge, wie dieser Fortschritt gemessen und
gefördert werden kann. Da diese Aspekte aber auch schon vor etwa vier-
zig Jahren behandelt wurden, erstaunt der weitgehend fehlende Bezug zu
den Erfahrungen bzw. zu einer Reflexion über die Gründe, warum die De-
batte seither weitgehend fruchtlos geblieben ist. Im Kern geht es nach wie
vor um die von Senator Robert F. Kennedy 1968 vorgebrachte Kritik, dass
das BIP bzw. BNP alles messe, „except that which makes life worth-
while“.79. In der vermutlich wichtigsten aktuellen Grundlage, dem Stiglitz-
Sen-Fitoussi-Report, findet sich beispielsweise kaum ein Verweis auf
diese Vergangenheit, obwohl Amartya Sen selbst bereits damals auf die-
sem Gebiet – insbesondere dem Teilbereich Verteilung – forschte und
publizierte80 sowie später bei der Ausarbeitung des HDI beteiligt war.81

Ebenso fehlen Evaluierungen, warum trotz deutlich verbesserter Verfüg-
barkeit von Daten/Indikatoren diese kaum zu einer stärkeren Berücksichti-
gung in Politik und Öffentlichkeit führen.

Abschließend werden wir zumindest einige Thesen zur Frage präsentie-
ren, ob die Wachstumskontroverse diesmal fruchtbarere Resultate liefern
wird, als dies in den 70er-Jahren der Fall war.

Die erste These lautet, dass der Verlauf der Wachstumskontroverse
nicht losgelöst von der gesellschaftlichen Entwicklung gesehen werden
kann. Die Wurzeln sowohl der alten als auch der neuen Debatte war eine
zumindest in gesellschaftlichen Teilbereichen des Westens wachsende
Unzufriedenheit mit dem ökonomischen System und deren gebündelter
Artikulation. Das gilt sowohl für den Umweltdiskurs als auch für die Debat-
te über gesellschaftlichen Fortschritt. Die Unzufriedenheit führte zu politi-
schem Druck, Initiativen in diese Richtung zu setzen. Es ist bezeichnend,
dass sowohl in den 1970ern wie auch aktuell einer der zündenden Impulse
von höchster politischer Ebene kam (OECD-Ministerratskonferenz 1970,
Nicolas Sarkozys Einberufung der Stiglitz-Kommission). In dem Maße,
wie dieser Druck wieder abnimmt, wird auch die Wachstumskontroverse
wieder abflauen. Gleichzeitig scheinen die objektiven Grundlagen für die
Unzufriedenheit (z. B. deutlich höhere Arbeitslosigkeit, Zunahme extremer
Wettererscheinungen als wahrscheinliche Folge des Klimawandels, aus-
geprägtere Verteilungsschieflage) heute schwieriger zu überwinden zu
sein, weshalb der Druck diesmal länger anhalten könnte.

Zweitens gehen wir davon aus, dass auch objektive Schwächen der Al-
ternativen zur einseitigen Wachstumsorientierung sowohl zu den beschei-
denen Ergebnissen in der Vergangenheit beigetragen haben. Das System
der VGR ist besser als sein Ruf und nicht zuletzt aufgrund seiner jahrzehn-
telangen Etablierung und laufenden Verbesserungen schwer zu „überbie-
ten“. Dieses System mit dem BIP als wichtigste Teilgröße sollte daher
nicht ersetzt, sondern ergänzt werden. Zum Teil bietet es sogar direkte An-
knüpfungspunkte, beispielsweise durch eine Erweiterung um sogenannte
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Satellitenkonten, die Teilgebiete wie den Ressourcenfluss erfassen kön-
nen, oder eine Refokussierung auf Einkommens- und Konsumrechnung.
Ein Rechenwerk kann immer nur so gut sein wie die Zielvorgabe, für die es
herangezogen wird.

Dass spätestens mit dem Stiglitz-Report Umwelt-, Gesellschafts- und
Wohlstandsperspektive als drei Säulen unter ein gemeinsames Dach zu-
sammengeführt werden, könnte bessere Ergebnisse aus der heutigen
Wachstumskontroverse bringen. Damit wird es zumindest möglich die Kri-
tik am BIP weiter zu bündeln. Zudem ist die Debatte heute stärker fakten-
basiert, zumindest was deren Begründung im Teilbereich gesellschaftli-
cher Fortschritt anbelangt. Die divergierende Entwicklung zwischen BIP
und Lebensqualität ist evident, insbesondere im Teilbereich Verteilung,
wo ein immer größerer Teil der Gesellschaft am Wachstum nicht oder nur
sehr eingeschränkt partizipiert. Zudem zeigt die Glücksforschung, dass
materielles Wachstum im Vergleich zu dessen Verteilung, zur Vermeidung
von Arbeitslosigkeit, zum Abbau der Rate psychischer Erkrankungen, zur
Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts etc. eine deutlich über-
schätzte Größe für die Lebenszufriedenheit ist.

Ebenfalls für heute bessere Erfolgsbedingungen spricht der zunehmend
globalisierte, breitere und vor allem quantitativ verdichtete Informations-
fluss über das Internet. Gegenseitiger Austausch der einzelnen Initiativen
und Sichtbarmachung von Erfolgen beispielsweise über Plattformen wie
Wikiprogress ist dadurch viel leichter möglich.

Im Teilbereich Umwelt dürfte nicht zuletzt der heute stärkere Institutiona-
lisierungsgrad der „Umweltbewegung“ die Wachstumskontroverse weiter
verstärken. In dem Maße, wie der wachsende Druck zu einer weiteren
Ökologisierung der Wirtschaft führt oder negative Prognosen nicht eintre-
ten, könnte das jedoch abermals zu gegenläufigen Tendenzen führen.

Es bleibt insgesamt also offen, ob ausgehend von der historischen Er-
fahrung nun mit zufriedenstellenderen Ergebnissen aus der heutigen
Wachstumskontroverse zu rechnen ist. Letztlich wird vieles davon abhän-
gen, ob der öffentliche Druck in Richtung Verbreiterung des Verständnis-
ses von langfristigem gesellschaftlichem Fortschritt aufrecht bleiben wird.
Insofern ist die Neuaufnahme der Wachstumskontroverse an sich bereits
ein erster Schritt.

Anmerkungen
1 Dieser Beitrag basiert auf den Vortrag „Die Wachstumskontroverse vor 40 Jahren –

haben sich die Fragestellungen geändert?“, der anlässlich der gemeinsamen Tagung
des Kautsky-Kreises und des Kocheler Kreises für Wirtschaftspolitik der Friedrich-
Ebert-Stiftung am 1.7.2011 in Wien gehalten wurde.

2 Vgl. Stiglitz et al. (2009) 7.
3 Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen (1976b) 85.
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4 Frey (1972) 15.
5 Pigou (1932) 172ff.
6 Kapp (1958) VII.
7 Mishan (1969) 58.
8 Heller (1973) 5.
9 Herfindahl/Kneese (1973) 442.

10 Heller (1973) 16.
11 Ein frühes Lehrbuch auf diesem Gebiet ist Nowotny (1974).
12 Eine ausführlichere Darstellung zur damaligen Entwicklung der Umweltpolitik lässt sich

etwa in der Beiratsstudie „Probleme der Umweltpolitik in Österreich“ finden (1976a).
13 Meadows et al. (1972)
14 Ibidem, 129.
15 Solow (1974) formulierte pointiert: „[T]he doomsday models of the modern sort tell us

that the world will end with a bang, not with a whimper“ (S. 47).
16 Heilbroner 1973.
17 Ibidem, 149.
18 Paul Samuelson in Oltmans (1974) 41. Für eine detailliertere ökonomische Kritik an den

Weltmodellen von Forrester und Meadows et al. siehe Rosner/Winckler 1983.
19 Boulding (1973) 149.
20 Myrdal (1973) 219.
21 Day (1974) 123ff.
22 Boulding (1973) 150.
23 Heller (1973) 11, 28.
24 Ostleitner (1975) 26.
25 Matzner (1975) 42. Weitere Beiträge zu dieser Diskussion: Szecsi (1975) und (1976),

Teufelsbauer (1975) und Prager (1975).
26 Bsp. Layard (2005).
27 Herfindahl/Kneese (1973), 449.
28 Siehe dazu Chaloupek (1973) 116ff.
29 Juster (1977) 65.
30 Morgenstern (1972) 701.
31 Juster (1977) 31.
32 Myrdal (1932).
33 Albert (1967), 56ff.
34 Myrdal (1973) 208.
35 Ibidem, 219.
36 Nordhaus/Tobin (1972).
37 Ebd.
38 Vgl. bspw. Layard (2005).
39 Ostleitner (1975) 15.
40 Polanyi (1977).
41 Vgl. Rothschild (2010).
42 Costanza/Hart/Posner/Talberth (2009) 5.
43 United Nations (1954) 176.
44 Ebd.
45 Vgl. United Nations Statistical Commission (1958) 16f.
46 Vgl. Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen (1976b) 37.
47 United Nations Statistical Commission (1968) 13.
48 United Nations Statistical Commission (1970) 12.
49 Towards a System of Social and Demographic Statistics – UN Statistical Commission

(1975).
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50 Zitiert nach: Beirat (1976) 44.
51 Ebd. 62ff.
52 Walpen (2004).
53 Die Zeit (1983).
54 Candeias (2004) 265.
55 GPIAltantic (2012).
56 Ebd.
57 Vgl. bspw. Stockhammer et al. (1997).
58 Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen (1976b) 5ff., 78.
59 UNDP (1990).
60 Ebd. 9.
61 Ebd. 13.
62 Global Footprint Network (2012).
63 Sharpe (1999) 7.
64 Ebd.
65 Becker et al. (2000) 404.
66 Unter dem Namen dieser führend beteiligten Ökonomen wird sie für gewöhnlich geführt.

Die offizielle Bezeichnung lautet „Commission on the measurement of economic perfor-
mance and social progress“.

67 Commission on the measurement of economic performance and social progress (2009).
68 Ebd. 7.
69 Vgl. Crouch (2008).
70 OECD (2004) 2.
71 Ebd. 3.
72 Commission on the measurement of economic performance and social progress (2009)

13f.
73 European Statistical System (2011).
74 Enquete-Kommission (2012).
75 Conseil d’Analyse économique/Sachverständigenrat (2010).
76 Rossmann (2011).
77 Vgl. Brand (2012).
78 Steurer (2010).
79 Tayler (2012).
80 Vgl. Wagner (2000).
81 Lediglich in den Begleitdokumenten findet sich zumindest ein schwacher Bezug.
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Zusammenfassung

In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, welche Parallelen und Unterschiede
die neu entflammte Debatte über Grenzen, Sinnhaftigkeit und den wirtschaftspolitischen
Stellenwert von Wirtschaftswachstum mit ähnlichen Kontroversen zu Beginn der 1970er-
Jahre aufweist. Zunächst untersuchen wir, wie die ökologische Frage in der Ökonomie dis-
kutiert wurde sowie welche Vorschläge es zu einer Neujustierung des BIP bzw. seine
Ergänzung um Wohlfahrts- und Umweltindikatoren gab. Danach widmen wir uns den Fra-
gen, welche bleibenden Ergebnisse die Wachstumskontroverse hinterlassen hat und
warum sich die großen Erwartungen von vor 40 Jahren nicht erfüllten.

Wir kommen zu dem Schluss, dass insbesondere aufgrund der Ähnlichkeit des Diskur-
ses bei rückblickend bescheidenen Ergebnissen auch bei der Neuauflage kaum bedeu-
tende Fortschritte zu erwarten sind. Zentrale Fragen sind weiterhin ungelöst, etwa wie
Wachstum in einer Demokratie gezielt politisch gedrosselt oder wie der zentrale Stellen-
wert des Indikators „Wirtschaftswachstum“ zugunsten einer breiteren Wohlstandsmes-
sung tatsächlich zurückgedrängt werden kann. Für größeren Fortschritt als in den 1970er-
Jahren spricht die in der gegenwärtigen Krise wachsende Unzufriedenheit mit der Ökono-
mie, die diesmal zu einem wirkungsvolleren und länger anhaltenden Druck zur stärkeren
Berücksichtigung gesellschaftlicher Ziele in der Wirtschaftspolitik führen könnte. Zudem
könnten die nunmehrige Bündelung der ökologischen, ökonomischen und sozialen
Aspekte zu einer umfassenden Wohlstandperspektive, die gestiegene Bedeutung von
Faktenbasierung der Politik, eine stärkere Verankerung des Diskurses in der Wissenschaft
sowie der technische Fortschritt in der Datenverarbeitung und -aufbereitung heutzutage
bessere Ergebnisse bewirken.
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BÜCHER

Die Entwicklung
ökonomischen Denkens

Rezension von: Peter Rosner, Die Ent-
wicklung ökonomischen Denkens. Ein

Lernprozess, Verlag Duncker & Humblot,
Berlin 2012, 462 Seiten, D 39,10.

Für eine der Geschichte des ökono-
mischen Denkens bieten sich vor allem
zwei allgemeine Gesichtspunkte an,
unter denen eine Darstellung struktu-
riert werden kann: die grundlegenden
gesellschaftlichen und politischen Pa-
radigmen, welche den Handlungen der
wirtschaftlichen Akteure und der Wirt-
schaftspolitik zu Grunde liegen; und
die Entwicklung der vielfältigen Instru-
mente und Modelle, die angewendet
wurden, um die Phänomene des Wirt-
schaftslebens zu erklären. Die meisten
nationalökonomischen Dogmenge-
schichten bedienen sich beider Heran-
gehensweisen mit wechselnder Beto-
nung des einen oder anderen Ge-
sichtspunktes. Explizit für den ersteren
Gesichtspunkt als dominanten ent-
scheidet sich Karl Pribrams „History of
Economic Reasoning“,1 während das
wohl bedeutendste Werk auf diesem
Gebiet, Joseph Schumpeters „History
of Economic Analysis“, dem Titel ent-
sprechend die Entwicklung des analyti-
schen Instrumentariums in den Vorder-
grund stellt.

Peter Rosner legt in einem einleiten-
den Kapitel die Zielsetzung seiner Ge-
schichte der ökonomischen Theorie
dar. Prinzipiell geht es ihm um eine
Darstellung des zweiten Typs, also des

analytischen Instrumentariums, ge-
nauer gesagt, um zwei Hauptstränge
der Entwicklung, deren (derzeitiges)
Endprodukt der Kanon des ökonomi-
schen Wissens ist, wie er sich heute in
der universitären Lehre des Faches in
Form der Kernbereiche Mikroökono-
mie und Makroökonomie mit unzähli-
gen Lehrbüchern dieser Titel präsen-
tiert.

Rosner stellt die Entwicklung des
theoretisch-ökonomischen Denkens
dabei als Lernprozess dar. Er setzt die
Akzente aber insofern anders als
Schumpeter und das ebenfalls ein-
schlägige Werk Mark Blaugs, indem er
stärker auf nicht theorieimmanente Be-
stimmungsfaktoren eingeht. „Die Schil-
derung des jeweiligen Ungenügens
der entsprechenden Theorien, auf da-
malige Fragen (z. B. der Armut der In-
dustriearbeiter in der Industriellen Re-
volution, der anhaltenden Massenar-
beitslosigkeit in der Zeit der Großen
Depression der 30er-Jahre, etc.; G.
Ch.) akzeptable Antworten zu geben“,
und die jeweiligen Bestrebungen der
Ökonomie, bessere Erklärungen und
überzeugendere Antworten zu finden,
sind ebenfalls unabdingbar für ein Ver-
ständnis dessen, „was denn die Ent-
wicklung der Ökonomie als Wissen-
schaft treibt“ (S. 29).

Dabei geht es Rosner nicht um eine
punktuelle Diskussion einer möglichst
großen Vielzahl von Theorieansätzen,
sondern selektiv um solche Theorie-
elemente, die im Rahmen der großen
systemischen Theoriegebäude Bedeu-
tung haben. Er prüft, „ob die Begrün-
dungen systematisch in einem theore-
tischen Rahmen entwickelt werden; ob
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dieser auch heute noch akzeptiert wer-
den kann“ (S. 35).

Vorsichtig bekennt sich Rosner zu ei-
nem „whiggish view“ der Bewertung
der Entwicklung der ökonomischen
Theorie als „Fortschritt“ durch Lernpro-
zess – „wenn man der Überzeugung
ist, dass die moderne Ökonomie eine
Wissenschaft ist, die etwas zur Deu-
tung der Welt und ihrer Verbesserung
beitragen kann“ (S. 28).

Rosners Geschichte der ökonomi-
schen Theorie behandelt die Entwick-
lung im Kontext der großen Systeme
der Klassik und der Neoklassik, ver-
zichtet aber nicht darauf, auch auf Vor-
läufer und Anfänge einzugehen. Er
geht dabei selektiv auf Aussagen grie-
chischer Autoren und scholastischer
Theologen zu wirtschaftlichen Fragen
ein, v. a. betreffend ethische Begrün-
dungen für Gewinnerzielung, um damit
den Unterschied zur heutigen ökono-
mischen Wissenschaft herauszuarbei-
ten: nämlich dass das vorneuzeitliche
Denken die Wirtschaft nicht als eigen-
ständige Sphäre sieht, sondern nur im
Kontext der Ethik (Aristoteles) oder der
biblischen Theologie begreift.

Bei den deutschen Kameralisten fin-
den sich einfache Erklärungsansätze
zu ökonomischen Phänomenen im
Rahmen ihrer durchaus ambitionierten
wirtschaftspolitischen Konzepte, je-
doch ist die Betrachtungsweise durch
die kollektive Perspektive des Staates
geprägt, unter der die Fragen diskutiert
werden. Im Unterschied zu den deut-
schen wirtschaftspolitischen System-
schriften eines Justi oder Sonnenfels
beschäftigen sich die englischen Mer-
kantilisten punktuell mit Einzelfragen
wie z. B. den aktuellen Veränderungen
des Geldwertes, dem Export und Im-
port von Waren und Edelmetall, dem
Zinssatz, wobei aber bereits grundle-

gende Konzepte der späteren Theorie
angedacht werden.

Einen entscheidenden Schritt im
Denkansatz vollziehen diese theoreti-
sierenden Praktiker des Wirtschaftsle-
bens, indem sie im Unterschied zu den
deutschen Merkantilisten bei ihren
Überlegungen nicht die Perspektive
des Staates einnehmen, sondern impli-
zit primär jene des handelnden Ak-
teurs. „Dieser Vorrang der Individuen
vor dem Staat oder einer anderen
Ganzheit gilt auch im methodologi-
schen Sinn“ (S. 71). Traditionellen Vor-
stellungen verhaftet bleiben diese An-
sätze zur Theoriebildung insofern, als
die ständische Gliederung der Gesell-
schaft mit den „labouring poor“ als Un-
terschicht implizit vorausgesetzt wird
(S. 98). Erst Adam Smith ging von die-
ser Vorstellung ab, dass „die Armen“
gerade so viel Lohn bekommen müs-
sen, damit sie weiter arbeiten (S. 152).

Im Unterschied zum ersten „vollgülti-
gen“ Systembildner im Sinne der Theo-
rie einer eigenständigen Ökonomie,
dem Engländer irischer Herkunft Ri-
chard Cantillon, wird die Perspektive
der französischen Physiokraten wieder
schwankend. Einerseits propagierte
Quesnay die freie Konkurrenz und plä-
dierte entschieden für die Abschaffung
der zahlreichen in der Binnenwirtschaft
und gegenüber dem Ausland beste-
henden Beschränkungen des Handels
und Verkehrs. Andererseits behandel-
te er die Frage des wirtschaftlichen
„Gleichgewichts“, die in unterschiedli-
chen Formen nicht nur die deutschen
und englischen, sondern auch die ita-
lienischen Merkantilisten intensiv be-
schäftigt hatte,2 in Form der Proportio-
nen der aggregierten „Revenuen“ der
Grundeigentümer, der Pächter und der
städtischen Handwerker, wobei nach
seiner Ansicht die Politik dafür zu sor-
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gen hat, dass die realen Größen den
gleichgewichtigen Proportionen dieser
Aggregat entsprechen (S. 125).

Noch unter der Rubrik „Die ersten
theoretischen Systeme“, im Anschluss
an Cantillon, Quesnay und Hume, be-
handelt Rosner Adam Smiths „Wealth
of Nations“, und danach auch noch Ri-
cardo. Wenn man – wie Schumpeter –
die Bedeutung Smiths wegen dessen
vermeintlich geringer Originalität für
die Entwicklung der ökonomischen
Wissenschaft herunterspielt, so ver-
kennt man nach Ansicht Rosners seine
Schlüsselrolle bei der Konstitution der
Ökonomie als Wissenschaft. „Er war
der erste, der eine systematische Dar-
stellung der bis dahin in ökonomischen
Schriften behandelten Fragen in einem
einheitlichen theoretischen Rahmen –
Geld, Außenhandel, Steuern, wirt-
schaftliche Entwicklung, Verteilung der
Einkommen, Preisregulierung, Ban-
ken, Wettbewerb, Zinssätze, etc.“ (S.
139). Und „wie kein anderer vor ihm
baute er die Untersuchung der Wirt-
schaft ausschließlich auf der Analyse
von Handlungen der Individuen auf.
Das war nicht nur methodologisches
Postulat, sondern hatte darüber hinaus
gesellschaftspolitischen Inhalt“ (S.
140).

Von Smiths System aus zeichnet
Rosner im Folgenden hauptsächlich
zwei Stränge der Theorieentwicklung
nach: jenen der Wert- bzw. Preistheo-
rie, und den anderen der Verteilungs-
theorie, also der Erklärungsansätze für
die Höhe der Profite, der Löhne, und
damit im Zusammenhang des Zinses.
Ricardos Bemühungen, die Mängel der
Smith’schen Kostenpreiserklärung zu
verbessern, führte in die Aporie, dass
die (relativen) Preise nicht ohne eine
vorangehende Fixierung der Profitrate
bestimmt werden können, daher eine

Ableitung der Profitrate aus dem Preis-
system nicht möglich ist – eine Aporie,
auf die Rosner im Kontext anderer Ver-
suche noch mehrfach zurückkommt.
Es wird dadurch fraglich, ob und wie
sich angesichts dieses ungelösten Pro-
blems ein Gleichgewicht im Gesamt-
system einstellen kann. Einen folgen-
reichen Stilwandel im ökonomischen
Denken leitete Ricardo insofern ein, als
er weitgehend abstrakt analytisch ar-
gumentierte, im Unterschied zu Smith,
bei dem sich immer (oft schlecht fun-
dierte) historische Argumentationswei-
se mit analytischer mischt.

Der Gewinn an analytischer Präzisi-
on hatte seinen Preis: „Es war nicht Ri-
cardos Anspruch, „eine Theorie der
Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu
geben“ (S. 207). Den damit zusam-
menhängenden Fragestellungen wand-
ten sich intensiv die deutschen Ökono-
men Friedrich List und die Vertreter der
Historischen Schule zu, denen Rosner
eine eigenes Kapitel widmet. In Frage
gestellt wurde die Gültigkeit abstrakt-
analytischer Aussagen unabhängig
von Zeit, Ort und konkreten Proble-
men, und – noch fundamentaler – die
Verallgemeinerung des Eigennutzes
als grundlegende Maxime des Han-
delns der Wirtschaftsakteure. Die Per-
spektive der ökonomischen Betrach-
tungsweise wurde für einen Teil der
Fragestellungen wieder vom Einzelak-
teur zum Staat verschoben, was zu ei-
ner intensiven Befassung dieser Auto-
ren mit einer Vielzahl von Fragen der
Wirtschaftspolitik führte, und auch zu
anderen Schlussfolgerungen als im
englischen Liberalismus in Bezug auf
die Sinnhaftigkeit staatlicher Interven-
tionen.

Rosner anerkennt die Berechtigung
solcher Akzente, welche die Bedeu-
tung von Institutionen oder sozialen
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Einstellungen herausarbeiten. Dass
das ökonomische Denken im Deut-
schen Reich des 19. Jahrhunderts sich
letztlich als Sackgasse für die ökono-
mische Wissenschaft erwiesen hat,
führt er auf den naiven Induktivismus
der Historischen Schule zurück, der
nur Fakten und historische Tendenzen
gelten lässt (S. 229). Als Verdienst der
Historischen Schule hätte man noch
gelten lassen können, dass sie – wenn
auch in der konkreten Form nicht halt-
bar – die Beschäftigung mit empiri-
scher Erfahrung wieder stärker zum
Gegenstand der ökonomischen Wis-
senschaft machte; allerdings im Hin-
blick auf die Theorie vergeblich, die
sich mit dem Einsetzen der „neuen
Theorie“ ab 1870 zunehmend von kon-
kreter Anschauung und Erfahrung ent-
fernt hat.

Den Zeitabschnitt zwischen klassi-
scher und „neuer“ Theorie (1820 bis
1870) bezeichnet Rosner als „Stagnati-
on der theoretischen Ökonomie“ (S.
210), ausgenommen das Werk von
Karl Marx, das in einiger Ausführlich-
keit dargestellt wird. Singulär und
Maßstäbe setzend durch seinen An-
spruch, über die Wirtschaft hinausge-
hend eine einheitliche Theorie der ge-
samten Gesellschaft zu schaffen, war
Marx mit prognostischen Tendenzaus-
sagen wenig erfolgreich. Als jene Teile
der Theorie von Marx, die für die Ent-
wicklung der Wirtschaftstheorie große
Bedeutung erlangt haben, als „Pionier-
leistungen“ nennt Rosner „die Darstel-
lung der Reproduktionsschemata, die
ausführliche Behandlung von techni-
schem Fortschritt“ (S. 267). Für die
weitere Entwicklung der ökonomi-
schen Theorie wurde Marx dennoch
bestenfalls indirekt wirksam, schon al-
lein deshalb, weil den Nachfolgern sei-
ner Theorie der Zugang zu den Lehr-

stühlen einer sich immer stärker aka-
demisierenden ökonomischen Wissen-
schaft aus politischen Gründen ver-
sperrt blieb; aber auch deshalb, weil
die marxistischen Ökonomen glaub-
ten, eine ernsthafte Auseinanderset-
zung mit nach-ricardianischer Ökono-
mie vermeiden zu können und die
neue Werttheorie als bloßen „Ausdruck
der Rentiers-Gesinnung der Kapitalei-
gentümer“ bagatellisierten (S. 273).

Fast zwei Fünftel des Textes widmet
Rosners Dogmengeschichte dem Zeit-
raum vom Beginn der „neuen Theorie“
bis zur Zeit zwischen den Weltkriegen,
mit der die Darstellung – von gelegent-
lichen Ausblicken abgesehen – endet.
Mit dem Übergang zur subjektiven
Werttheorie wurde ein einschneiden-
der Paradigmenwechsel vollzogen, für
den der Anstoß kaum bei irgendwel-
chen Entwicklungen im realgesell-
schaftlichen Bereich (wie bei Smith,
Marx, auch bei der Historischen Schu-
le) gekommen sein kann, sondern aus
der inneren Entwicklung der Theorie
selbst. Die Nutzenwertlehre wurde ent-
wickelt, „weil akzeptiert war, dass es
keine brauchbare Preistheorie gab“
(S. 278f).

So wie an anderen Stellen bemüht
sich Rosner, herauszuarbeiten, worin
der entscheidende Schritt zur neuen
Werttheorie bestand, zu der es ja man-
che Ansätze bei früheren Autoren
(z. B. Cournot, bei den deutschen Öko-
nomen) gegeben hatte. Nicht die stär-
kere Berücksichtigung von Bedürfnis-
sen und Gebrauchswerten war ent-
scheidend, sondern dass Menger „eine
zweidimensionales Bewertungssche-
ma [einführte], nämlich die Bedeutung
des Bedürfnisses und das Ausmaß sei-
ner Befriedigung“ (S. 301). Mit ihrer Er-
klärung der Preise der Produktionsgü-
ter („Güter höherer Ordnung“) und des
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Kapitalzinses trennte die Österreichi-
sche Schule „in der Analyse die alloka-
tive Funktion des Einkommens aus Ka-
pital und Boden von der rein distributi-
ven“ (S. 307), mit der Nebenbedeutung
einer Gegenposition zur Marx’schen
Ausbeutungstheorie. Hundert Jahre
nach Adam Smith bekam die Vorstel-
lung einer Harmonisierung der indivi-
duellen mit der gesamtgesellschaftli-
chen Wohlfahrt eine neue theoretische
Form in der von Walras begründeten
Allgemeinen Gleichgewichtstheorie.
Es war die mathematische Version der
neuen Theorie, die sich in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts in der aka-
demischen Lehre weltweit durchge-
setzt hat. Dies implizierte eine höchst
folgenreiche Fixierung auf Zustände
des Gleichgewichts, auf Bedingungen
seiner Existenz, unter denen ein sol-
ches allgemeines Gleichgewicht ge-
dacht werden kann.

Die neue Theorie erst ermöglichte
die Bildung von Analyseinstrumenten,
die heutigen Ökonomen so selbstver-
ständlich wie unentbehrlich erschei-
nen, wie z. B. Preis- und Einkommens-
elastizität, Substitutions- und Einkom-
menseffekt, u. a. Das Marshall’sche
Kreuz zur Darstellung des Marktgleich-
gewichts beim Schnittpunkt der Ange-
bots- und Nachfragekurve ist geradezu
ins Alltagsverständnis von wirtschaftli-
chen Vorgängen eingegangen. Heuti-
ge Verteilungs- und umweltpolitische
Diskussionen beruhen auf den theore-
tischen Grundlagen von Marshall und
Pigou. Die dabei angewendete partial-
analytische Denkweise befriedigte al-
lerdings aus der umfassenderen Sicht
eines gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts aller Märkte, eines Wohl-
fahrtsoptimums aller Akteure, nicht.
Rosner zeichnet den langwierigen
Weg zu der heute für alle studierten

Ökonomen selbstverständlich erschei-
nenden Darstellung in den gängigen
Lehrbüchern der Mikroökonomie mit
ihren Indifferenzkurven, Budgetgera-
den etc. nach. Er schildert die Bemü-
hungen, den Sinngehalt eines Nutzen-
optimums und der „Effizienz der Allo-
kation der Ressourcen“ objektiv zu be-
stimmen, die selbst aus der immanen-
ten Sicht dieses Bereiches der Theorie
zu keinem befriedigenden Ergebnis
geführt haben.

Nur kurz erwähnt wird von Rosner
die Weiterentwicklung der theoreti-
schen Ansätze Mengers und Wiesers
zu einer allgemeinen Theorie der
Preisbildung in der Zeit zwischen den
Weltkriegen. Kritische Positionen zur
mathematischen Version des allgemei-
nen Systemgleichgewichts artikulier-
ten vor allem Morgenstern und Hans
Mayer. Hingewiesen wurde dabei vor
allem auf die vollkommen realitätswid-
rige Annahme, dass jeglicher Aus-
tausch erst nach Realisierung des
Gleichgewichts stattfinde, bzw. auch,
dass alle Preisbildungsprozesse simul-
tan ablaufen. Wird aber zugelassen,
dass Markttransaktionen auch zu fal-
schen, d. h. nicht dem allgemeinen
Gleichgewichtszustand entsprechen-
den Preisen stattfinden (müssen!), so
wird die Walras’sche Gleichgewichts-
theorie zur bloß theoretischen Übung,
die logischen Ansprüchen genügt,
aber nichts über die ökonomische Rea-
lität aussagt. Ein Forschungsprogamm
für die Marktprozesse in Ungleichge-
wichtssituationen wurde aber von den
damaligen Österreichern nicht entwi-
ckelt. Der mainstream der Theorie
folgte der Walras’schen Version, die
Österreichische Schule verkam in der
US-amerikanischen Version der „Aus-
trian economics“ zur Sekte.

Mit der zunehmenden Dominanz der
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mathematischen Gleichgewichtstheo-
rie verschwand die zentrale Fragestel-
lung der älteren Mikroökonomie aus
dem Blickfeld: „The central question of
orthodox prewar microtheory – How is
market equilibrium actually attained?
has been shunted aside.“ Preisbildung
wurde nun verstanden „in terms of the
mathematics of solving simultaneous
equations“.3

Dass Rosner seine Aufmerksamkeit
auf die Walras’sche Version konzen-
triert, ist aus der Sicht der real die Leh-
re dominierenden Strömung begründ-
bar. Ob diese Weichenstellung glück-
lich war im Sinne eines Erkenntnisfort-
schritts, wie Rosner ihn versteht, die ei-
nen großen Teil der Theorieproduktion
immer stärker in scholastische Spitzfin-
digkeiten hinein- und die Abkoppelung,
ja bewusste Immunisierung von jegli-
cher Anschauung und Realität voran-
getrieben hat, ist allerdings eine ande-
re Frage, die heute, nach der schwers-
ten Wirtschaftskrise seit der Großen
Depression der 30er-Jahre, wieder
vermehrt gestellt wird.

Der letzte Abschnitt des Buches ist
der Herausbildung der modernen Ma-
kroökonomie gewidmet. Als wichtigster
Ausgangspunkt dient Rosner dabei die
Diskussion über die Quantitätstheorie,
den Zinssatz und seine Funktion als
Mechanismus der Anpassung von
Sparen und Investieren. Ähnlich wie im
Fall der Indifferenzkurvenanalyse wird
hier gezeigt, wie mühsam der Weg
war, der zu den heute gängigen und in
den Lehrbüchern der Makroökonomie
allgemein verwendeten Begriffen zu
gelangen, z. B. das „Sparen“ von der
„Investition“ (in reale Anlagegüter und
Lagerbestände) zu trennen, die Frage
des makroökonomischen Gleichge-
wichts von Sparen und Investieren im
Rahmen der Kategorien der volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung zu for-
mulieren.

Aus Rosners Darstellung der Rezep-
tion der Keynes’schen Theorie, die als
Reaktion auf das Unvermögen der da-
maligen Theorie entwickelt wurde, eine
befriedigende Erklärung für die Große
Depression zu bieten, wird eine Ten-
denz der überkommenen schulmäßi-
gen Ökonomie deutlich: Der Anspruch
auf Erklärung des mit den eigenen An-
sätzen nicht zu erklärenden Phäno-
mens wird sozusagen wieder umge-
dreht und – von ihrem eigenen Unver-
mögen ablenkend – gegen Keynes ge-
richtet, nämlich wie dieser denn dazu
komme, gegen „grundlegende Maxi-
men“ der Theorie zu verstoßen, indem
er etwa die Nominallohnsenkung nicht
als Mittel zur Wiederherstellung des
Arbeitsmarktgleichgewichts gelten
lässt. Die „Weiterentwicklung“ dieser
Argumentationsstrategien bis zu den
Absurditäten der sog. „real business
cycle-Theorie“ oder des „ricardiani-
schen Äquivalenztheorems“ ist be-
kannt, sie liegt außerhalb des von Ros-
ner behandelten Zeitraumes.

Rosners Dogmengeschichte geht
explizit selektiv vor, d. h. es wird nicht
der Anspruch erhoben, einen Überblick
über alle Gebiete der ökonomischen
Theorie zu geben, z. B. wird die Au-
ßenhandelstheorie nur am Rande er-
wähnt (bei Ricardo, List), aber nicht im
Detail in ihrer Entwicklung verfolgt. Die
Selektivität des Vorgehens soll wohl
auch im Titel – Entwicklung ökonomi-
schen Denkens und nicht „des“ ökono-
mischen Denkens – zum Ausdruck ge-
bracht werden. Dennoch möchte der
Rezensent nicht versäumen, ein paar
Personen und Themen zu erwähnen,
die ihm bei der Darstellung „gefehlt“
haben. An erster Stelle ist hier Joseph
Schumpeter zu nennen, von dem zwar

806

Wirtschaft und Gesellschaft 38. Jahrgang (2012), Heft 4



sein Erstlingsbuch „Wesen und Haupt-
inhalt der theoretischen Nationalöko-
nomie“ erwähnt wird, nicht aber sein
Hauptwerk „Theorie der wirtschaftli-
chen Entwicklung“. Von der Logik der
von Rosner gezeichneten Verlaufsge-
schichten ökonomischer Theorie ist
dies zwar konsequent, aber doch auch
wieder nicht zwingend.

Ein weiterer Strang der Theorieent-
wicklung des Titels „Wachstums- und
Entwicklungstheorie“, mit Adam Smith
beginnend, dessen Wachstumstheorie
erwähnt wird, hätte in der gegebenen
Struktur seinen Platz und würde sich
darin ergänzend hinzufügen lassen. In
diesem Kontext hätte auch die ver-
nachlässigte reale (im Unterschied zur
monetären) Konjunkturtheorie behan-
delt werden können. Zugegebenerma-
ßen ist die Kontinuität der Theorieent-
wicklung in diesem Strang deutlich ge-
ringer, die Darstellung daher zwan-
gläufig ziemlich heterogen. Der Vorteil
wäre, dass die Berücksichtigung die-
ses Themas einen Begriff davon ver-
mitteln würde, dass wir es bei Wirt-
schaft mit einem langfristig wachsen-
den Produktionsvolumen zu tun haben
und die gängigen Theorien auch unter
diesem Gesichtspunkt gesehen wer-
den müssen, selbst wenn sie meist da-
von absehen.

Was noch abgeht, ist Mengers Geld-
theorie, die davon ausgehende Dis-
kussion der „Neutralität des Geldes“,
und Mengers Berücksichtigung von Er-
wartungen der Wirtschaftsakteure –
letztere werden erst im abschließen-
den Abschnitt über die Makroökonomie
behandelt.

Rosner ist mit Wertungen zurückhal-
tend, um sich der Verlockung zu ent-
ziehen, die Geschichte der Theorie als
Weltgericht einzusetzen. Er registriert
die zunehmende Irrelevanz eines gro-

ßen Teils der Theorieproduktion der
letzten Jahrzehnte, und er verschweigt
nicht die Kritik der „Österreicher“ und
der Neo-Ricardianer an der mathema-
tischen Gleichgewichtstheorie bzw. an
der Neoklassik. Gleichzeitig verteidigt
er die politische „Unschuld“ des neo-
klassischen mainstream mit dem Argu-
ment, dass diese Theorie nicht den An-
spruch erheben könne, direkte Aussa-
gen über die ökonomische Realität zu
machen oder Empfehlungen zur Wirt-
schaftspolitik zu geben. Es hieße wahr-
scheinlich die reale Bedeutung der
ökonomischen Theorie erheblich über-
schätzen, wenn man sie für das Desas-
ter der Finanzmarktkrise, der Großen
Rezession und der Staatsschuldenkri-
se verantwortlich machen wollte, deren
Bewältigung im günstigen Fall noch
mehrere Jahre dauern wird.

Aber absurde Theorien vom Typ der
„rationalen Erwartungen“ oder der Effi-
zienzmarkthypothese sind auf dem Bo-
den des mainstream gewachsen bzw.
erfreuten sich der wohlwollenden Un-
terstützung namhafter Vertreter. Diese
„Finanzmarktideologie“, die als Be-
gründung einer Wirtschaftspolitik mit
katastrophalem Ausgang diente, be-
ruht letztlich auf der lässig getroffenen
Annahme, dass die Bedingungen ei-
nes „vollkommenen Marktes“, deren
Unerfüllbarkeit jedes Lehrbuch betont,
dennoch in der Realität irgendwie an-
nähernd erfüllt sind. Kaum einer derje-
nigen Ökonomen, die vor dem Kollaps
gewarnt haben, kam aus dem Lager
des neoklassischen mainstream, von
dessen Vertretern nicht wenige diese
Kritik verharmlost oder lächerlich ge-
macht haben. Dass der fundamentale
Denkansatz des mainstream noch Ent-
wicklungspotenziale für die ökonomi-
sche Theorie im Sinne von Rosners
Fortschrittsverständnis enthält, ist we-
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nig plausibel. Solche Entwicklungspo-
tenziale der Theorie liegen in einem
andere Bereich, nämlich jenem der dy-
namischen Prozesse auf Mikro- und
Makroebene, die sich freilich nur be-
grenzt, in bestimmten Situationen
(z. B. Problem Wendepunkt der Kon-
junktur) gar nicht mathematisch model-
lieren lassen. Das würde Forschungs-
programme im Anschluss an Marshall,
Keynes und die Österreichischen
Schule für jene Bereiche der Theorie
erfordern, die in den letzten Jahrzehn-
ten vernachlässigt worden sind.

Peter Rosner hat mit seinem jüngs-
ten Buch einen innovativen Beitrag zur
Geschichte des ökonomischen Den-
kens vorgelegt, keineswegs das x-te
Lehrbuch der nationalökonomischen
Dogmengeschichte, das irgendwie ge-
gliedert möglichst viele Versionen
möglichst vieler Theorien aufeinander
türmt, sondern eine klar strukturierte
Darstellung, die sich auf zentrale Be-
reiche der Theorie konzentriert und für
diese nachvollziehbare Entwicklungsli-
nien herausarbeitet. Von heutigen
„Handbüchern“ der Theoriegeschichte,
die meist aus Beiträgen einer Vielzahl
von Autoren bestehen, die jeweils ei-
nen schmalen Bereich behandeln, un-
terscheidet sich das Buch durch die
einheitliche persönliche Perspektive.

Beim Lesen des Vorworts bekommt
man den Eindruck, dass Rosner sich
damit abgefunden hat, wenn im heuti-
gen Studienbetrieb die Beschäftigung
mit Texten älterer Autoren „kaum Be-
deutung hat“, dass also der Theoriege-
schichte im nationalökonomischen
Fach nur der Stellenwert der Liebhabe-
rei zukommt. Wenn die Theoriege-
schichte zeigt, dass es unterschiedli-
che Erklärungsansätze und Interpreta-
tionsmuster für ökonomische Phäno-
mene gegeben hat und gibt, so bietet

sie Beobachtungsplattformen an, von
denen aus man heute gängige Sicht-
weisen relativieren kann. Sie zeigt
Weggabelungen der Theorieentwick-
lung auf, zu denen es sich möglicher-
weise lohnt, zurückzugehen, wenn sich
das Gefühl des Ungenügens bestimm-
ter Theorieansätze verstärkt, um von
dort in andere Richtungen weiter zu
forschen. Dies gilt gerade in einer Zeit,
in der der krisenhafte Zustand der Wirt-
schaft auch zu einer Krise der Wirt-
schaftstheorie geworden ist. Rosners
neue Theoriegeschichte kommt daher
zum richtigen Zeitpunkt.

Anmerkungen
1 Diese Betonung im Titel kommt im Titel

der deutschen Übersetzung „Geschich-
te des ökonomischen Denkens“ aller-
dings weniger deutlich zum Ausdruck.

2 Siehe dazu Pribram (1908).
3 Blaug (2003) 407f.
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Griechische Ökonomiekonzepte
Rezension von: Josef Wieland,
Die Entdeckung der Ökonomie.

Kategorien, Gegenstandsbereiche und
Rationalitätstypen der Ökonomie an

ihrem Ursprung, Metropolis,
Marburg 2012, 432 Seiten, D 48.

Das vorliegende Buch repräsentiert
die Dissertation des Autors und wurde
vor zwanzig Jahren publiziert. Die jetzi-
ge, zweite Auflage enthält den unver-
änderten Text der ersten. Zwar nimmt
Wieland die zu erwartenden Einwände
gegen diese Vorgangsweise vorweg,
meint jedoch, die Antwort darauf sei
dennoch die unveränderte Publikation.
Und das, wiewohl er indessen mehrere
Arbeiten zur Frage der Governance
oder Governance-Ethik veröffentlicht
hat.

Worum geht es? Nicht um ökonomi-
sche Handlungen der Wirtschaftsub-
jekte. Nicht um die empirische Analyse
ihrer Verhaltensweisen, auch nicht um
Struktur und Funktionsweise der klas-
sischen griechischen Volkswirtschaft,
sondern um das intellektuelle Erfassen
des Ökonomischen als System durch
die Zeitgenossen. Dieses demonstriert
der Autor an der historischen Entwick-
lung des griechischen Denkens.

Die älteste und geschlossenste Dar-
stellung einer Wirtschaft und ihrer Ele-
mente vermittelte in Europa die Be-
schreibung von Achilleus Schild in der
Ilias des Homer. Dieser ist zu entneh-
men, dass die Wirtschaft noch kein
Geld kannte, sondern eher auf Gaben-
tausch beruhte. Auch scheint die ge-
waltsame, kriegerische Aneignung als
normaler ökonomischer Vorgang be-
trachtet worden sein (Beutewirtschaft).

Dagegen repräsentiert der Oikos in
seiner Form der agrarischen Arbeit ein
Zentrum der geordneten Produktion.

Ökonomische Tatbestände werden
in der Welt Homers jedoch nicht als
solche wahrgenommen, nicht als das
Resultat intentionalen menschlichen
Handelns, sie bleiben eingebettet in
den Mythos, in dem die Götter dieses
Handeln bestimmen. Natürlich wird
auch in diesem System der tiefverwur-
zelte menschliche Drang nach Einkom-
menssteigerung wirksam, er manifes-
tiert sich bei Homer jedoch vor allem in
gewaltsamen Aktivitäten aristokrati-
scher Helden, welche auf diese Weise
Ruhm und Ehre erlangen.

Demgegenüber erkennt Hesiod den
problematischen Charakter dieses An-
satzes, weil er nicht geeignet ist, ge-
sellschaftliche Stabilität herbeizufüh-
ren. Er akzeptiert zwar auch das Stre-
ben nach Reichtum, jedoch gezähmt
durch Maßhalten. Auch sollte dieser
Reichtum durch Arbeit im Rahmen des
Oikos zustandekommen und nicht
durch Gewaltakte. Daraus resultiere
notwendigerweise auch mehr Bestän-
digkeit.

Solon legte dieses rechte Maß seiner
gesetzgeberischen Tätigkeit in Athen
zu Grunde und nahm damit gegenüber
den Reichen eine kritische Position
ein. Damit wurden die informellen Re-
geln nunmehr durch formelle ersetzt
und mitunter tief in ökonomische Tat-
bestände eingegriffen (Schuldener-
lass, Verbot der Schuldknechtschaft).
Aber alle dies Überlegungen repräsen-
tieren nur erste Ansätze zur Erkenntnis
der Ökonomie als System.

Der Aufbruch des rationalen Denkens

Die Entstehung des Ökonomiebe-
griffs setzt mit dem Aufbruch des grie-
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chischen Denkens um das 5. Jahrhun-
dert v. Chr. ein, mit dem Übergang vom
Mythos zum Logos, mit dem vernunft-
geleiteten, rationalen Denken, dem
Suchen nach Kausalitäten. Eine Ent-
wicklung, die mit den Namen Thales,
Xenophanes und Pythagoras ver-
knüpft ist. Diese Autoren vermochten
zum ökonomischen Denken nicht zu-
letzt deshalb beizutragen, weil ihre
Philosophie, ihre Gedanken relativ
stark der Wirklichkeit verhaftet blieben
und utilitaristische Elemente enthiel-
ten. Der Agora als Ort der Volksver-
sammlung trat nunmehr eine solche
als Zentrum des Handels – also der
Markt – zur Seite. Dessen Funktion
wurde sehr klar gesehen, was sich da-
raus erschließen lässt, dass die Politik
relativ oft in seinen Mechanismus ein-
griff.

Ausführlich präsentiert der Autor die
Überlegungen der Philosophen zur
Funktion des Geldes, noch mehr aber
über ihre moralischen Gedanken zum
Reichtum. Der Beitrag Letzterer zum
Erfassen der ökonomischen Systema-
tik erschließt sich freilich nicht ohne
Weiteres. Auch bemüht sich der Autor
zu erläutern, dass die Bedeutung der
Arbeit von den Philosophen sehr wohl
erfasst wurde. Das trifft insofern zu, als
sich die Griechen über den Wert der
Sklaven im Klaren waren, was nichts
daran änderte, dass sie physische Ar-
beit verachteten und eines freien Bür-
gers als unwürdig einschätzten, weil es
die Möglichkeit politischer und wissen-
schaftlicher Tätigkeit einschränkte.
Aus diesem Grund wurde den Hand-
werkern und auch Handelstreibenden
oft das volle Bürgerrecht verwehrt (Me-
töken). Die von Wieland zur Stützung
seiner Hypothese verwendeten Zitate
beziehen sich nur auf Notsituationen,
in welchen ein freier Bürger über keine

anderen Einkommensquellen verfügt
als eben die Arbeit.

Ein wichtiger Schritt auf dem Wege
zur theoretischen Erfassung der Öko-
nomie bedeutete die Schrift Xeno-
phons mit dem Titel „Oikonomikos“.
Denn sie versuchte die Struktur eines
Gutsbetriebes zu beschreiben sowie
Ratschläge für dessen erfolgreiche
Führung zu erteilen. Es wird über spar-
samen Einsatz von Ressourcen,
zweckmäßigen Handel, adäquate La-
gerhaltung, Personal- und Lohnpolitik
sowie Beobachtung des Marktes dis-
kutiert. Überlegungen zu Investitionen
finden sich nach Angaben des Autors
allerdings nicht in dieser Arbeit. Xeno-
phon versuchte auch, die Prinzipien
des Oikos auf den Staat zu übertragen,
damit dieser seine Einkünfte auch
ohne Anwendung von Gewalt gegen-
über anderen zu steigern vermöchte.

Letztlich kann man sagen, dass der
öffentliche Diskurs im klassischen
Griechenland zum Erfassen eines
Wirtschaftssystems führte, welches
durch die Produktionsfaktoren Grund
und Boden, Arbeit und Kapital, durch
die Kenntnis des Marktes, der Preise
sowie des Wettbewerbes und der
Funktion des Geldes charakterisiert
wurde. Auch Gedanken über den Nut-
zen wurden angestellt.

Die Determinanten
der Verhaltensweisen

Die Arbeit Wielands beeindruckt
durch seine umfassende Kenntnis der
klassischen griechischen Philosophie.
Ihr ist sicherlich auch der Umfang des
Werkes geschuldet. Freilich verleitet
dieser oftmals den Autor, in der Argu-
mentation weite Umwege einzuschla-
gen, die dann erst spät zum Thema zu-
rückführen – oder auch nicht. Manch-
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mal widerspricht er sich selbst. So
meint er etwa auf Seite 302 im dritten
Absatz: „Es ist eine schwierige Frage,
ob die Athener wirklich über eine ab-
strakte Marktvorstellung verfügten,
blieb doch die agora letzten Endes im-
mer an den Ort und an handelnde Per-
sonen gebunden.“ Im Fünften gelangt
er jedoch zu dem Ergebnis: „Der Markt,
als Ort des nachfrage- oder angebots-
induszierten Preises zweifellos ein Ab-
straktum, war also sehr wohl bekannt.“

Natürlich wirft ein derart umfangrei-
ches Werk viele Fragen auf, welche
sich diskutieren ließen. So etwa Wie-
lands Hypothese, dass sich der Handel
aus dem Gabentausch entwickelt
habe. Denn Letzteres stellt eine eher ri-
tuelle Aktivität der Oberschichten dar,
welche wenig Berührungspunkte mit
den kommerziellen Handlungen der
unteren Gruppen aufwies.

Eine eher grundsätzliche Überle-
gung könnte dahin gehen, inwieweit
die Auffassungen der Philosophen die
Verhaltensweisen der Wirtschaftssub-
jekte tatsächlich bestimmten. Das gilt
vor allem für die Bewertung der physi-
schen oder organisatorischen Arbeit.
Eine Frage, welche der Autor sehr vor-
sichtig umkreist. Denn obwohl diese
Tätigkeiten offiziell verachtet wurden,
scheinen sie sich immer stärker durch-
gesetzt zu haben. Das beweist nicht
nur der expansive griechische Fern-
handel, sondern der gesamte kommer-
zielle Sektor der Gesellschaft mit hoch
entwickelter Organisation auch der

agrarischen Produktion, der Bergwer-
ke und des Finanzsektors, der letztlich
sogar zur Gründung von Banken führ-
te.1

Und das gilt wohl auch für das von
Wieland besonders akzentuierte, von
allen Philosophen ultimativ geforderte
„Maßhalten“ in der Akkumulation des
Reichtums. Es sind keine empirischen
Hinweise darauf erkennbar, dass sich
irgendjemand daran gehalten hätte.

Natürlich ist das Thema des Buches
in erster Linie das intellektuelle Erfas-
sen des griechischen Wirtschaftssys-
tems. Aber irgendwo wäre ein Hinweis
angebracht gewesen, dass der öffentli-
che Diskurs seinen Niederschlag nicht
in allen Wirtschaftsbereichen gefunden
hatte. Institutionenökonomisch erge-
ben sich Änderungen vor allem der in-
formellen Verhaltensdeterminanten
dann, wenn die Subjekte wiederholt Er-
fahrungen über die Unzulänglichkeit
der bisherigen realisieren. Und das war
auch im klassischen Griechenland of-
fensichtlich der Fall.

Zweifellos ein interessantes, anre-
gendes und oft auch vergnüglich zu le-
sendes Buch. Für die dritte Auflage
könnte der Autor auf die angestoßenen
Gedanken eingehen.

Felix Butschek

Anmerkung
1 Siehe Eich, A., Die politische Ökonomie

des antiken Griechenland. 6. bis 3. Jahr-
hundert v. Chr. (Köln 2006).
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Das befremdliche Überleben
des Neoliberalismus

Rezension von: Colin Crouch,
Das befremdliche Überleben

des Neoliberalismus. Postdemokratie II,
edition suhrkamp SV, Berlin 2011,

247 Seiten, broschiert, D 19,90.

Nach seinem „Renner“ „Postdemo-
kratie“ legte Colin Crouch 2011 eine
neuerliche Analyse vor, die dem Neoli-
beralismus gewidmet ist: diesmal des-
sen befremdlichem Überleben. Von
der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde ihm
dafür der Preis für das „Politische
Buch“ 2012 verliehen. In der Begrün-
dung hieß es u. a.: „Überzeugend ar-
beitet Crouch heraus, wieso der Neoli-
beralismus die Finanz- und Wirt-
schaftskrise so unbeschadet überle-
ben konnte und legt dar, wie die gro-
ßen transnationalen Konzerne auf
staatliches Handeln nachhaltigen Ein-
fluss nehmen und demokratische Ent-
scheidungsfindungen untergraben.“1

Zu Beginn seines Buches erläutert
Crouch seine wichtigsten Thesen, wa-
rum der Neoliberalismus trotz Krise
nicht untergegangen sei: Maßgeblich
dafür sei, „daß der real existierende
Neoliberalismus bei weitem nicht so
sehr auf freie Marktwirtschaft setzt, wie
es seine Theorie behauptet. Stattdes-
sen beruht er auf dem politischen Ein-
fluß von Großkonzernen. Da es in den
wirtschaftspolitischen Debatten in vie-
len Ländern allein um die Opposition
von Markt und Staat geht, tritt die Exis-
tenz dieser dritten Kraft, der großen
Konzerne, in den Hintergrund, obwohl
sie potenter sind als ihre Kontrahenten
und deren Funktionsweisen verän-

dern“ (S. 12). Es gäbe also nicht zwei,
sondern drei Kontrahenten: Markt,
Staat und Großkonzerne. Crouch argu-
mentiert, „daß eine Debatte, die allein
um das Verhältnis von Markt und Staat
kreist, die entscheidenden Fragen ver-
fehlt“ (S. 13). Es ginge also nicht um
ein „Duell ‚Markt versus Staat‘“, viel-
mehr um einen „Dreikampf“ zwischen
Staat, Markt und Großkonzernen. „Al-
lerdings handelt es sich derzeit eher
um ein komfortables Arrangement als
um einen Kampf. Das liegt einerseits
daran, daß die Konzerne die Vereini-
gung aller drei Kontrahenten unter ih-
rer Führung betreiben, zum anderen
daran, daß es keine einleuchtende Al-
ternative zu einem solchen Arrange-
ment gibt“ (S. 14). Eine Abschaffung
der Großkonzerne sei jedoch weder
realisierbar noch wünschenswert. An-
statt dessen plädiert Crouch „für das
Eingreifen einer vierten Kraft, nämlich
einer engagierten, kampflustigen, viel-
stimmigen Zivilgesellschaft, die die
Nutznießer des neoliberalen Arrange-
ments mit ihren Forderungen unter
Druck setzt und ihre Verfehlungen an-
prangert (S. 14). In diesem Sinne wen-
det sich Crouchs Buch an all jene – und
das seien die meisten –, die weder
Macht noch Einfluss hätten, Verände-
rungen durchzusetzen, sondern „ver-
suchen [müssen], das Beste aus dem
zu machen, was sie vorfinden“ (S. 15).
Eloquent und mit vielen Beispielen ar-
gumentiert Crouch in der Folge seine
Thesen.

Der Aufstieg des Neoliberalismus
habe Ende der 1970er-Jahre als Folge
dessen eingesetzt, dass staatliches
Eingreifen in vielen Ländern, insbeson-
dere aber in den USA, in Großbritan-
nien, Frankreich und Italien, hohe Infla-
tion verursacht hätte. Um den Infla-
tionsdruck zu senken, hätten keynesia-
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nische Staaten die Ausgaben senken
und/oder Steuern erhöhen, dafür je-
doch sinkende Sozialausgaben und
höhere Arbeitslosigkeit in Kauf neh-
men müssen. Während die Regierun-
gen die ersten dahingehenden Schritte
nur zögerlich gesetzt hätten, habe sich
ab Mitte der 1970er-Jahre in rasantem
Tempo ein Abgang von Konzepten
keynesianischer Wirtschaftssteuerung
vollzogen: von den Nobelpreisen an
Hayek und Friedman (1974 und 1976),
über einen Richtungswechsel in der
OECD seit den 1970ern hin zur Propa-
gierung von freien Märkten und Forde-
rungen nach einer Privatisierung staat-
licher Industrien etc. bis hin zur Aufga-
be des Ziels der Vollbeschäftigung
durch die britische Labour-Regierung
1976, die Wahl Thatchers 1979 und
Reagans 1980. Im Unterschied zu frü-
her wären nun in erster Linie eine um-
fassende Deregulierung der Wirt-
schaft, inklusive des Wirtschaftsrechts,
und insbesondere des Finanzsektors
auf der Tagesordnung gestanden. Die-
se „Krise des Keynesianismus“, so
Crouch, „führte nicht deshalb zu seiner
Abschaffung statt zu einer Reform oder
Anpassung, weil irgend etwas an sei-
nen Ideen grundsätzlich falsch gewe-
sen wäre, sondern weil die Schicht, de-
ren Interessen er vertrat – die Arbeiter-
schaft der westlichen Industrieländer –,
sich in einem historischen Niedergang
befand und ihre gesellschaftliche
Macht zu verlieren begann. Im Gegen-
satz dazu haben die Kräfte, die heute
vom Neoliberalismus profitieren – glo-
bale Konzerne insbesondere des Fi-
nanzsektors –, keineswegs an Einfluß
verloren“. Im Gegenteil. „Obwohl die
Banken für die Krise 2008/2009 verant-
wortlich waren, gingen sie aus ihr ge-
stärkt hervor“ (S. 19).

Den marktbeherrschenden Konzer-

nen ist das dritte Kapitel gewidmet,
denn diese stellen, so Crouch, neben
dem Markt und dem Staat, einen drit-
ten – übermächtigen – Akteur dar. Für
die Marktwirtschaft, so Crouch, sei die
Verflechtung der Unternehmen mit der
Politik immer problematisch, im Falle
von Großkonzernen gelte dies umso
mehr, denn diese hätten zum einen
Monopolstellungen, könnten Märkte
beeinflussen und manipulieren (z. B.
sich dem „Gesetz“ von Angebot und
Nachfrage entziehen, indem sie die
Nachfrage etwa mittels Werbung
selbst produzieren), und zum anderen
seien sie transnational tätig und könn-
ten so einzelne Nationalstaaten ge-
geneinander ausspielen. Crouch illu-
striert dies mit eindrucksvollen Beispie-
len: so etwa die spektakulären Crashs
von Enron (hatte zu großen Teilen den
Wahlkampf von George W. Bush finan-
ziert) und WorldCom in den 1990er-
Jahren, zu denen die Lobbyaktivitäten
der Unternehmen wesentlich beigetra-
gen hatten: Sie „überzeugten“ den
Kongress, ein Gesetz zu verabschie-
den, wonach eine mit der Prüfung ei-
nes Unternehmen beauftragte Firma
das selbe Unternehmen auch beraten
dürfe. Oder die Kampagne der ameri-
kanischen Gesundheitsbranche gegen
die Gesundheitsreform Barack Oba-
mas: Die Gesundheitsbranche gab da-
für 380 Mio. Dollar aus und bewirkte
u. a., dass anstatt der geplanten ge-
setzlichen Krankenversicherung, alle
BürgerInnen verpflichtet wurden, eine
private Krankenversicherung abzu-
schließen.

Die Einschätzung Crouchs von der
Übermacht der Großkonzerne wird
u. a. von einer Schweizer Studie ein-
drucksvoll bestätigt, die die Netzwerke
von 43.000 transnational agierenden
Großkonzernen untersuchte: Dem-
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nach kontrollieren nur 147 Unterneh-
men, vorwiegend Banken und Versi-
cherungen – allen voran Barclays, Fi-
delity Investments, Axa, JP Morgan
Chase, UBS, Deutsche Bank, Credit
Suisse, Societé Générale, Allianz, ING
–, mehr als 40% der untersuchten Un-
ternehmen. Nationalstaaten seien da-
gegen weitgehend machtlos.2

Eine weitere Folge dieser Monopoli-
sierung sei, so Crouch, die Entmündi-
gung von VerbraucherInnen. Den Apo-
logeten des Neoliberalismus ginge es
nicht um eine größtmögliche Wahlfrei-
heit der KonsumentInnen, sondern um
die „Konsumentenwohlfahrt“ – und die-
ser sei dann am besten gedient, wenn
der Wohlstand der gesamten Volks-
wirtschaft wächst. Wie dieser Wohl-
stand verteilt ist, spielt jedoch keine
Rolle.

Laut Crouch erstrecke sich die Domi-
nanz neoliberaler Ideen aber nicht nur
auf den Bereich des Marktes, sondern
auch auf den der Politik, ablesbar etwa
an den weitreichenden Privatisierun-
gen von öffentlichen Gütern und
Dienstleistungen in vielen Ländern, al-
len voran in Großbritannien. Seit den
1990er-Jahren seien auch linke Partei-
en dazu übergegangen, neoliberale
Lehren zu übernehmen „und zugleich
gewisse Ziele der klassischen Mitte-
links-Politik wie öffentliche Dienste und
Sozialleistungen zu bewahren (…) Die-
se Entwicklung begann mit Bill Clintons
‚New Democrats‘, griff als ‚New La-
bour‘ auf Großbritannien über, wurde
in Deutschland als ‚Politik der neuen
Mitte‘ weniger überzeugend verfolgt
und unter dem Sammelbegriff des ‚drit-
ten Wegs‘ mit unterschiedlichem En-
thusiasmus von ehemals sozialdemo-
kratischen Parteien im übrigen West-
europa und anderswo aufgenommen“
(S. 225).

Wenn jedoch unter der Dominanz
neoliberalen Denkens die Prinzipien
des Marktes nicht nur zum wichtigsten
Kriterium für Markthandeln werden,
sondern zunehmend auch andere Be-
reiche, die Institutionen des Staates
etc. beherrschen, wird mit dem Argu-
ment: „Was soll falsch daran sein, so-
lange es nur Geld bringt?“, jegliche Kri-
tik an der Amoralität des Marktes im
Keime erstickt.

Wo also ansetzen, wenn die Politik
nicht (mehr) taugt, frägt Crouch. Und
antwortet: bei der Corporate Social Re-
sponsibility und der Zivilgesellschaft.
Bei der CSR als möglichem „nützli-
che(n) Instrument der Kritik von Ge-
schäftspraktiken“ (S. 189). Vorausset-
zung dafür sei jedoch, dass Druck auf
die Unternehmen organisiert, Verbrau-
cherInnen mobilisiert sowie die Folgen
von unmoralischem und/oder umwelt-
schädlichem Geschäftsgebaren öffent-
lich gemacht würden. Gelingt dies je-
doch, „entsteht eine genuin neue politi-
sche Arena (…). Das politisch aktive
Unternehmen wird seinerseits Ziel poli-
tischen Handelns (…). So, wie das Un-
ternehmen sowohl am Markt als auch
in der Politik tätig ist, operieren auch
seine Kritiker über den Markt ebenso
wie durch politische Aktionen“ (S. 198).
Letztlich führe dies dazu, dass interna-
tional organisierte Kampagnen gegen
Konzerne zu „ersten Keime(n) einer
transnationalen Zivilgesellschaft“ (S.
199) werden könnten. Und die Zivilge-
sellschaft sieht Crouch als vierte Kraft:
Der geballten Macht von Großkonzer-
nen, Markt und Staat könne nur die
„Macht der Machtlosen“ – ein von Va-
clav Havel geprägter Begriff, bezogen
auf gesellschaftliche Kräfte jenseits
des Parteienstaats in Mittel- und Ost-
europa in den 1980er-Jahren – entge-
gengesetzt werden.
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Andere Möglichkeiten gäbe es nicht,
denn: „Was die Eliten in Wirtschaft und
Politik betrifft, so werden sie alles ihnen
Mögliche tun, um den Neoliberalismus
im allgemeinen und seine finanzmarkt-
getriebene Form im besonderen zu er-
halten. Dieses System hat ihnen hoch-
gradige Zuwächse an Geld und Macht
eingebracht, vor allem im Vergleich
zum System der sozialdemokratischen
Periode mit seinen auf Umverteilung
zielenden Steuern, starken Gewerk-
schaften und staatlichen Eingriffen in
den Markt. Damals haben sie diese Po-
litik toleriert, weil sie ihnen notwendig
schien, um neue Konsumentenschich-
ten zu erschließen sowie die Nachfra-
ge anzuregen und um zu verhindern,
daß die Arbeiter dem Kommunismus
anheimfielen“ (S. 170). Dies sei heute,
mangels Alternativen, nicht mehr erfor-
derlich. Darüber hinaus werde das
Machtdreieck von Staat, Markt und
Großkonzernen zunehmend von letz-
teren dominiert, die sowohl den Staat
wie auch den Markt (und damit auch
die VerbraucherInnen) nach ihrem Bil-
de schaffen, sprich ihrem alles leiten-
den Interesse nach Gewinnmaximie-
rung. Folglich sei auch „die klassische
Alternative ‚Markt oder Staat‘ aus zwei
Gründen fadenscheinig. Erstens weil
die neoliberale Rechte, wenn sie
‚Markt‘ sagt, in Wahrheit ‚Großkonzern‘
meint. Und zweitens weil der Staat, in
dem die Linke so lange ein Gegenge-
wicht zur Macht des Marktes und der
Unternehmen sah, heute zumeist auf
seiten der Großkonzerne steht, ganz
gleich, welche Partei gerade die Regie-
rung stellt“ (S. 203).

Crouchs Argumentation, wonach es
außerhalb von CSR und Zivilgesell-

schaft keine Arena für Alternativen
gäbe, ist zwar wohl argumentiert, wirft
aber dennoch mehr Fragen auf, als sie
beantworten kann: So ist das Konzept
der Corporate Social Responsibility
v. a. auch aus Sicht von Arbeitnehme-
rInneninteressen ambivalent, und des-
sen Erfolge sind, sowohl zeitlich wie
auch bezogen auf den „Output“, relativ
eng begrenzt (was auch Crouch nicht
bestreitet). Die von Crouch genannten
Organisationen der Zivilgesellschaft –
Parteien, Kirchen, Bürgerinitiativen,
ehrenamtliches Engagement, karitati-
ve Organisationen (Gewerkschaften
zählt Crouch explizit nicht zur Zivilge-
sellschaft) – sind keineswegs immer
von Politik und Wirtschaft unabhängig
und in diese nicht verstrickt (auch dies
bestreitet Crouch nicht). Am wesent-
lichsten scheint mir jedoch, dass eine
Re-Regulierung, beispielsweise der Fi-
nanzmärkte, von den genannten zivil-
gesellschaftlichen Akteuren allein wohl
kaum zu bewerkstelligen ist.

Dessen ungeachtet: was will frau/
man als LeserIn mehr, als offene Fra-
gen, die zu Widerspruch und Nachden-
ken anregen?

Ursula Filipi¥

Anmerkungen
1 Zitiert nach: Newsmeldung – Suhrkamp

Insel vom 15.2.2012;
http://www.suhrkamp.de/news/colin_
crouch_erhaelt_das_politische_buch_-
preis_1809.html.

2 Siehe dazu den Bericht in der Frankfur-
ter Rundschau vom 24.10.2011;
http://www.fr-online.de/wirtschaft/
maechtige-konzerne-147-unternehmen-
kontrollieren-die-welt,1472780,
11055250.html.
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Sozialpakte in Europa
Rezension von: Sabina Avdagic, Martin

Rhodes, Jelle Visser (Hrsg.), Social Pacts
in Europe. Emergence, Evolution, and
Institutionalization, Oxford University

Press, Oxford 2011, 322 Seiten,
gebunden, £ 58.

Die HerausgeberInnen, renommierte
Fachleute im Bereich der Arbeitsbezie-
hungen, untersuchen im vorliegenden
Band in Zusammenarbeit mit nationa-
len ExpertInnen die Ursachen für das
Zustandekommen von sozialen Pakten
und deren Ergebnisse in sechs Län-
dern (Irland, Italien, Portugal, Spanien,
Niederlande, Slowenien) seit den
1980er-Jahren sowie die Bedingun-
gen, unter welchen derartige Vereinba-
rungen reguläre Elemente der sozio-
ökonomischen Steuerung wurden,
also eine Institutionalisierung erfolgte.
Soziale Pakte werden definiert als for-
male Abkommen über soziale Konzer-
tierung zwischen Staat, Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbänden mit
dem Ziel, Anpassungen in den Berei-
chen Lohn-, Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik zu ermöglichen. Methodisch bie-
tet die Studie eine systematisch ver-
gleichende Analyse.

Entstehung

Die Untersuchung gelangt zu dem
Ergebnis, dass objektiver Problem-
druck, eine schwache Regierung sowie
handlungs- und steuerungsfähige Ge-
werkschaften dem Zustandekommen
von sozialen Pakten förderlich, aber
keine hinreichenden Bedingungen wa-
ren. Oft war die Perzeption relativer
Macht durch die Akteure entscheidend

für den Abschluss und die Resultate.
Dabei hatte wirtschaftlicher, sozialer
und politischer Problemdruck wesentli-
chen Einfluss auf die Machteinschät-
zungen von Regierung und Sozialpart-
nern sowie auf die Dynamik und die
Ergebnisse der Verhandlungen. Die
Paktentstehung ist also als ein politi-
scher Prozess zu sehen, der von Inter-
essen und Machtrelationen (bzw. ge-
nauer gesagt: von der Einschätzung
der Machtverhältnisse durch die betref-
fenden Akteure) bestimmt wird, weni-
ger von Ideen oder spontaner Koordi-
nation, und vor allem indirekt (via Per-
zeption relativer Macht) von den öko-
nomischen, sozialen und politischen
Bedingungen.

Das Verhandlungsmodell, dessen
sich die Untersuchung bedient, legt
nahe, dass Verhandlungen eher dann
erfolgreich sind, wenn zwischen den
jeweils dominanten zwei Partnern der
Machtunterschied evident, aber nicht
sehr groß ist und die entsprechenden
Machtperzeptionen der objektiven
Lage entsprechen. Das Verhandlungs-
ergebnis wird dann eher zugunsten
des mächtigeren Partners ausfallen.

Die Wahrscheinlichkeit für das
Scheitern der Paktverhandlungen ist
höher, wenn beide dominanten Partner
ihre Machtposition als hoch/steigend
bzw. schwach/abnehmend ansehen.
In der Realität kam das zweite Szena-
rio besonders häufig vor: Die Einschät-
zung eigener Schwäche durch beide
Verhandler, die von der jeweils ande-
ren Seite geteilt wurde, führte meist
dazu, dass kein Abschluss erfolgte.
Kam eine Vereinbarung zustande,
fehlte den Akteuren meist die Kapazität
für die Durchsetzung desselben.

Die Empirie bestätigt im Großen und
Ganzen die Erwartungen aufgrund des
Verhandlungsmodells. In einigen Fäl-
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len erwies sich die vereinfachende Be-
schränkung auf die zwei dominanten
Verhandlungspartner als unzurei-
chend. Wenn beide dominanten Ver-
handlungspartner, konkret die Sozial-
partner, ihre relative Machtposition als
schwach/abnehmend einschätzen,
kann ein Abbruch durch die Interventi-
on des dritten Partners, die Regierung,
und staatliche Kompensationsangebo-
te verhindert werden (z. B. Italien
1993).

Institutionalisierung

In Bezug auf die Institutionalisierung
von sozialen Pakten werden fünf Hypo-
thesen getestet:

1.) Gemäß der funktionalistischen
Hypothese steigt die Wahrscheinlich-
keit für die Institutionalisierung von so-
zialen Pakten mit dem wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Problem-
druck, wenn institutionelle Alternativen
für die makroökonomische Koordinati-
on (wie zentralisierte Kollektivvertrags-
verhandlungen oder koordinierte Bran-
chenkollektivvertragsverhandlungen)
fehlen.

2.) Die erste Variante der utilitaristi-
schen Hypothese besagt, dass die In-
stitutionalisierung von Sozialpakten
eher dann erfolgt, wenn die Pakte der
jüngsten Vergangenheit für alle Akteu-
re zufriedenstellende Ergebnisse
brachten.

3.) Nach der zweiten Variante der
utilitaristischen Hypothese sind weitere
utilitaristische Faktoren, welche die In-
stitutionalisierung von sozialen Pakten
begünstigen, intangible Investitionen in
Sozialkapital sowie in inter- und intra-
organisatorische Relationen und Netz-
werke, konkret bspw. in sozialen Frie-
den, wechselseitiges Vertrauen, Auto-
nomie der Sozialpartner usw.

4.) Die Überzeugung aller Akteure,
dass Pakte der Vergangenheit gerech-
te Ergebnisse zeitigten, also Positiv-
summenspiele waren, lässt Kooperati-
on zur Norm werden und erhöht die
Wahrscheinlichkeit der Institutionali-
sierung von Sozialpakten (normative
Hypothese).

5.) Die Machtverteilungshypothese
betont, dass die Institutionalisierung
von sozialen Pakten eher dann ge-
schieht, wenn der oder die mächtigen
Akteure diese unterstützen. Deinstitu-
tionalisierung ist wahrscheinlicher,
wenn sich die Machtverteilung zu je-
nen Akteuren verschiebt, welche Pakte
ablehnen, oder wenn mächtige Akteu-
re das Interesse an einem Pakt verlie-
ren.

Es liegt auf der Hand, dass diese Hy-
pothesen einander nicht wechselseitig
ausschließen und in den meisten Fäl-
len mehrere Hypothesen einen Erklä-
rungswert besitzen. Die Hypothesen,
welche die nationalen ExpertInnen am
häufigsten als Erklärung für die Institu-
tionalisierung bzw. Deinstitutionalisie-
rung erwähnen, sind die Machtvertei-
lungshypothese und die erste utilitaris-
tische Hypothese, wobei in vielen Fäl-
len beiden eine hohe Erklärungskraft
zugesprochen wird.

Italien

In Italien haben in den letzten vier
Jahrzehnten Phasen der gewerk-
schaftlichen Aktionseinheit, des inten-
siven sozialen Dialogs und der wirt-
schaftspolitischen Konzertierung ge-
wechselt mit konfliktgeprägten Pha-
sen. 1993 erfolgten in Reaktion auf die
tiefe ökonomische und politische Krise
eine formale Institutionalisierung des
Kollektivvertragssystems und eine
dreiseitige Paktierung der Einkom-
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mens-, Wirtschafts- und Sozialpolitik,
die erfolgreich insofern waren, als sie
Italien die Teilnahme an der dritten Stu-
fe der Währungsunion ermöglichten.

Vor der zweiten Hälfte der 1970er-
Jahre hatten grundlegende Vorausset-
zungen für Konzertierung gefehlt. Öko-
nomische und/oder politische Konstel-
lationen, die seither das Zustandekom-
men von sozialen Pakten über Einkom-
mens-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik begünstigten, waren
Ÿ eine gesamtwirtschaftliche Notlage,

die von allen wesentlichen Akteuren
als solche diagnostiziert wurde;

Ÿ eine schwache Regierung (d. h. eine
solche mit knapper Mehrheit oder
getragen von einer instabilen Koali-
tion oder aus Fachleuten ohne politi-
sche Hausmacht), welche soziale
Pakte als eine Möglichkeit sah, die
Legitimität ihrer Maßnahmen zu
erhöhen, und deshalb als Vermittler
zwischen den Sozialpartnern aktiv
wurde;

Ÿ politische, strukturelle oder gewerk-
schaftspolitische (v. a. Aktionsein-
heit der drei großen Gewerkschafts-
bünde) Gründe, durch welche sich
die Machtrelationen innerhalb des
Dreiecks Regierung – Arbeitgeber-
konföderationen – Gewerkschafts-
bünde zu Letzteren verschoben.

Die Mitte-rechts-Regierungen unter
der Führung Berlusconis (2001-06),
die über eine deutliche Mehrheit ver-
fügten, waren nicht interessiert an ei-
ner trilateralen Politikabstimmung, zu-
mal die Gewerkschaften durch hohe
Arbeitslosigkeit, das Aufbrechen der
Aktionseinheit und erneute Basismili-
tanz geschwächt waren.

Die massiven Auswirkungen der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, die im
Herbst 2008 eingesetzt hat und nach
wie vor anhält, veranlassten die drei

großen Gewerkschaftsbünde dazu,
ihre Zusammenarbeit wieder aufzu-
nehmen. Die Sozialpartner stellten ihre
Handlungsfähigkeit in der Lohn- und
Einkommenspolitik unter Beweis. Sehr
wichtige Resultate dieser sozialpart-
nerschaftlichen Kooperation waren
auch die institutionellen Reformen der
Arbeitsbeziehungen in den Jahren
2009 und 2011, insbesondere die Defi-
nition der Repräsentativität von Ge-
werkschaften als Voraussetzung für
die Tariffähigkeit auf Branchenebene
und die Klärung der Bedingungen für
die Allgemeinverbindlichkeit von Be-
triebsabkommen.

Die Regierung der vierten Amtsperi-
ode Berlusconis (2008-11) tendierte in
Richtung eines neoliberalen Arbeitsbe-
ziehungssystems, beinhaltete das Ge-
setz 148/2011 doch die staatliche De-
regulierung kollektiver Institutionen,
konkret der Branchenkollektivverträge.

Die gegenwärtige polit-ökonomische
Situation in Italien (wirtschaftliche Not-
lage, instabiles Parteiensystem, Re-
gierung der Technokraten) würde, geht
man von den Erfahrungen der letzten
drei Jahrzehnte aus, eine hohe Wahr-
scheinlichkeit sozialer Paktierung der
Austeritätsmaßnahmen nahelegen.
Doch funktionelle Vorteile und günsti-
ge polit-ökonomische Konstellationen
garantieren, wie die Ergebnisse der
transnationalen komparativen Ge-
samtstudie zeigen, nicht den Ab-
schluss sozialer Pakte. Wirtschaftskri-
sen für sich genommen sind unzurei-
chende Prädiktoren sozialer Paktie-
rung. Alle Partner eines potenziellen
trilateralen Sozialpakts sind schwach,
und der relativ stärkste Akteur, die neo-
liberal ausgerichtete Fachleute- und
Übergangsregierung Monti, lehnt aus
ideologischen Gründen soziale Paktie-
rung ab. Dem Verhandlungsmodell zu-
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folge ist das Ausbleiben eines Sozial-
pakts also keine Überraschung, son-
dern das zu erwartende Ergebnis.

Spanien

Die Geschichte der sozialen Pakte in
Spanien war zunächst eine der Erfolge
in den frühen Achtzigerjahren, als es
um die politische, wirtschaftliche und
soziale Stabilisierung der jungen De-
mokratie ging:

Im Jänner 1980 einigten sich der Ar-
beitgeberdachverband CEOE und die
der PSOE nahestehende Gewerk-
schaftskonföderation UGT auf ein Rah-
menabkommen (Acuerdo Marco Inter-
confederal, AMI) über die Regulierung
von Kollektivverträgen und die Rolle
der Gewerkschaften in den Betrieben,
welches zudem Richtlinien für die Kol-
lektivvertragsverhandlungen enthielt.

Im Juni 1981 schloss die von der
konservativen UCD geführte Mitte-
rechts-Regierung parallele Vereinba-
rungen mit den beiden großen Ge-
werkschaftsdachverbänden CC.OO
und UGT über die Beschäftigungspoli-
tik (Acuerdo Nacional sobre el Empleo,
ANE). Darin stimmten die Gewerk-
schaften moderaten Lohnabschlüssen
und Verzicht auf Militanz zu. Im Gegen-
zug erhielten diese Sitz und Stimme in
den neuen Verwaltungs- und Steue-
rungsgremien der Sozialversicherung,
des Gesundheitswesens, der sozialen
Dienste und der Beschäftigungspolitik.

Und 1984 vereinbarten die sozialisti-
sche Regierung, UGT und CEOE im
Hinblick auf EU-Beitritt und Teilnahme
am EWS sowie angesichts sehr ra-
scher Teuerung und extrem hoher Ar-
beitslosigkeit (22%!) einen umfassen-
den Wirtschafts- und Sozialpakt (Acu-
erdo Económico y Social, AES). Darin
verpflichtete sich die UGT zur Lohnzu-

rückhaltung und die Regierung zu ei-
ner umfangreichen und innovativen
Angebots- und Nachfragepolitik. Die
Zustimmung der Arbeitgeber erhielt die
PSOE-Regierung durch Erleichterun-
gen für den Abschluss von befristeten,
Teilzeit- und saisonalen Arbeitsverträ-
gen. (Diese Konzession sollte sich als
verhängnisvoll erweisen, leitete sie
doch die tiefe Segmentierung des spa-
nischen Arbeitsmarktes ein, deren
Überwindung bis heute nicht gelungen
ist.)

Es folgte eine ausgedehnte Phase
des Niedergangs der Konzertierung,
die bis 1997 währte. Trotz des hohen
ökonomischen und sozialen Problem-
drucks (Rekordarbeitslosigkeit 23%
1993, starker Preisanstieg, hohes Defi-
zit sowohl in der Leistungsbilanz als
auch im Staatshaushalt, Abwertung im
EWS, Vorbereitung auf die EWWU)
schlugen alle Verhandlungen über
Paktierung fehl. Aufgrund ihres
Schwenks zu neoliberal ausgerichteter
Politik gerieten die von der PSOE ge-
führten Regierungen, welche die For-
cierung von Arbeitszeitflexibilisierung
und befristeten Arbeitsverhältnissen
als Alternative zur Einkommenspolitik
ansahen, in Konflikt mit den stark ge-
schwächten Gewerkschaften. Und die
Arbeitgeber waren an einem Sozial-
pakt eher uninteressiert, konnten sie
doch davon ausgehen, dass die extre-
me Arbeitslosigkeit und der Trend zur
Befristung die Gewerkschaften zu Kon-
zessionen zwingen würden.

Die Autoren des Spanienkapitels ge-
langen zu dem Schluss, dass die
asymmetrischen Machtperzeptionen in
den frühen 80er-Jahren Vereinbarun-
gen begünstigten, während die ge-
meinsame Perzeption der Schwäche
und die Tatsache, dass die Regierung
keine Kompensationen mehr bieten
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konnte, die Fehlschläge in der Folge
erklären.

Den Gewerkschaften drohte in der
zweiten Hälfte der 90er-Jahre eine
Marginalisierung im politischen Pro-
zess. Die Strategie der Militanz hatte
kaum positive Ergebnisse erbracht.
Ebenso wie die Arbeitgeberverbände
sahen sie Paktierung als Möglichkeit,
um gewissen Einfluss auf Arbeits-
markt- und Sozialpolitik zu erhalten
und die eigene organisatorische
Schwäche zu kompensieren. Die So-
zialpartner waren mittlerweile zu einer
in vielerlei Hinsicht übereinstimmen-
den Diagnose der wirtschaftlichen
Schwäche gelangt: Beide sahen die
Gefahr eines Entwicklungspfades der
spanischen Volkswirtschaft zu einer
Ökonomie niedriger Produktivität, spe-
zialisiert auf Tourismus und Sachgüter
mittleren technischen Niveaus, die ei-
nem Qualitätswettbewerb nicht stand-
halten und deshalb über den Preis kon-
kurrieren müssen, abhängig von billi-
gen, weil schlecht bezahlten, befristet
und/oder atypisch angestellten Ar-
beitskräften. Die Mitte-rechts-Koali-
tionsregierung suchte vor dem Eintritt
in die dritte Stufe der Währungsunion
und angesichts der strukturellen Wirt-
schaftsprobleme die Zusammenarbeit
mit den Sozialpartnern, wobei sie den
Vorteil besaß, stets mit unilateralem
Handeln drohen zu können.

Die sog. „April-Abkommen“ 1997
über das Kollektivvertragssystem und
Arbeitsmarktreformen waren zwar bila-
terale Vereinbarungen zwischen den
Gewerkschaftsdachverbänden und Ar-
beitgeberkonföderationen, die jedoch
von der Mitte-rechts-Regierung mitge-
tragen wurden und die Grundlage für
entsprechende Gesetze bildeten. Der
Pakt über Kollektivvertragsverhandlun-
gen (Acuerdo Interconfederal sobre

Negociación Colectiva, AINC) definier-
te die Aufgaben der verschiedenen
Verhandlungsebenen und erweiterte
die Themenpalette dieses sozialen Di-
alogs. Ein weiteres einschlägiges Ab-
kommen (Acuerdo Interconfederal de
Cobertura de Vacios, AICV) regelte
die Allgemeinverbindlichkeitsmecha-
nismen von Kollektivverträgen. Der
Pakt über Beschäftigungsstabilität
(Acuerdo Interconfederal para la Esta-
bilidad del Empleo, AIEE) führte Anrei-
ze für Arbeitgeber ein, temporäre Ar-
beitsverhältnisse in unbefristete zu ver-
wandeln und Einstellungen auf dieser
Grundlage vorzunehmen. Zugleich
wurden einige Schutzregelungen für
Beschäftigte mit unbefristetem Arbeits-
vertrag aufgehoben.

Unter dem Druck der mit absoluter
Mehrheit ausgestatteten konservati-
ven PP-Regierung schlossen Gewerk-
schaften und Arbeitgeber im Dezem-
ber 2001 einen Kollektivverhandlungs-
pakt (Acuerdo para la Negociación Co-
lectiva, ANC) für 2002 ab. Dieser ent-
hielt Richtlinien für die Branchenkollek-
tivvertragsverhandlungen (Lohnerhö-
hungen in Abhängigkeit von Teuerung
und Produktivitätszuwächsen), legte
Kriterien für Verhandlungen auf dezen-
traler Ebene fest und beinhaltete ein
gemeinsames Bekenntnis zu Stabilität
und Qualität von Beschäftigungsver-
hältnissen. In dieser Vereinbarung kam
der Strategiewechsel der Gewerk-
schaften von einer Vertretung der In-
nenseiter- zu einer Vertretung der In-
nen- und Außenseiterinteressen, de-
ren Priorität die Verminderung der Ar-
beitslosigkeit und die Zurückdrängung
der unbefristeten Arbeitsverhältnisse
bildete, erneut deutlich zum Ausdruck.

Derartige bilaterale Lohnpakte ka-
men jeweils auch in den Jahren 2002
bis 2008 zustande und wiederum
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2010. Die Autoren interpretieren diese
Serie von Lohnpakten als implizite Ein-
kommenspolitik, als Errichtung eines
relativ stabilen Systems für Abtausch
zwischen den Sozialpartnern.

Zur Erklärung dieser Institutionalisie-
rung von sozialen Pakten, mit der Spa-
nien zu einem Musterfall von Wettbe-
werbskorporatismus wurde, tragen die
funktionalistische, beide Varianten der
utilitaristischen und die Machtrelations-
hypothese bei. Erstens erhöhten die
wirtschaftlichen und sozialen Heraus-
forderungen unter den Restriktionen
der EWWU zweifellos den Druck auf
die Akteure, sozioökonomische Refor-
men auszuhandeln und durchzufüh-
ren. Zweitens gelangten die Verhand-
lungspartner nach Überwindung der
anfänglichen Unsicherheiten auf einen
von konstanten Erträgen der Paktie-
rung gekennzeichneten Entwicklungs-
pfad: Die Abschlüsse in den jeweiligen
Vorjahren und deren Resultate bilde-
ten einen zusätzlichen Grund, einen
weiteren Pakt im selben politischen
Feld zu verhandeln und abzuschlie-
ßen. Und drittens gelangten alle Akteu-
re auf der Grundlage der jeweiligen
Perzeption der Machtverhältnisse zu
der Einschätzung, dass unter den ge-
gebenen Umständen Kooperation
mehr bringen würde als Konflikt. Die In-
stitutionalisierung bedeutete jedoch
nicht Stabilität unter allen externen
Konstellationen, wie der Fehlschlag in
der Rezession 2009 zeigte.

Schlussfolgerungen

In ihrer Zusammenfassung betonen
die HerausgeberInnen die Kontingenz
und Fragilität von sozialen Pakten. Ob-
wohl es in den sechs untersuchten
Ländern während des Beobachtungs-
zeitraums oft zum Abschluss von So-
zialpakten kam, sind diese dort nicht zu
einem dauerhaften, sozusagen selbst-
verständlichen Element der institutio-
nellen Ausstattung geworden:

„Social pacts remain contingent insti-
tutional constructions, depending on
the state of the economy and highly
susceptible to the push and pull of the
different social and political forces,
their flexibility simultaneously a source
of strength and sometimes of paraly-
sing weakness. As complex, flexible,
and weakly networked forms of econo-
mic governance, social pacts remain
inherently unstable and unpredictable,
even when endowed with a degree of
hierarchical ordering and formality,
established via mutual commitments
and obligations, or under the shadow
of state hierarchy“ (S. 291).

Der Band stellt ein Standardwerk
über soziale Pakte dar, das allen an
Theorie und Empirie der kollektiven Ar-
beitsbeziehungen in Europa Interes-
sierten sehr empfohlen werden kann.

Michael Mesch
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Die Phasen
der demografischen Entwicklung

Rezension von: Andreas Weigl,
Bevölkerungsgeschichte Europas,

Böhlau Verlag, UTB 3756,
Wien – Köln – Weimar 2012, broschiert,

D 17,50.

Der bekannte Wiener Wirtschaftshis-
toriker Andreas Weigl, dessen For-
schungsschwerpunkt auf der demo-
grafischen Entwicklung liegt, hat nun-
mehr seine einschlägigen Arbeiten zu
einer Bevölkerungsgeschichte Euro-
pas erweitert. Diese Arbeit, welche
auch auf eine studentische Leser-
schaft zielt, fasst die demografischen
Veränderungen in einer konzisen, ver-
ständlichen und auch interessanten
Weise zusammen, wobei die Demo-
grafie sinnvollerweise in die sozioöko-
nomischen Prozesse eingebettet bleibt.

Nach einem kurzen Diskussion über
die Aktualität dieser Wissenschaft wid-
met sich der Autor ihren Quellen, wobei
er nicht nur auf die Bevölkerungsstatis-
tik im eigentlichen Sinne eingeht, son-
dern auch auf solche Daten, welche
nicht primär als demografische Infor-
mationen intendiert waren, wie etwa
Tauf-, Heirats- und Sterbematrikeln
oder Konskriptionen. Vor allem stehen
auch oft recht ausführliche demografi-
sche Daten für kleinere regionale Ein-
heiten zur Verfügung, so beispielswei-
se der Florentiner „Catasto“ 1427 bis
1430 oder andere städtische Bevölke-
rungszählungen für Venedig (1338),
Basel (1254) oder Straßburg. Moder-
ne, nationale Volkszählungen setzten
um die Mitte des 18. Jahrhunderts in
den skandinavischen Staaten ein. In

der Folge diskutiert Weigl die Theorie
von Malthus und gelangt hiebei zu dem
Ergebnis, dass sich deren Aussagen
nicht verifizieren lassen, wie denn der
Zusammenhang von Einkommen und
Bevölkerungsentwicklung eher lose zu
sein scheint. Regional konnten freilich
derartige Erscheinungen auftreten. In
jüngerer Zeit erlebte der malthusiani-
sche Ansatz durch die Publikationen
des „Club of Rome“ eine gewisse Re-
naissance.

Kräftiges Bevölkerungswachstum

In der Folge konzentriert sich der Au-
tor auf die sehr unterschiedlichen Pha-
sen und Charakteristika der demografi-
schen Entwicklung in Europa. Er weist
darauf hin, dass das anthropogene Be-
völkerungswachstum der vorindustriel-
len Zeit vergleichsweise stetig und
auch kräftig ausfiel. Wenn es sich lang-
fristig nur langsam vollzog, dann des-
halb, weil es immer wieder durch exo-
gene Schocks beeinträchtigt wurde.
Deren Ursachen lagen in Witterungs-
einflüssen, kriegerischen Auseinan-
dersetzungen, Hungersnöten oder Epi-
demien, die jedoch das Wachstum zu-
mindest langfristig nicht verhinderten.

Als eine derartige Periode lässt sich
die Zeit von 1000 bis 1300 bezeichnen.
Hier gelang es, den Nahrungsmittel-
spielraum durch die Einführung der
Dreifelderwirtschaft mit ihrer Intensi-
vierung der Viehzucht und technischen
Fortschritt (Eisenpflug und Kummet)
beträchtlich auszuweiten, was sich na-
türlich auch auf den Gesundheitszu-
stand der Bevölkerung auswirkte. Im
Ostfränkischen Reich stieg die Bevöl-
kerung von 2,5 bis 3 Mio. im 9. Jahr-
hundert auf 13 bis 15 Mio. um 1300.

Die ökonomische Entwicklung wurde
durch das Klima begünstigt (eine frühe
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globale Erwärmung) und löste auch in-
teressante strukturelle Bevölkerungs-
veränderungen aus. Diese Periode
wurde nämlich durch Verstädterung,
Ostkolonisation und Binnenansiedlung
gekennzeichnet.

Die Pest

Einen massiven Einbruch erlebte die
Bevölkerungsentwicklung durch das
Auftreten der Pest. Die erste große
Welle traf Mitte des 6. Jahrhunderts das
Römische Reich. Die „Iustinianische
Pest“ zeitigte, wenngleich regional un-
terschiedlich, katastrophale Ausmaße.
So schrumpfte die Einwohnerschaft
Konstantinopels von etwa einer Million
auf 40.000 bis 50.000. Erst Mitte des
8. Jahrhunderts verschwand die Pest
relativ abrupt, ohne dass bis heute ein-
deutig geklärt werden konnte, warum.

Das nächste Mal brach der „Schwar-
ze Tod“ Mitte des 14. Jahrhunderts
über Europa herein. Florenz verzeich-
nete 1338 120.000 Einwohner, 1348
nur mehr 42.000. Die Einwohner stan-
den dieser Krankheit relativ hilflos ge-
genüber und mussten in der Folgezeit
immer wieder kleinere Pestwellen in
Kauf nehmen. Die norwegische Bevöl-
kerung sank bis 1500 um rund zwei
Drittel. Regionale Pesteinbrüche traten
noch bis ins 18. Jahrhundert auf,
wenngleich in immer schwächerem
Ausmaß, da behördliche Maßnahmen
(Quarantäne, Straßenpflasterung) all-
mählich Wirkung zeigten.

Der demografische Übergang

Daher setzte ein kräftiges, von exo-
genen Schocks nicht mehr unterbro-
chenes Bevölkerungswachstum in Eu-
ropa eigentlich erst im 19. Jahrhundert
ein. Es erreichte ein Ausmaß, welches

über jenes in anderen Erdteilen hin-
ausging und daher den Anteil an der
Weltbevölkerung wachsen ließ (1900:
26%). Grundsätzlich erfolgte der de-
mografische Übergang durch ein Ab-
sinken der Sterberaten, dem ein Rück-
gang der Geburtenraten erst mit be-
trächtlicher Verzögerung folgte, wo-
durch die notorische „Bevölkerungsex-
plosion“ ausgelöst wurde. Erst im 20.
Jahrhundert näherten sich die beiden
Raten wieder einander an. Ersteres er-
klärt sich aus der „Sanitären Revoluti-
on“, aus den verstärkten Investitionen
in die einschlägige Infrastruktur (Was-
serleitungen, Kanalisation, Wohnbe-
dingungen). Demgegenüber trat die Er-
nährungssituation in den Hintergrund,
da anthropometrische Studien darauf
hinweisen, dass sich diese erst in der
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts verbes-
serte. Allenfalls die gesteigerte Qualität
der Lebensmittel spielte eine Rolle. Im
Gesundheitsbereich waren es gegen
Ende des 19. Jahrhunderts vor allem
die Impfungen, welche die Kindersterb-
lichkeit nachhaltig senkten. Den Rück-
gang der Fertilität ordnet der Autor
Kostenüberlegungen sowie der Ver-
breitung kontrazeptiver Methoden zu.

Weigl sucht nach einer Antwort auf
die Frage, warum es gerade in Europa
zur demografischen Transition gekom-
men sei und findet diese in der Sanitä-
ren Revolution. Sie sei also „keines-
wegs ein reines Produkt der Industriel-
len Revolution“. Das hieße freilich die-
sen Begriff sehr eng sehen, denn auch
er steht ja nur als Metapher für den fun-
damentalen Umbruch der europäi-
schen Institutionenstruktur, welcher
alle Lebensbereiche erfasste und des-
sen Kennzeichen das von ihm zitierte
„innovative Milieu“ darstellt.

Vor 1870 lag die Lebenserwartung in
Europa, mit gewissen regionalen Diffe-
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renzen, bei 40 Jahren. Bis zum Vor-
abend des Ersten Weltkriegs war sie
auf 45 bis 55 Jahre gestiegen, um sich
in der Zwischenkriegszeit zwischen 55
und 65 Jahren zu bewegen. Gegen-
wärtig erreicht sie etwa 80 Jahre.

Soziale Unterschiede

Besonderes Interesse verdienen die
Ausführungen Weigls zur Streuung der
Sterblichkeit nach Bevölkerungsgrup-
pen. Im Mittelalter unterschied sich die
Mortalität von Bauern und Aristokraten
kaum. Beide Gruppen litten unter der
hohen Kindersterblichkeit, gleicherma-
ßen an Epidemien, da sich die hygieni-
schen Verhältnisse kaum unterschie-
den. Überdies trug der Adel noch das
Kriegsrisiko. Städtische Kaufleute frei-
lich erreichten ein viel höheres Alter.

Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts
weitete sich die soziale Kluft allerdings
aus, mit den verbesserten hygieni-
schen Bedingungen für die Ober-
schichten einerseits und den schlech-
ten Arbeitsbedingungen für die Un-
selbstständigen sowie dem Auftreten
„sozialer Krankheiten“ (Tuberkulose)
andererseits. Diese schichtenspezifi-
sche Differenz verringerte sich signifi-
kant erst wieder im 20. Jahrhundert.

Sterblichkeitsdifferenzen bestanden
jedoch nicht nur zwischen sozialen
Schichten, sondern auch zwischen
den Geschlechtern. Bis in die Periode
der Industrialisierung hinein lag die
Frauensterblichkeit höher als jene der
Männer. Ab dem 19. Jahrhundert kehr-
te sich diese Relation jedoch um.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg unter-
schritt die Frauensterblichkeit jene der
Männer um 2 bis 3 Jahre, im dritten
Viertel des 20. Jahrhunderts bereits
um 3 bis 4 Jahre.

In der vorindustriellen Phase starben
nicht nur viele Frauen im Kindbett, son-

dern litten auch viele unter der außer-
ordentlichen Belastung durch die land-
wirtschaftliche Arbeit. Beide Bedingun-
gen veränderten sich mit fortschreiten-
der Industrialisierung beträchtlich. Bei
den Männern fiel der steigende Kon-
sum von Alkohol und Nikotin negativ
ins Gewicht. Diese Verhaltensweisen
scheinen sich jedoch anzunähern, so-
dass eine jüngste Verringerung des
geschlechtsbezogenen Unterschieds
darauf zurückgeführt wird. Dennoch
vertreten viele Forscher die Auffas-
sung, dass die niedrigere Sterblichkeit
der Frauen letztlich auf biologische Un-
terschiede zurückzuführen ist.

Die demografische Transition in Eu-
ropa näherte sich allmählich einem
Gleichgewicht. In jüngster Zeit setzten
sogar Schrumpfungsprozesse ein,
welche teilweise durch Zuwanderung
ausgeglichen werden. Andere Konti-
nente zeigen zwar noch immer eine ex-
pansive Entwicklung, tendenziell be-
wegen sie sich – mit Ausnahme Afrikas
– aber auf eine ähnliche Situation zu
wie in Europa. Damit erweist sich ein-
mal mehr, dass die von diesem Konti-
nent ausgegangene Industrielle Revo-
lution mit ihren Konsequenzen für
sämtliche Lebensbereiche auch die
Demografie grundlegend verändert
hat, und dass diese Veränderungen,
wie in der Produktion, allmählich von
der ganzen Welt übernommen werden.

Selbstverständlich können im Rah-
men einer Rezension nur die wichtigs-
ten Elemente der vorliegenden Studie
dargestellt werden. Darüber hinaus
enthält sie aber noch eine Fülle von
Detailinformationen, welche die Lektü-
re außerordentlich ergiebig macht.
Überdies wird alles in einer Form prä-
sentiert, die das Lesen zu einem Ver-
gnügen macht – sehr zu empfehlen!

Felix Butschek
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Beiträge zur Seuchengeschichte
Afrikas

Rezension von: Roman Loimeier (Hrsg.),
Seuchen im subsaharischen Afrika.

Periplus. Jahrbuch für außereuropäische
Geschichte 21 (2011), LIT Verlag,
Berlin 2011, 264 Seiten, broschiert,

D 17,90.

Die demografische Entwicklung des
afrikanischen Kontinents wird seit rund
einem halben Jahrhundert in der Welt-
öffentlichkeit als krisenhaft wahrge-
nommen, und dies unter diametral un-
terschiedlichen Vorzeichen. Zum einen
verzeichnet der Kontinent das höchste
Bevölkerungswachstum aller Weltteile,
zum anderen haben Hungersnöte und
Seuchen Teile Afrikas immer wieder
heimgesucht und dabei eine erhebli-
che Zahl an Opfern gefordert. Dessen
nahezu ungeachtet wächst die afrika-
nische Bevölkerung scheinbar unauf-
hörlich weiter.

Nun liegt es nahe, die Bevölkerungs-
explosion des Kontinents und die Seu-
chenanfälligkeit seiner Populationen in
einem ursächlichen Zusammenhang
zu sehen. So einfach liegen die Dinge
freilich nicht, wie ein Blick zurück in die
Seuchengeschichte Afrikas, die der
vorliegende, von dem Göttinger Ethno-
logen Roman Loimeier herausgegebe-
ne Band zum Gegenstand hat, an-
schaulich belegt.

Gefördert durch eine sehr dürftige
Quellenlage ging die historisch-demo-
grafische Forschung bisher davon aus,
dass das subsaharische Afrika von den
großen Pestseuchenzügen des Mittel-
alters und der Frühen Neuzeit kaum
betroffen war. Tatsächlich muss diese

Annahme, wie Loimeier in einem ein-
leitenden Beitrag auf Basis arabischer
Reiseberichte und kolonialer Quellen
zeigt, deutlich relativiert werden. Nach
diesen Berichten kehrten Pestepide-
mien nach der großen Epidemie von
1347/48 (der „Schwarze Tod“) nicht
nur in Nordafrika, sondern auch im
subsaharischen Teil des Kontinents in
regelmäßigen Abständen wieder – mit
nicht nur demografischen Folgen. Den
Untergang des marokkanischen Arma-
Regimes in Timbuktu begleiteten zu-
mindest vier Pestepidemien. Pestepi-
demien waren es auch, die es den am
Rand der Hauptsiedlungsgebiete be-
findlichen Oromo-Stämmen aus dem
südlichen äthiopischen Hochland er-
laubten, sich bis zum Omo-Fluss im
Süden auszubreiten und zur stärksten
ethnischen Gruppe in Äthiopien zu ent-
wickeln.

Dass die Quellenlage nicht in jedem
Fall historisch-demografische Untersu-
chungen verhindert, zeigt ein Beitrag
von Jan-Bart Gewald über die Ausbrei-
tung der „Spanischen Grippe“ in West-
afrika. Gewald belegt auf Basis hoch-
qualitativer statistischer Daten der Ko-
lonialbehörden, dass diese große Pan-
demie über den Schiffsverkehr Afrika
etwa zeitgleich mit Europa erreichte,
wenngleich die Folgen im Vergleich zu
anderen Weltteilen vergleichsweise
gering waren.

Neben Pest, Pocken und der Schlaf-
krankheit spielte auch die Cholera vor
allem in Ostafrika im 19. Jahrhundert
eine erhebliche demografische Rolle.
Ihre Verbreitung über die Handelsrou-
ten des Roten Meeres wäre an sich gut
erklärbar, wenn sie nicht, ebenso wie in
Europa vor 1817, dem Jahr des Aus-
bruchs jenes „mikrobiellen Mongolen-
sturms“ (Jürgen Osterhammel), trotz
lange zuvor bestehender Handelsver-
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bindungen zuvor unbekannt gewesen
wäre. Der Autor des entsprechenden
Beitrags zählt dies zu den Rätseln der
Seuchengeschichte, obwohl es eine
relativ einfache Erklärung, die Mutation
des Erregers, nahelegt. Dazu steht
nicht unbedingt im Widerspruch, wie
Weiss meint, dass nach neusten Er-
kenntnissen Choleraerreger weltweit
existieren.

Was den Einfluss der Kolonialmäch-
te auf das afrikanische Seuchenge-
schehen anlangt, so lassen sich drei
Phasen unterscheiden: eine erste,
durch punktuelle Aktivitäten etwa in der
Missionsmedizin gekennzeichnete; ei-
ne zweite, die das Übergreifen von Epi-
demien auf die europäischen Bevölke-
rungen zu verhindert trachtete; und
eine dritte, nach 1945 einsetzende, die
auf die gesamte Bevölkerung fokus-
sierte, wenngleich sie diese auch bei
Weitem nicht mehrheitlich erreichte.

Gegenwärtig haben potenziell nur
rund 15% der afrikanischen Bevölke-
rung die Möglichkeit, krankenhausba-
sierte medizinische Dienste zu nutzen.
Damit wird auch die besondere Proble-
matik der AIDS-Bekämpfung in der Ge-

genwart erklärbar. Im Jahr 2007 waren
11,5% der erwachsenen Bevölkerung
im subsaharischen Afrika AIDS-infi-
ziert und 1,5 Mio. Todesfälle zu ver-
zeichnen. Das AIDS-Zentrum liegt seit
geraumer Zeit nicht etwa in den ärm-
sten Ländern des Kontinents, sondern
in Südafrika. Von 50 Mio. Südafrika-
nern waren 2010 5,7 Mio. HIV-positiv.

Seuchen und Afrika scheinen histo-
risch eine symbiotische Beziehung ein-
gegangen zu haben, die sich nicht erst
durch Einschleppung von Infektions-
krankheiten durch Araber und Europä-
er erklären lässt. Und es waren und
sind nicht unbedingt immer die sozial
und ökonomisch Schwächsten, die zu
ihren Opfern zählen. Es bleibt abzu-
warten, ob die Wirkung dieser Seu-
chen auch in Zukunft jenen bedeuten-
den Einfluss auf das politische, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Ge-
schehen des Kontinents haben wird.
Rezente AIDS-Studien lassen das be-
fürchten, die trockene demografische
Wachstumsbilanz der letzten Jahr-
zehnte jedoch nicht.

Andreas Weigl
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NS-Plünderungspolitik
in der Sowjetunion 1941-44
Rezension von: Karl Heinz Roth,

Jan-Peter Abraham, Reemtsma auf der
Krim. Tabakproduktion und Zwangsarbeit
unter der deutschen Besatzungsherrschaft

1941-1944, Edition Nautilus,
Hamburg 2011, 570 Seiten, D 39,90.

Der Reemtsma-Konzern wollte durch
den Zugriff auf die Tabakwirtschaft der
südlichen Sowjetunion seine Kontrolle
über den Tabaksektor in Europa absi-
chern und das Unternehmen in einen
globalen Akteur der Lebens- und Ge-
nussmittelindustrie verwandeln. Dabei
operierte er im Schatten der Wehr-
macht, die die Krim und das Kaukasus-
gebiet als Schlüssel zur deutschen
Weltherrschaft erobern und sichern
sollte.

Für die Tabakgemeinden und die Be-
triebsbelegschaften der Krim ging es
dagegen ums nackte Überleben. Ins-
gesamt etwa 20.000 Menschen wur-
den zur Arbeit auf den Tabakfeldern
und in den Verarbeitungsbetrieben ge-
zwungen.

Dass sich Reemtsma auf der Krim
und im Kaukasus engagierte, war zu-
nächst genuinen Unternehmensinter-
essen geschuldet. Der De-facto-
Monopolist der deutschen Zigaretten-
industrie befand sich zur Zeit der Er-
oberung des Südens der Sowjetunion
in einer ausgesprochenen Zwangsla-
ge: Die Orienttabakimporte waren weit-
gehend zusammengebrochen, und in-
folgedessen drohte eine drastische
Produktionsdrosselung, gekoppelt mit
behördlichen Eingriffen zur Beschrän-
kung des Rauchens.

Die Inbesitznahme des sowjetischen
Anbaugebiets für Orienttabake lieferte
der Geschäftsleitung ein wirksames In-
strument zum Gegensteuern. Außer-
dem konnte sie zur Befestigung ihrer
Kontrolle über die kontinentaleuropäi-
sche Tabakwirtschaft genutzt werden.
Diese Option wurde durch die staatli-
chen Regulierungsbehörden teilweise
bekämpft, teilweise aber auch geför-
dert. Die Spitze der NS-Diktatur und
eine in der NSDAP-Zentrale sowie im
Ostministerium verankerte Fraktion ih-
rer Funktionsträger opponierten gegen
das Expansionsmanöver Reemtsmas.
Sie konnte im Zusammenspiel mit den
zentralen Wirtschaftsbehörden und
dem Wirtschaftsapparat der Wehr-
macht (Wirtschaftsstab Ost) neutrali-
siert werden, nachdem Philipp F.
Reemtsma durch die Bestechung des
Reichskommissars für die Ukraine und
Gauleiters von Ostpreußen, Erich
Koch, die Phalanx durchlöchert hatte.
Danach stand der Gründung einer Un-
ternehmensniederlassung im quasi ex-
territorialen Bereich des rückwärtigen
Heeresgebiets nichts mehr im Weg.

Bevor die Hamburger Unterneh-
menszentrale auf der Krim und im
Nordkaukasus offen in Erscheinung
trat, setzte sie ihre Interessen in einer
ersten Orientierungsphase zunächst
verdeckt durch. Das war einmal der
Tatsache geschuldet, dass Privatper-
sonen und Unternehmensangestellte
im Allgemeinen nur als „Sonderführer“
der Wehrmacht Zugang zum rückwärti-
gen Heeresgebiet erhielten. Zum an-
dern bot ein solches Vorgehen die
Chance, die riskante und besonders
kostenbelastete Anbau- und Produk-
tionsphase aus öffentlichen Mitteln zu
bestreiten.

Nachdem sich die Rentabilität des
Projekts erwiesen hatte und die erfor-

827

38. Jahrgang (2012), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft



derliche Infrastruktur auf Kosten der
Wehrmacht wiederaufgebaut war, lan-
cierte der Konzern dann auf der Krim
eine Beteiligungsgesellschaft, die den
Tabakanbau bis zur Fabrikationsreife
des Produkts auf eigenes Risiko über-
nahm. Im Nordkaukasus und in Rostov
am Don, dem geplanten industriellen
Verarbeitungszentrum, ließ die militäri-
sche Entwicklung dagegen den zwei-
ten Schritt zur Umsetzung der Unter-
nehmensinteressen nicht zu. Das Zu-
sammenspiel zwischen den in den Ta-
bakreferaten der Wirtschaftskomman-
dos tätigen „Sonderführern“ Reemts-
mas und den Angestellten der auf der
Krim tätigen Beteiligungsgesellschaft
jedoch verlief bis zum Ende der Besat-
zungsherrschaft ungestört und rei-
bungslos.

Wie die beiden Autoren bei der Ana-
lyse der betriebswirtschaftlichen Er-
gebnisse feststellten, war das Engage-
ment Reemtsmas auf der Krim hoch
profitabel. Schon im ersten Betriebs-
jahr wurden erhebliche Gewinne er-
wirtschaftet. Das war nur möglich, weil
die im Tabakreferat des Wirtschafts-
kommandos tätigen Exponenten des
Reemtsma-Konzerns im Vorjahr die
Kader und Strukturen der sowjetischen
Tabakwirtschaft übernommen, reorga-
nisiert und in den Dienst des tabakwirt-
schaftlichen Zyklus gestellt hatten. Auf
diese Weise formierte sich ein System
der parasitären Ausbeutung, das fast
vollständig auf den vorgefundenen ma-
teriellen und personellen Ressourcen
des sowjetischen Tabakkontors beruh-
te. Insgesamt genügten etwa dreißig
Experten des Reemtsma-Konzerns,
um den von den kollaborierenden ein-
heimischen Kadern betriebenen tabak-
wirtschaftlichen Zyklus wieder in Gang
zu bringen, zu überwachen und des-
sen Produkte abzuschöpfen.

Ohne die Kollaborationsbereitschaft
der einheimischen Agronomen und
Fachleute und ohne die Unterstützung
durch die Landwirtschaftsführer des
Wirtschaftskommandos wäre eine der-
art reibungslose Ausplünderung der ta-
bakwirtschaftlichen Ressourcen der
Krim nicht denkbar gewesen. Aber
auch die Einsatz- und Risikobereit-
schaft der Reemtsma-Angestellten war
erstaunlich. Im Gegensatz zu den Re-
präsentanten der Zentral-Handelsge-
sellschaft Ost und der übrigen „Ein-
satzfirmen“ blieben sie bis zum Ende
der Besatzungsherrschaft tätig, weil
sie sich mit der Expansionsstrategie ih-
res Unternehmens identifizierten und
sich eine steile Nachkriegskarriere er-
hofften.

Indessen gaben sich die deutschen
Tabakexperten mit der bloßen In-
dienstnahme und Ausbeutung der ma-
teriellen und personellen Ressourcen
ihrer Produktionssparte nicht zufrie-
den. Das lag nicht nur daran, dass sie
die Mechanismen des zwangskollekti-
vierten Tabakanbaus und die tech-
nisch-organisatorische Ausstattung
der Zigarettenfabriken für ineffizient
hielten. Auch die Tatsache, dass viele
Kollektive das Kolchoseigentum unmit-
telbar vor dem deutschen Einmarsch
auf ihre Hofstellen umverteilt hatten,
zwang sie zu einer flexiblen Haltung.
Sie begaben sich deshalb parallel zur
Übernahme des sowjetischen Tabak-
kontors und seiner Fachleute auf die
Suche nach einem neuen Herrschafts-
instrument, das die inzwischen in Gang
gekommene parasitäre Ausbeutung
der Tabakpflanzerfamilien optimieren
sollte.

Dabei kam es im Verlauf des Jahres
1942 zur Modifikation der Besitzver-
hältnisse in drei Spielarten. Grundei-
gentümer war in allen Fällen die Besat-
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zungsmacht, die als „neue Macht“ die
alte (sowjetische) beerbt hatte. Im ers-
ten Fall erhielten die Pflanzerfamilien
informelle und saisonal befristete
Pachtzusagen zur Erwirtschaftung der
Tabakfelder. Als Gegenleistung hatten
sie den größten Teil ihrer Ernten an die
neuen Grundherrn, die jeweilige deut-
sche landwirtschaftliche Gebietsver-
waltung, abzuführen; sie wurden also
zu Halbpächtern im Status von Leibei-
genen.

Bei der zweiten Variante wurden
mehrere Pflanzerfamilien zu Produk-
tionsgenossenschaften zusammenge-
schlossen. Sie mussten die gesamte
Tabakernte an den Grundherrn ablie-
fern und waren infolgedessen darauf
angewiesen, ihr Leben mit den land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse ihres Hof-
landes oder durch zusätzliche Arbeit in
ernährungswirtschaftlich orientierten
Produktionsgenossenschaften zu fris-
ten. Infolgedessen waren sie in den
Status einer vollständigen Leibeigen-
schaft zurückgefallen.

Bei der dritten Variante verhielt es
sich letztlich nicht anders. Dort, wo die
Staroste (Verwalter) auf Geheiß der
Deutschen die Kolchosen und Sovcho-
sen intakt ließen, arbeiteten sie wie zu
den sowjetischen Zeiten als Leibeige-
ne des staatlichen Grundeigentümers
in den Arbeitsbrigaden.1 Diese drei
Spielarten der Grundherrschaft koexis-
tierten bis zum Ende der Okkupation
miteinander. Über ihr jeweiliges Aus-
maß und die sich daraus ergebenden
Relationen, so die beiden Autoren, wis-
sen wir nichts.

Alles in allem bleibt festzuhalten,
dass das von den Reemtsma-Experten
eingeführte und praktizierte System
der parasitären Ausbeutung durchaus
funktioniert hat. Es ist ihnen gelungen,
die unfreien Arbeitsverhältnisse der

stalinistischen Ära in ihren Kernele-
menten – Kolonnenarbeit, Tagewerke,
Normensysteme und Naturallohn – zu
übernehmen und anschließend im In-
teresse der Qualitäts- und Leistungs-
steigerung zu modifizieren. Dadurch
provozierten sie zwar das Aufkommen
neuer Vermeidungsreaktionen und Wi-
derstandsformen, aber erst die sich im
Herbst 1943 radikal zu ihren Unguns-
ten verändernden militärisch-politi-
schen Rahmenbedingungen lösten bei
ihnen Überreaktionen aus, die sich zu
einem neuen Raubzug und zum Nie-
derbrennen zahlreicher Tabakdörfer
steigerten. Insofern war das Krim-
Abenteuer des Reemtsma-Konzerns
auf erschreckende Weise effizient und
erfolgreich.

Mit dieser Untersuchung ist eine So-
zialgeschichte der deutschen Besat-
zungsherrschaft in Osteuropa am Bei-
spiel der Krim entstanden. Dabei wer-
den drei Schwerpunkte miteinander
verknüpft: die Unternehmensgeschich-
te des Reemtsma-Konzerns im Kon-
text der deutschen Eroberungs- und
Plünderungspolitik; die Geschichte der
unmittelbaren Produzenten, die mit ih-
ren Berichten selbst zu Wort kommen
sowie eine Gesamtgeschichte der Krim
unter der deutschen Besatzungsherr-
schaft.

Josef Schmee

Anmerkung
1 Sovchosen wie auch Kolchosen sind

landwirtschaftliche Großbetriebe, die
der direkten Kontrolle des Staates unter-
liegen. Daneben ist eine Nutzung auf pri-
vatwirtschaftlicher Basis entwickelt, die
der direkten Kontrolle des Staates weit-
gehend entzogen ist und von Kolchos-
niki, Arbeitern und Angestellten in sog.
Nebenerwerbswirtschaften durchge-
führt werden.
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Korrekturhinweis zu Heft 38/3 (2012), S. 518:

Im Artikel „Gemeindefinanzen im Korsett der europäischen Steuerungs-
architektur“ von Peter Biwald und Bruno Rossmann wurden in der Tabelle
1 „Entwicklung der laufenden Gebarung“ (S. 518) unter dem Spaltenkopf
„Prognose 2011“ irrtümlicherweise die Zahlen des Rechnungsabschlus-
ses 2010 abgedruckt. Die korrekten Werte der Spalte „Prognose 2011“
sind die folgenden:

Tabelle 1: Entwicklung der laufenden Gebarung 2007 bis 2011

I. Laufende Gebarung Prognose 2011

Bezeichnung Summe o + aoH

Einnahmen in Euro

10 Eigene Steuern 2.911.826.866

11 Ertragsanteile 5.314.578.270

12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 1.654.610.913

13 Einnahmen aus Leistungen 1.421.253.363

14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 448.747.307

15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.014.675.676

16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 203.057.927

17 Ablieferungen von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen 238.676.936

18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen 622.767.000

19 Summe 1: laufende Einnahmen 13.830.194.255

Ausgaben

20 Leistungen für Personal 3.124.399.967

21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 374.322.565

22 Bezüge der gewählten Organe 224.073.779

23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 411.460.420

24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.811.557.099

25 Zinsen für Finanzschulden 201.509.702

26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3.174.953.483

27 Sonstige laufende Transferzahlungen 906.826.398

28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen 220.230.025

29 Summe 2: laufende Ausgaben 12.449.333.437

91 Saldo 1: Ergebnis der lfd. Gebarung (Öffentliches Sparen) 1.380.860.818
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